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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens 
(Eisenbahnneuordnungsgesetz — ENeuOG) 

A. Problem 

Die Strukturreform der Bundeseisenbahnen soll die Leistungs-
fähigkeit der Eisenbahnen erhöhen und sie in die Lage versetzen, 
an dem zu erwartenden künftigen Verkehrswachstum stärker als 
bisher teilzuhaben. Sie soll darüber hinaus die durch die bisherigen 
Sondervermögen Deutsche Bundesbahn (DB) und Deutsche 
Reichsbahn (DR) dem Bund erwachsende Haushaltsbelastung 
zurückführen und in berechenbaren Grenzen halten. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der Strukturreform sind fünf neue Gesetze und 
rund 130 Gesetzes- und Verordnungsänderungen erforderlich. 

Gesetz zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundes-
eisenbahnen 

Die Sondervermögen DB und DR werden zu einem einheitlichen 
Bundeseisenbahnvermögen zusammengefaßt. Es wird intern in 
einen Unternehmerischen Bereich und einen Verwaltungsbereich 
gegliedert. Diesen Bereichen werden Vermögensrechte und Ver-
bindlichkeiten des Bundeseisenbahnvermögens zugeordnet. 
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Gesetz über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
(DBAG) 

Nach Zusammenfassung der Sondervermögen wird der Unterneh-
merische Bereich aus dem Bundeseisenbahnvermögen ausgeglie-
dert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Beamte des 
Bundeseisenbahnvermögens, die nicht ausscheiden oder beur-
laubt werden, bleiben Beamte des Bundeseisenbahnvermögens 
und werden der DBAG durch Gesetz zugewiesen. Angestellte und 
Arbeiter des Bundeseisenbahnvermögens werden im Wege der 
Rechtsnachfolge unmittelbar Arbeitnehmer der DBAG. 

Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

Zusammen mit der Ausgliederung des Unternehmerischen 
Bereichs aus dem Bundeseisenbahnvermögen werden die hoheit-
lichen Aufgaben des Verwaltungsbereichs des Bundeseisenbahn-
vermögens auf ein zu errichtendes Eisenbahn-Bundesamt übertra-
gen. Das Eisenbahn-Bundesamt ist Aufsichts- und Genehmigungs-
behörde für Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnunterneh-
men mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Gesetz über den Bau und die Finanzierung der Schienenwege von 
Eisenbahnen des Bundes 

Mit diesem Gesetz übernimmt der Bund eine Infrastrukturfinanzie-
rungsverpflichtung für die Schienenwege seiner Eisenbahnen, die 
nach einem Bedarfsplan ausgebaut werden. Das Gesetz entspricht 
dem Fernstraßenausbaugesetz. Das Eigentum an den Schienenwe-
gen wird auf die DBAG übertragen. Die Förderung von Investitio-
nen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes bleibt 
Aufgabe des Bundes. 

Allgemeines Eisenbahngesetz 

Im Rahmen. der Strukturreform wird der Ordnungsrahmen für den 
gewerblichen Eisenbahnverkehr für alle Eisenbahnen neu gefaßt 
und zwar unter Berücksichtigung der Vorgaben in der Richtlinie 
91/440/EWG, die bis zum 1. Januar 1993 in nationales Recht zu 
überführen war. Neu ist die Öffnung der Schienennetze der 
Eisenbahnen für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ferner 
werden die sich aus dem Übergang der Aufgaben- und Finanzver-
antwortung für den Schienenpersonennahverkehr der bisherigen 
Bundeseisenbahnen auf die Länder ergebenden Folgeregelungen 
getroffen. 
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C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Der Finanzierungsbedarf im verbleibenden Bundeseisenbahnver-
mögen wird durch Leistungen aus dem Bundeshaushalt gedeckt, 
soweit hierfür zusätzliche Einnahmen ab 1994 aus dem Verkehrs-
bereich zur Verfügung stehen. 

Soweit diese Einnahmen nicht ausreichen, wird das Bundeseisen-
bahnvermögen für 1994 und 1995 zu einer Nettokreditaufnahme 
von jeweils bis zu 9,5 Mrd. DM gesetzlich ermächtigt. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens 
(Eisenbahnneuordnungsgesetz — ENeuOG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Zusammenführung und 
Neugliederung der Bundeseisenbahnen 

§1 

Zusammenführung der Bundeseisenbahnen 

Das unter dem Namen „Deutsche Bundesbahn" als 
nicht rechtsfähiges Sondervermögen verwaltete Bun-
deseisenbahnvermögen sowie das Sondervermögen 
Deutsche Reichsbahn (Artikel 26 des Einigungsver-
trages) werden zu einem nicht rechtsfähigen Sonder-
vermögen des Bundes zusammengeführt und vom 
Bund unter dem Namen „Bundeseisenbahnvermö-
gen" verwaltet. 

§2 

Vermögen des Bundeseisenbahnvermögens 

Vermögensgegenstände und -rechte sowie Ver-
bindlichkeiten der in § 1 genannten Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn" 
sind Vermögensgegenstände und -rechte sowie Ver-
bindlichkeiten des Bundeseisenbahnvermögens. 

§3 

Gliederung und Aufgaben 
des Bundeseisenbahnvermögens 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen ist in zwei 
Bereiche gegliedert: 

1. Unternehmerischer Bereich; er umfaßt das Erbrin-
gen von Eisenbahnverkehrsleistungen sowie das 
Betreiben der Eisenbahninfrastruktur; 

2. Verwaltungsbereich. 

(2) Das Bundeseisenbahnvermögen hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

1. Erfüllung der in § 20 bestimmten Übertragungsver-
pflichtungen 

2. Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben, die bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von den in § 1 
genannten Sondervermögen wahrgenommen wor-
den sind, bis zur Errichtung des Eisenbahn-Bun-
desamtes gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 
vom ... (BGBl. I S....), 

3. die Verwaltung des Personals, welches gemäß § 13 
Abs. 2 und 3 des Deutsche Bahn Gründungsgeset-
zes vom ... (BGBl. I  S. . . .) der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft zugewiesen ist, 

4. die Verwaltung der zinspflichtigen Verbindlich-
keiten des Bundeseisenbahnvermögens, 

5. die Verwaltung und Verwertung der Liegenschaf-
ten, die nicht bahnnotwendig im Sinne des § 20 
Abs. 2 sind. 

§4 

Stellung im gerichtlichen und 
außergerichtlichen Verkehr 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen kann im 
Rechtsverkehr unter seinem Namen h andeln, klagen 
und verklagt werden. 

(2) Der allgemeine Gerichtsstand des Bundeseisen-
bahnvermögens wird durch den Sitz der Behörde 
bestimmt, die nach der in § 6 Abs. 6 genannten 
Verwaltungsordnung berufen ist, das Bundeseisen-
bahnvermögen im Rechtsstreit zu vertreten. 

§5 

Haftung des Bundes 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen ist von dem 
übrigen Vermögen des Bundes, seinen Rechten und 
Verbindlichkeiten ge trennt zu halten. 

(2) Für die Verbindlichkeiten des Bundeseisen-
bahnvermögens haftet der Bund nur mit diesem 
Vermögen. Das Bundeseisenbahnvermögen haftet 
nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Bundes. 

(3) Von der Eintragung der nach § 1 Abs. 1 des 
Deutsche Bahn Gründungsgesetzes zu errichtenden 
Gesellschaft in das Handelsregister an haftet die 
Bundesrepublik Deutschland für die im Zeitpunkt der 
Eintragung bestehenden Verbindlichkeiten des Bun-
deseisenbahnvermögens mit Ausnahme der Verbind-
lichkeiten, die in § 20 Abs. 1 Satz 2 genannt sind. 
Satz 1 gilt entsprechend für Verbindlichkeiten, die das 
Bundeseisenbahnvermögen gemäß § 17 eingeht. 

§6 

Verwaltungsaufbau 

(1) Die im Zeitpunkt der Zusammenführung der in 
§ 1 genannten Sondervermögen bestehenden Dienst- 
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stellen dieser Sondervermögen werden Dienststellen 
des Bundeseisenbahnvermögens. Die in den Zentra-
len der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn bestehenden Hauptverwaltungen und 
zugeordneten Zentralstellen werden zu einer Dienst-
stelle des Bundeseisenbahnvermögens zusammenge-
faßt. 

(2) Das Bundeseisenbahnvermögen wird vorbehalt-
lich der Regelungen in § 27 unter der Leitung eines 
Präsidenten verwaltet. 

(3) Der Präsident vertritt das Bundeseisenbahnver-
mögen gerichtlich und außergerichtlich, soweit nicht 
die Verwaltungsordnung nach Absatz 6 etwas ande-
res bestimmt. 

(4) Dienststellen des Bundeseisenbahnvermögens 
sind, soweit die Verwaltungsordnung nach Absatz 6 
nichts anderes bestimmt, Bundesbehörden. 

(5) Die Erfüllung der Aufgaben des Bundeseisen-
bahnvermögens ist öffentlicher Dienst. 

(6) Im übrigen wird die Verwaltungsorganisation 
des Bundeseisenbahnvermögens nach Eintragung 
der Deutsche Bahn Aktiengese llschaft in das Handels-
register durch eine Verwaltungsordnung geregelt, 
soweit das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsver-
waltung des Bundes nichts anderes bestimmt. Die 
Verwaltungsordnung, die der Präsident aufstellt, 
bedarf der Zustimmung des Bundesministers für Ver-
kehr. 

§ 7 

 Personalwesen 

(1) Die Beamten, Angestellten und Arbeiter des 
Bundeseisenbahnvermögens stehen im Dienst des 
Bundes. Die Beamten sind unmittelbare Bundesbe-
amte. 

(2) Die im Zeitpunkt der Zusammenführung bei den 
in § 1 Abs. 1 genannten Sondervermögen bestehen-
den Tarifverträge für die Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden gelten bis zum Neuabschluß von 
Tarifverträgen nach Absatz 3 weiter. Soweit ein Tarif-
vertrag im Zeitpunkt der Zusammenführung ohne 
Nachwirkung seine Geltung verliert, werden die 
durch Rechtsnormen dieses Tarifvertrages geregelten 
Rechte und Pflichten bis zum Neuabschluß eines 
Tarifvertrages Inhalt der be troffenen Arbeitsverhält-
nisse. 

(3) Die Vergütungen, Löhne und Arbeitsbedingun-
gen der Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden 
im Bereich des Bundeseisenbahnvermögens werden 
durch Tarifverträge geregelt, die mit den zuständigen 
Gewerkschaften zu schließen sind. Soweit die Verein-
barungen wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung 
geeignet sind, die Gestaltung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen in anderen Zweigen der Bundesverwal-
tung zu beeinflussen, sind sie im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, dem Bundesmini-
ster der Finanzen und dem Bundesminister des Innern 
abzuschließen. Das Einvernehmen gilt als hergestellt, 
wenn der Bundesminister für Verkehr nicht binnen  

einer Frist von einem Monat, gerechnet vom Eingang 
des Antrages auf Abschluß einer Tarifvereinbarung, 
entschieden hat. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, für die Beamten, die im Zeitpunkt unmittelbar vor 
der Eintragung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
in das Handelsregister Beamte des Bundeseisenbahn-
vermögens sind und gemäß § 13 Abs. 1, 2 und 3 des 
Deutsche Bahn Gründungsgesetzes zu dieser Gesell-
schaft beurlaubt oder ihr zugewiesen sind, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister des Innern und dem Bundesminister der 
Finanzen 

1. nach Maßgabe des § 15 des Bundesbeamtengeset-
zes die Laufbahnen beim Bundeseisenbahnvermö-
gen selbständig zu gestalten und Ausnahmerege-
lungen zu treffen, 

2. besondere Arbeitszeitvorschriften zu erlassen und 
dabei von § 72 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes 
abweichende Regelungen über die Verpflichtung 
der Beamten, über die regelmässige wöchentliche 
Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, sowie über den 
Ausgleich von Mehrarbeit zu treffen, 

soweit es durch die Eigenart des Eisenbahnbetriebes 
dieser Gesellschaft begründet ist. 

(5) Der Bundesminister für Verkehr kann auf Vor-
schlag des Präsidenten des Bundeseisenbahnvermö-
gens im Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern und dem Bundesminister der Finanzen ergän-
zende Bestimmungen über die Reise- und Umzugsko-
sten der Beamten, die der Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft gemäß § 13 Abs. 2 und 3 des Deutsche Bahn 
Gründungsgesetzes zugewiesen sind, erlassen, so-
weit die Eigenart des Eisenbahnbetriebes es erfor-
dert. 

§8 

Personalvertretung 

(1) Spätestens drei Monate nach Eintragung der 
gemäß § 1 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes zu 
gründenden Aktiengesellschaft in das Handelsregi-
ster finden beim Bundeseisenbahnvermögen Wahlen 
zu den Personalvertretungen sowie zu den Jugend-
und Auszubildendenvertretungen statt. Wahlberech-
tigt und wählbar nach den §§ 13, 14 und 58 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes sind die Beam-
ten, die nicht der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
gemäß § 13 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
zugewiesen sind, sowie die Arbeitnehmer beim Bun-
deseisenbahnvermögen. 

(2) Bis zur Neuwahl zu den Personalvertretungen 
nach Absatz 1 bleiben die im Zeitpunkt der Ausglie-
derung des Unternehmerischen Bereichs (§ 1 Abs. 1 
des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes) bei den im 
Bereich des Bundeseisenbahnvermögens verbleiben-
den Dienststellen bestehenden örtlichen Personalver-
tretungen übergangsweise im Amt. Die Mitglieder 
des bei der Deutschen Bundesbahn und des bei der 
Deutschen Reichsbahn bestehenden Hauptpersonal-
rats bilden übergangsweise einen gemeinsamen 
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Hauptpersonalrat beim Bundeseisenbahnvermögen; 
bisherige Vorstandsmitglieder sind Vorstandsmitglie-
der des übergangsweise gebildeten Hauptpersonal-
rats. 

(3) Die Vorsitzenden der bisher bei der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn beste-
henden Hauptpersonalräte laden unverzüglich nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu der ersten Sitzung 
des gemeinsamen Hauptpersonalrats ein. Für die 
Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gilt 
§ 32 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
entsprechend. Die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
ist verpflichtet, den bei ihr beschäftigten Mitgliedern 
des gemeinsamen Hauptpersonalrats die Wahrneh-
mung ihrer Rechte und Pflichten ohne eine Minde-
rung des Arbeitsentgelts zu ermöglichen. Für die 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen gelten 
Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 erster Halbsatz sowie Satz 1 
und 3 entsprechend; für die Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters findet § 60 Abs. 3 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes entsprechende 
Anwendung. 

(4) Die Bildung der Wahlvorstände für die Wahlen 
gemäß Absatz 1 hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß die 
dort genannte Frist eingehalten werden kann. 

§9 

Schwerbehindertenvertretung 

(1) § 8 Abs. 1 gilt entsprechend für die Wahlen zu 
den Schwerbehindertenvertretungen im Bereich des 
Bundeseisenbahnvermögens. 

(2) § 8 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend für die 
bestehenden Schwerbehindertenvertretungen. Das 
Bundeseisenbahnvermögen und der in 8 Abs. 2 
Satz 2 genannte gemeinsame Hauptpersonalrat 
haben die bei der Deutschen Bundesbahn und bei der 
Deutschen Reichsbahn bestehenden Hauptschwerbe-
hindertenvertretungen gemeinsam zu beteiligen. Zur 
Wahrnehmung der nach dem Schwerbehindertenge-
setz bestehenden Aufgaben und Rechte ist auch eine 
der beiden Hauptschwerbehindertenvertretungen al -

lein befugt. 

(3) Für die Bildung der Wahlvorstände für die 
Neuwahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen 
gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. Die beiden Haupt-
schwerbehindertenvertretungen bestellen gemein-
sam den Wahlvorstand für die Neuwahl der Haupt-
schwerbehindertenvertretung beim Bundeseisen-
bahnvermögen. 

§ 10 

Vorgesetzte 

(1) Der Bundesminister für Verkehr ist oberster 
Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter des Präsidenten 
des Bundeseisenbahnvermögens. Der Präsident ist 
oberster Dienstvorgesetzter der Beamten und Vorge-
setzter aller Beamten, Angestellten und Arbeiter des 
Bundeseisenbahnvermögens. 

(2) Der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens 
ist oberste Dienstbehörde. Beamtenrechtliche Ent-
scheidungen über Bundesbeamte mit festen Gehäl-
tern  und Gehältern der obersten Besoldungsgruppe 
der Besoldungsordnungen ergehen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Verkehr nach Maßgabe 
der Verwaltungsordnung. Die Verwaltungsordnung 
bestimmt die Dienstposten, deren Besetzung der 
Zustimmung des Bundesministers für Verkehr be-
darf. 

§ 11 

Verwendung auf anderen Dienstposten 

Der Präsident oder die von ihm bestimmten Dienst-
stellen des Bundeseisenbahnvermögens können ei-
nen Beamten vorübergehend auf einem anderen 
Dienstposten von geringerer Bewe rtung unter Belas-
sung seiner Amtsbezeichnung und seiner Dienstbe-
züge verwenden, wenn 

1. dienstliche Gründe beim Bundeseisenbahnvermö-
gen oder 

2. dienstliche oder betriebliche Gründe bei einer 
Gesellschaft, der der Beamte gemäß § 13 Abs. 2 
und 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
zugewiesen ist, 

es erfordern. Dienstliche Gründe im Sinne der Num-
mern 1 und 2 sind solche, die sich aus Änderungen der 
Organisation des Bundeseisenbahnvermögens oder 
der Gesellschaft ergeben. 

§ 12 

Besoldungsrechtliche Regelungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister des Innern und dem Bundesmi-
nister der Finanzen nach Maßgabe sachgerechter 
Bewertung höhere Obergrenzen für Beförderungsäm-
ter als in • 26 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes 
oder in den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
des Bundesbesoldungsgesetzes bestimmt zuzulassen, 
soweit dies erforderlich ist, um zu vermeiden, daß der 
Abbau von Planstellen zu einer Verschlechterung der 
Beförderungsverhältnisse führt. 

(2) § 18 des Bundesbesoldungsgesetzes findet mit 
der Maßgabe Anwendung, daß gleichwertige Tätig-
keiten bei der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft als 
amtsgemäße Funktionen gelten. § 11 bleibt unbe-
rührt. 

§  13 

 Gesetzliche Sozialeinrichtungen 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen führt für seinen 
Bereich auf dem Gebiet der Krankenversicherung die 
Aufgaben der bisherigen Bundeseisenbahnen wei-
ter. 
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(2) Für den Bereich der gesetzlichen Rentenversi-
cherung wird die bisherige Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt unter dem Namen „Bahnversicherungs-
anstalt" als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung weitergeführt. Die 
Zuständigkeit der Bahnversicherungsanstalt, ihre 
Beziehungen zum Bundeseisenbahnvermögen und 
die Aufsicht über die Bahnversicherungsanstalt rich-
ten sich nach den Vorschriften des Vie rten und 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Anstelle der Bundesbahn-Ausführungsbehörde 
für Unfallversicherung wird eine rechtlich selbstän-
dige Eisenbahn-Unfallkasse geschaffen. 

(4) Die Zuständigkeiten der Bahnversicherungsan-
stalt Abteilung A, der Bundesbahn-Betriebskranken-
kasse sowie der Reichsbahn-Betriebskrankenkasse, 
auch für den Fall  der Vereinigung der beiden Kassen 
zur Bahnbetriebskrankenkasse, erstrecken sich auf 
die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft. 

§ 14 

Krankenversorgung der Beamten 
des Bundeseisenbahnvermögens 

(1) Die Krankenversorgung der Bundesbahnbeam-
ten als betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen 
Bundesbahn im Sinne des § 27 des Bundesbahngeset-
zes ist mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in ihrem 
Bestand geschlossen und wird mit dem Ziel der 
Abwicklung in der bestehenden Rechtsform einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts nach Maßgabe 
von Satzung und Tarif weitergeführt. 

(2) Der Beitrag zur Krankenversorgung der Bundes-
bahnbeamten berechnet sich entsprechend § 28 der 
Satzung für jedes Kalenderjahr nach der Beitragstafel 
(Anhang 1V der Satzung) in der am Tage vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung, 
jedoch unter Zugrundelegung der am letzten Tag des 
vorangegangenen Kalenderjahres geltenden Fassung 
der Besoldungsordnung A. Der Prozentsatz nach der 
Beitragstafel ist, unter Anrechnung der sich aus Satz 1 
ergebenden Veränderungen, der durchschnittlichen 
Kostenentwicklung im allgemeinen Gesundheitswe-
sen anzupassen. Maßgebend hierfür ist der Prozent-
satz, der sich im Vergleich der Ausgaben der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu denen des jewei ligen 
Vorjahres ergibt. Der sich aus den Beitragsanpassun-
gen ergebende Prozentsatz nach der Beitragstafel 
darf 

1. für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen 
den halben Beitragssatz der Rentner der Bahnbe-
triebskrankenkasse, 

2. für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige 
zwei Drittel des vorgenannten Beitragssatzes, 

nicht übersteigen. 

(3) Tarifänderungen der Krankenversorgung der 
Bundesbahnbeamten oder Änderungen hinsichtlich 
des erstattungsfähigen Be trages, die nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes erfolgen, gehen, soweit es sich  

nicht um Anpassungen an das Beihilferecht des Bun-
des handelt, zu Lasten der Versicherten. 

(4) Tarifausgaben der Krankenversorgung der Bun-
desbahnbeamten, die durch den auf der Grundlage 
von Repräsentativuntersuchungen ermittelten beihil-
feentsprechenden Zuschuß des Bundes (§ 27 der 
Satzung) und den nach Absatz 2 bemessenen Beitrag 
der Mitglieder nicht gedeckt werden, gehen zu Lasten 
des Bundes. Ändert sich der beihilfeentsprechende 
Zuschuß auf Grund von Änderungen des Beihilfe-
rechts, ist der Beitrag entsprechend anzupassen. 

(5) Klinik und Klinikfonds der Krankenversorgung 
der Bundesbahnbeamten werden bis zum Abschluß 
der Abwicklung nach Absatz 1 weitergefüh rt  und 
anschließend einem Sozialversicherungsträger 
(Bahnbetriebskrankenkasse, ersatzweise Bahnversi-
cherungsanstalt) übergeben. 

§ 15 

Betriebliche Sozialeinrichtungen, 
Selbsthilfeeinrichtungen 

(1) Die Bundesbahnversicherungsanstalt Abteilung 
B als betriebliche Sozialeinrichtung des bisherigen 
Sondervermögens Deutsche Bundesbahn wird beim 
Bundeseisenbahnvermögen als Bahnversicherungs-
anstalt Abteilung B weitergeführt. Die Satzung der 
Bundesbahnversicherungsanstalt Abteilung B findet 
jedoch nur auf Arbeitnehmer Anwendung, die vor der 
Zusammenführung der in § 1 genannten Sonderver-
mögen in der Zusatzversicherung der Bundesbahn-
versicherungsanstalt Abteilung B versichert waren. 
Für ab dem Zeitpunkt der Zusammenführung der in 
§ 1 genannten Sondervermögen beim Bundeseisen-
bahnvermögen abzuschließenden neuen Arbeits- und 
Ausbildungsverhältnisse kann die Zusatzversiche-
rung bei der Bundesbahnversicherungsanstalt Abtei-
lung B begründet werden. Die Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft kann sich an der Bundesbahnversiche-
rungsanstalt Abteilung B beteiligen. 

(2) Die in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten 
übrigen betrieblichen Sozialeinrichtungen und die 
anerkannten Selbsthilfeeinrichtungen der bisherigen 
Bundeseisenbahnen werden für den Bereich des Bun-
deseisenbahnvermögens aufrechterhalten und nach 
den bisherigen Grundsätzen weitergeführt. Hierfür 
werden im Wirtschaftsplan des Bundeseisenbahnver-
mögens angemessene Beträge bereitgestellt. Soweit 
gleichartige Einrichtungen der Bundesverwaltung 
durch Zuweisung von Bundesmitteln unterstützt wer-
den, sollen beim Bundeseisenbahnvermögen diesel-
ben Grundsätze angewendet werden. 

(3) Die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft kann die 
einzelnen in der Anlage zu Absatz 2 aufgeführten 
Einrichtungen anerkennen oder sich an  ihnen beteili-
gen. 

(4) Nach Abgabe von Erklärungen der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft über ihre Beteiligung oder 
die Anerkennung gemäß Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 
befindet das Bundeseisenbahnvermögen darüber, ob 
und unter welchen Voraussetzungen die betriebli- 
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chen Sozialeinrichtungen und Selbsthilfeeinrichtun-
gen weitergeführt werden. 

(5) Werden rechtlich unselbständige be triebliche 
Sozialeinrichtungen der bisherigen Bundeseisenbah-
nen nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung 
des Eisenbahnwesens rechtlich verselbständigt, sind 
diese von der Zahlung von Steuern und Gebühren aus 
Anlaß der Änderung der Rechtsform einschließlich 
der Kosten für notwendige Eigentumsübertragungen 
befreit. 

§ 16 

Wirtschaftsführung 

(1) Die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten 
Aufwendungen des Bundeseisenbahnvermögens 
werden aus dem Bundeshaushalt ge tragen. Jahres-
überschüsse des Bundeseisenbahnvermögens sind 
zur Tilgung seiner Schulden zu verwenden. 

(2) Das Bundeseisenbahnvermögen stellt für jedes 
Kalenderjahr rechtzeitig vor dessen Beginn einen 
Wirtschaftsplan auf. In ihn sind die erwarteten Erlöse 
und Aufwendungen einzustellen, insbesondere aus 
der Abrechnung der Personalkosten nach §§ 21 und 22 
des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes sowie aus der 
Verwertung von Liegenschaften. Der Wirtschaftsplan 
umfaßt ferner einen Schuldentilgungsplan sowie 
einen Stellenplan. Der Wirtschaftsplan ist in Einnah-
men und Ausgaben auszugleichen. Für die Aufstel-
lung und Ausführung des Wirtschaftsplans sowie für 
die Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 
gelten die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung 
entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan bedarf der Genehmigung 
durch den Bundesminister für Verkehr im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen. Das 
gleiche gilt für wesentliche Änderungen während des 
Kalenderjahres. Abweichungen im Stellenplan be-
dürfen stets der Genehmigung durch den Bundesmi-
nister für Verkehr und den Bundesminister der Finan-
zen. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr kann mit Ein-
willigung des Bundesministers der Finanzen zulassen, 
daß das Bundeseisenbahnvermögen die zur Durch-
führung seiner Aufgaben und zur Erfüllung rechtlich 
begründeter Verpflichtungen unvermeidbaren Aus-
gaben leistet, wenn der Wirtschaftsplan zu Beginn des 
neuen Kalenderjahres noch nicht genehmigt ist. 

(5) Verfügungen über Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte, deren Wert im Einzelfall 10 
Millionen Deutsche Mark übersteigt, bedürfen der 
Genehmigung des Bundesministers für Verkehr und 
des Bundesministers der Finanzen. 

§ 17 

Kreditaufnahme 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen wird ermäch-
tigt, Kredite aufzunehmen 

1. in Höhe von jeweils bis zu 9,5 Milliarden Deutsche 
Mark in den Jahren 1994 und 1995 zur Deckung 
seiner Aufwendungen, soweit diese nicht aus dem 
Bundeshaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 ge tragen 
werden, 

2. zur Tilgung seiner bis zum 31. Dezember 1993 auf 
dem Kapitalmarkt aufgenommenen Verbindlich-
keiten in Höhe von (70,4) Milliarden Deutsche 
Mark, 

3. zur Deckung anfallender Zins- und Kreditbeschaf-
fungskosten, 

4. zum Zwecke des Ankaufs von Schuldtiteln des 
Sondervermögens im Wege der Marktpflege jähr-
lich bis zu zehn vom Hundert der umlaufenden 
Schuldtitel. 

Dem Kreditrahmen nach Satz 1 Nr. 2 wachsen die 
Beträge zur Tilgung der Kredite zu, die im jewei ligen 
Kalenderjahr fällig werden, soweit die Tilgung nicht 
aus Überschüssen des Sondervermögens erbracht 
werden kann. 

(2) Das Bundeseisenbahnvermögen wird ermäch-
tigt, ab Oktober eines Wirtschaftsjahres Kredite im 
Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten 
Wirtschaftsjahres bis zu vier vom Hundert des Kredit-
rahmens nach Absatz 1 Nr. 2 aufzunehmen. Die 
danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kredit-
ermächtigung des nächsten Wirtschaftsjahres anzu-
rechnen. 

(3) Die Kreditaufnahme erfolgt durch die Ausgabe 
von Schuldverschreibungen und Schatzwechseln 
oder durch Aufnahme von Darlehen gegen Schuld-
schein. Die Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister der Finanzen. 

(4) Die Schuldurkunden des Bundeseisenbahnver-
mögens stehen den Schuldurkunden des Bundes 
gleich. § 5 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Schuldurkunden werden durch die Bundesschulden-
verwaltung ausgefertigt. 

(5) Die Schulden des Bundeseisenbahnvermögens 
werden nach den für die Verwaltung der allgemeinen 
Bundesschuld jeweils geltenden Grundsätzen durch 
die Bundesschuldenverwaltung verwaltet. 

§ 18 

Jahresabschluß und Berichtspflicht 

(1) Das Bundeseisenbahnvermögen stellt am Schluß 
eines jeden Kalenderjahres die Jahresrechnung für 
das Sondervermögen auf. Die Jahresrechnung muß 
den Bestand des Sondervermögens einschließlich der 
Forderungen und Verbindlichkeiten erkennen lassen 
sowie die Einnahmen und Ausgaben nachweisen. 

(2) Das Bundeseisenbahnvermögen berichtet dem 
Bundesminister für Verkehr jährlich über seine Tätig-
keit, und zwar gegliedert nach 

1. Personaleinsatz und Personalkosten 

2. Verwaltung der Verbindlichkeiten 

3. Verwertung von Grundstücken. 
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(3) Das Bundeseisenbahnvermögen ist verpflichtet, 
dem Bundesminister für Verkehr auf Verlangen Aus-
kunft über die wesentlichen Vorgänge in der Verwal-
tung und Wirtschaftsführung des Bundeseisenbahn-
vermögens zu erteilen. 

§ 19 

Haushalts- und Wirtschaftsprüfung 

(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Bundeseisenbahnvermö-
gens. Teil V der Bundeshaushaltsordnung ist entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr und im Einver-
nehmen mit ihm der Bundesminister der Finanzen 
können den Vorprüfstellen Prüfungsaufträge ertei-
len. 

§ 20 

Übertragungsverpflichtung 
des Bundeseisenbahnvermögens 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland (Bundeseisen-
bahnvermögen) ist berechtigt und verpflichtet, der 
nach § 1 Abs. 1 des Deutsche Bahn Gründungsgeset-
zes zu gründenden Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
aus dem Bestand des Sondervermögens „Bundes-
eisenbahnvermögen" alle Liegenschaften (Grund-
stücke, Teile hiervon, grundstücksgleiche Rechte, 
beschränkte dingliche Rechte) sowie sonstiges Ver-
mögen zu übertragen, soweit dies für das Erbringen 
von Eisenbahnverkehrsleistungen sowie für das 
Betreiben der Eisenbahninfrastruktur notwendig 
(bahnnotwendig) ist. Im übrigen sind die nicht zins-
pflichtigen Verbindlichkeiten sowie die durch dingli-
che Rechte an den zu übertragenden Liegenschaften 
gesicherten Verbindlichkeiten des Bundeseisenbahn-
vermögens auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
zu übertragen. 

(2) Sind zum Bundeseisenbahnvermögen gehö-
rende Liegenschaften nicht unmittelbar und aus-
schließlich bahnnotwendig, so ist die Bundesrepublik 
Deutschland (Bundeseisenbahnvermögen) berechtigt 
und verpflichtet, der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft solche Liegenschaften insoweit zu übertragen, 
als die Bahnnotwendigkeit nachgewiesen ist. Bis zur 
Übertragung gemäß Satz 1 erhält die Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft die Liegenschaften unentgeltlich 
zur Nutzung mit der Maßgabe, über Veränderungen 
an diesen Liegenschaften dem Bundesminister für 
Verkehr zu berichten. Das Nähere regelt eine Verein-
barung zwischen der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft und dem Bundeseisenbahnvermögen, die der 
Genehmigung des Bundesministers für Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
bedarf. 

(3) Nicht bahnnotwendige Liegenschaften, insbe-
sondere das nicht betrieblichen Zwecken dienende 
ehemalige Reichsbahnvermögen (Vorratsvermögen)  

in Berlin (West), verbleiben beim Bundeseisenbahn-
vermögen. 

(4) Die Bundesrepublik Deutschland garantiert, daß 
die Summe der entsprechend den §§ 7, 9 und 10 des 
D-Markbilanzgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4140-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 Abs. 24 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2355), bewerteten bahnnotwendigen Lie-
genschaften mindestens fünf Milliarden Deutsche 
Mark beträgt. Diese Garantie erlischt spätestens am 
31. Dezember 2001. 

§ 21 

Vermögensübergang 

Liegenschaften des Bundeseisenbahnvermögens, 
die unmittelbar und ausschließlich bahnnotwendig 
sind, gehen auf die Deutsche Bahn Aktiengese llschaft 
mit dem Tag ihrer Eintragung in das Handelsregister 
über. Die Garantie gemäß § 20 Abs. 4 erlischt, wenn 
die Summe der nach Satz 1 übergegangenen Liegen-
schaften fünf Milliarden Deutsche Mark übersteigt. 

§ 22 

Verfügungsbefugnis der Deutsche Balm  
Aktiengesellschaft 

(1) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ist zur 
Verfügung über Liegenschaften befugt, wenn die 
Bundesrepublik Deutschland Bundeseisenbahnver-
mögen, die Bundesrepublik Deutschland Sonderver-
mögen „Deutsche Bundesbahn", die Deutsche 
Reichsbahn oder einer der in der Anlage zu diesem 
Gesetz aufgeführten Rechtsvorgänger dieser Eisen-
bahnen im Grundbuch als Eigentümer oder dinglich 
Berechtigter oder in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet noch als Rechtsträger von 
Volkseigentum eingetragen ist. Im Rahmen der Ver-
fügungsbefugnis dürfen Verpflichtungen vorbehalt-
lich der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über die Vertretung nur im eigenen Namen 
eingegangen werden. Wird im Rahmen der Verfü-
gungsbefugnis Besitz an  einem Grundstück oder 
Gebäude überlassen, so gilt § 571 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend. 

(2) Die Verfügungsbefugnis des Eigentümers des 
Grundstücks oder eines sonstigen Verfügungsberech-
tigten bleibt unberührt. Auf Grund des Absatz 1 
vorgenommene Rechtsgeschäfte gelten als solche des 
Berechtigten. § 39 Abs. 1 der Grundbuchordnung 
findet keine Anwendung. 

(3) Die Verfügungsbefugnis nach Absatz 1 endet, 
wenn in Ansehung der in Absatz 1 genannten Rechte 
ein Übergabebescheid nach § 23 vollziehbar gewor-
den und ein Antrag auf entsprechende Grundbuchbe-
richtigung unter Beifügung des Bescheides bei dem 
zuständigen Grundbuchamt eingegangen ist. § 878 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ist entsprechend 
anzuwenden. Der Verfügungsbefugte gilt in den Fäl-
len des Satzes 1 weiterhin als befugt, eine Verfügung 
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vorzunehmen, zu deren Vornahme er sich wirksam 
verpflichtet hat, wenn vor dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt die Eintragung einer Vormerkung zur 
Sicherung dieses Anspruchs bei dem Grundbuchamt 
beantragt worden ist. 

(4) Die auf Grund von Verfügungen nach Absatz 1 
Satz 1 veräußerten Liegenschaften sowie der hierbei 
erzielte Erlös sind dem Bundeseisenbahnvermögen 
mitzuteilen. Die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft ist 
verpflichtet, einen Be trag in Höhe des Erlöses, minde-
stens aber in Höhe des Wertes des Vermögensgegen-
standes, dem Bundeseisenbahnvermögen auszuzah-
len, wenn ihm der Gegenstand durch einen vollzieh-
baren Übergabebescheid zugeordnet wird. 

(5) Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Anlage kann 
durch Rechtsverordnung des Bundesministers für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Justiz geändert werden, um andere Rechtsvorgän-
ger der Bundesrepublik Deutschl and Bundeseisen-
bahnvermögen, der Bundesrepublik Deutschland 
Sondervermögen „Deutsche Bundesbahn" oder der 
Deutschen Reichsbahn aufzunehmen. 

§ 23 

Feststellung des Übergangs und Vornahme 
der Übertragung 

(1) Der Übergang von Liegenschaften aus dem 
Bundeseisenbahnvermögen auf Grund des § 21 auf 
die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft wird durch 
einen Übergabebescheid festgestellt. Durch einen 
solchen Bescheid können Vermögensgegenstände 
auch zur Erfüllung der in § 20 genannten Verpflich-
tung auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft über-
tragen werden. Den Übergabebescheid erläßt das 
Bundeseisenbahnvermögen auf Antrag der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft oder von Amts wegen. In den 
Fällen des Artikels 26 Abs. 1 Satz 2 des Einigungsver-
trages ist durch Zuordnungsbescheid nach dem Ver-
mögenszuordnungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. August 1992 (BGBl. I S. 1464) 
zu entscheiden. 

(2) Der Übergabebescheid ist nach Ablauf von vier 
Wochen ab seiner Bekanntgabe an  den Begünstigten 
vollziehbar, wenn dieser nicht vorher schriftlich bei 
dem Bundeseisenbahnvermögen ein Schiedsverfah-
ren nach § 24 beantragt. Wenn durch den Übergabe-
bescheid Liegenschaften übertragen werden sollen, 
gehen diese mit Eintritt seiner Vollziehbarkeit auf die 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft über. Soweit die in 
dem Übergabebescheid bezeichneten Liegenschaften 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet belegen sind, hat das Bundeseisenbahnvermö-
gen dem Präsidenten der Oberfinanzdirektion, in 
deren Gebiet das Recht belegen ist, eine Abschrift des 
Übergabebescheides zu übersenden. 

(3) In dem Übergabebescheid ist das zu übertra-
gende Recht gemäß § 28 der Grundbuchordnung zu 
bezeichnen. Soll nur der Teil eines Grundstücks 
übertragen werden oder ist eine Bezeichnung ent-
sprechend Satz 1 nicht möglich, so kann dem Überga-
bebescheid eine Grundstückskarte beigefügt werden,  

in der Lage und Umfang des Grundstücks und des 
übertragenen Teils graphisch dargestellt und in einer 
mit der obersten für die Führung des Liegenschafts-
katasters zuständigen Landesbehörde abgestimmten

-

Weise bezeichnet werden; die Karte darf im Maßstab 
nicht kleiner als 1 zu 1 000 sein. Wenn der Übergabe-
bescheid mit einer Grundstückskarte versehen ist, 
dient dieser bis zur Durchführung der Vermessung als 
Ersatz für das amtliche Verzeichnis der Grundstücke 
im Sinne von § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. Einer 
Teilungsgenehmigung bedarf es nicht. 

(4) Nach Eintritt der Vollziehbarkeit des Übergabe-
bescheides ersucht das Bundeseisenbahnvermögen 
das zuständige Grundbuchamt um Berichtigung des 
Grundbuchs entsprechend dem Bescheid. In den in 
Absatz 2 Satz 3 genannten Fällen kann der Präsident 
der Oberfinanzdirektion das Grundbuchamt ersu-
chen, bei dem Recht eine Vormerkung auf Übertra-
gung des Rechts auf einen Zuordnungsberechtigten 
einzutragen. Einer Angabe des Begünstigten aus der 
Vormerkung bedarf es nicht. Die Vormerkung darf 
nur gelöscht werden, wenn der Präsident der Oberfi-
nanzdirektion dem zustimmt. Gebühren für die 
Grundbuchberichtigung sowie die Eintragung und 
Löschung von Vormerkungen werden in diesen Fä llen 
nicht erhoben. 

(5) Die Übertragung oder Feststellung durch Über-
gabebescheid ersetzt die Zuordnung des Vermögens 
nach Artikel 26 des Einigungsvertrages und ver-
gleichbaren Vorschriften. Rechte Dritter in bezug auf 
den übertragenen Vermögenswert, insbesondere 
Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögens-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
August 1992 (BGBl. I S. 1446), bleiben unberührt. Wer 
vor dem Rechtsübergang vom Bundeseisenbahnver-
mögen Berichtigung des Grundbuchs, auch auf Grund 
einer abweichenden Vermögenzuordnung, verlan-
gen konnte, kann die Einräumung eines der Berichti-
gung entsprechenden Rechtszustands von dem 
Begünstigten verlangen. Soweit dazu Rechte übertra-
gen werden müssen, kann dies durch Übergabebe-
scheid des Bundeseisenbahnvermögens geschehen. 

§ 24 

Schiedsstelle 

(1) Auf Antrag des Begünstigten entscheidet eine 
Schiedsstelle darüber, 

1. inwieweit die in dem Übergabebescheid genann-
ten Liegenschaften bahnnotwendig sind, 

2. ob die Ablehnung des Erlasses eines Übergabebe-
scheids hinsichtlich einer beanspruchten Liegen-
schaft rechtmäßig ist. 

Die Schiedsstelle kann auch angerufen werden, wenn 
das Bundeseisenbahnvermögen auf Antrag des 
Begünstigten ohne zureichenden Grund innerhalb 
einer Frist von drei Monaten nicht entschieden hat. Im 
übrigen steht dem Begünstigten ein Rechtsmittel nicht 
zu. 

(2) Soweit der Antrag begründet ist, entscheidet die 
Schiedsstelle durch Schiedsspruch, welche Liegen- 
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schaften in welchem Umfang übertragen werden. Der 
Schiedsspruch steht einem vollziehbaren Übergabe-
bescheid gleich; § 23 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Justiz durch Rechtsverordnung in Anlehnung an die 
Vorschriften des Zehnten Buches der Zivilprozeßord-
nung das Verfahren der Schiedsstelle und deren 
Besetzung zu regeln. In dieser Rechtsverordnung 
kann auch geregelt werden, ob und in welcher Höhe 
eine Vergütung gezahlt wird. 

§ 25 

Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der 
§§ 20 bis 24 erläßt der Bundesminister für Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen. 

§ 26 

Anwendung von Vorschriften 
auf ausgegliederte Gesellschaften 

(1) Die §§ 7 Abs. 4, 5, § 11 Nr. 2, § 12 Abs. 2 sowie 
§ 15 Abs. 1 Satz 4, Abs. 3 gelten entsprechend für die 
nach § 2 Abs. 1 des Deutsche Bahn Gründungsgeset-
zes ausgegliederten Gesellschaften. Für nach § 3 
Abs. 3 des genannten Gesetzes ausgegliederte Ge-
sellschaften gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß der neue 
Rechtsträger Geschäftstätigkeiten im Sinne des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des genannten Gesetzes ausübt. 

(2) Die Ansprüche aus § 20 Abs. 1 können von der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nur auf die nach § 2 
Abs. 1 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes ausge-
gliederten Gesellschaften übertragen werden. Auf 
Antrag der begünstigten Gesellschaft kann die Erfül-
lung dieser Ansprüche nach Maßgabe der §§ 23 und 
24 durch Bescheid des Bundeseisenbahnvermögens 
erfolgen. Die Zugehörigkeit einer Liegenschaft zum 
Vermögen der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
kann auch im Falle ausgegliederter Gesellschaften 
durch Übergabebescheid festgestellt werden. 

§ 27 

Übergangsregelung 

(1) Bis zur Eintragung der Deutsche Bahn Ak tienge-
sellschaft in das Handelsregister wird das Bundesei-
senbahnvermögen auf der Grundlage der bestehen-
den Verwaltungsordnungen der bisherigen Bundesei-
senbahnen, ausgenommen die Vorschriften über den 
Verwaltungsrat, unter Leitung des Vorstandes dieser 
Eisenbahnen verwaltet. Die §§.  6 Abs. 3, §§  10 und 11 
gelten insoweit entsprechend. 

(2) Die in § 6 Abs. 1 Satz 2 genannte Dienststelle des 
Bundeseisenbahnvermögens führt bis zur Eintragung 
der Gesellschaft die Bezeichnung „Hauptverwaltung 
des Bundeseisenbahnvermögens". 

(3) Für die Beamten, die am Tage vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Anspruch auf die Zulage nach Num-
mer 7 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B oder nach Nummer 3 der 

Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C 
haben, wird die Stellenzulage für die Dauer der 
Verwendung beim Bundeseisenbahnvermögen bis 
zum Zeitpunkt der Eintragung der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft in das Handelsregister weiter 
gewährt. 

(4) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes enden die 
Ämter der Mitglieder der Verwaltungsräte der bishe-
rigen Bundeseisenbahnen. 

§ 28 

Rechtsverordnungen 

Rechtsverordnungen auf Grund dieses Gesetzes 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

§ 29 

Auflösung des Bundeseisenbahnvermögens 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, frühestens 
zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch 
Organisationsakt das Bundeseisenbahnvermögen 
aufzulösen und die von ihm noch wahrgenommenen 
Aufgaben auf das Eisenbahn-Bundesamt, den Bun-
desminister für Verkehr oder die Bundesschuldenver-
waltung zu übertragen. 

Anlage zu § 15 Abs. 2 

A. Betriebliche Sozialeinrichtungen der bisherigen 
Bundeseisenbahnen 

1. Bundesbahn-Sozialwerk (BSW) 

2. Bahnsozialwerk der DR (BSw-DR) 

3. Bundesbahn-Hausbrandversorgung (BHbv) 

4. Bahn-Hausbrandversorgung (BHbv) 

5. Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften (EWG) 

B. Selbsthilfeeinrichtungen der bisherigen 
Bundeseisenbahnen 

1. Eisenbahn-Waisenhort (EWH) 

2. Bundesbahn-Landwirtschaft (BLw) 

3. Bahn-Landwirtschaft (BLw-DR) 

4. Eisenbahner Sportvereine (ESV) 
Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine 
e. V. (VDES) 

5. Bundesbahn-Zentralstelle gegen die Alkoholge-
fahren (BZAL) 

6. DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebens-
versicherungsverein a. G. 
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- 
und HUK-Versicherungsverein a. G. 

7. Eisenbahner-Baugenossenschaften (EBG) 

8. Sparda-Banken, Verband der Sparda-Banken 
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Anlage zu § 22 Abs. 1 

Rechtsvorgänger 

Deutsches Reich Reichseisenbahnvermögen 

Artikel 2 

Gesetz über die Gründung 
einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

(Deutsche Bahn Gründungsgesetz — DBGrG) 

ERSTER ABSCHNITT 

Gründung 

§1 

Errichtung der Gesellschaft 

(1) Aus dem Bundeseisenbahnvermögen sind in 
Erfüllung der in § 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Zusam-
menführung und Neugliederung der Bundeseisen-
bahnen vom ... (BGBl. I  S. . . .) enthaltenen Verpflich-
tungen mit Ausnahme der dort  genannten Liegen-
schaften die Teile, die zum Erbringen von Eisenbahn-
verkehrsleistungen und zum Betreiben der Eisen-
bahninfrastruktur notwendig sind, auf eine dadurch 
gegründete neue Aktiengesellschaft auszugliedern. 

(2) Die Aktiengesellschaft führt die Firma „Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft (DB)''. 

§2 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft; 

Auflösung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

(1) Aus der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sind 
spätestens drei Jahre nach ihrer Eintragung im H an

-delsregister die Bereiche „Personenverkehr„ , „Güter-
verkehr” und „Fahrweg „  auf dadurch neu gegrün-
dete Aktiengesellschaften auszugliedern. 

(2) Spätestens fünf Jahre nach der Ausgliederung 
gemäß Absatz 1 ist die Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft 

1. aufzulösen oder 

2. mit einer der in Absatz 1 genannten Aktiengesell-
schaften zu verschmelzen oder 

3. auf die in Absatz 1 genannten Aktiengesellschaften 
aufzuspalten. 

§3 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft 
ist 

1. das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen 
zur Beförderung von Gütern und Personen; 

2. das Betreiben der Eisenbahninfrastruktur; dazu 
zählen insbesondere die Planung, der Bau, die 
Unterhaltung sowie die Führung der Betriebsleit- 
und Sicherheitssysteme; 

3. Geschäftstätigkeiten in dem Eisenbahnverkehr 
verwandten Bereichen. 

(2) Durch Änderung der Satzung der Gesellschaft 
kann der Gegenstand des Unternehmens erweitert 
werden. 

(3) Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen 
gleicher oder verwandter Art beteiligen sowie solche 
Unternehmen gründen und erwerben. Sie kann unbe-
schadet der in § 2 genannten Verpflichtung Teile des 
Gegenstandes ihres Unternehmens im Sinne des 
Absatzes 1 ganz oder teilweise in solche Unternehmen 
ausgliedern und sich auf Leitungsaufgaben beschrän-
ken. 

§4 

Ausgliederungsplan 

(1) Der Vorstand des Bundeseisenbahnvermögens 
hat spätestens einen Monat nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einen Ausgliederungsplan aufzustellen, der 
notariell beurkundet werden muß. Der Ausgliede-
rungsplan ist unverzüglich nach seiner notariellen 
Beurkundung dem Bundesminister für Verkehr zuzu-
leiten. 

(2) Der Ausgliederungsplan muß mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die Vereinbarung über die Übertragung der Teile 
des Unternehmerischen Bereichs des Bundeseisen-
bahnvermögens im Sinne des § 1 Abs. 1 jeweils als 
Gesamtheit gegen Gewährung von Aktien der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft; 

2. den Zeitpunkt, von dem an  diese Aktien einen 
Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn 
gewähren, sowie alle Besonderheiten in bezug auf 
diesen Anspruch; 

3. den Zeitpunkt, von dem an  die Handlungen des 
Bundeseisenbahnvermögens im Unternehmeri-
schen Bereich als für Rechnung der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft vorgenommen gelten (Ausglie-
derungszeitpunkt); 

4. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied des 
Vorstandes des Bundeseisenbahnvermögens oder 
einem Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichts-
rates der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft oder 
einem Abschlußprüfer gewährt wird; 

5. die genaue Bezeichnung und Aufteilung der 
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die 
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft übertragen 
werden; § 15 bleibt unberüh rt. Soweit für die 
Übertragung von Gegenständen im Falle der Ein-
zelrechtsnachfolge in den allgemeinen Vorschrif-
ten eine besondere Art der Bezeichnung bestimmt 
ist, sind diese Regelungen auch hier anzuwenden. 
Im übrigen kann auf Urkunden wie Bilanzen und 
Inventare Bezug genommen werden, deren Inhalt 
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eine Zuweisung des einzelnen Gegenstandes 
ermöglicht. 

(3) Im Ausgliederungsplan muß die Satzung der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft enthalten sein oder 
festgestellt werden. 

§5 

Anwendung des Gründungsrechts 

(1) Auf die Gründung der Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft sind die für ihre Rechtsform geltenden 
Gründungsvorschriften anzuwenden, soweit sich aus 
diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Den Gründern 
steht die Bundesrepublik Deutschl and gleich. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr bestellt den 
ersten Aufsichtsrat, den ersten Vorstand sowie für das 
erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr den ersten 
Abschlußprüfer. 

§6 

Wirksamwerden des Ausgliederungsplanes 

Der Ausgliederungsplan wird nur wirksam, wenn 
ihm der Bundesminister für Verkehr im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen schriftlich 
zustimmt. 

§7 
Anmeldung und Eintragung im Register 

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsra-
tes der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft haben die 
Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft bei dem Gericht, in 
dessen Bezirk sie ihren Sitz haben soll, zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung 
sind außer den sonst erforderlichen Unterlagen auch 
in Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift 
oder, soweit sie nicht notariell beurkundet werden 
müssen, in Urschrift oder Abschrift der Ausgliede-
rungsplan sowie die Zustimmungserklärung des Bun-
desministers für Verkehr beizufügen. 

§8 

Wirkung der Eintragung 

(1) Die Eintragung der Deutsche Bahn Ak tiengesell-
schaft in das Handelsregister hat folgende Wirkung: 

1. Die ausgegliederten Teile des Bundeseisenbahn-
vermögens einschließlich der Verbindlichkeiten 
gehen entsprechend der im Ausgliederungsplan 
vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamtheit 
auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft über. 
Gegenstände, die nicht durch Rechtsgeschäft über-
tragen werden können, verbleiben in Eigentum 
oder Inhaberschaft des Bundeseisenbahnvermö-
gens. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland wird entspre-
chend dem Ausgliederungsplan alleinige Aktionä-
rin der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. 

3. Der Mangel der notariellen Beurkundung des Aus

-

gliederungsplanes wird geheilt. 

(2) Mängel der Ausgliederung lassen die Wirkun-
gen der Eintragung nach Absatz 1 unberüh rt . 

§9 

Schutz der Gläubiger 

(1) Durch den Übergang der Verbindlichkeiten auf 
die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft wird das Bun-
deseisenbahnvermögen von der Haftung für diese 
Verbindlichkeiten nicht befreit. § 418 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches ist nicht anzuwenden. Die Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft und das Bundeseisen-
bahnvermögen haften für diese Verbindlichkeiten als 
Gesamtschuldner. Im Verhältnis der Gesamtschuld-
ner zueinander ist die Deutsche Bahn Ak tiengesell-
schaft allein verpflichtet. 

(2) Die Ansprüche der Gläubiger gegen das Bundes-
eisenbahnvermögen aus den im Ausgliederungsplan 
aufgeführten Verbindlichkeiten verjähren in fünf Jah-
ren, falls die Verjährung nach allgemeinen Vorschrif-
ten nicht schon früher eintritt. Die Verjährung beginnt 
mit dem Tage, an  dem die Eintragung der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft in das Handelsregister nach 
§ 10 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches als bekanntge-
macht gilt. Wird der Anspruch des Gläubigers erst 
nach diesem Zeitpunkt fällig, so beginnt die Verjäh-
rung mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit. 

(3) Für Verbindlichkeiten des Bundeseisenbahnver-
mögens, die nicht auf die Deutsche Bahn Ak tienge-
sellschaft übergegegangen sind, haftet die Gesell-
schaft nicht. 

§ 10 

Eröffnungsbilanz 

(1) Die Eröffnungsbilanz der Deutsche Bahn Aktien-
gesellschaft ist auf den Tag ihrer Eintragung im 
Handelsregister zu erstellen. Für die Frist zur Aufstel-
lung gilt § 264 Abs. 1 Satz 3 des H andelsgesetzbuches 
entsprechend. 

(2) Für die Bewertung der Grundstücke gelten die 
§§ 7, 9 und 10 des D-Markbilanzgesetzes entspre-
chend. Für die übrigen Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und die Vermögensgegenstände 
des Umlaufvermögens gilt § 253 Abs. 2 und 3 des 
Handelsgesetzbuches. 

(3) Die auf Grund des § 21 des Gesetzes zur 
Zusammenführung und Neugliederung der Bundes-
eisenbahnen auf die Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft übergegangenen Liegenschaften sind, soweit 
ihre Erfassung und Bewertung wegen der besonderen 
Verhältnisse im Bereich des Bundeseisenbahnvermö-
gens bis zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht 
vorgenommen werden konnten, in ihrer Bilanz 
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zunächst nur mit einem auf insgesamt fünf Milliarden 
Deutsche Mark lautenden Be trag auszuweisen. Ste-
hen bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse der 
Bestand und der tatsächliche Wert der einzelnen 
Liegenschaft fest, so ist in entsprechender Anwen-
dung des § 36 Abs. 1 des D-Markbilanzgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4140-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 10 Abs. 24 des Gesetzes vom 
19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355), der jeweils 
tatsächliche Wert anzusetzen. In diesen Fä llen gilt die 
Eröffnungsbilanz als geändert. 

§ 11 

Steuerliche Vorschriften 

(1) Die steuerrechtliche Eröffnungsbilanz entspricht 
der geprüften handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz 
(§ 242 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches) der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft; die Vorschriften über die 
steuerliche Gewinnermittlung sind zu beachten. 

(2) Rechtsvorgänge im Sinne des Grunderwerbsteu-
ergesetzes, die sich aus der Durchführung der §§ 20 
bis 24 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neu-
gliederung der Bundeseisenbahnen ergeben, sind von 
der Grunderwerbsteuer befreit. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Gesellschaften, 
die im Wege der Ausgliederung nach § 2 Abs. 1 
errichtet werden, entsprechend. 

§ 12 

Gebúhrenbefreiung 

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die den folgen-
den Zwecken dienen, sind von den in Teil 1 der 
Kostenordnung bestimmten Gebühren befreit: 

1. Errichtung der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
durch Ausgliederung nach den §§ 1 Abs. 1, §§ 4 
bis 9; 

2. Übertragung des Vermögens eines Unternehmens 
durch Verschmelzung oder Umwandlung auf die 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft oder auf ein 
Unternehmen, dessen Anteile ausschließlich der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft gehören; 

3. Ausgliederung aus der Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft nach § 2 Abs. 1; 

4. Vereinigung, Zuschreibung oder Abschreibung 
von Grundstücken in zeitlichem und wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit Ausgliederungen nach 
den §§ l Abs. 1, § 2 Abs. 1; 

5. Auflösung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
als Holding nach § 2 Abs. 2. 

(2) Die Befreiung schließt Eintragungen und 
Löschungen in öffentlichen Büchern ein. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Überleitung des Personals 

§ 13 

Beamte 

(1) Beurlaubungen von Beamten des Bundeseisen-
bahnvermögens zur Wahrnehmung einer Tätigkeit 
bei der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft dienen 
dienstlichen Interessen. 

(2) Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, die 
nicht aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden oder 
nicht beurlaubt werden, sind ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft in 
das Handelsregister dieser Gesellschaft zugewiesen, 
soweit sie nicht auf Grund einer Entscheidung im 
Einzelfall beim Bundeseisenbahnvermögen oder an

-derweitig verwendet werden. 

(3) Beamte der bisherigen Bundeseisenbahnen, die 
im Zeitpunkt der Eintragung der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft beurlaubt sind, sind mit Ablauf der 
Beurlaubung ebenfalls der Deutsche Bahn Ak tienge-
sellschaft zugewiesen, sofern nicht vor Ablauf der 
Beurlaubung vom Bundeseisenbahnvermögen eine 
andere Entscheidung über die weitere Verwendung 
getroffen wird. 

(4) Die Rechtsstellung der nach den Absätzen 2 und 
3 zugewiesenen Beamten sowie die Gesamtverant-
wortung des Dienstherrn bleiben gewahrt. Die Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft ist zur Ausübung des 
Weisungsrechts befugt, soweit die Dienstausübung im 
Betrieb der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft es 
erfordert. 

(5) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ist ver-
pflichtet, dem Bundeseisenbahnvermögen die zur 
Wahrnehmung der Dienstherrnaufgaben erforderli-
che Unterstützung zu leisten und alle hierzu notwen-
digen Auskünfte zu erteilen. 

(6) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft  kann den 
ihr gemäß den Absätzen 2 und 3 zugewiesenen 
Beamten im Einvernehmen mit dem Bundeseisen-
bahnvermögen eine höher zu bewertende Tätigkeit 
übertragen. Im übrigen wird der Bundesminister für 
Verkehr ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister des Innern in 
bezug auf die gemäß den Absätzen 2 und 3 zugewie-
senen Beamten zu bestimmen, welche weiteren 
beamtenrechtlichen Entscheidungen sowie sonstigen 
Entscheidungen und Maßnahmen, die mit der Dienst-
ausübung des Beamten im Betrieb der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen, der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft zur 
Ausübung übertragen werden. 

(7) Erhält ein Beamter aus einer Zuweisung gemäß 
den Absätzen 2 und 3 anderweitige Bezüge, werden 
diese auf die Besoldung angerechnet. In besonderen 
Fällen kann die oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Bundesminister des Innern von der 
Anrechnung ganz oder teilweise absehen. 

(8) Das Bundeseisenbahnvermögen kann die 
Zuweisung im Einzelfall im Einvernehmen mit der 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode Drucksache 12/4609 (neu) 

Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft aufheben oder 
eine anderweitige Verwendung vorsehen. Vorausset-
zung für die Aufhebung einer Zuweisung ist, daß beim 
Bundeseisenbahnvermögen eine Planstelle zur Verfü-
gung steht. 

§ 14 

Rechtsaufsicht 

(1) Dem Präsidenten des Bundeseisenbahnvermö-
gens obliegt die Aufsicht darüber, daß die Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft bei der Wahrnehmung der 
Befugnisse, die ihr auf Grund des § 13 Abs. 6 zur 
Ausübung übertragen sind, die beamtenrechtlichen 
Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Gesetze 
und Verordnungen beachtet. Im Rahmen dieser Auf-
sicht steht dem Präsidenten des Bundeseisenbahnver-
mögens ein uneingeschränktes Recht auf Unterrich-
tung durch den Vorstand oder Aufsichtsrat und ein 
Weisungsretht gegenüber der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft zu. 

(2) Werden durch ein Handeln oder Unterlassen der 
Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft beamtenrechtliche 
Bestimmungen verletzt, soll der Präsident des Bundes-
eisenbahnvermögens zunächst darauf hinwirken, daß 
die Gesellschaft die Rechtsverletzung behebt. Kommt 
die Gesellschaft dem innerhalb einer gesetzten Frist 
nicht nach, kann der Präsident des Bundeseisenbahn-
vermögens die Rechtsverletzung selbst beheben. In 
diesem Falle gehen die der Gesellschaft zur Aus-
übung übertragenen Befugnisse auf den Präsidenten 
des Bundeseisenbahnvermögens über. Die Rechte 
und Pflichten des Betriebs- oder Gesamtbetriebsrats 
sowie der zuständigen besonderen Personalvertre-
tung bleiben unberührt. 

§ 15 

Arbeitnehmer 

(1) Der Vorstand des Bundeseisenbahnvermögens 
stellt vor Anmeldung der Deutsche Bahn Ak tienge-
sellschaft zur Eintragung in das Handelsregister eine 
Liste auf, in der die Dienststellen oder Teile einer 
Dienststelle, die als Betriebe oder Betriebsteile im 
Sinne des § 613 a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches auf die Deutsche Bahn Ak tiengesell-
schaft mit ihrer Eintragung im Handelsregister über-
gehen, enthalten sind. Eine Abschrift der Liste ist der 
Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das 
Handelsregister beizufügen und den Arbeitnehmern 
des Bundeseisenbahnvermögens in geeigneter Weise 
schriftlich bekanntzugeben. 

(2) Mit der Eintragung der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft in das Handelsregister tritt die Gesell-
schaft entsprechend der in der Liste nach Absatz 1 
aufgeführten Bet riebe und Betriebsteile in die Rechte 
und Pflichten aus den im Zeitpunkt der Eintragung der 
Gesellschaft bei den Dientsstellen oder Teilen einer 
Dienststelle des Bundeseisenbahnvermögens beste-
henden Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen ein. 
Die im Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft in  

das Handelsregister bestehenden Pflichtversicherun-
gen bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B 
werden durch das Bundeseisenbahnvermögen fortge-
führt; die durch eine Schließung des Versichertenbe-
standes entstehenden Aufwendungen aus der Pflicht-
versicherung trägt das Bundeseisenbahnvermögen. 
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zur Zusammenführung und 
Neugliederung der Bundeseisenbahnen bleibt unbe-
rührt. 

(3) Die zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge gemäß 
Absatz 2 gültigen Tarifverträge und Dienstvereinba-
rungen für die Angestellten, Arbeiter und Auszubil-
denden des Bundeseisenbahnvermögens sind für die 
übernommenen Angestellten, Arbeiter und Auszubil-
denden bis zum Abschluß neuer Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen maßgebend, die die Deut-
sche Bahn Ak tiengesellschaft mit den zuständigen 
Gewerkschaften oder Betriebsräten abschließt. 

(4) § 613 a des Bürgerlichen Gesetzbuches ist anzu-
wenden, soweit in diesem Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

(5) Soweit auf der Grundlage des § 13 der Arbeits-
zeitordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 8050-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 10. März 1975 (BGBl. I S. 685), Arbeits-
zeitbestimmungen für Beamte auf Arbeitnehmer der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichs-
bahn durch Tarifvertrag übertragen sind, gelten die 
Bestimmungen, auch soweit sie von den übrigen 
Bestimmungen der Arbeitszeitordnung abweichen, 
als Inhalt der Tarifverträge bis zum Abschluß neuer 
Tarifveträge fort. 

§ 16 

Dienstleistungsüberlassungsverträge 

(1) § 13 Abs. 2 gilt nicht für Beamte, die im Zeitpunkt 
der Eintragung der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
in das Handelsregister auf Grund eines zwischen einer 
bisherigen Bundeseisenbahn und einem anderen 
Unternehmen bestehenden Dienstleistungsüberlas-
sungsvertrages einem anderen Unternehmen zur 
Dienstleistung überlassen worden sind. 

(2) Die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft tritt nicht 
in die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnis-
sen der Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden 
ein, die im Zeitpunkt der Eintragung der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft in das Handelsregister auf 
Grund eines zwischen einer bisherigen Bundeseisen-
bahn und einem anderen Unternehmen bestehenden 
Dienstleistungsüberlassungsvertrages einem ande-
ren Unternehmen zur Dienstleistung überlassen wor-
den sind. 

(3) Zwischen bisherigen Bundeseisenbahnen und 
anderen Unternehmen bestehende Dienstleistungs-
überlassungsverträge werden vom Bundeseisen-
bahnvermögen fortgeführt. Dies gilt auch, wenn die 
anderen Unternehmen keine Unternehmen des Bun-
des im Sinne des § 2 Abs. 6 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) sind. 
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(4) Bei Aufhebung oder sonstiger Beendigung 
bestehender Dienstleistungsüberlassungsverträge 
finden die §§ 13 Abs. 1 und 2 sowie § 15 Abs. 2 bis 4 
entsprechend Anwendung. 

§ 17 

Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung 

(1) Zur Wahrung der Interessen der Beamten, die 
gemäß § 13 Abs. 2 und 3 der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft zugewiesen sind, gegenüber den sie 
be treffenden Entscheidungen und Maßnahmen des 
Bundeseisenbahnvermögens werden beim Bundesei-
senbahnvermögen besondere Personalvertretungen 
gebildet, die ausschließlich von den der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft zugewiesenen Beamten ge-
wählt werden. Das Bundeseisenbahnvermögen be-
stimmt durch Verwaltungsanordnung die Zusammen-
setzung des Kreises der zugewiesenen Beamten, für 
den jeweils eine besondere Personalvertretung 
zuständig ist. Im übrigen finden die Vorschriften des 
Bundespersorialvertretungsgesetzes sinngemäß An-
wendung. 

(2) In den der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
übertragenen, in § 76 Abs. 1 des Bundespersonalver-
tretungsgesetzes genannten Personalangelegenhei-
ten der Beamten hat die auf unterster Ebene gebildete 
besondere Personalvertretung ein Mitbestimmungs-
recht. Auf dieses Mitbestimmungsrecht finden die 
Vorschriften des § 77 des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes entsprechende Anwendung. 

(3) Verweigert die besondere Personalvertretung in 
den Fällen des Absatz 2 ihre Zustimmung, so hat sie 
dies unter Angabe von Gründen innerhalb einer 
Woche nach Unterrichtung durch die Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft dieser schriftlich mitzuteilen. Teilt 
die besondere Personalvertretung der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft die Verweigerung ihrer Zustim-
mung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt 
die Zustimmung als erteilt. 

(4) Ergibt sich zwischen der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft und der besonderen Personalvertretung 
in den Fällen des Absatz 2 keine Einigung, so ist 
unverzüglich die Einigungsstelle anzurufen, die bin-
nen zweier Monaten feststellt, ob ein Grund zur 
Verweigerung der Zustimmung im Sinne des § 77 
Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes vor-
liegt. Schließt sich die Einigungsstelle nicht der Auf-
fassung der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft an, so 
gibt sie dieser eine Empfehlung. Folgt die Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft der Empfehlung nicht, so hat 
sie innerhalb von zehn Arbeitstagen die Angelegen-
heit mit der Empfehlung der Einigungsstelle der 
rechtsaufsichtsführenden Stelle zur endgültigen Ent-
scheidung vorzulegen. 

(5) Die Einigungsstelle besteht in den in Absatz 4 
genannten Fällen aus je drei Beisitzern, die von der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft und der zuständi-
gen besonderen Personalvertretung bestellt werden, 
und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen 
Person sich beide Seiten einigen. Unter den Beisit-

zern, die von der Personalvertretung bestellt werden, 
müssen sich mindestens zwei Beamte befinden. 

(6) In Streitigkeiten nach den Absätzen 2 bis 5 sind 
die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das 
Bundesverwaltungsgericht, zuständig. Die Vorschrif-
ten des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschluß-
verfahren gelten entsprechend. 

(7) Die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft ist ver-
pflichtet, den ihr gemäß § 13 Abs. 2 und 3 zugewiese-
nen Beamten die Teilnahme an den Wahlen zu den 
besonderen Personalvertretungen gemäß Absatz 1 zu 
ermöglichen sowie gewählte Beamte für die Wahr-
nehmung von Mandaten in den besonderen Personal-
vertretungen freizustellen. 

(8) Die Absätze 1, 2 und 7 gelten entsprechend für zu 
bildende besondere Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen sowie für besondere Schwerbehinder-
tenvertretungen. 

§ 18 

Öffentlich-rechtliche Amtsverhältnisse 

(1) Die Amtsverhältnisse der Personen, die nach den 
§.§.  8, 9 a und 19 a des Bundesbahngesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 431-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 Abs. 126 des Gesetzes über die 
Neuordnung des Eisenbahnwesens vom ... (BGBl. I 
S....), in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
zum Bund stehen, enden mit der Eintragung der 
gemäß § 1 Abs. 1 gegründeten Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft in das Handelsregister. Die die Rechtsver-
hältnisse der in Satz 1 genannten Personen näher 
regelnden Amtsverträge nach § 8 a Abs. 3 des Bundes-
bahngesetzes gehen als Anstellungsverträge zum 
gleichen Zeitpunkt mit allen Rechten und Pflichten 
auf die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft über; die 
Bestimmungen der §.§ 8a Abs. 1 und 2, § 8 b Abs. 1 
Satz 2 und 3, Abs. 2 des Bundesbahngesetzes gelten 
sinngemäß fort mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Endes des Amtsverhältnisses das Ende der ursprüng-
lichen Amtszeit tritt. 

(2) Die Versorgungsregelungen in den Amtsverträ-
gen bleiben unverändert, soweit im folgenden nichts 
anderes geregelt ist; die Versorgungsansprüche aus 
den Amtsverträgen richten sich gegen das Bundesei-
senbahnvermögen. Ab dem Zeitpunkt des Versor-
gungsfalles hat die Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
dem Bundeseisenbahnvermögen die dem Amtsträger 
nach dem Rechtsübergang nach Absatz 1 entstande-
nen Versorgungsanteile zeitanteilig nach dem Ver-
hältnis der Amtszeiten zu erstatten. Versorgungsan-
sprüche aus dem Amtsverhältnis entstehen frühestens 
nach dem Ende des Amtsvertrages. Als Amts- und 
Wartezeit im Sinne der versorgungsrechtlichen Rege-
lungen des Amtsvertrages gilt auch die Zeit zwischen 
dem Ende des Amtsverhältnisses und dem Ende des 
Amtsvertrages. 

(3) Eine Beschäftigung bei der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft oder bei Unternehmen nach den 
§§ 2 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 steht einer Verwendung im 
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öffentlichen Dienst im Sinne des § 53 des Beamten-
versorgungsgesetzes gleich. Dies gilt auch beim 
Zusammentreffen mit einer Versorgung aus einem 
Beamtenverhältnis. 

(4) Die Versorgung aus dem Amtsvertrag wird auf 
eine Versorgung aus einem Beamtenverhältnis ange-
rechnet. 

(5) Betriebliche Versorgungsleistungen aus einer 
Beschäftigung nach Absatz 3 werden auf die Versor-
gung aus dem Amtsvertrag angerechnet; im übrigen 
gilt § 54 des Beamtenversorgungsgesetzes entspre-
chend. 

(6) Betriebliche Versorgungsleistungen aus einer 
Beschäftigung nach Absatz 3 werden auf die Versor-
gung aus einem Beamtenverhältnis in dem Umfange 
angerechnet, als durch diese Versorgungsleistungen 
die Versorgung aus dem Amtsvertrag nach Absatz 5 
nicht gekürzt worden ist. 

(7) Versorgungsansprüche aus Amtsvertrag beste-
hen nicht, wenn ein Amtsträger oder ehemaliger 
Amtsträger seine Entlassung wegen Wegfalls seines 
bisherigen Amtes oder wegen wesentlicher Verände-
rungen der Inhalte der ihm im Rahmen des bisherigen 
Amtsverhältnisses übertragenen Funktionen im Zu-
sammenhang mit der Strukturreform der Bundesei-
senbahnen verlangt. 

(8) Versorgungsansprüche aus Amtsvertrag beste-
hen nicht, wenn ein ehemaliger Amtsträger nach 
§ 19 a in Verbindung mit § 8 b des Bundesbahngeset-
zes für die Zeit nach dem Ende des Amtsvertrages 
gemäß Absatz 1 Satz 2 und vor Vollendung des 63. 
Lebensjahres ein Angebot der Deutsche Bahn Aktien-
gesellschaft oder von Unternehmen nach § 2 Abs. 1 
oder § 3 Abs. 3 auf Weiterbeschäftigung in vergleich-
baren und entsprechend vergüteten Funktionen wie 
im Amtsvertrag ablehnt, ohne wegen Dienstunfähig-
keit daran gehindert zu sein. Satz 1 gilt auch, wenn er 
nachfolgende entsprechende Angebote auf Weiterbe-
schäftigung ablehnt. Für die anderen ehemaligen 
Amtsträger nach § 19 a des Bundesbahngesetzes gilt 
Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, daß sie ihre 
Versorgungsansprüche lediglich aus dem beendeten 
Amtsvertrag nach Absatz 1 Satz 2 verlieren. 

§ 19 

Geltung arbeitsrechtlicher Vorschriften 

(1) Die Beamten des Bundeseisenbahnvermögens, 
die nach § 13 Abs. 2 und 3 der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft zugewiesen sind, gelten für die 
Anwendung von Vorschriften über die Vertretung der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, für die Anwendung des 
Betriebsverfassungsgesetzes und des Sprecheraus-
schußgesetzes als Arbeitnehmer der Deutsche Bahn 
Aktiengese llschaft. Sie gelten für die Anwendung der 
Vorschriften über die Schwerbehindertenvertretung 
als Beschäftigte der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft. 

(2) Soweit zugewiesene Beamte nach Absatz 1 als 
Arbeitnehmer gelten, gelten sie als Arbeiter, wenn sie 
überwiegend manuelle und mechanische Tätigkeiten  

ausüben; als Arbeiter gelten auch Beamte, die sich in 
Ausbildung zu einem Arbeiterberuf befinden. 

(3) Soweit zugewiesene Beamte nach Absatz 1 als 
Arbeitnehmer gelten, gelten sie als Angestellte, wenn 
sie bei der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft tätig 
sind wie 

1. Angestellte in leitender Stellung, 

2. technische Angestellte in Betrieb, Büro und Ver-
waltung, Werkmeister und andere Angestellte in 
einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, 

3. Büroangestellte, soweit sie nicht ausschließlich mit 
Botengängen, Reinigen, Aufräumen oder ähnli-
chen Arbeiten beschäftigt werden, einschließlich 
Werkstattschreiber, 

4. Handlungsgehilfen und andere Angestellte für 
kaufmännische Dienste, 

5. Schiffsführer, Offiziere des Decks- und Maschinen-
dienstes, Schiffsärzte, Funkoffiziere, Zahlmeister, 
Verwalter und Verwaltungsassistenten sowie die 
in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung 
befindlichen Mitglieder der Schiffsbesatzung, 

6. Fahrdienstleiter sowie andere mit der Steuerung 
des Betriebsablaufs befaßte Beschäftigte. 

Als Angestellte gelten auch Beamte, die sich in 
Ausbildung zu einem Angestelltenberuf befinden. 

(4) Soweit Zweifel bei der Feststellung, wer Arbeiter 
oder Angestellter ist, auftreten, ist davon auszugehen, 
daß Angestellter ist, wer überwiegend kaufmännische 
oder büromäßige Tätigkeiten leistet oder andere bei 
der Arbeit beaufsichtigt. Die betriebsverfassungs-
rechtliche Stellung der leitenden Angestellten im 
Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(5) Soweit die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
Verpflichtungen, die ihr nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz und dem Sprecherausschußgesetz vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2316) sowie nach den 
Vorschriften über die Vertretung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat und über die Schwerbehindertenvertre-
tung obliegen, deshalb nicht erfüllen kann, weil sie 
nicht Dienstherr der ihr gemäß § 13 Abs. 2 und 3 
zugewiesenen Beamten ist, treffen diese Verpflich-
tungen das Bundeseisenbahnvermögen. 

§ 20 

Übergangsmandat des Betriebsrats 
bei Ausgliederung 

(1) Hat eine Ausgliederung (§ 2 Abs. 1, § 3 Abs. 3, 
[§§  28 ff.])  die Spaltung eines Betriebs zur Folge, so 
bleibt dessen Betriebsrat im Amt und führt die 
Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten Betriebs-
teile weiter, soweit sie über die in § 1 des Betriebsver-
fassungsgesetzes genannte Beschäftigtenzahl verfü-
gen und nicht in einen Betrieb eingegliedert werden, 
in dem ein Betriebsrat besteht. Das Übergangsmandat 
endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer Betriebs-
rat gewählt und das Wahlergebnis bekanntgegeben 
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ist, spätestens jedoch drei Monate nach Wirksamwer-
den der Ausgliederung des Rechtsträgers. 

(2) Werden Betriebsteile, die bislang verschiedenen 
Betrieben zugeordnet waren, zu einem Bet rieb 
zusammengefaßt, so nimmt der Bet riebsrat, dem der 
nach der Zahl der wahlberechtigten Beschäftigten 
größte Betriebsteil zugeordnet war, das Übergangs-
mandat wahr. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Betriebe 
zu einem neuen Betrieb zusammengefaßt werden. 

(3) Stehen die an der Ausgliederung beteiligten 
Rechtsträger im Wettbewerb zueinander, so sind in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 die Vorschriften über 
die Beteiligungsrechte des Be triebsrats nicht anzu-
wenden, soweit sie Angelegenheiten be treffen, die 
den Wettbewerb zwischen diesen Gesellschaften 
beeinflussen können. 

§ 21 

Personalkosten 

(1) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft leistet an 
 das Bundeseisenbahnvermögen für die ihr gemäß § 13 

Abs. 2 und 3 zugewiesenen Beamten Zahlungen in 
Höhe der Aufwendungen, die sie für die Arbeitslei-
stung vergleichbarer, von der Gesellschaft neu einzu-
stellender Arbeitnehmer unter Einbeziehung der 
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung sowie der betrieblichen Altersversorgung 
erbringt oder erbringen müßte. Außerdem erstattet sie 
dem Bundeseisenbahnvermögen anteilige Personal-
verwaltungskosten. Bis zum Abschluß eines Tarifver-
trages bei der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sind 
die gemäß § 15 Abs. 3 fortgeltenden Tarifverträge 
Grundlage für die Höhe der Zahlungen nach Satz 1. 

(2) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft zahlt an 
das Bundeseisenbahnvermögen für die gemäß § 13 
Abs. 1 zur Gesellschaft beurlaubten Beamten einen 
Zuschlag in Höhe des Be trages, den sie ohne die 
Erteilung eines Gewährleistungsbescheides an  So-
zialversicherungsbeiträgen für eine Gesamtversor-
gung (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zur 
gesetzlichen Rentenversicherung und Beitrag zur 
betrieblichen Altersversorgung) zu leisten hätte. 

(3) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft leistet an 
 das Bundeseisenbahnvermögen in bezug auf diejeni-

gen Arbeitnehmer, deren Arbeits- und Ausbildungs-
verhältnisse gemäß § 15 Abs. 2 auf sie übergegangen 
sind und die eine Anwartschaft auf eine zusätzliche 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung aus der Bahn-
versicherungsanstalt Abteilung B haben, Zahlungen 
in Höhe der Aufwendungen, die die Gesellschaft für 
die betriebliche Altersversorgung der von ihr einge-
stellten Arbeitnehmer erbringt. 

(4) Das Bundeseisenbahnvermögen erstattet der 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

1. die Kosten, die ihr infolge des erhöhten Personal-
bedarfs im Bereich des bisherigen Sondervermö-
gens Deutsche Reichsbahn entstehen, soweit der 
erhöhte Personalbedarf auf den technisch-betrieb-
lichen Rückstand der Deutschen Reichsbahn im 
Vergleich zum technisch-betrieblichen St and beim 

ehemaligen Sondervermögen Deutsche Bundes-
bahn zurückzuführen ist; 

2. die Kosten, die ihr bei Durchführung von techni-
schen, be trieblichen oder organisatorischen Maß-
nahmen, die zu einem Personalminderbedarf füh-
ren oder eine Personalvermehrung verhindern 
oder das Verhältnis von Leistung zu Kosten verbes-
sern (Rationalisierungsmaßnahmen), dadurch ent-
stehen, daß Arbeitsverhältnisse, die gemäß § 15 
Abs. 2 auf die Gesellschaft übergegangen sind, 
unkündbar sind. Dies gilt nicht, solange die von 
Rationalisierungsmaßnahmen betroffenen Arbeit-
nehmer auf einem anderen Arbeitsplatz in Betrie-
ben der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft be-
schäftigt werden können. 

(5) Absatz 4 Nr. 2 gilt entsprechend für auf Grund 
des öffentlichen Dienstrechts fortbestehende Dienst-
verhältnisse der der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft zugewiesenen Beamten mit der Maßgabe, daß 
die Leistungspflicht der Gesellschaft gemäß Absatz 1 
für die von Rationalisierungsmaßnahmen be troffenen 
Beamten entfällt. 

(6) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft stellt 
monatlich nachträglich die Höhe der Forderungen 
gemäß Absatz 1 bis 4 fest; außerdem weist sie die 
gemäß Absatz 5 entfallenden Zahlungen nach und 
stellt den Saldo fest. Der Saldo ist auszugleichen. Der 
maßgebende Zeitpunkt, ab welchem Zahlungen und 
Erstattungen gemäß den Absätzen 1 bis 5 zu leisten 
sind, ist der Tag der Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister. 

(7) Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, die 
aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden und ein 
Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft eingehen, wer-
den vom Bundeseisenbahnvermögen nachversi-
chert. 

(8) Einzelheiten zur Durchführung der Absätze 1 bis 
7 werden zwischen dem Bundeseisenbahnvermögen 
und der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft vereinbart. 
Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Bun-
desministers für Verkehr und des Bundesministers der 
Finanzen. 

(9) Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft legt jähr-
lich Rechnung über die Personalkosten nach den 
Absätzen 1 bis 5, wobei sie eine Bestätigung des für 
die Prüfung des Jahresabschlusses bestellten Ab-
schlußprüfers beifügt. Auf Verlangen des Bundesei-
senbahnvermögens sind die Personalkosten der Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft durch einen im Einver-
nehmen mit ihr zu beauftragenden anerkannten und 
neutralen Wirtschaftsprüfer festzustellen. Die Kosten 
dieses Wirtschaftsprüfers tragen das Bundeseisen-
bahnvermögen und die Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft je zur Hälfte. 

§ 22 

Übernahme von Altlasten 

(1) Der Bund leistet einen Beitrag zu den wirtschaft-
lichen und ökologischen Altlasten im Bereich des 
bisherigen Sondervermögens Deutsche Reichsbahn 
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und finanziert zu diesem Zwecke der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft längstens für neun Jahre ab dem 
Zeitpunkt der Geschäftsaufnahme 

1. Aufwendungen, die ihr in Erfüllung öffentlich-
rechtlicher und privat-rechtlicher Verpflichtungen 
zur Beseitigung von Umweltbelastungen auf 
Grundstücken des bisherigen Sondervermögens 
Deutsche Reichsbahn entstehen, soweit diese 
Umweltbelastungen vor dem 1. Juli 1990 entstan-
den sind und von ihnen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen oder für Vermögensge-
genstände ausgehen, und soweit die Aufwendun-
gen den Betrag übersteigen, der in der Eröffnungs-
bilanz des bisherigen Sondervermögens Deutsche 
Reichsbahn für diesen Zweck als Rückstellung 
eingestellt ist; 

2. Investitionen im Sachanlagevermögen im Sinne 
von § 266 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches und 
Modernisierungen von vorhandenen Gegenstän-
den des Sachanlagevermögens sowie erhöhter 
Materialaufwand für vorhandene Gegenstände im 
Sachanlagevermögen, die erforderlich sind, die 
Rückstände bei der technischen Ausstattung und 
den Produktivitätsrückstand des bisherigen Son-
dervermögens Deutsche Reichsbahn gegenüber 
dem bisherigen Sondervermögen Deutsche Bun-
desbahn auszugleichen. 

Hinsichtlich des vorübergehend erhöhten Personal-
bedarfs aus Gründen des in Nummer 2 genannten 
Produktivitätsrückstandes gilt § 21 Abs. 4 Nr. 1. 

(2) Die jährlich vom Bund zu finanzierenden Mittel 
gemäß Absatz 1 sind im einzelnen im jährlich aufzu-
stellenden Wirtschaftsplan der Deutsche Bahn Ak-
tiengesellschaft verbunden mit einer mittelfristigen 
Investitions-, Personal- und Finanzplanung auf der 
Grundlage eines jährlich fortzuschreibenden Be-
triebskonzeptes darzulegen. Insbesondere sind Wirt-
schaftlichkeit, Betriebsnotwendigkeit und Plausibili-
tät nachzuweisen. Im übrigen gilt das Zuwendungs-
recht des Bundes. 

(3) Die nach Absatz 2 notwendigen Rechenwerke 
sind im Auftrag des Bundesministers für Verkehr und 
des Bundesministers der Finanzen von einem unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen und vom Bund 
zu genehmigen. 

(4) Einzelheiten zur Durchführung des Absatzes 1 
werden in Vereinbarungen zwischen der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft und dem Bundeseisenbahn-
vermögen geregelt, die der Zustimmung des Bundes-
ministers für Verkehr und des Bundesministers der 
Finanzen bedürfen. 

§ 23 

Anwendung von Vorschriften 
auf ausgegliederte Gesellschaften 

Die §§ 13, 14, 17, 19, 21 und 22 gelten entsprechend 
für die nach § 2 Abs. 1 ausgegliederten Gesellschaf-
ten. Für nach § 3 Abs. 3 ausgegliederte Gesellschaften 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß der neue Rechtsträ-
ger Geschäftstätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 
oder 2 ausübt.  

§ 24 

Rechtsverordnungen 

Rechtsverordnungen auf Grund des zweiten Ab-
schnittes dieses Gesetzes bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. 

DRITTER ABSCHNITT 

Organisation, Wirtschaftsführung und -prüfung 

§ 25 

Interne Gliederung 

Innerhalb der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
sind die Bereiche „Personenverkehr", „Güterver-
kehr" und „Fahrweg" organisatorisch und rechne-
risch voneinander zu trennen. Die Vermögenswerte 
sind den jeweiligen Bereichen zuzuordnen. Eine 
gemeinsame Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, 
Finanzierung und Finanzierungsrechnung der drei 
Bereiche bleibt unbeschadet der Sätze 1 und 2 zuläs-
sig. 

§ 26 

Beteiligung an Sozialeinrichtungen, Anerkennung 

Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft hat späte-
stens nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer 
Eintragung im Handelsregister gegenüber dem Bun-
deseisenbahnvermögen zu erklären, ob sie sich an  der 
Bahnversicherungsanstalt Abteilung B und an einzel-
nen der in der Anlage zu § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Zusammenführung und Neugliederung der Bundes-
eisenbahnen aufgeführten betrieblichen Sozialein-
richtungen oder Selbsthilfeeinrichtungen des Bun-
deseisenbahnvermögens beteiligt oder diese aner-
kennt. 

§ 27 

Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes 

Die Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes bei 
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie bei dem 
durch Ausgliederung gemäß § 2 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 
errichteten Gesellschaften richten sich nach § 92 der 
Bundeshaushaltsordnung. 

VIERTER ABSCHNITT 

Ausgliederung 

§§ 28 ff. 

[Ergänzung entsprechend dem Entwurf eines Geset-
zes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts, falls 
dieses Gesetz erst nach dem Gesetz über die Neuord-
nung des Eisenbahnwesens in Kraft tritt, zuzüglich 
Gebührenregelung entsprechend § 12.] 
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Artikel 3 

Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung 
des Bundes 

§1 

Zuständige Behörden 

(1) Die Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwal-
tung des Bundes werden, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt, vom Bundesminister für Verkehr 
oder von einer von ihm bestimmten Stelle wahrge-
nommen. 

(2) Die Aufgaben des Bundeseisenbahnvermögens 
auf Grund des Gesetzes zur Zusammenführung und 
Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom ... 
(BGBl. I  S. . . .) bleiben unberührt. 

§2 

Eisenbahn-Bundesamt 

(1) Als selbständige Bundesoberbehörde für Aufga-
ben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wird das 
Eisenbahn-Bundesamt errichtet, das dem Bundesmi-
nister für Verkehr untersteht. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt den 
Sitz des Eisenbahn-Bundesamtes und den Sitz von 
Außenstellen. 

(3) Die Erstausstattung des Eisenbahn-Bundesam-
tes mit Sachmitteln erfolgt aus dem Bestand des 
Bundeseisenbahnvermögens. Ein Zahlungsausgleich 
findet nicht statt. Einzelheiten legt der Bundesminister 
für Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster der Finanzen fest. 

(4) Arbeitnehmer des Bundeseisenbahnvermögens 
können aus dienstlichen Gründen zur Wahrnehmung 
einer mindestens gleichbewerteten Tätigkeit zum 
Eisenbahn-Bundesamt versetzt oder abgeordnet wer-
den. Vor einer Versetzung oder einer voraussichtlich 
länger als drei Monate währenden Abordnung ist der 
Arbeitnehmer zu hören. 

(5) Auf die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und 
Arbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes sind vom Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an der Bun-
des-Angestelltentarifvertrag — Bund, Länder, Ge-
meinden — (BAT) oder der Mantel-Tarifvertrag für 
Arbeitnehmer des Bundes (MTB II) anzuwenden. 
Verringern sich für Angestellte und Arbeiter des 
Bundeseisenbahnvermögens durch eine Versetzung 
zum Eisenbahn-Bundesamt die nach den bisher maß-
geblichen tariflichen Vorschriften zustehenden mo-
natlichen Bezüge (Grundvergütung, Monatstabellen

-

lohn, Ortszuschlag, Sozialzuschlag), wird der Unter-
schiedsbetrag als persönliche Zulage weiterge-
zahlt. 

(6) Die persönliche Zulage gemäß Absatz 5 vermin-
dert sich um Vergütungs- und Lohnerhöhungen auf 
Grund von Höhergruppierung sowie Aufstieg in den 
Lebensalters- und Lohnstufen. Bei jeder allgemeinen 

Vergütungs- und Lohnerhöhung vermindert sich die 
persönliche Zulage um die Hälfte des Erhöhungsbe-
trages. Für Angestellte und Arbeiter, die nach Ablauf 
von fünf Jahren nach Errichtung des Eisenbahn

-

Bundesamtes zu diesem versetzt werden, gelten 
Absatz 5 Satz 2 und die Regelungen dieses Absatzes 
nicht. 

(7) Das Eisenbahn-Bundesamt wird von einem Prä-
sidenten geleitet. 

§3 

Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes 

(1) Das Eisenbahn-Bundesamt ist Aufsichts- und 
Genehmigungsbehörde im Sinne des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes vom ... (BGBl. I S. . . .) für 

1. Eisenbahnen des Bundes und 

2. Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Aus-
land für das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

soweit das Allgemeine Eisenbahngesetz nichts ande-
res bestimmt. 

(2) Dem Eisenbahn-Bundesamt obliegen folgende 
Aufgaben: 

1. die Planfeststellung für die Schienenwege von 
Eisenbahnen des Bundes, 

2. die Ausübung der Eisenbahnaufsicht, einschließ-
lich der technischen Aufsicht sowie der Bauaufsicht 
für Betriebsanlagen der Eisenbahn, 

3. Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmi-
gung ,  

4. die Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von 
Aufsichts- und Mitwirkungsrechten nach Maßgabe 
anderer Gesetze und Verordnungen, 

5. die Vorbereitung von Vereinbarungen gemäß § 3 
Abs. 2 des Schienenwegeausbaugesetzes vom .. . 
(BGBl. I S 	)  

Soweit diese Aufgaben vom Verwaltungsbereich des 
Bundeseisenbahnvermögens im Sinne des § 3 Abs. 1 
Nr. 2 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neu-
gliederung der Bundeseisenbahnen wahrgenommen 
worden sind, gehen diese Aufgaben mit der Errich-
tung des Eisenbahn-Bundesamts auf dieses Amt 
über. 

(3) Für die Durchführung von Planfeststellungsver-
fahren im Bereich der Eisenbahnen des Bundes 
gemäß § 15 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes ist das Eisenbahn-Bundesamt Planfeststellungs-
behörde und Anhörungsbehörde. Es stellt den Plan 
fest und trifft auch die Entscheidung nach § 15 Abs. 2 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. 
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(4) Das Eisenbahn-Bundesamt nimmt die Landesei-
senbahnaufsicht auf Antrag eines L andes nach dessen 
Weisung und auf dessen Rechnung wahr. 

(5) Für Amtshandlungen des Eisenbahn-Bundesam-
tes werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erho-
ben. 

§4 

Beleihung 

Die Aufgaben der technischen Aufsicht über Anla-
gen und Fahrzeuge von Eisenbahnen des Bundes 
können durch Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr einer anderen öffentlichen oder p rivaten 
Einrichtung übertragen werden. P rivate Einrichtun-
gen im Sinne des Satzes 1 sind auch die Eisenbahnen 
des Bundes. 

Artikel 4 

Gesetz über den Bau und die Finanzierung der 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes 
(Schienenwegeausbaugesetz — SchWAbG) 

§1 

Investitionen 

(1) Der Bund kann Investitionen (Bau, Ausbau und 
Ersatzinvestitionen) in die Schienenwege von Eisen-
bahnen des Bundes finanzieren. Dies geschieht nach 
Maßgabe dieses Gesetzes im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel. 

(2) Die Finanzierung nach § 11 des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I 
S. 100), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 
25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) geändert worden ist, 
sowie eine Förderung von Investitionen in die Schie-
nenwege von Eisenbahnen des Bundes durch andere 
Gebietskörperschaften oder Dritte bleiben unbe-
rührt. 

(3) Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der 
für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anla-
gen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegen-
stand einer Planfeststellung nach § 15 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) sein 
können (Betriebsanlagen der Eisenbahn). 

§2 

Bedarfsplan 

Das Schienennetz von Eisenbahnen des Bundes 
wird nach dem Bedarfsplan ausgebaut, der diesem 
Gesetz als Anlage beigefügt ist. Die Feststellung des 
Bedarfs im Bedarfsplan ist für die Planfeststellung 
nach § 15 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes ver-
bindlich.  

§3 

Planung, Finanzierung und Baudurchführung 

(1) Der Bau und Ausbau erfolgt nach Stufen, die im 
Bedarfsplan vorgesehen sind. 

(2) Die Durchführung der in den Bedarfsplan aufge-
nommenen Baumaßnahmen sowie deren Finanzie-
rung bedürfen einer Vereinbarung zwischen der 
Eisenbahn des Bundes, deren Schienenweg gebaut 
oder ausgebaut werden soll, und den Gebietskörper-
schaften oder Dritten, die den Bau oder Ausbau ganz 
oder teilweise finanzieren. Die Vereinbarung ist, auf 
Antrag eines der Beteiligten unter Hinzuziehung 
eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers, frühestens 
nach sieben Jahren daraufhin zu überprüfen, ob und 
in welchem Ausmaß sich das unternehmerische Inter-
esse der Eisenbahn an der Investition verändert hat. 
Die Kosten trägt der Antragsteller. Haben sich die 
Verhältnisse, die für den Inhalt der Vereinbarung 
maßgebend gewesen sind, seit Abschluß der Verein-
barung so wesentlich geändert, daß einer Vertrags-
partei das Festhalten an der ursprünglich vereinbar-
ten Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese 
Vertragspartei eine Anpassung der Vereinbarung an 
die geänderten Verhältnisse verlangen. 

(3) Baumaßnahmen im Bereich der Schienenwege, 
die nicht in den Bedarfsplan aufgenommen worden 
sind, bleiben unberührt; sie sind auf die Baumaßnah-
men abzustimmen, die auf der Grundlage des 
Bedarfsplanes ausgeführt werden sollen. 

§4 

Mitfinanzierung durch die Eisenbahn 

Hat der Bund den Bau oder Ausbau von Schienen-
wegen einer Eisenbahn des Bundes auf Antrag und im 
Interesse dieser Eisenbahn in den Bedarfsplan aufge-
nommen, leistet diese an den Bund Zahlungen in 
Höhe der jährlichen Abschreibungen auf den vom 
Bund nach § 1 Abs. 1 finanzierten Schienenweg. Liegt 
diese Baumaßnahme nur zum Teil im unternehmeri-
schen Interesse, kann in der nach § 3 Abs. 2 zu 
schließenden Finanzierungsvereinbarung auch fest-
gelegt werden, daß sich die Abschreibungen nur auf 
einen bestimmten Teilbetrag der Investitionssumme 
beziehen. 

§5 

Ersatzinvestitionen 

(1) Ersatzinvestitionen werden nicht in den Bedarfs-
plan  aufgenommen. 

(2) Für die Finanzierung und die Baudurchführung 
der Ersatzinvestitionen gelten die §§ 3 Abs. 2, § 4 
entsprechend. 

§6 

Überprüfung des Bedarfs 

(1) Nach Ablauf von jeweils fünf Jahren nach 
Inkraftreten dieses Gesetzes prüft der Bundesminister 
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für Verkehr, ob der Bedarfsplan der Verkehrsentwick-
lung anzupassen ist. In die Prüfung sind die bei der 
Bedarfsplanung berührten Bel ange, insbesondere die 
der Raumordnung und des Umweltschutzes, einzube-
ziehen. Für den Bedarfsplan legen die Eisenbahnen 
des Bundes ihre Vorschläge für Investitionen, die in 
ihrem Interesse liegen, vor. Die Anpassung geschieht 
durch Gesetz. § 2 gilt entsprechend. 

(2) Das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I 
S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes  

vom 18. März 1979 (BGBl. I S. 705), bleibt unbe-
rührt. 

§7 

Berichtspflicht 

Der Bundesminister für Verkehr berichtet dem Deut-
schen Bundestag jährlich über den Fortgang des 
Ausbaus des Schienenwegenetzes nach dem Stand 
vom 31. Dezember des Vorjahres. 

Anlage zu Artikel 4 § 2 

Grundlage für den Bedarfsplan Schiene 

1. Vordringlicher Bedarf 

a) Überhang 1 ) 

1. Überhang des BVWP '85 (ohne Rbf), 1. Stufe (DB) 

2. ABS Fulda-Frankfurt (DB) 

3. ABS Frankfurt-Mannheim, 2. Stufe (DB) 

4.  ABS Graben- Neudorf-Karlsruhe (DB) 

5. ABS/NBS Karlsruhe- Offenburg-Freiburg-Basel, 1. Stufe 2) (DB) 

6. ABS Dortmund-Köln (DB) 

7. NBS Köln-Rhein/Main (DB) 

8. ABS/NBS Stuttgart-Augsburg (DB) 

9. ABS Mainz-Mannheim (DB) 

10.  ABS Dortmund-Kassel (DB) 

11.  ABS Iphofen-Nürnberg (DB) 

12.  NBS/ABS Nürnberg-Ingolstadt-München (DB) 

13.  ABS München-Mühldorf-Freilassing (DB) 

14.  ABS HH-Harburg-HH-Rothenburgsort (DB) 

15.  ABS Köln-Aachen (DB) 

16.  ABS Augsburg-München 3 ) (DB) 

17.  ABS München-Kiefersfelden (DB) 

18.  ABS Hamburg-Büchen-Berlin 4) (DB) (DR) 

19.  ABS Helmstedt-Magdeburg-Berlin 4) (DB) (DR) 

20.  ABS Eichenberg-Halle 4 ) (DB) (DR) 

21.  ABS Bebra-Erfurt 4 ) (DB) (DR) 

22.  ABS Hochstadt-Marktzeuln-Camburg 4) (DB) (DR) 

23.  ABS Hof-Plauen 4 ) (DB) (DR) 

24.  Rahmenplanung Rangierbf., 1. Stufe (DB) 

25.  Kombinierter Verkehr, 1. Stufe (DB) 

1) ABS = Ausbaustrecke, NBS = Neubaustrecke 
2) Einschließlich viergleisigem Ausbau bis Müllheim (Baden). 
3) Kostenteilung mit Nahverkehr ist zu prüfen. 
4) Projekt ist Bestandteil des Lückenschlußprogramms bzw. der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit". 
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b) Neue Vorhaben 1 ) 

1. ABS Lübeck/Hagenow Land-Rostock-Stralsund 2) (DB) (DR) 

2. ABS Uelzen-Stendal 2) (DB) (DR) 

3.  ABS/NBS Hannover-Berlin 2) (DB) (DR) 

4.  ABS Bad Harzburg-Stapelburg 2) 3 ) (DB) (DR) 

5.  ABS/NBS Nürnberg-Erfurt 2 ) (DB) (DR) 

6. ABS/NBS Erfurt-Leipzig/Halle 2 ) (DR) 

7. ABS Berlin-Halle/Leipzig 4 ) (DR) 

8. ABS Leipzig-Dresden 2) (DR) 

9. ABS/NBS Hanau-Erfurt 3 ) (DB) (DR) 

10.  ABS Paderborn-Halle (DB) (DR) 

11.  ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 1. Stufe (DB) (DR) 

12.  ABS Langwedel-Uelzens) (DB) 

13.  ABS Pinneberg-Elmshorn 6) (DB) 

14.  ABS Löhne-Braunschweig-Wolfsburg (DB) 

15.  ABS (Amsterdam-) D/NL-Grenze-Emmerich-Oberhausen (DB) 

16. ABS Hagen-Gießen (DB) 

17.  ABS (Paris-) D/F- Grenze-Saarbrücken-Ludwigshafen/Kehl-Appenweier 7) (DB) 

18. ABS/NBS Hanau-Nantenbach/Würzburg-Iphofen (DB) 

19. - ABS Bingerbrück/Gau Algesheim-Bad Kreuznach- Neustadt (Weinstr.) 
-Landau-Karlsruhe 8) (DB) 

20.  ABS Darmstadt-Mannheim 8 ) (DB) 

21.  ABS Berlin-Dresden (DR) 

22.  ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover 11 ) (DB) 

23.  ABS Hamburg-Rothenburgsort-Hamburg-Eidelstedt (DB) 

24.  Rahmenplanung Rangierbf., 2. Stufe 14 ) (DB) (DR) 

25.  Kombinierter Verkehr, 2. Stufe 12 ) (DB) (DR) 

26.  CIR-ELKE, 1. und 2. Stufe 9) (DB) (DR) 

27.  Ausbau von Knoten 10) 

Halle/Leipzig, Dresden, Magdeburg, Erfurt, Rostock (DR) 

28.  Knoten Berlin 10) (DR) 

29.  Länderübergreifende Projekte (DB) (DR) 

1) ABS = Ausbaustrecke, NBS = Neubaustrecke 
2) Projekt ist Bestandteil des Lückenschlußprogramms bzw. der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" 
3) Variantenuntersuchung noch nicht abgeschlossen 
4) „Projekt Deutsche Einheit" und weiterer Ausbau 
5) Aufnahme vorbehaltlich der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit durch Zuschüsse Dritter 
6) Kostenteilung mit Nahverkehr ist zu prüfen 
7) Investitionskosten abhängig von endgültiger Ausgestaltung des Projektes 
9) Vorbehaltlich der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Gesamtkonzeption 
9) Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz mit Hilfe des „Computer-Integrated-Railroading"-Systems 

10) Vorbehaltlich positivem Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
11) Anbindung des Flughafens Hannover-Langenhagen nur bei Kostenbeteiligung Dritter bis hin zur Wirtschaftlichkeit 
12) Aufnahme vorbehaltlich einer Gesamtoptimierung der Planungen für Rangierbahnhöfe 2. Stufe und für Umschlaganlagen des 

Kombinierten Verkehrs 2. Stufe. Die Einstellung von Rangierbahnhöfen und Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs in 
den Wirtschaftsplan der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn setzt den gesonderten Nachweis der 
Einzelwirtschaftlichkeit für jedes Rangierbahnhof-Vorhaben und eine Gesamt-Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für den 
Kombinierten Verkehr voraus. Alternativen der Privatfinanzierung sind zu prüfen. 
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2. Weiterer Bedarf 

1. ABS 1 ) Münster-Lünen-Dortmund (DB) 

2. ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Stufe (DR) 

3. Ausbau von Knoten (DB) (DR) 

4. CIR-ELKE, 3. Stufe (DB) 

5. Rahmenplanung Rbf, 3. Stufe (DB) 

6. Länderübergreifende Projekte (DB) (DR) 

7. ABS Schnabelwaid-Bayreuth-Hof (DB) 

1 ) ABS = Ausbaustrecke, NBS = Neubaustrecke 

3. Länderübergreifende Projekte 

1. ABS Hamburg-Puttgarden (-Kopenhagen) (DB) 

2. ABS (Amsterdam-) D/NL-Grenze-Emmerich-Oberhausen-Köln/Herne 
(Gemeinsame deutsch-niederländische Untersuchung liegt vor) (DB) 

3. ABS Stuttgart-Grenze D/CH (-Zürich) (DB) 

4. ABS/NBS Karlsruhe-Offenburg-Freiburg-Basel, 2. Stufe (DB) 

5. ABS Ulm-Lindau-Grenze D/A (-Zürich) (DB) 

6. ABS München-Lindau-Grenze D/A (DB) 

7. ABS Nürnberg-Passau (-Wien) (DB) 

8. ABS Nürnberg-Grenze D/CSFR (-Prag) (DB) 

9. ABS Dresden-Grenze D/CSFR (-Prag) (DR) 

10. ABS Dresden-Görlitz-Grenze D/PL (DR) 

11. ABS Berlin-Frankfurt/O-Grenze D/PL (-Warschau) (DR) 

12. ABS Berlin-Pasewalk-Stralsund (-Skandinavien) (DR) 

13. ABS Berlin-Rostock (- Skandinavien) (DR) 

Allgemeine Anmerkung zu Nr. 1 bis 3 

Die Bewertung der einzelnen Baumaßnahmen und 
Projekte in der Bundesverkehrswegeplanung 1992 
präjudiziert nicht die Bewe rtung für den Bedarfsplan 
Schiene. Die Beteiligung der Deutsche Bahn Aktien-
gesellschaft oder einer anderen Eisenbahn des Bun-
des an  den Baukosten bestimmt sich nach Maßgabe 
der gemäß § 3 Abs. 2 abzuschließenden Finanzie-
rungsvereinbarung. 

Die unter Nummer 1 a Ziffer 24, 25, unter Nummer 1 b 
Ziffer 24-26 und unter Nummer 2 Ziffer 4, 5 aufge-
führten Projekte sind nicht zwangsläufig Bestandteil 
des Bedarfsplans. 
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Artikel 5 

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

§1 

Anwendungsbereich, Wettbewerbsbedingungen 

(1) Dieses Gesetz gilt für Eisenbahnen. Es gilt nicht 
für andere Schienenbahnen wie Magnetschwebebah-
nen, Straßenbahnen und die nach ihrer Bau- oder 
Betriebsweise ähnlichen Bahnen, Bergbahnen und 
sonstige Bahnen besonderer Bauart. 

(2) Mit dem Ziel bester Verkehrsbedienung haben 
Bundesregierung und Landesregierungen darauf hin-
zuwirken, daß die Wettbewerbsbedingungen der Ver-
kehrsträger angeglichen werden, und daß durch 
einen lauteren Wettbewerb der Verkehrsträger eine 
volkswirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung ermög-
licht wird. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Eisenbahnen sind öffentliche Einrichtungen 
oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die 
Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahn-
verkehrsunternehmen) oder eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men). 

(2) Eisenbahnverkehrsleistungen sind die Beförde-
rung von Personen oder Gütern auf einer Eisen-
bahninfrastruktur. Eisenbahnverkehrsunternehmen 
müssen in der Lage sein, die Zugförderung sicherzu-
stellen. 

(3) Das Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur 
umfaßt den Bau und die Unterhaltung von Schienen-
wegen sowie die Führung von Betriebsleit- und 
Sicherheitssystemen. Zur Eisenbahninfrastruktur 
zählen die in Anlage 1 Teil A der Verordnung (EWG) 
Nr. 2598/70 der Kommission vom 18. Dezember 1970 
zur Festlegung des Inhaltes der verschiedenen Posi-
tionen der Verbuchungsschemata des Anhangs I der 
Verordnung (EWG) Nr. 1108/70 des Rates vom 4. Juni 
1970 (ABl. EG Nr. L 278 S.1) aufgeführten Anlagen. 
Zur Eisenbahninfrastruktur zählen auch Gebäude, die 
der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur dienen, 
Gebäude, in denen sich Verkaufs- und Abfertigungs-
einrichtungen für den Personen- und Güterverkehr 
befinden, sowie ortsfeste und bewegliche Verkaufs-, 
Abfertigungs- und Verladeeinrichtungen, sofern sie 
jedem Eisenbahnunternehmen zur Verfügung ste-
hen. 

(4) Eine internationale Gruppierung ist die Verbin-
dung mindestens zweier Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften, deren Geschäftstätig-
keit darin besteht, grenzüberschreitende Eisenbahn-
verkehrsleistungen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erbringen. 

(5) Schienenpersonennahverkehr ist die Beförde-
rung von Personen in Zügen, die überwiegend dazu  

bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr 
zu befriedigen. In Zweifelsfällen liegt Schienenperso-
nennahverkehr vor, wenn in der Mehrzahl der Beför-
derungsfälle eines Zuges die gesamte Beförderungs-
leistung durch die Eisenbahn 50 Kilometer nicht 
übersteigt oder die gesamte Reisezeit in Zügen der 
Eisenbahn weniger als eine Stunde beträgt. Stadt-, 
Vorort- oder Regionalverkehr im Sinne des Artikels 1 
Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates 
über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem 
Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Ver-
pflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Stra-
ßen- und Binnenschiffsverkehrs (ABl. EG Nr. L 156 
S. 1) in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 1893/ 
91 des Rates vom 20. Juni 1991 (ABl. EG Nr. L 169 S. 1) 
ist Schienenpersonennahverkehr im Sinne der Sätze 1 
und 2. 

(6) Eisenbahnen oder Unternehmen des Bundes 
sind Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand 
des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehö-
renden Unternehmens befinden. 

(7) Die beteiligten obersten Landesverkehrsbehör-
den entscheiden, soweit es sich nicht um Schienen-
bahnen des Bundes handelt, in Zweifelsfällen im 
Benehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, ob 
und inwieweit eine Schienenbahn zu den Eisenbah-
nen im Sinne dieses Gesetzes zu rechnen ist. 

§3 

Öffentlicher Eisenbahnverkehr 

(1) Eisenbahnen dienen dem öffentlichen Verkehr 
(öffentliche Eisenbahnen), wenn sie als 

1. Eisenbahnverkehrsunternehmen gewerbs- oder 
geschäftsmäßig betrieben werden und jedermann 
sie nach ihrer Zweckbestimmung zur Personen-
oder Güterbeförderung benutzen kann (öffentliche 
Eisenbahnverkehrsunternehmen), 

2. Eisenbahninfrastrukturunternehmen 	gewerbs- 
oder geschäftsmäßig bet rieben werden und ihre 
Schienenwege nach ihrer Zweckbestimmung von 
jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen benutzt 
werden können (öffentliche Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen). 

(2) Die Entscheidungen darüber, ob eine nicht zu 
den Eisenbahnen des Bundes gehörende Eisenbahn 
dem öffentlichen Verkehr dient, treffen die obersten 
Landesverkehrsbehörden im Benehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr. 

§4 

Sicherheitsvorschriften 

Die Eisenbahnen sind verpflichtet, ihren Be trieb 
sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur, 
Fahrzeuge und Zubehör sicher zu bauen und in 
betriebssicherem Zustand zu halten. 
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§5 

Eisenbahnaufsicht, zuständige Behörde 

(1) Nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland werden von dem Land, 
in dem sie ihren Sitz haben, beaufsichtigt. Die Lan-
desregierung kann die Eisenbahnaufsicht ganz oder 
teilweise dem Eisenbahn-Bundesamt übertragen, 
welches sie nach den Weisungen und für Rechnung 
dieses Landes übernimmt. 

(2) Berührt eine nichtbundeseigene Eisenbahn mit 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland das Gebiet 
mehrerer Länder, so wird die Aufsicht von dem L ande 
geführt, in dem die Eisenbahn ihren Sitz hat, soweit 
nicht die Länder etwas anderes vereinbaren. 

(3) Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für nicht-
bundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesre-
publik Deutschland ist die von der Landesregierung 
bestimmte Behörde. Die von der Landesregierung 
bestimmte Behörde ist auch Aufsichts- und Genehmi-
gungsbehörde für Eisenbahnen des Bundes sowie für 
nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz im Ausland, 
soweit es sich handelt um 

1. die Tarife im Schienenpersonennahverkehr dieser 
Eisenbahnen auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, 

2. die Einhaltung von Auflagen oder Vereinbarungen 
auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 4 und 5 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates betref-
fend den Schienenpersonennahverkehr dieser 
Eisenbahnen auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(4) Zuständige Behörde für die Genehmigung von 
Tarifen der in Absatz 3 Satz 2 genannten Eisenbah-
nen, die im Schienenpersonennahverkehr über das 
Gebiet eines Landes hinaus angewendet werden, ist 
die Behörde des Landes in dem die Eisenbahn ihren 
Sitz oder eine Niederlassung im Sinne des Handels-
rechtes hat, bei Eisenbahnen mit Sitz im Ausland die 
Behörde des an  das Netz dieser Eisenbahn angrenzen-
den Landes. Die zuständige Genehmigungsbehörde 
trifft ihre Entscheidung im Einvernehmen mit den 
Genehmigungsbehörden der vom Anwendungsbe-
reich eines Tarifs berührten Länder. Kommt ein Ein-
vernehmen nicht zustande, entscheidet auf Antrag der 
Länder der Bundesminister für Verkehr. 

(5) Die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften 
wird von den nach diesen Vorschriften zuständigen 
Behörden überwacht. Für Schienenfahrzeuge und 
Anlagen, die unmittelbar der Sicherstellung des 
Betriebsablaufs dienen, kann der Bundesminister für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die Zuständig-
keit auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen. 

(6) Im übrigen ist Aufsichts- und Genehmigungsbe-
hörde für Eisenbahnen des Bundes sowie für nicht-
bundeseigene Eisenbahnen mit Sitz im Ausland 
betreffend den Verkehr dieser Eisenbahnen auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschl and das Eisen-
bahn-Bundesamt.  

§6 

Erteilung und Versagung der Genehmigung 

(1) Ohne eine Genehmigung dürfen weder Eisen-
bahnverkehrsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
erbracht noch eine Eisenbahninfrastruktur nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 betrieben werden. Die Genehmigungs-
pflicht für Eisenbahnen, die nicht dem öffentlichen 
Verkehr dienen, richtet sich nach Landesrecht. 

(2) Die Genehmigung wird auf Antrag erteilt, 
wenn 

1. der Antragsteller als Unternehmer und die für die 
Führung der Geschäfte bestellten Personen zuver-
lässig sind, 

2. der Antragsteller als Unternehmer finanziell lei-
stungsfähig ist und damit die Gewähr für eine 
sichere Betriebsführung bietet, 

3. der Antragsteller als Unternehmer oder die für die 
Führung der Geschäfte bestellten Personen die 
erforderliche Fachkunde haben. 

(3) Öffentliche Eisenbahnen, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bereits Eisenbahnverkehrsleistungen 
erbringen oder eine Eisenbahninfrastruktur betrei-
ben, ist auf Antrag die Genehmigung zu erteilen, ohne 
daß die Voraussetzungen des Absatzes 2 geprüft 
werden. Satz 1 gilt nur, sofern die Genehmigung 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beantragt wird. 

(4) Antragsteller kann jede natürliche oder juristi-
sche Person sein, die ihren Wohnsitz oder Sitz im 
Sinne des Handelsrechtes in der Bundesrepublik 
Deutschland hat. Ist der Antragsteller eine juristische 
Person, muß sich diese im Eigentum eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaften oder von 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften befinden oder von diesen 
Staaten oder Staatsangehörigen kontrolliert wer-
den. 

(5) Die zuständige Genehmigungsbehörde ent-
scheidet über die Erteilung oder Versagung einer 
Genehmigung im Einvernehmen mit dem Eisenbahn-

Bundesamt, wenn das antragstellende Unternehmen 
beabsichtigt, Eisenbahnverkehrsleistungen auch auf 
Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes zu 
erbringen. 

§7 

Widerruf der Genehmigung 

(1) Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmi-
gung zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 2 nicht mehr vorliegt. 

(2) Auf Verlangen der Genehmigungsbehörde hat 
die Eisenbahn den Nachweis zu führen, daß die ihr 
gesetzlich obliegenden arbeitsrechtlichen, sozial-
rechtlichen oder steuerrechtlichen Verpflichtungen 
erfüllt werden. Die Finanzbehörden dürfen den 
Genehmigungsbehörden Mitteilung über die wieder-
holte Nichterfüllung der steuerrechtlichen Verpflich- 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode Drucksache 12/4609 (neu) 

tungen oder die Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung nach § 284 der Abgabenordnung machen. 
Die Mitteilung der Finanzbehörden darf nur für 
Zwecke eines Widerrufsverfahrens verwendet wer-
den. 

(3) § 6 Abs. 5 gilt für den Widerruf einer Ge-
nehmigung, die einem Unternehmen unter den dort 
genannten Umständen erteilt worden ist, entspre-
chend. 

§8 

Geschäftsführung der Eisenbahnen 

(1) Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen 
müssen in der Leitung, Geschäftsführung und Verwal-
tung sowie hinsichtlich der verwaltungstechnischen 
und wirtschaftlichen Kontrolle sowie der internen 
Rechnungsführung von staatlichen und kommunalen 
Gebietskörperschaften unabhängig sein. Ihr Wirt-
schaftsplan und ihre Rechnungsführung sind von den 
Haushalten staatlicher oder kommunaler Gebietskör-
perschaften zu trennen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für öffentliche Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen. 

§9 

Getrennte Rechnungsführung 

(1) Öffentliche Eisenbahnen, die sowohl Eisenbahn-
verkehrsleistungen erbringen als auch eine Eisen-
bahninfrastruktur betreiben, haben in ihrer Rech-
nungsführung beide Bereiche zu trennen. Eine Ober-
leitung von Finanzmitteln von einem Bereich zum 
anderen ist unzulässig. Die Beachtung dieses Verbo-
tes muß in der Rechnungsführung beider Bereiche 
zum Ausdruck kommen. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Eisenbahnen, die nicht dem 
öffentlichen Verkehr dienen, sofern sie ihre Eisen-
bahninfrastruktur anderen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr 
gegen Entgelt zur Verfügung stellen. 

(3) Soweit und solange ein öffentliches Eisenbahn-
verkehrsunternehmen Eisenbahnverkehrsleistungen 
sowohl in Bereichen, in denen gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen auferlegt oder vereinbart werden 
können, als auch in anderen Bereichen erbringt, sind 
die Anforderungen des Artikels 1 Abs. 5, zweiter 
Unterabsatz, Buchstabe a und b der in § 2 Abs. 5 
genannten Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates 
zu beachten. Auch für die Bereiche, in denen gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen auferlegt oder ver-
einbart werden können, ist eine gesonderte Rechnung 
erforderlich. Mindestens muß diese Rechnung den 
Anforderungen an eine Kosten-Erlös-Rechnung und 
eine Inventur gemäß § 240 des Handelsgesetzbuches 
genügen. Die Rechnung muß den gleichen Zeitraum 
wie die Jahresabschlüsse umfassen. Im übrigen gilt 
Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.  

§ 10 

Beförderungspflicht 

Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
dem Personenverkehr dienen, sind zur Beförderung 
von Personen und Reisegepäck verpflichtet, wenn 

1. die Beförderungsbedingungen eingehalten wer-
den, 

2. die Beförderung mit den regelmäßig verwendeten 
Beförderungsmitteln möglich ist und 

3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert 
wird, welche das Eisenbahnverkehrsunternehmen 
nicht abwenden und denen sie auch nicht abhelfen 
konnte. 

§ 11 

Tarife 

(1) Tarife sind die Beförderungsentgelte und Beför-
derungsbedingungen der Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen. 

(2) Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen 
sind dazu verpflichtet, im Schienenpersonenverkehr 
Tarife aufzustellen, die alle Angaben, die zur Berech-
nung des Entgeltes für die Beförderung von Personen 
und für Nebenleistungen im Personenverkehr not-
wendig sind, sowie alle anderen für die Beförderung 
maßgebenden Bestimmungen enthalten. Tarife nach 
Satz 1 müssen gegenüber jedermann in gleicher 
Weise angewendet werden. 

(3) Tarife im Schienenpersonennahverkehr sind die 
Entgelte und Bedingungen für eine Beförderung bis 
zu 50 Kilometern, darüber hinaus nur, wenn die Ta rife 
ausschließlich für Beförderungen in Zügen gelten, die 
gemäß § 2 Abs. 5 für den Nahverkehr bestimmt 
sind. 

(4) Der Genehmigung bedürfen die Aufstellung, 
Änderung und Aufhebung von 

1. Beförderungsbedingungen, 

2. Beförderungsentgelten im Schienenpersonennah-
verkehr. 

Die Tarifhoheit liegt bei den Ländern, soweit es sich 
nicht um Beförderungsbedingungen einer Eisenbahn 
des Bundes für ihren Schienenpersonenfernverkehr 
und Güterverkehr handelt. Die Genehmigungsbe-
hörde kann auf die Befugnis zur Genehmigung ver-
zichten. 

(5) Die nach Absatz 4 zu erteilende Genehmigung 
kann auch als Rahmengenehmigung erteilt werden. 
Die erforderliche Genehmigung gilt als erteilt, 

1. wenn dem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang seines 
Antrages eine Äußerung der Genehmigungsbe-
hörde zugeht, 

2. wenn dem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang seines 
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Antrages eine vom Antrag abweichende Entschei-
dung der Genehmigungsbehörde zugeht. 

(6) Die Genehmigungsbehörde kann in den Fällen 
des Artikels 1 Abs. 5 und 6 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 unter den dort 
genannten Voraussetzungen die Genehmigung ver-
sagen oder die Änderung von Tarifen verlangen. Die 
Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von Beförde-
rungsbedingungen kann darüber hinaus versagt wer-
den, wenn sie mit dem geltenden Recht, insbesondere 
mit den Grundsätzen des Handelsrechts und des 
Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
nicht in Einklang stehen. 

(7) Tarife nach Absatz 2 und 3 sowie Tarife nach 
Absatz 4 Satz 1 müssen bekanntgemacht werden. Die 
Aufhebung eines für eine bestimmte Zeit aufgestell-
ten Tarifs braucht nicht bekanntgemacht zu werden. 
Erhöhungen der Beförderungsentgelte oder andere 
für den Reisenden nachteilige Änderungen der Beför-
derungsbedingungen werden frühestens zwei Wo-
chen nach der Bekanntmachung wirksam, wenn nicht 
die Genehmigungsbehörde eine Abkürzung der 
Bekanntmachungsfrist genehmigt hat. Die Genehmi-
gung muß aus der Bekanntmachung ersichtlich 
sein. 

§ 12 

Zugang zur Eisenbahninfrastruktur 

(1) Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben das Recht auf 
diskriminierungsfreie Benutzung der Eisenbahnin-
frastruktur von Schienenwegeunternehmen, die dem 
öffentlichen Verkehr dienen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für 

1. internationale Gruppierungen im Sinne des § 2 
Abs. 4; 

2. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die unter Arti-
kel 2 der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 
29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunter-
nehmen der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 237 
S. 25) fallen, für das Erbringen von Verkehrslei-
stungen im grenzüberschreitenden kombinierten 
Güterverkehr; 

3. Eisenbahnen, die nach dem Recht eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften 
oder eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 
2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Eisenbahnverkehr zugelassen sind, 
sofern die Gegenseitigkeit für den Zugang zum 
Verkehr auf der Eisenbahninfrastruktur dieser 
Eisenbahnen für Eisenbahnverkehrsunternehmen 
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschl and 
gewährleistet ist; 

4. Eisenbahnen mit Sitz in Staaten, die nicht Mitglied 
der Europäischen Gemeinschaften oder des Ab-
kommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind, auf der Grundlage zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen; 

5. Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Aus-
land, wenn die in Nummer 3 genannte Gegensei-
tigkeit nicht gewährleistet ist, auf der Grundlage 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen. 

(3) Einzelheiten des Zugangs, insbesondere hin-
sichtlich des Zeitpunktes und der Dauer der Nutzung, 
sowie das zu entrichtende Entgelt und die sonstigen 
Nutzungsbedingungen, einschließlich der der Be-
triebssicherheit dienenden Bestimmungen sind zwi-
schen den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu vereinba-
ren. 

(4) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 3 nicht 
zustande, so entscheidet auf Antrag eines der betei-
ligten Unternehmen die für die Wettbewerbsaufsicht 
über das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zustän-
dige Kartellbehörde nach billigem Ermessen. Die 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. 
I S. 2133), bleiben unberührt. 

§ 13 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen 

(1) Für die Auferlegung oder Vereinbarung gemein-
wirtschaftlicher Leistungen ist die Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 in der jeweils 
geltenden Fassung maßgebend. Zuständige Behör-
den im Sinne dieser Verordnung sind für alle Eisen-
bahnen nach Maßgabe des Landesrechts Behörden 
der Länder oder die Kreise, Gemeinden oder Gemein-
deverbände mit Ausnahme des in Artikel 1 Abs. 6 der 
genannten Verordnung vorgesehenen Falles, soweit 
es sich um Eisenbahnen des Bundes oder um Eisen-
bahnen mit Sitz im Ausland handelt. 

(2) Die zuständigen Behörden, die beabsichtigen, 
die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen 
durch Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der 
Grundlage des Artikels 1 Abs. 4 und des Artikels 14 
der in Absatz 1 genannten Verordnung zu vereinba-
ren, haben diese Leistungen auszuschreiben. 

§ 14 

Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen 

(1) Unbeschadet des § 13 sind den nichtbundesei-
genen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile aus-
zugleichen, die sich aus folgenden Tatbeständen 
ergeben: 

1. Aufwendungen für auferlegte Kindergeldzulagen 
für Arbeitnehmer, die andere Verkehrsunterneh-
men nicht zu tragen haben, 

2. Aufwendungen für auferlegte Ruhegehälter und 
Renten, die von den Eisenbahnen unter anderen als 
den für andere Verkehrsunternehmen geltenden 
Bedingungen zu tragen sind, 
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3. Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb 
von höhengleichen Kreuzungen, wenn die Eisen-
bahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen 
aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreu-
zungen mit Bundesstraßen scheidet aus. 

(2) Den Ausgleich nach Absatz 1 gewährt das Land, 
in dessen Gebiet der Verkehr betrieben wird. 
Erstreckt sich der Verkehr auch auf das Gebiet eines 
anderen Landes, so wird dem Ausgleich der Tell der 
Leistungen zugrundegelegt, der in dem jeweiligen 
Land erbracht wird. 

§ 15 

Planfeststellung 

(1) Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich 
der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen 
Anlagen (Betriebsanlagen der Eisenbahn) dürfen nur 
gebaut oder geändert werden, wenn der Plan zuvor 
festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung ist die 
Umweltverträglichkeit zu prüfen. Die Planfeststellung 
umfaßt die Entscheidung über alle von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und p rivaten Belange. 

(2) Die Planfeststellung kann bei Änderungen oder 
Erweiterungen von unwesent licher Bedeutung unter-
bleiben, wenn 

1. andere öffentliche Bel ange und 

2. Rechte anderer nicht berührt oder mit den vom 
Vorhaben Betroffenen entsprechende Vereinba-
rungen getroffen werden. 

(3) Einwendungen gegen den Plan, die nach Ablauf 
der Einwendungsfrist erhoben werden, sind ausge-
schlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung der 
Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. 

(4) Der Planfeststellungsbeschluß ist denjenigen, 
über deren Einwendungen entschieden worden ist, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Die Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über 
die Bekanntgabe bleiben im übrigen unberührt. 

§ 16 

Veränderungssperre 

(1) Sobald der Plan  ausgelegt oder andere Gelegen-
heit gegeben ist, den Plan  einzusehen, dürfen auf den 
vom Plan  betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruch-
nahme wesentlich wertsteigernde oder die geplanten 
Baumaßnahmen erheblich erschwerende Verände-
rungen nicht vorgenommen werden (Veränderungs-
sperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger 
Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden davon nicht berührt. Unzulässige 
Veränderungen bleiben bei der Anordnung von Vor-
kehrungen und Anlagen und im Entschädigungsver-
fahren unberücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier Jahre, 
können die Eigentümer für die dadurch entstandenen 

Vermögensnachteile vom Träger des Vorhabens Ent-
schädigung verlangen. 

§ 17 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten 
und weigert  sich der Eigentümer oder Besitzer, den 
Besitz eines für den Bau oder die Änderung einer 
Betriebsanlage der Eisenbahn benötigten Grund-
stücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt a ller 
Entschädigungsansprüche zu überlassen, hat die Ent-
eignungsbehörde den Träger des Vorhabens auf 
Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluß muß voll-
ziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens zwei 
Monate nach Eingang des Antrags auf Besitzeinwei-
sung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. 
Hierzu sind der Antragsteller und die Be troffenen zu 
laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf 
Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist be-
trägt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffe-
nen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den 
Antrag möglichst vor der mündlichen Verhandlung 
bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind 
außerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichter-
scheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und 
andere im Verfahren zu erledigende Anträge ent-
schieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeu-
tung ist, hat ihn die Enteignungsbehörde vor der 
Besitzeinweisung in einer Niederschrift festzustellen. 
Den Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift zu 
übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung soll dem 
Antragsteller und den Be troffenen spätestens zwei 
Wochen nach der mündlichen Verhandlung zugestellt 
werden. Die Besitzeinweisung wird in dem von der 
Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei Wochen 
nach Zustellung der Anordnung über die Besitzein-
weisung an  den unmittelbaren Besitzer festgesetzt 
werden. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besit-
zer der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung 
bezeichnete Vorhaben ausführen und die dafür erfor-
derlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger des Vorhabens hat für die durch die 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile 
Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht 
durch die Verzinsung der Geldentschädigung für die 
Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder 
eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. 

(6) Wird der festgestellte Pl an  aufgehoben, ist auch 
die Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige 
Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger 
des Vorhabens hat für alle durch die Besitzeinweisung 
entstandenen Nachteile Entschädigung zu leisten. 
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§ 18 

Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte 
haben zur Vorbereitung der Planung notwendige 
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersu-
chungen einschließlich der vorübergehenden Anbrin-
gung von Markierungszeichen und sonstige Vorarbei-
ten, die zur Planung von Betriebsanlagen der Eisen-
bahn notwendig sind, durch den Träger des Vorha-
bens oder von ihm Beauftragte zu dulden. Wohnun-
gen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinha-
bers betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, 
Betriebs- oder Geschäftsräume während der jeweili-
gen Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. 

(2) Die Absicht, Vorarbeiten durchzuführen, ist dem 
Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
mindestens zwei Wochen vorher unmittelbar oder 
durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemein-
den, in deren Gebiet Vorarbeiten durchgeführt wer-
den sollen, bekanntzugeben. 

(3) Für Schäden, die durch Vorarbeiten verursacht 
worden sind, hat der Träger des Vorhabens Entschä-
digung zu leisten. 

§ 19 

Enteignung 

(1) Für Zwecke der Unterhaltung, des Baus und des 
Ausbaus von Betriebsanlagen der Eisenbahn ist die 
Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung des 
Vorhabens notwendig ist. Einer weiteren Feststellung 
der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Ist nach diesem Gesetz für das Vorhaben eine 
Planfeststellung durchzuführen, ist dem Enteignungs-
verfahren der festgestellte Plan zugrundezulegen; er 
ist für die Enteignungsbehörde bindend. 

(3) Die Enteignung wird von den zuständigen Lan-
desbehörden nach Landesrecht durchgeführt. 

§ 20 

Entschädigung 

(1) Entschädigungen nach diesem Gesetz sind in 
Geld zu leisten. 

(2) Wird die Nutzung eines Grundstückes durch die 
zur Entschädigung verpflichtende Maßnahme un-
möglich gemacht oder erheblich erschwert oder kann 
das Grundstück nach seiner bisherigen Bestimmung 
nicht mehr zweckmäßig genutzt werden, kann der 
Eigentümer statt einer Entschädigung verlangen, daß 
der Entschädigungspflichtige das Grundstück zum 
Verkehrswert erwirbt. 

(3) Ober Art und Höhe der Entschädigung entschei-
den im Streitfalle die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden. Für das Verfahren und den Rechtsweg 
gelten die Enteignungsgesetze der Länder entspre-
chend.  

§ 21 

Überwachung 

(1) Die Eisenbahnverkehrsuntemehmen und die 
Mitglieder des Fahrpersonals sind verpflichtet, der 
zuständigen Behörde innerhalb einer von ihr festzu-
setzenden Frist 

1. die Auskünfte, die zur Ausführung der auf Grund 
des § 24 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung erfor-
derlich sind, wahrheitsgemäß und vollständig zu 
erteilen, 

2. die Unterlagen, die sich auf diese Angaben bezie-
hen, zur Prüfung auszuhändigen oder einzusen-
den. 

Zum Fahrpersonal im Sinne des Satzes 1 gehören die 
Arbeitnehmer der Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
soweit sie als Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeug-
begleiter, Heizer, Bediener von Kleinlokomotiven, 
Lokrangierführer, Führer von Nebenfahrzeugen oder 
als Zugführer tätig sind. 

(2) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würde. Der Verpflichtete ist über 
sein Auskunftsverweigerungsrecht zu belehren. 

(3) Die Aufsichtsbehörden dürfen Grundstücke, 
Betriebsanlagen, Geschäftsräume und Beförderungs-
mittel der zu überwachenden Bet riebe innerhalb der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitsstunden be treten, 
dort  Prüfungen und Untersuchungen vornehmen und 
die geschäftlichen Unterlagen der Auskunftspflichti-
gen einsehen. 

§ 22 

Eisenbahnstatistik 

(1) Zur Beurteilung der Struktur und Entwicklung 
des Eisenbahnverkehrs werden bei Eisenbahnen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Daten über 

1. Verkehrsleistungen, 

2. Preise und Nutzungsentgelte, 

3. wirtschaftliche Tätigkeiten, Umsatz, Beschäftigte, 
Investitionen, Fahrzeuge und Infrastruktur der 
Eisenbahn, 

4. Eisenbahnbetriebsunfälle und 

5. den verkehrsbedingten Energieverbrauch 

als Bundesstatistik erhoben. Die Eisenbahnen sind 
verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 

(2) Das Statistische Bundesamt führt die Erhebun-
gen nach Absatz 1 durch und bereitet die Daten 
auf. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, die Einzelheiten zur Durchführung der Erhebung, 
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insbesondere die Erhebungs- und Hilfsmerkmale 
sowie Periodizität, Berichtszeiträume und Berichts-
zeitpunkte sowie zur Aufbereitung durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates festzule-
gen. 

(4) Zur Ausführung der auf Grund des Absatzes 3 
erlassenen Rechtsverordnung gilt für die Datenerhe-
bung über Eisenbahnbetriebsunfälle § 21 für Eisen-
bahnen und deren Betriebspersonal entsprechend. 

§ 23 

Besetzungszeiten von Arbeitsplätzen 

Öffentliche Eisenbahnen entscheiden allein dar-
über, zu welchen Zeiten Arbeitsplätze für das Erbrin-
gen von Eisenbahnverkehrsleistungen sowie für die 
Aufrechterhaltung und für den Bet rieb der Eisen-
bahninfrastruktur nach unternehmerischen Erforder-
nissen zu besetzen sind. Das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes bezüglich der Arbeitszeitrege-
lungen für den Einsatz der Beschäftigten während der 
nach Satz 1 festgelegten Besetzungszeiten bleibt 
unberührt. 

§ 24 

Rechtsverordnungen 

(1) Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung 
im Eisenbahnverkehr, des Umweltschutzes oder zum 
Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer 
wird der Bundesminister für Verkehr ermächtigt, mit 
Zustimmung des Bundesrates für öffentliche Eisen-
bahnen Rechtsverordnungen zu erlassen 

1. über den Bau, den Betrieb und den Verkehr, 
welche 

a) die Anforderungen an Bau, Ausrüstung und 
Betriebsweise der Eisenbahnen nach den Erfor-
dernissen der Sicherheit, nach den neuesten 
Erkenntnissen der Technik und nach den inter-
nationalen Abmachungen einheitlich regeln, 

b) allgemeine Bedingungen für die Beförderung 
von Personen und Gütern durch Eisenbahnver-
kehrsunternehmen in Übereinstimmung mit 
den Vorschriften des Handelsrechts festlegen, 

c) die notwendigen Vorschriften zum Schutz der 
Anlagen und des Betriebes der Eisenbahnen 
gegen Störungen und Schäden enthalten, 

2. über die Voraussetzungen, unter denen von den 
Verpflichtungen nach § 11 Abs. 2 abgewichen 
werden kann; 

3. über die Voraussetzungen, unter denen einer 
Eisenbahn eine Genehmigung erteilt oder diese 
widerrufen wird, über den Nachweis der Voraus-
setzungen des § 6 Abs. 2 einschließlich der Verfah-
ren der Zulassung und der Feststellung der persön-
lichen Eignung und Befähigung des Antragstellers 
als Unternehmer oder der für die Führung der 
Geschäfte bestellten Personen; 

4. über Erteilung, Einschränkung und Entziehung der 
Erlaubnis zum Führen von Schienenfahrzeugen; 

5. über die Ausbildung und die Anforderungen an die 
Befähigung und Eignung des Eisenbahnbetriebs-
personals und über die Bestellung, Bestätigung 
und Prüfung von Betriebsleitern sowie deren Auf-
gaben und Befugnisse, einschließlich des Verfah-
rens zur Erlangung von Erlaubnissen und Berech-
tigungen und deren Entziehung oder Beschrän-
kung; 

6. über den diskriminierungsfreien Zugang zur 
Eisenbahninfrastruktur einer anderen Eisenbahn; 

7. über die Grundsätze zur Erhebung des Entgeltes 
für die Benutzung einer Eisenbahninfrastruktur; 
darin können Vorschriften enthalten sein über die 
Bemessungsgrundlagen und das Verfahren für die 
Entrichtung des Entgeltes; 

8. über die Verpflichtung der Eisenbahnen, sich 
gegen Ansprüche auf Grund des Haftpflichtgeset-
zes oder aus dem Beförderungsvertrag zu versi-
chern; 

9. über die Kosten (Gebühren und Auslagen) für 
Amtshandlungen nach diesem Gesetz oder nach 
dem Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwal-
tung des Bundes. 

(2) Zur Gewährleistung des Schutzes von Leben und 
Gesundheit des Fahrpersonals wird der Bundesmini-
ster für Verkehr ermächtigt mit Zustimmung des 
Bundesrates für öffentliche Eisenbahnen Rechtsver-
ordnungen zu erlassen über 

1. Arbeitszeiten, Fahrzeiten und deren Unterbre-
chungen sowie Schichtzeiten, 

2. Ruhezeiten und Ruhepausen, 

3. Tätigkeitsnachweise, 

4. die Organisation, das Verfahren und die Mittel der 
Überwachung der Durchführung dieser Rechtsver-
ordnungen, 

5. die Zulässigkeit abweichender tarifvertraglicher 
Regelungen über Arbeitszeiten, Fahrzeiten, 
Schicht- und Ruhezeiten sowie Ruhepausen und 
Unterbrechungen der Fahrzeiten. 

(3) Soweit Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 6 
und 7 den Zugang und die Entgelte für die Benutzung 
der Eisenbahninfrastruktur ausschließlich einer Ei-
senbahn des Bundes regeln, bedürfen sie nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. 

(4) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe a) werden, soweit sie den Umweltschutz betref-
fen, vom Bundesminister für Verkehr und vom Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
schutz erlassen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
Nr. 5 werden im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft erlassen. Die Rege-
lungen des Berufsbildungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. Rechtsverordnungen nach Absatz 2 werden im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung erlassen. 
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(5) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverord-
nungen zu erlassen 

1. zur Übernahme des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften soweit es Gegenstände der Arti-
kel 1 bis 5 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes 
betrifft, in deutsches Recht sowie zur Durchführung 
solchen Rechtes der Europäischen Gemeinschaf-
ten; 

2. zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates, soweit 
diese Verordnung es zuläßt; in der Rechtsverord-
nung kann vorgesehen werden, daß die zuständige 
Landesbehörde durch Rechtsverordnung die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates für die 
Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf 
den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalver-
kehrsdiensten beschränkt ist, abweichend von der 
Rechtsverordnung des Bundesministers für Ver-
kehr für anwendbar erklären kann. 

(6) Für Eisenbahnen, die nicht dem öffentlichen 
Verkehr dienen, gelten die Ermächtigungen nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 5 und Nr. 6 und 7 insoweit, als die 
Einheit des Eisenbahnbetriebes es erfordert. Die 
Ermächtigungen nach Absatz 2 und § 22 Abs. 3 gelten 
für diese Eisenbahnen insoweit, als sie die Eisen-
bahninfrastruktur von öffentlichen Eisenbahninfra-
strukturunternehmen benutzen. Im übrigen werden 
die Landesregierungen ermächtigt, Rechtsverordnun-
gen für diese Unternehmen zu erlassen; die Landes-
regierungen können die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung übertragen. 

§ 25 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Der Bundesminister für Verkehr kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Durchführung der auf Grund des § 24 Abs. 2 erlasse-
nen Rechtsverordnungen allgemeine Verwaltungs-
vorschriften erlassen, insbesondere über die Ahndung 
einer Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Nr. 4, 5 
und 8. 

§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. ohne Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Eisen-
bahnverkehrsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
erbringt oder eine Eisenbahninfrastruktur nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 betreibt, 

2. ohne Genehmigung nach § 11 Abs. 3 Satz 1 Eisen-
bahnverkehrsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
erbringt, 

3. einer Vorschrift des § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt,  

4. als im Unternehmen Verantwortlicher entgegen 
§ 21 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 22 Abs. 4, als 
Mitglied des Fahrpersonals entgegen § 21 Abs. 1 
oder als Mitglied des Betriebspersonals entgegen 
§ 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 4 

a) eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder 

b) Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig aushän-
digt oder einsendet, 

5. als im Unternehmen Verantwortlicher entgegen 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 eine Auskunft nicht oder nicht 
richtig erteilt, 

6. einer Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe c oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

7. einer Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 1 Nr. 5 oder 
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

8. einer Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 2 oder 
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder, 

9. einem Gebot oder Verbot einer Verordnung der 
Europäischen Gemeinschaften oder einer vollzieh-
baren Anordnung auf Grund einer solchen Verord-
nung zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverord-
nung nach Satz 2 für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Die Bundes-
regierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die einzel-
nen Tatbestände der Verordnungen, die nach 
Satz 1 als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße 
geahndet werden können, zu bezeichnen, soweit 
dies zur Durchführung der Verordnungen erforder-
lich ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fä llen des 
Absatzes 1 Nr. 4 und 5 mit einer Geldbuße bis zu 
eintausend Deutsche Mark, in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 1 bis 3 und 6 bis 9 mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 27 

Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten 

(1) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist bei 
Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Unternehmen, 
die der Aufsicht durch das Eisenbahn-Bundesamt 
unterliegen, diese Behörde, soweit nicht gemäß § 64 a 
Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 
8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 Abs. 128 des Eisenbahnneuordnungsgeset-
zes vom ... (BGBl. I  S. . . .) und gemäß § 49 Abs. 3 der 
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Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmal-
spurbahnen vom 25. Februar 1972 (BGBl. I S. 269), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 129 des Eisen-
bahnneuordnungsgesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . ), die 
Bahnpolizeiämter zuständig sind. 

(2) Neben den in den §§ 37 und 38 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten bestimmten Verwaltungsbe-
hörden ist für die Verfolgung und Ahndung von den in 
§ 26 Abs. 1 Nr. 4, 7 oder 8 genannten Ordnungswid-
rigkeiten auch die Verwaltungsbehörde zuständig, in 
deren Bezirk die geschäftliche Niederlassung des 
Betriebes liegt, bei der der Betroffene tätig ist; § 39 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt entspre-
chend. 

(3) Wird ein Verstoß gegen die in § 26 Abs. 1 Nr. 4, 7 
oder 8 genannten Bestimmungen in einem Unterneh-
men begangen, das im Geltungsbereich des Gesetzes 
weder seinen Sitz noch eine geschäftliche Niederlas-
sung hat, und hat auch der Be troffene im Geltungsbe-
reich des Gesetzes keinen Wohnsitz, so ist Verwal-
tungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten das Eisenbahn

-

Bundesamt. 

(4) Wird ein Verstoß von Bediensteten des Bundes-
eisenbahnvermögens oder von Arbeitnehmern von 
Eisenbahnen des Bundes begangen, so ist Absatz 1 
entsprechend anzuwenden. 

§ 28 

Übergangsregelung 
für den Schienenpersonennahverkehr 

der Eisenbahnen des Bundes 

Bis zum 31. Dezember 1994 ist der Bundesminister 
für Verkehr auch Aufsichts- und Genehmigungsbe-
hörde sowie zuständige Behörde im Sinne der Verord-
nung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates für Eisenbahnen 
des Bundes, soweit es sich handelt um 

1. die Tarife im Schienenpersonennahverkehr dieser 
Eisenbahnen, 

2. die Einhaltung von Auflagen oder Vereinbarungen 
auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 4 und 5 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates betref-
fend den Schienenpersonennahverkehr dieser 
Eisenbahnen. 

Artikel 6 

Anpassung anderer Rechtsvorschriften 

(1) § 16 des Abgeordnetengesetzes vom 18. Februar 
1977 (BGBl. I S. 297), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Januar 1992 (BGBl I S. 67) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Benutzt ein Mitglied des Bundestages in 
Ausübung des Mandats Verkehrsmittel von Eisen-
bahnen des Bundes oder innerhalb des Bundesge-
bietes Schlafwagen oder Flugzeuge, so werden die 
Kosten gegen Nachweis erstattet." 

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Ein Mitglied des Bundestages darf die Erstattung 
von Fahrkosten, die bei Reisen mit Eisenbahnen 
des Bundes innerhalb des Bundesgebietes in Aus-
übung seines Mandats entstanden sind, von ande-
rer Seite nicht annehmen." 

(2) § 1 d des Gesetzes über das Amtsgehalt der 
Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes vom 
28. Februar 1964 (BGBl. I S. 133), das zuletzt durch 
Artikel VII § 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3716) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 

(3) § 10 des Europaabgeordnetengesetzes vom 
6. April 1979 (BGBl. I S. 413), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 7. Januar 1992 (BGBl. I S. 2) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„ § 10 
Erstattung von Fahrkosten 

Benutzt ein Mitglied des Europäischen Parlaments, 
das nicht dem Deutschen Bundestag angehört, in 
Ausübung des Mandats Verkehrsmittel von Eisen-
bahnen des Bundes oder innerhalb des Bundesgebie-
tes Flugzeuge oder Schlafwagen, so werden die 
Kosten gegen Nachweis erstattet. § 16 Abs. 2 des 
Abgeordnetengesetzes gilt entsprechend." 

(4) In § 3 des Gesetzes zur Überwachung strafrecht-
licher und anderer Verbringungsverbote in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungnummer 12-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Februar 1974 
(BGBl. I S. 437) geändert worden ist, werden die 
Wörter „und der Deutschen Bundesbahn" gestri-
chen. 

(5) Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 18. August 
1972 (BGBl. I S. 1834), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Januar 1992 (BGBl. I S. 178), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 a Abs. 1 wird das Wort  „Bundeseisenbahnen" 
durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

2. In § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „Bundes-
eisenbahnen" durch die Wörter „Eisenbahnen des 
Bundes" ersetzt. 

(6) Das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. De-
zember 1972 über sichere Container vom 10. Februar 
1976 (BGBl. II S. 253), zuletzt geändert durch Arti-
kel 25 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. I 
S. 1221), wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 werden jeweils die Wörter „Deut-
sche Bundesbahn" durch die Wörter „Deutsche 
Bundespost" ersetzt. 

b) In Absatz 6 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost und" gestrichen. 

c) In Absatz 7 werden die Wörter „, der Deutschen 
Bundesbahn" gestrichen. 
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2. Artikel 6 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild 
(Anhang zur Regel 1 der Anlage I des Übereinkom-
mens) teilen die Zulassungsbehörden dem Antrag-
steller eine Zulassungsbezeichnung zu, die wie 
folgt beginnt: 

Baden-Württemberg 	 D-BW- 
Bayern 	 D-BY- 
Berlin 	 D-BE- 
Brandenburg 	 D-BB- 
Bremen 	 D-HB- 
Hamburg 	 D-HH- 
Hessen 	 D-HE- 
Mecklenburg-Vorpommern 	D-MV- 
Niedersachsen 	 D-NI- 
Nordrhein-Westfalen 	 D-NW- 
Rheinland-Pfalz 	 D-RP- 
Saarland 	 D-SL- 
Sachsen 	 D-SN- 
Sachsen-Anhalt 	 D-ST- 
Schleswig-Holstein 	 D-SH- 
Thüringen 	 D-TH- 
Die Deutsche Bundespost führt als 
entsprechenden Anfang der Zulas

-

sungsbezeichnung die Buchstaben 	D-BP- 
die Bundeswehr 	 D-Y- 

(2) Ist bei der Zulassung vorhandener Container 
(Artikel II  Abs. 9 und Regel 9 der Anlage I des 
Übereinkommens) die Hersteller-Identifizierungs-
nummer nicht bekannt (Nummer 3 des Anhangs 
zur Anlage I des Übereinkommens), so teilen die 
Zulassungsbehörden eine solche Nummer mit fol-
genden Anfangsbuchstaben zu: 

Baden-Württemberg 	 BW- 
Bayern 	 BY- 
Berlin 	 BE- 
Brandenburg 	 BB- 
Bremen 	 HB- 
Hamburg 	 III-I- 
Hessen 	 HE- 
Mecklenburg-Vorpommern 	MV- 
Niedersachsen 	 NI- 
Nordrhein-Westfalen 	 NW- 
Rheinland-Pfalz 	 RP- 
Saarland 	 SL- 
Sachsen 	 SN- 
Sachsen-Anhalt 	 ST- 
Schleswig-Holstein 	 SH- 
Thüringen 	 TH- 
Die Deutsche Bundespost führt 
bei unbekannter Hersteller

-

Identifizierungsnummer die 
Anfangsbuchstaben 	 BP- 
die Bundeswehr 	 Y- " 

3. Artikel 10 wird gestrichen. 

(7) Die §§ 6 Nr. 3, § 9 Nr. 3 des Gesetzes über den 
unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
201-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 3 Nr. 7 des Gesetzes vom 20. De

-

zember 1984 (BGB1. I S. 1654) geändert worden ist, 
werden aufgehoben. 

(8) In § 44 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 
(BGBl. I  S. 479), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 1992 (BGBl. I S. 1030) geändert 
worden ist, werden die Wörter „bei der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „beim Bundeseisen-
bahnvermögen" ersetzt. 

(9) Die Erholungsurlaubsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1992 (BGBl. I 
S. 1803) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1 

Urlaubsjahr 

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Für die Beam-
ten des Bundeseisenbahnvermögens und der Deut-
schen Bundespost kann die oberste Dienstbehörde 
eine von Satz 1 abweichende Regelung treffen." 

2. § 12 Abs. 8 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(8) Für den Bereich der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 
Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 
... (BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten Gesellschaft 
kann die oberste Dienstbehörde 

1. von der Anwendung des Absatzes 1 absehen, 

2. der Bemessung des Zusatzurlaubs nach den 
Absätzen 1, 5 und 7 das Kalenderjahr zugrunde 
legen und dabei abweichend von Absatz 5 auch 
die in den Monaten Januar und Februar des 
folgenden Kalenderjahres erbrachten Dienstlei-
stungen berücksichtigen." 

3. In § 13 Satz 1 werden die Wörter „Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 
und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsge-
setzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten 
Gesellschaft" ersetzt. 

(10) § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit auf 
dem Gebiet des Rechts des öffentlichen Dienstes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 2030-15-1, veröffentlichten bereinigten Fassung 
wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 Nr. 7 wird gestrichen. Die bisherigen 
Nummern 8 bis 15 werden Nummern 7 bis 14. 

2. Absatz 2 Nr. 1 wird gestrichen. Die bisherigen 
Nummern 2 bis 4 werden Nummern 1 bis 3. 

(11) In § 63 Nr. 9 des Beamtenversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Oktober 
1990 (BGBl. I S. 2298), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2088) 
geändert worden ist, werden die Wörter „sowie der 
vom Amt abberufenen Mitglieder des Vorstandes der 
Deutschen Bundesbahn" gestrichen. 

(12) § 35 Abs. 1 der Bundesdisziplinarordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juli 1967 
(BGBl. I S. 750, 984), die zuletzt durch Artikel 9 des 
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Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2809) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. für die Beamten des Bundeseisenbahnvermö-
gens mit Ausnahme des Präsidenten des Bun-
deseisenbahnvermögens, soweit nicht die Aus-
übung des Ernennungsrechts auf andere 
Behörden weiter übertragen ist, der Präsident 
des Bundeseisenbahnvermögens." 

2. In Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter 
„Vorstand der Deutschen Bundesbahn" durch die 
Wörter „Präsidenten des Bundeseisenbahnvermö-
gens. " ersetzt. 

(13) In Artikel 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Dienststrafrechtes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2031-1/1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel II § 1 des Gesetzes vom 20. Juli 1967 
(BGBl. I S. 725) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn" durch die Wör-
ter „des Bundeseisenbahnvermögens" sowie die Wör-
ter „der Vorstand der Deutschen Bundesbahn" durch 
die Wörter „der Präsident des Bundeseisenbahnver-
mögens" ersetzt. 

(14) Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 1992 (BGBl. I  
S. 409), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2091), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 26 Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter „die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, " 
gestrichen. 

2. Die Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B werden wie folgt geändert: 

a) In Vorbemerkung Nummer 2 Abs. 1 werden 
die Wörter „Bundesbahn-Zentralämter Minden 
und München" gestrichen, 

b) In Vorbemerkung Nummer 7 Abs. 1 werden die 
Wörter „, der Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn" gestrichen. 

3. In der Besoldungsgruppe A 16 werden bei der 
Amtsbezeichnung „Ministerialrat" die Wörter „bei 
der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn" 
durch die Wörter „beim Bundeseisenbahnvermö-
gen" ersetzt. 

4. Die Bundesbesoldungsordnung B wird wie folgt 
geändert: 

a) In der Besoldungsgruppe B 3 werden 

aa) die Amtsbezeichnung „Direktor des Haupt-
prüfungsamtes in der Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn" gestrichen, 

bb) bei der Amtsbezeichnung „Ministerialrat" 
die Wörter „bei der Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter 
„beim Bundeseisenbahnvermögen" er-
setzt, 

cc) bei der Amtsbezeichnung „Vizepräsident" 
die Wörter „— als der ständige Vertreter 

eines in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis zum Bund stehenden Leiters 
einer Bundesbahndirektion gestri-
chen. 

b) In der Besoldungsgruppe B 5 werden die Wörter 
„Präsident des Bundesbahn-Sozialamtes" ge-
strichen. 

c) In der Besoldungsgruppe B 6 werden 

aa) nach der Amtsbezeichnung „Präsident des 
Bundesamtes für Zivilschutz" die Amtsbe-
zeichnung „Präsident des Bundeseisen-
bahnvermögens" eingefügt. 

bb) nach der Amtsbezeichnung „Präsident des 
Deutschen Wetterdienstes" die Amtsbe-
zeichnung „Präsident des Eisenbahn-Bun-
desamtes" eingefügt. 

5. In Vorbemerkung Nummer 3 Abs. 1 und 2 der 
Bundesbesoldungsordnung C werden die Wörter 
„, der Hauptverwaltung der Deutschen Bundes-
bahn" gestrichen. 

6. Die Vorbemerkung Nummer 2 Abs. 1 der Bundes-
besoldungsordnung R wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Richter und Staatsanwälte erhalten, wenn 
sie bei obersten Gerichtshöfen des Bundes oder 
obersten Bundesbehörden verwendet werden, 
eine Stellenzulage nach Anlage IX."  

(15) § 1 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. August 1992 (BGBl. I 
S. 1597) wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 3 Buchstabe a und b und Nummer 4 
werden jeweils die Wörter „ der  Deutschen Bundes-
bahn" durch die Wörter „des Bundeseisenbahn-
vermögens" ersetzt. 

2. In Nummer 5 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „des Bundeseisen-
bahnvermögens" und das Wort „Dienststellen" 
durch die Wörter „Betrieben der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft sowie der gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten Gesell-
schaften" ersetzt. 

3. In Nummer 8 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „des Bundeseisen-
bahnvermögens" ersetzt. 

4. In Nummer 9 werden die Wörter „bei der Deut-
schen Bundesbahn" durch die Wörter „des Bun-
deseisenbahnvermögens" ersetzt. 

5. In den Nummern 10 und 12 werden jeweils die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn" durch die 
Wörter „des Bundeseisenbahnvermögens" er-
setzt. 

(16) In § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die 
Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 1992 
(BGB1. I S. 528) werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „des Bundeseisen-
bahnvermögens, soweit dieser bei der Deutsche Bahn 
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Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten Gesellschaft 
geleistet wird" ersetzt. 

(17) Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. März 1992 
(BGBl. I S. 519) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buch-
stabe a beträgt die Zulage 

1. für Beamte und Soldaten nach den Nummern 9 
und 10 der Vorbemerkungen zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B des Bundesbesol-
dungsgesetzes sowie 

2. für Beamte in Ämtern der Bundesbesoldungs-
ordnung A 

a) bei Justizvollzugsanstalten, 

b) beim Bundeseisenbahnvermögen, wenn sie 
im Wege der Zuweisung im Betriebs- und 
Verkehrsdienst der Deutsche Bahn Ak tien-
gesellschaft oder einer gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsge-
setzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausgeglieder-
ten Gesellschaft eingesetzt sind, und 

c) im Betriebsdienst der Deutschen Bundespost 
1,50 Deutsche Mark je Stunde; dies gilt auch 
für entsprechende Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst." 

2. In § 22 Abs. 5 Satz 1 wird der einleitende Satzteil 
wie folgt gefaßt: 

„ (5) Abweichend von Absatz 1 und 2 erhalten die 
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer 
gemäß j 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn 
Gründungsgesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausge-
gliederten Gesellschaft zugewiesenen Beamten 
des Bundeseisenbahnvermögens und Beamte der 
Deutschen Bundespost eine Schichtzulage in fol-
genden Stufen:" 

(18) Die Übergangszahlungsverordnung vom 
23. Juli 1975 (BGBl. I S. 1982), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 27. November 1978 (BGBl. I 
S. 1831), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn" durch die Wörter „des Bun-
deseisenbahnvermögens" ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 2 Nr. 1 werden jeweils die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „des 
Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(19) § 1 Abs. 2 der Sonderzuschlagsverordnung vom 
13. November 1990 (BGBl. I S. 2451) wird wie folgt 
gefaßt: 

„ (2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sind 
erfüllt, wenn Planstellen des Verwendungsbereichs 
nicht nur in Ausnahmefällen 

1. mehrere Monate nicht anforderungsgerecht be-
setzt werden konnten oder 

2. nachbesetzt werden müssen, weil die Stelleninha-
ber sich für Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen 
Dienstes entscheiden, 

und keine Aussicht auf eine kurzfristige Änderung 
dieser Verhältnisse besteht. Den Planstellen stehen 
beim Bundeseisenbahnvermögen Dienstposten der 
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer 
gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn 
Gründungsgesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausge-
gliederten Gesellschaft zugewiesenen Beamten und 
Dienstposten bei der Deutschen Bundespost 
gleich." 

(20) In § 91 Abs. 1 Nr. 1 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 693), das 
zuletzt durch Artikel 3 Nr. 5 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1991 (BGBl. I S. 47) geändert worden ist, werden 
die Wörter „mit Ausnahme des Personals in den 
Dienststellen der Deutschen Bundesbahn auf Schwei-
zer Gebiet" gestrichen. 

[(21) Das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhält-
nisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fa llen-
den Personen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1685), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 Abs. 4 des Gesetzes vom 8. Juni 
1989 (BGBl. I S. 1026), wird wie folgt geändert: 

1. In § 58 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „von der 
Deutschen Bundesbahn," durch die Wörter „vom 
Bundeseisenbahnvermögen, von" ersetzt. 

2. In § 60 Abs. 1 Buchstabe a werden die Wörter „der 
Vorstand der Deutschen Bundesbahn" durch die 
Wörter „der Präsident des Bundeseisenbahnver-
mögens " und das Klammerzitat durch das Zitat 
„(§ 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Zusammenführung 
und Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom 
..., BGBl. I S....)" ersetzt.] 

[(22) In § 25 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
1965 (BGBl. I S. 2073), das zuletzt durch Artikel 4 
Abs. 5 des Gesetzes vom 8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1026) 
geändert worden ist, werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn (§ 20 Abs. 3 Satz 1 des Bundes-
bahngesetzes vom 13. Dezember 1951 - BGBl. I 
S. 955)" durch die Wörter „des Bundeseisenbahnver-
mögens" ersetzt.] 

[ ] können ersatzlos gestrichen werden im Fa ll  des 
Inkrafttretens des Artikels 4 des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des BeamtVG 

(23) Das Bundesdatenschutzgesetz vom 20. Dezem-
ber 1990 (BGB1. I S. 2954) wird wie folgt geändert: 

1. In § 18 Abs. 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „des Bundeseisen-
bahnvermögens" ersetzt. 

2. In § 25 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „bei der 
Bundesbahn gegenüber dem Vorstand" durch die 
Wörter „ beim Bundeseisenbahnvermögen gegen-
über dem Präsidenten" ersetzt. 

(24) § 79 des Bundes -Seuchengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 
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(BGBl. I S. 2262, 1980 I S. 151), das zuletzt durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2094) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„§ 79 

Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes obliegt der 
Vollzug dieses Gesetzes für Schienenfahrzeuge sowie 
für ortsfeste Anlagen zur Befüllung von Schienenfahr-
zeugen dem Eisenbahn-Bundesamt, soweit die Auf-
gaben des Gesundheitsamtes und der zuständigen 
Behörde nach den §§ 11 und 12 be troffen sind." 

(25) § 17 der Verordnung über Kleinfeuerungsanla-
gen vom 15. Juli 1988 (BGBl. I S. 1059) wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Nummer 1 aufgehoben und 
das Wort  „Verwaltungen" durch das Wort  „Ver-
waltung" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Die zuständigen 
Verwaltungen teilen" durch die Wörter „Sie 
teilt" ersetzt. 

2. In Absatz 2 werden die Wörter „zuständigen Ver-
waltungen" durch die Wörter „zuständige Verwal-
tung" und das Wort „führen" durch das Wo rt 

 „führt" ersetzt. 

3. In Absatz 3 werden die Wörter „zuständigen Ver-
waltungen erstellen" durch die Wörter „zuständige 
Verwaltung erstellt" und das Wo rt  „teilen" durch 
das Wort „teilt" ersetzt. 

(26) In Spalte 3 zu Abfallschlüssel 52101 der Anlage 
zur Abfallbestimmungs-Verordnung vom 3. April 
1990 (BGBl. I S. 614) wird das Wort „Bundesbahn" 
durch das Wort  „Eisenbahnen" ersetzt. 

(27) In Spalte 3 zu Reststoffschlüssel 52101 der 
Anlage zur Reststoffbestimmungs-Verordnung vom 
3. April 1990 (BGBl. I S. 631, 862) wird das Wo rt 

 „Bundesbahn" durch das Wort „Eisenbahnen" 
ersetzt. 

(28) Nummer 9 der Anlage zu § 3 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 
1990 (BGBl. I S. 205), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Juni 1990 (BGBl. I S. 1080) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„9. Bau und Änderung von Anlagen einer Eisenbahn 
des Bundes, die einer Planfeststellung nach dem 
Allgemeinen Eisenbahngesetz bedürfen;" 

(29) In § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 
(BGBl. I S. 2253), das zuletzt durch Artikel 12 Nr. 4 des 
Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50) geändert 
worden ist, wird das Wort „Bundesbahngesetzes" 
durch die Wörter „Allgemeinen Eisenbahngesetzes" 
ersetzt. 

(30) In § 4 Satz 2 des Gesetzes über den Zivilschutz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 
1976 (BGBl. I S. 2109), das zuletzt durch Artikel 4 
Abs. 6 des Gesetzes vom 8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1026)  

geändert worden ist, werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn und" gestrichen. 

(31) § 27 Abs. 2 des Schutzbaugesetzes vom 9. Sep-
tember 1965 (BGBl. I S. 1232), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Dezember 1974 (BGBl. 
I S. 3656) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

(32) In § 15 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Februar 1990 (BGBl. I 
S. 229), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
26. November 1990 (BGBl. I S. 2520) geändert worden 
ist, werden die Wörter „der Deutschen Bundesbahn 
und" gestrichen. 

(33) In § 6 Abs. 1 Buchstabe c des Raumordnungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1726, 1883) wird das Wort 
„Bundesbahngesetz" durch die Wörter „Allgemeinen 
Eisenbahngesetz" ersetzt. 

(34) In § 1 Nr. 9 der Raumordnungsverordnung vom 
13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2766) wird das Wo rt 

 „Bundeseisenbahnen" durch die Wörter „Eisenbah-
nen des Bundes" ersetzt. 

(35) In § 1 Nummer 4.1 der Mikrozensusverordnung 
vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 967), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 12. April 1991 (BGBl. I S. 902) 
geändert worden ist, werden in der Klammer die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn" durch das Wort 

 „ des  Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(36) § 4 Abs. 3 Nr. 1 des Bundesstatistikgesetzes 
vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2837) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„1. je einem Vertreter der Bundesministerien, des 
Bundesrechnungshofes und der Deutschen Bun-
desbank,"  

(37) In § 2 Abs. 1 Nr. 6 des Finanz- und Personalsta-
tistikgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2119) werden die Wörter „der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Reichsbahn" durch die 
Wörter „des Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(38) § 882 a Abs. 4 der Zivilprozeßordnung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
310-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Januar 
1993 (BGBl. I S. 50) geändert worden ist, wird aufge-
hoben. 

(39) § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gerichtskostengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
1975 (BGBl. I S. 3047), das zuletzt durch Artikel 11 
Nr. 1 des Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Die Deutsche Bundespost ist von der Zahlung der 
Auslagen nicht befreit." 

(40) § 11 Abs. 1 Satz 2 der Kostenordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
361-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch Artikel 7 Abs. 17 des Gesetzes vom 
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17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Die Deutsche Bundespost ist von der Zahlung der 
Auslagen nicht befreit."  

(41) In § 8 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Kosten der 
Gerichtsvollzieher in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 362-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 Abs. 18 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847) 
geändert worden ist, werden die Wörter „Bundesbahn 
und Bundespost sind" durch die Wörter „Die Deutsche 
Bundespost ist" ersetzt. 

(42) Die §§ 453, 458 bis 460 des Handelsgesetzbu-
ches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2211), werden 
aufgehoben. 

(43) In den §§ 25 b Abs. 1 Satz 1, § 25d Abs. 1 Satz 2 
und § 25d Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes über Kapitalan-
lagegesellschaften in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Januar 1970 (BGBl. I S. 127), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 1992 
(BGBl. I S. 1853) geändert worden ist, werden jeweils 
die Wörter „Deutsche Bundesbahn" durch das Wort 
„Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

(44) In § 1 Abs. 2 Nr. 1 der KAGG-Bewertungsver-
ordnung vom 14. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2237) 
werden die Wörter „Deutsche Bundesbahn" durch 
das Wort  „Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

(45) § 42 des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juni 1986 (BGBl. I S. 879), 
das zuletzt durch Artikel 2 Nr. 10 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Wörter „oder dem haupt-
amtlichen Bahnpolizeidienst der Deutschen Bun-
desbahn (polizeilicher Vollzugsdienst) " gestri-
chen. 

2. In Absatz 2 werden hinter dem Wort  „Vollzugs-
dienst" die Wörter „der Polizei" eingefügt und die 
Wörter „bei der Vollzugspolizei oder hauptamtli-
chen Bahnpolizei" durch die Wörter „im Vollzugs-
dienst der Polizei" ersetzt. 

3. In Absatz 3 werden das Wort „polizeilichen" gestri-
chen und hinter dem Wort „Vollzugsdienst" die 
Wörter „der Polizei" eingefügt. 

(46) Die Verordnung zur Übertragung von Zustän-
digkeiten im Verfahren bei der Unabkömmlichstel-
lung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 50-1-3-2, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Teil VI wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. das Eisenbahn-Bundesamt, auch für Wehr-
pflichtige, die bei einer Eisenbahn des Bun-
des tätig sind,"  

b) Die Nummern 2 bis 7 werden aufgehoben.  

2. § 2 Teil II Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der Eisenbahnen des Bundes das Eisen-
bahn-Bundesamt, ". 

(47) In § 1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung 
des Stellenvorbehalts nach § 10 Abs. 4 Satz 7 des 
Soldatenversorgungsgesetzes vom 16. Dezember 
1969 (BGBl. I S. 2347), die zuletzt durch die Verord-
nung vom 3. August 1982 (BGBl. I S. 1130) geändert 
worden ist, werden die Wörter „der Vorstand Deut-
schen Bundesbahn" durch die Wörter „der Präsident 
des Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(48) § 95 des Bundesleistungsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 54-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Februar 1986 
(BGBl. I S. 265) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

.§ 95 

Die Deutsche Bundespost und öffentliche Eisenbah-
nen können nicht zu Leistungen nach diesem Gesetz 
herangezogen werden. " 

(49) In § 2 Abs. 1 Nr. 7 der Anforderungsbehörden-
und Bedarfsträgerverordnung vom 12. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1088) werden die Wörter „die Hauptver-
waltung der Deutschen Bundesbahn" durch die Wör-
ter „das Eisenbahn-Bundesamt" ersetzt. 

(50) Das Zivildienstgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 1986 (BGBl. I S. 1205), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
11. Juni 1992 (BGBl. I S. 1030), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „oder dem 
hauptamtlichen Bahnpolizeidienst der Deut-
schen Bundesbahn (polizeilicher Vollzugs-
dienst) " gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Die zuständigen Behörden sind verpflich-
tet, dem Bundesamt den Widerruf eines Annah-
mebescheides und das Ausscheiden aus dem 
Vollzugsdienst der Polizei anzuzeigen; das glei-
che gilt, wenn trotz Annahmebescheides der 
Dienst nicht angetreten wird. 

(3) § 14 Abs. 3 findet entsprechende Anwen-
dung, wenn eine zuständige Behörde anzeigt, 
daß ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer in 
den Vollzugsdienst der Polizei eingetreten ist 
oder für diesen durch schriftlichen Bescheid 
angenommen worden und seine Einstellung 
innerhalb von sechs Monaten nach der 
Annahme zu erwarten ist."  

2. § 35 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Verträge mit Körperschaften und Verbänden 
der Heilberufe zur Sicherstellung der Heilfürsorge 
der Dienstleistenden sowie mit öffentlichen Eisen-
bahnen zur Stundung von Reisekosten schließt der 
zuständige Bundesminister ab." 

(51) In § 16 Abs. 1 Nr. 1 der Hauptzollamtszustän-
digkeitsverordnung vom 7. August 1991 (BGBl. I 
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S. 1776) werden die Wörter „Deutschen Bundesbahn" 
durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

(52) In § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Finanzsta-
tistik in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Juni 1980 (BGBl. I S. 673, 782), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 
(BGBl. I S. 2555) geändert worden ist, werden die 
Wörter „Deutsche Bundesbahn" durch die Wörter 
„Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

(53) Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2150), wird wie folgt geändert: 

1. In § 49 Abs. 1 Nr. 4 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „des 
Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

2. Nach § 52 Abs. 29 wird folgender Absatz 29a 
eingefügt: 

„ (29a) § 49 Abs. 1 Nr. 4 in der Fassung des 
Artikels 6 Abs. 53 des Eisenbahnneuordnungsge-
setzes vom . . (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden." 

(54) Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. März 1991 (BGBl. I 
S. 638), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 
24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1322) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" ersetzt durch die Wörter „das 
Bundeseisenbahnvermögen". 

b) Nummer 1 a wird gestrichen. 

2. Nach § 54 Abs. 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

„(1 a) Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
ist für das Bundeseisenbahnvermögen erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden. Die 
Steuerbefreiung für die Deutsche Bundesbahn und 
für die Deutsche Reichsbahn nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
und 1 a des Körperschaftsteuergesetzes 1991 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 1991 
(BGBl. I S. 638) ist letztmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1993 anzuwenden." 

(55) Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl I S. 814), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 
1991 (BGBl. I S. 1322) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" durch die Wörter „das Bundes-
eisenbahnvermögen" ersetzt. 

b) In Nummer 3 werden die Wörter „die Deutsche 
Reichsbahn, " gestrichen. 

2. Nach § 36 Abs. 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

„(1 a) die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 1 ist für 
das Bundeseisenbahnvermögen erstmals für den 
Erhebungszeitraum 1994 anzuwenden. Die Steuer-
befreiung für die Deutsche Bundesbahn und für die 
Deutsche Reichsbahn nach § 3 Nr. 1 und 3 des 
Gewerbesteuergesetzes 1991 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I 
S. 814) ist letztmals für den Erhebungszeitraum 
1993 anzuwenden." 

(56) Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl. I 
S. 2467), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 9. November 1992 (BGBl. I S. 1853), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn, " durch die Wörter „das Bundes-
eisenbahnvermögen, " ersetzt. 

b) Nummer 1 a wird gestrichen. 

2. In § 25 Abs. 1 wird die Jahreszahl „1993" durch die 
Jahreszahl „1994"  ersetzt. 

(57) Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Anlage I 
Kapitel IV Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 30 des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung 
mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 
(BGBl. 1990 II S. 885, 986), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „von der 
Deutschen Bundesbahn oder der Deutschen 
Reichsbahn" durch die Wörter „vom Bundeseisen-
bahnvermögen" ersetzt. 

2. § 13 Abs. 2 wird aufgehoben. 

3. In § 38 wird die Jahreszahl „1991" durch die 
Jahreszahl „1994"  ersetzt. 

(58) In § 4 Nr. 6 Buchstabe a des Umsatzsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Februar 1991 (BGBl. I S. 350), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150) geändert worden ist, werden die 
Wörter „Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn" durch die Wörter „Eisenbahnen des 
Bundes" ersetzt. 

(59) In § 34 Abs. 1 Satz 2 der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Februar 1991 (BGBl. I S. 379), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 3. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 982) geändert worden ist, werden die Wörter 
„Deutschen Bundesbahn, der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen und der Deutschen Reichsbahn" durch 
die Wörter „Eisenbahnen, die dem öffentlichen Ver-
kehr dienen, " ersetzt. 

(60) In § 4 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 
1979 (BGBl. I S. 132), das zuletzt durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2150) 
geändert worden ist, werden die Wörter „Deutschen 
Bundesbahn" durch das Wo rt  „Eisenbahn" ersetzt. 
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(61) Das Zollverwaltungsgesetz (Artikel 1 des Zoll-
rechtsänderungsgesetzes vom 21. Dezember 1992 - 
BGBl. I S. 2125) wird wie folgt geändert: 

1. In § 15 Abs. 6 werden die Wörter „Deutschen 
Bundesbahn oder der Deutschen Reichsbahn" 
durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

2. In § 19 Abs. 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn" 
durch die Wörter „den Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

(62) In § 9a Abs. 1 Nr. 2 der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Altsparergesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 621-4-
DV1, veröffentlichten bereinigten Fassung werden 
die Wörter „Deutsche Bundesbahn" durch das Wo rt 

 „Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

(63) In der Bekanntmachung über die Eintragung 
von verzinslichen Schatzanweisungen der Bundesre-
publik Deutschland in das Bundesschuldbuch sowie 
von verzinslichen Schatzanweisungen der Deutschen 
Bundesbahn in das Bundesbahnschuldbuch und von 
verzinslichen Schatzanweisungen der Deutschen 
Bundespost in das Schuldbuch der Deutschen Bun-
despost in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 651-11, veröffentlichten bereinigten 
Fassung werden die Wörter „der Deutschen Bundes-
bahn" durch die Wörter „des Bundeseisenbahnver-
mögens" ersetzt. 

(64) Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
653-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. De-
zember 1992 (BGBl. I S. 2094), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. das Bundeseisenbahnvermögen, soweit es 
sich um Ansprüche gegen die bisherigen 
Sondervermögen Deutsche Bundesbahn 
und Deutsche Reichsbahn handelt," 

b) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist hiernach die örtliche Zuständigkeit einer 
Direktion nicht gegeben, so ist bei Ansprüchen 
nach Nummer 1 die Oberfinanzdirektion Köln 
und bei Ansprüchen nach Nummer-3 die Ober-
postdirektion Köln zuständig." 

2. In § 35 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter „die 
Deutsche Bundesbahn" durch die Wörter „das 
Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

3. In § 109 Nr. 3 werden die Wörter „und an Stelle der 
Bundesbahndirektion die Verwaltungsstelle der 
Deutschen Bundesbahn in Berlin" gestrichen. 

(65) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2133), wird wie folgt geändert: 

1. In § 44 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e werden die Wörter 
„und der Deutschen Bundesbahn" gestrichen. 

2. In § 99 Abs. 1 Nr. 2 werden der Strichpunkt am 
Ende durch einen Punkt ersetzt und Nummer 3 
gestrichen. 

(66) In § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Mineralöl-
bewirtschaftungs-Verordnung vom 19. April 1988 
(BGBl. I S. 530) werden die Wörter „Deutsche Bundes-
bahn" durch die Wörter „ Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

(67) Die Dampfkesselverordnung vom 27. Februar 
1980 (BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Artikel 9 
Nr. 2 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I 
S. 1564), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn und der Nebenbetriebe, die den 
Bedürfnissen des Eisenbahn- und Schiffahrtsbe-
triebes und -verkehrs der Deutschen Bundesbahn 
zu dienen bestimmt sind, sowie" gestrichen und 
das Wort  „anderer" durch das Wort „von" 
ersetzt. 

2. In § 30 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „ 1 Vertreter 
der Deutschen Bundesbahn," gestrichen. 

(68) Die Druckbehälterverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. April 1989 (BGBl. I 
S. 843), zuletzt geändert durch Artikel 9 Nr. 3 des 
Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn und deren Nebenbetriebe, die 
den Bedürfnissen des Eisenbahn- und Schiffahrts-
betriebes und -verkehrs der Deutschen Bundes-
bahn zu dienen bestimmt sind, sowie" gestrichen 
und das Wort „anderer" durch das Wort „von" 
ersetzt. 

2. In § 31 Abs. 5 Nr. 1 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn und" gestrichen. 

(69) In § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Aufzugsverordnung vom 
27. Februar 1980 (BGBl. I S. 205), die zuletzt durch 
Artikel 9 Nr. 4 des Gesetzes vom 26. August 1992 
(BGBl. I S. 1564) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn und deren 
Nebenbetriebe, die den Bedürfnissen des Eisenbahn-
und Schiffahrtsbetriebes und -verkehrs der Deutschen 
Bundesbahn zu dienen bestimmt sind, sowie" gestri-
chen und das Wort „anderer" durch das Wort  „von" 
ersetzt. 

(70) In § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Verordnung über 
elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räu-
men vom 27. Februar 1980 (BGBl. I S. 214), die zuletzt 
durch Artikel 9 Nr. 5 des Gesetzes vom 26. August 
1992 (BGBl. I S. 1564) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn und der Neben-
betriebe, die den Bedürfnissen des Eisenbahn- und 
Schiffahrtsbetriebes und -verkehrs der Deutschen 
Bundesbahn zu dienen bestimmt sind, sowie" gestri-
chen und das Wort  „anderer" durch das Wort „von" 
ersetzt. 

(71) In § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Acetylenverordnung vom 
27. Februar 1980 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch 
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Artikel 9 Nr. 6 des Gesetzes vom 26. August 1992 
(BGBl. I S. 1564) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn und der Neben-
betriebe, die den Bedürfnissen des Eisenbahn- und 
Schiffahrtsbetriebes und -verkehrs der Deutschen 
Bundesbahn zu dienen bestimmt sind, sowie" gestri-
chen und das Wort „anderer" durch das Wort „von" 
ersetzt. 

(72) In § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten vom 27. Februar 1980 
(BGBl. I S. 229), die zuletzt durch Artikel 9 Nr. 7 des 
Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564) 
geändert worden ist, werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn und der Nebenbetriebe, die den 
Bedürfnissen des Eisenbahn- und Schiffahrtsbetrie-
bes und -verkehrs der Deutschen Bundesbahn zu 
dienen bestimmt sind, sowie" gestrichen und das Wort 
„anderer" durch das Wort  „von" ersetzt. 

(73) Die Getränkeschankanlagenverordnung vom 
27. November 1989 (BGBl. I. S. 2044), geändert durch 
Artikel 9 Nr. 9 des Gesetzes vom 26. August 1992 
(BGBl. I S. 1564), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „der Deut-
schen Bundesbahn und der Nebenbetriebe, die den 
Bedürfnissen des Eisenbahn- und Schiffahrtsbe-
triebes und -verkehrs der Deutschen Bundesbahn 
zu dienen bestimmt sind, sowie" gestrichen und 
das Wort  „anderer" durch das Wort „von" 
ersetzt. 

2. § 15 Abs. 4 Nr. 1 wird gestrichen. 

(74) In § 1 Nr. 4 der Fünften Verordnung zum 
Waffengesetz vom 11. August 1976 (BGBl. I S. 2117), 
die durch die Verordnung vom 27. Februar 1992 
(BGBl. I S. 386) geändert worden ist, werden die 
Wörter „die Deutsche Bundesbahn," gestrichen. 

(75) In § 17 Abs. 1 der Verordnung PR Nr. 1/72 über 
die Preise für Bauleistungen bei öffentlichen oder mit 
öffentlichen Mitteln finanzierten Aufträgen vom 
6. März 1972 (BGBl. I S. 293), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juni 1989 (BGBl. I 
S. 1094) geändert worden ist, werden die Wörter 
„sowie die Hauptverwaltung der Deutschen Bundes-
bahn sind" durch das Wort „ist" ersetzt. 

(76) Das Atomgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt 
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 21. De-
zember 1992 (BGBl. I S. 2150), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 13 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „- aus-
genommen die Deutsche Bundesbahn bei Beförde-
rungen im öffentlichen Verkehr -" gestrichen. 

2. § 24 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Beaufsichtigung der Beförderung radioakti-
ver Stoffe im Schienen- und Schiffsverkehr der 
Eisenbahnen obliegt dem Eisenbahn-Bundesamt; 
dies gilt nicht für die Beförderung radioaktiver 
Stoffe durch nichtbundeseigene Eisenbahnen, 
wenn die Verkehre ausschließlich über Schienen-
wege dieser Eisenbahnen führen." 

(77) § 15 Abs. 1 Satz 3 des Ausführungsgesetzes zum 
Verifikationsabkommen vom 7. Januar 1980 (BGBl. I 
S. 17) wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Beförderung mit Eisenbahnen ist der 
Bundesminister für Verkehr oder eine von ihm 
bezeichnete Stelle zuständig; dies gilt nicht, wenn die 
Beförderung ausschließlich auf Schienenwegen nicht-
bundeseigener Eisenbahnen erfolgt." 

(78) In § 33 Nr. 2 des Wassersicherstellungsgesetzes 
vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), das 
zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2809) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „der Deutschen Bundesbahn," gestri-
chen. 

(79) In § 2 Abs. 2 der Eigenverbrauchsverordnung 
vom 18. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3701) werden die 
Wörter „die Deutsche Bundesbahn" durch die Wörter 
„Eisenbahnen des Bundes" ersetzt. 

(80) § 14 der Kraftstoff-Lieferbeschränkungs-Ver-
ordnung vom 26. April 1982 (BGBl. I S. 520) wird wie 
folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn vom Bundesminister für Verkehr," 
gestrichen. 

2. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„ (4) Die Eisenbahnen des Bundes erhalten 

Bezugscheine vom Bundesminister für Verkehr." 

(81) In § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes 
über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I 
S. 1782) werden die Wörter „der Bundesbahn" durch 
die Wörter „dem Bundeseisenbahnvermögen" er-
setzt. 

(82) In § 156a Abs. 5 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2) werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn" durch die Wör-
ter „des Bundeseisenbahnvermögens" und das Wort 
„Bundesbahn-Versicherungsanstalt" durch das Wo rt 

 „Bahnversicherungsanstalt" ersetzt. 

(83) § 2 Abs. 2 der Futtermittel-Einfuhrverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1983 
(BGBl. I S. 999), die zuletzt durch Artikel 7 der 
Verordnung vom 17. Juni 1992 (BGBl. I S. 1067) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Abweichend von Absatz 1 können Futtermittel 
tierischer Herkunft aus Drittländern, die durch Eisen-
bahnverkehrsunternehmen als Stückgut im schienen-
gebundenen Eisenbahnverkehr eingeführt werden, 
anstatt bei der Zollstelle an  der Grenze bei der 
Binnenzollstelle, die für die jeweilige vom Eisenbahn-
verkehrsunternehmen für den grenzüberschreiten-
den Stückgutverkehr benannte erste Umladestelle 
zuständig ist, zur tierseuchenrechtlichen Kontrolle 
gestellt werden. " 

(84) § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 800-4, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel II § 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 1974 
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(BGBl. I S. 2879) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„(3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Ak tienge-
sellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 
des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom ... 
(BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten Gesellschaft und für 
den Bereich der Deutschen Bundespost kann von der 
Vorschrift über das Kalenderjahr als Urlaubsjahr (§ 1) 
in Tarifverträgen abgewichen werden." 

(85) In § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitssicherstellungs-
gesetzes vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 787), das zuletzt 
durch Artikel 32 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989 
(BGBl. I S. 2261) geändert worden ist, werden die 
Wörter „der Deutschen Bundesbahn und" gestri-
chen. 

(86) § 8 des Gesetzes über den Ladenschluß in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 8050-20, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. Juli 1989 
(BGBl. I S. 1382), wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 
dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, 
soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu 
dienen bestimmt sind, an  allen Tagen während des 
ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember 
jedoch nur bis 17.00 Uhr. Während der allgemeinen 
Ladenschlußzeiten ist der Verkauf von Reisebedarf 
zulässig. " 

2. In Absatz 2 werden die Wörter „der nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen" gestrichen. 

(87) Die Verordnung über die Ladenschlußzeiten für 
die Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 8050-20-3, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 5 wird die Angabe „§ 25" durch die Angabe 
„§ 24" ersetzt. 

2. Die §§ 6 und 7 werden gestrichen. 

(88) Das Gerätesicherheitsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1992 (BGBl. I 
S. 1793) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 a wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird aufgehoben. 

b) Nummer 2 wird das Wort  „anderer" durch das 
Wort  „von" ersetzt. 

2. Dem § 14 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Prüfung und Überwachung von überwa-
chungsbedürftigen, dem Eisenbahnbetrieb die-
nenden Anlagen der Eisenbahnen des Bundes 
werden von den vom Bundesminister für Ver-
kehr bestimmten Stellen vorgenommen." 

(89) Die Eisenbahner-Erprobungsverordnung vom 
14. August 1991 (BGBl. I. S. 1826) wird wie folgt 
geändert:  

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „bundeseigenen 
und nichtbundeseigenen" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

2. In § 3 Satz 1 werden die Wörter „,der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn" 
durch die Wörter „und der Eisenbahnen des Bun-
des" ersetzt. 

(90) Die Reichsversicherungsordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. De-
zember 1992 (BGBl. I S. 2266), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 646 Abs. 1 wird die Verweisung „ §§ 653 bis 
657" durch die Verweisung „ §§ 653 bis 657a" 
ersetzt. 

2. Nach § 657 wird eingefügt: 

„ § 657a 

(1) Es wird eine Eisenbahn-Unfallkasse errichtet. 
Die Eisenbahn-Unfallkasse ist Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung im Sinne von § 29 Abs. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Sie ist Trä-
ger der Unfallversicherung für Versicherte 

1. im Bundeseisenbahnvermögen, 

2. in der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft und in 
den aus der Gesellschaft gemäß § 2 Abs. 1 des 
Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom ... 
(BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten Aktiengesell-
schaften, 

3. in den Unternehmen, 

a) die gemäß § 3 Abs. 3 des genannten Gesetzes 
aus den Unternehmen im Sinne von Nummer 
2 ausgegliedert worden sind, 

b) die von den in Nummer 2 genannten Unter-
nehmen überwiegend beherrscht werden 
und 

c) die unmittelbar und überwiegend entwe-
der Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen 
oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben, 

4. bei den Bahn-Versicherungsträgem, den in 
Anlage 1 zu § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Zusammenführung und Neugliederung der 
Bundeseisenbahnen aufgeführten betrieblichen 
Sozialeinrichtungen einschließlich der Kran-
kenversorgung der Bundesbahnbeamten und 
der Selbsthilfeeinrichtungen - mit Ausnahme 
der Ziffer B Nr. 6 -. 

(2) Auf die Eisenbahn-Unfallkasse finden die für 
die Berufsgenossenschaften geltenden Vorschrif-
ten entsprechende Anwendung. Dies gilt nicht für 
die §§ 649 bis 652, 662 bis 665, 671 Nr. 5 bis 7, 
§§ 690 bis 704. Die Vorschriften der §§ 186 b und 
186 c des Arbeitsförderungsgesetzes über die 
Umlage für das Konkursausfallgeld gelten für die 
Eisenbahn-Unfallkasse entsprechend. 

(3) § 38 Abs. 2 a des Vie rten Buches Sozialgesetz-
buch gilt mit der Maßgabe, daß der Geschäftsfüh- 
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rer und sein Stellvertreter vom Bundesminister für 
Verkehr bestellt wird, § 44 Abs. 2 a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe, 
daß die Arbeitgebervertreter vom Bundesminister 
für Verkehr bestimmt werden. § 70 Abs. 2 a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maß-
gabe, daß der Haushaltsplan vom Bundesminister 
für Verkehr genehmigt wird." 

3. Nach § 704 wird eingefügt: 

„§ 704a 

(1) Die Eisenbahn-Unfallkasse besitzt Dienst-
herrnfähigkeit im Sinne des § 121 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes. Die Beamten sind mittel-
bare Bundesbeamte. Für die Angestellten und 
Arbeiter gelten die Bestimmungen für Arbeitneh-
mer des Bundes. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr ernennt und 
entläßt auf Vorschlag des Vorstandes der Unfall-
kasse die Beamten. Er kann seine Befugnis auf den 
Vorstand übertragen mit dem Recht, diese Befug-
nis ganz oder teilweise auf den Geschäftsführer 
weiter zu übertragen. § 36 Abs. 2 a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(3) Oberste Dienstbehörde ist für den Geschäfts-
führer und seinen Stellvertreter der Bundesmini-
ster für Verkehr, für die übrigen Beamten der 
Vorstand der Unfallkasse, der seine Befugnisse 
ganz oder teilweise auf den Geschäftsführer über-
tragen kann. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können das 
Bundeseisenbahnvermögen und die Unterneh-
men, für deren Versicherte die Eisenbahn-Unfall-
kasse Träger der Unfallversicherung ist, für die 
Verwaltung der Eisenbahn-Unfallkasse erforderli-
ches Personal gegen Kostenerstattung zur Verfü-
gung stellen. Das gilt insbesondere für Beamte und 
Arbeitnehmer, die bei Errichtung der Eisenbahn

-

Unfallkasse Aufgaben der Unfallverhütung beim 
Bundeseisenbahnvermögen oder der Unfallversi-
cherung bei der Bundesbahn-Ausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung wahrgenommen ha-
ben. " 

(91) Die Verordnung über die Vergabe und Zusam-
mensetzung der Versicherungsnummer vom 7. De-
zember 1987 (BGBl. I S. 2532), zuletzt geändert durch 
Artikel 34 des Gesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I 
S. 1606), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2 wird jeweils das 
Wort  „Bundesbahn-Versicherungsanstalt" durch 
das Wort  „Bahnversicherungsanstalt" ersetzt. 

2. In der Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 wird jeweils das Wort 
„Bundesbahn-Versicherungsanstalt" durch das 
Wort  „Bahnversicherungsanstalt" ersetzt. 

(92) In § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur Durch-
führung des Artikels 6 § 21 des Fremdrenten- und 
Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
826-17, veröffentlichten bereinigten Fassung werden 
die Wörter „der Bundesbahn" durch die Wörter „vom 
Bundeseisenbahnvermögen" ersetzt. 

(93) Die Zweite Datenübermittlungs-Verordnung 
vom 29. Mai 1980 (BGBl. I S. 616), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 17. Dezember 1991 
(BGBl. I S. 2227), wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 4 Nr. 1 wird das Wort  „Bundesbahn-
Versicherungsanstalt „  durch das Wort „Bahnversi-
cherungsanstalt „  ersetzt. 

2. In § 14 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort „Bahnversi-
cherungsanstalt" ersetzt. 

(94) In § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, 3 und 4, Abs. 3, 
Abs. 4, Abs. 5 Nr. 1, 2, 3 und 4 der Zweiten Datener-
fassungs-Verordnung vom 29. Mai 1980 (BGBl. I 
S. 593), die zuletzt durch die Verordnung vom 10. De-
zember 1991 (BGBl. I S. 2188) geändert worden ist, 
wird jeweils das Wort „Bundesbahn-Versicherungs-
anstalt" durch das Wort  „Bahnversicherungsanstalt" 
ersetzt. 

(95) In § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Bundeskin-
dergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Januar 1990 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch 
Artikel 12 Nr. 3 des Gesetzes vom 11. Januar 1993 
(BGBl. I S. 50) geändert worden ist, werden die Wörter 
„der Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „des 
Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(96) In § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Januar 1992 (BGBl. I S. 68), das zuletzt durch 
Artikel 12 Nr. 2 des Gesetzes vom 11. Januar 1993 
(BGBl. I S. 50) geändert worden ist, werden die Wörter 
„der Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „des 
Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt. 

(97) In § 23 Abs. 2 Nr. 1 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 
1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. Juni 1991 (BGBl. I S. 1163) geändert 
worden ist, wird das Wort „Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt" durch das Wort „Bahnversicherungsan-
stalt" ersetzt. 

(98) Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 36 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort „Bahnversi-
cherungsanstalt" ersetzt. 

2. In § 44 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Bundesbahn-
Versicherunganstalt" durch das Wort  „Bahnversi-
cherungsanstalt" ersetzt. 

(99) § 283 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S. 2477), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Die Aufgaben des medizinischen Dienstes neh-
men für die Bereiche der Bundesbahn-Betriebs-
krankenkasse sowie der Reichsbahn-Betriebskran-
kenkasse, auch für den Fall  der Vereinigung der 
beiden Kassen zur Bahnbetriebskrankenkasse, 
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'und der Betriebskrankenkasse des Bundesver-
kehrsministeriums, soweit deren Mitglieder in dem 
Dienstbezirk der Bahnbetriebskrankenkasse woh-
nen, die Ärzte des Bundeseisenbahnvermögens 
wahr. " 

(100) Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 
1990 I S. 1337), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 125 Nr. 1 wird das Wort  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort „Bahnver-
sicherungsanstalt" ersetzt. 

2. In § 127 Nr. 2 wird das Wort  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort „Bahnver-
sicherungsanstalt" ersetzt. 

3. § 128 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort „Bahn-
versicherungsanstalt" ersetzt. 

b) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Bahnversicherungsanstalt, wenn die 
Versicherten als Arbeiter 

a) beim Bundeseisenbahnvermögen, 

b) bei der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft oder den gemäß § 2 Abs. 1 des 
Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ausgegliederten 
Aktiengesellschaften, 

c) bei Unternehmen, die gemäß § 3 Abs. 3 
des genannten Gesetzes aus den Ak-
tiengesellschaften ausgegliedert wor-
den sind, von diesen überwiegend 
beherrscht werden und unmittelbar und 
überwiegend Eisenbahnverkehrslei-
stungen erbringen oder eine Eisen-
bahninfrastruktur betreiben, 

d) bei den Bahn-Versicherungsträgern, 
der Krankenversorgung der Bundes-
bahnbeamten und dem Bahnsozial-
werk 

beschäftigt sind oder" 

4. In § 131 wird das Wort  „Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt" durch das Wo rt  „Bahnversiche-
rungsanstalt" ersetzt. 

5. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wo rt  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wort  „Bahn-
versicherungsanstalt" ersetzt. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„(3) Für Angestellte, die bei den in § 128 
Satz 1 Nr. 2 genannten Arbeitgebern beschäf-
tigt sind, führt die Bahnversicherungsanstalt 
die Versicherung für die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte durch. 

(4) Die Bahnversicherungsanstalt ist für Lei-
stungen zuständig, wenn für den Versicherten 
zuletzt Beiträge als Angestellter an die Bahn-
versicherungsanstalt gezahlt worden sind und 
nicht die Bundesknappschaft oder Seekasse 
zuständig ist." 

6. In § 142 Nr. 2 wird das Wort  „Bundesbahn-
Versicherungsanstalt" durch das Wort  „Bahnver-
sicherungsanstalt" ersetzt. 

7. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „und" gestrichen 
und durch ein Komma ersetzt und nach dem 
Wort „Bundesknappschaft" werden die Wörter 
„und die Bahnversicherungsanstalt" einge-
fügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Sozial-
ordnung" ein Komma und die Wörter „bei 
der Bahnversicherungsanstalt im Einver

-

nehmen mit dem Bundesminister für Ver-
kehr." eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort  „Dieser" durch die 
Wörter „Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung" ersetzt. 

8. § 144 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wo rt  „Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt" durch das Wo rt  „Bahn-
versicherungsanstalt" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Beschäftigten der Bahnversiche-
rungsanstalt mit Ausnahme der Beschäftigten 
in Rehabilitationseinrichtungen können Be-
schäftigte des Bundeseisenbahnvermögens 
oder der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
sein. Die Organisationshoheit und die Per-
sonalhoheit der Bahnversicherungsanstalt 
bleibt unberührt. Die Bahnversicherungsan-
stalt trägt die Verwaltungskosten. Das Nähere 
bestimmt die Satzung der Bahnversicherungs-
anstalt. " 

9. In der Inhaltsübersicht werden im Ersten 
Abschnitt, Dritter Unterabschnitt (§ 135) und im 
Sechsten Unterabschnitt (§ 144) jeweils das Wo rt 

 „Bundesbahn-Versicherungsanstalt" durch das 
Wort  „Bahnversicherungsanstalt" ersetzt. 

10. Nach § 273 a wird eingefügt: 

„§ 273b 

Zuständigkeit der Bahnversicherungsanstalt 

Für Beschäftigte, die am 31. Dezember 1993 
nach § 3 der Satzung der Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt bei diesem Versicherungsträger ver-
sichert waren und nicht zu dem Personenkreis 
gehören, für den die Bahnversicherungsanstalt 
nach § 128 Satz 1 Nr. 2 zuständig ist, bleibt die 
Bahnversicherungsanstalt zuständig, solange die 
Beschäftigung andauert." 
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(101) Das Schwerbehindertengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl. I 
S. 1421, 1550), zuletzt geändert durch Artikel 12 Nr. 1 
des Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" durch die Wörter „das Bundeseisen-
bahnvermögen" ersetzt. 

2. In § 59 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die 
Wörter „D- und IR-Züge" durch die Wörter „Züge 
des Nahverkehrs" ersetzt. 

3. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagen-
klasse in Zügen, die überwiegend dazu , 

bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im 
Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nah-
verkehrs), im Umkreis von 50 km um den 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
des Schwerbehinderten,". 

bb) In Nummer 6 wird die Angabe „ §§ 1 und 2" 
ersetzt durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1". 

b) In Absatz 3 wird nach der Angabe „Absatz 1 
Nr. 2," die Angabe „5", eingefügt. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„ (4) Der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung und der Bundesminister für Verkehr 
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
festzulegen, welche Zuggattungen von Eisen-
bahnen des Bundes zu den Zügen des Nahver-
kehrs im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5 und zu den 
zuschlagpflichtigen Zügen des Nahverkehrs im 
Sinne des § 55 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz 
zählen." 

4. § 64 Abs. 6 letzter Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 
„für den Nahverkehr von Eisenbahnen des Bundes 
im Sinne des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich 
dieser Teil nach dem Anteil der Zugkilometer, die 
von einer Eisenbahn des Bundes mit Zügen des 
Nahverkehrs im jewei ligen Land erbracht wer-
den. " 

(102) Die Ausweisverordnung Schwerbehinderten-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Deutschen 
Bundesbahn und/oder der Deutschen Reichsbahn" 
ersetzt durch die Wörter „Deutsche Bahn Aktien-
gesellschaft".  

2. Das in der Anlage abgedruckte Muster 5 wird wie 
folgt geändert: 

a) Die Wörter „Deutschen Bundesbahn und/oder 
der Deutschen Reichsbahn" werden durch die 
Wörter „Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft" 
ersetzt. 

b) Die Wörter „Nahverkehrs-, Eil-, D- und IR

-

Zügen in der 2. Wagenklasse" werden durch die 
Wörter „Zügen des Nahverkehrs dieser Eisen-
bahn in der 2. Wagenklasse" ersetzt. 

c) Die Wörter „zuschlagpflichtiger D- und IR

-

Züge" werden durch die Wörter „zuschlag-
pflichtiger Züge des Nahverkehrs," ersetzt. 

(103) § 4 des Gesetzes über das Postwesen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1989 
(BGBl. I S. 1449) wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Wörter „Deutschen Bundes-
bahn" durch die Wörter „öffentlichen Eisenbah-
nen" ersetzt. 

2. Absatz 2 wird aufgehoben. 

3. In Absatz 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „den öffentlichen 
Eisenbahnen" ersetzt. 

4. Absatz 4 wird aufgehoben. 

(104) Das Eisenbahnkreuzungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 
(BGBl. I S. 337) wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „einer Eisenbahn 
des Bundes" ersetzt. 

2. § 9 wird gestrichen. 

3. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „einer 
Eisenbahn des Bundes" ersetzt. 

4. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

(1) Bisherige Vereinbarungen, die sich auf Kreu-
zungen zwischen Straßen und Straßenbahnen, 
Anschlußbahnen sowie den Anschlußbahnen 
gleichgestellte Eisenbahnen beziehen, gelten fo rt . 

(2) Die bisherige Kostenregelung für Erhaltungs-
maßnahmen, die bei Inkrafttreten des Eisenbahn-
neuordnungsgesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) 
bereits in der Ausführung beg riffen sind, bleibt 
bestehen. " 

(105) Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
gesetz vom 16. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2174) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird jeweils das Wort  „Bundeseisen-
bahnen" durch die Wörter „Eisenbahnen des Bun-
des" ersetzt. 

2. § 6 Abs. 1 wird aufgehoben. 

(106) In § 1 der Fernverkehrswegebestimmungsver-
ordnung vom 3. Juni 1992 (BGBl. I S. 1014) und dessen 
Überschrift werden jeweils das Wort „Bundeseisen-
bahnen" durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

(107) Das Straßenverkehrsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9231-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2804), wird wie folgt geändert: 
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1. In § 2c Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn," gestrichen. 

2. In § 4 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn," gestrichen. 

3. In § 6 Abs. 1 Nr. 1 a Buchstabe b und c werden 
jeweils die Wörter „der Deutschen Bundesbahn," 
gestrichen. 

4. In § 31 Abs. 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn," gestrichen. 

(108) In § 30 Abs. 2 Satz 2 des Fahrlehrergesetzes 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1336), das zuletzt 
durch Artikel 4 Abs. 12 des Gesetzes vom 8. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1026) geändert worden ist, werden die 
Wörter „nach Weisung des Bundesministers für Ver-
kehr für den Vorstand der Deutschen Bundesbahn 
und" gestrichen. 

(109) Das Fahrpersonalgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 640) wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 6 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn und " gestrichen. 

2. In § 8 Abs. 4 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn oder" gestrichen. 

(110) In § 16 Abs. 1 Satz 2 des Kraftfahrsachverstän-
digengesetzes vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I 
S. 2086), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 13 des 
Gesetzes vom 8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1026) geändert 
worden isb, werden die Wörter „vom Bundesminister 
für Verkehr auf den Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn und" gestrichen. 

(111) Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 
1988 (BGBl. I S. 1793), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2397), wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 e Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn," gestrichen. 

2. In § 14 Abs. 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn," gestrichen. 

3. § 15 e Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 4 Buchstabe c werden die Wörter 
„der Deutschen Bundesbahn oder" gestrichen. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn," gestrichen. 

4. In § 47 a Abs. 8 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn, die Deutsche Reichsbahn," gestri-
chen. 

5. In § 57 b Abs. 10 Satz 1 werden die Wörter „Deut-
sche Bundesbahn und die" gestrichen und das 
Wort  „können" durch das Wort  „kann" ersetzt. 

6. In § 68 Abs. 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn," gestrichen. 

7. Anlage IV zu § 23 Abs. 2 Teil I wird wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn", gestrichen. 

b) In Absatz A werden die Wörter „DB Deutsche 
Bundesbahn (Auskunft: Resso rt  Technik, Zen-
tralstelle - Sachgebiet Kraftfahrzeuge, Flurför-
derzeuge-Mainz)" gestrichen. 

8. Anlage VIII zu § 29 Abs. 1 und 2 Nr. 8 wird wie folgt 
gefaßt: 

„8. Verfahren bei der Deutschen Bundespost 

Die Deutsche Bundespost kann die Untersu-
chungen ihrer Fahrzeuge selbst durchführen. 
Sie kann Untersuchungsberichte nach eigener 
Bestimmung fertigen. Prüfbücher braucht sie 
nicht zu führen, wenn sie über die Durchfüh-
rung der Zwischenuntersuchungen und der 
Bremsensonderuntersuchungen andere Nach-
weise anlegt." 

(112) In § 46 Abs. 1 Satz 2 der Straßenverkehrs

-

Ordnung vom 16. November 1970 (BGBl. I S. 1565, 
1971 I S. 38), die zuletzt durch die Verordnung vom 
22. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2482) geändert worden 
ist, werden die Wörter „der Deutschen Bundesbahn," 
gestrichen. 

(113) § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Allgemei-
nen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- 
und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen vom 27. Februar 1970 (BGBl. I S. 230), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. Juni 
1989 (BGBl. I S. 1273) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 

(114) Das Güterkraftverkehrsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. März 1983 (BGBl. I 
S. 256), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Fe-
bruar 1992 (BGBl. I S. 287), wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 44 bis 47, § 60 Abs. 1 Satz 2 werden 
aufgehoben. 

2. § 89 wird wie folgt gefaßt: 

n § 89 

Für den Güternahverkehr der Unternehmer des 
Güterfernverkehrs gelten nicht die Vorschriften 
der §§ 80, 81, 83 und 86. Die Erlaubnisbehörde hat 
jedoch eine Bescheinigung über die Berechtigung 
zur Ausübung des allgemeinen Güternahverkehrs 
zu erteilen. Eine Ausfertigung der Bescheinigung 
ist auf allen Fahrten mitzuführen und auf Verlan-
gen den zuständigen Kontrollorganen zur Prüfung 
vorzulegen. " 

(115) § 4 der Verordnung über das Nachweis- und 
Meldeverfahren bei der Versicherung von Güterkraft-
verkehrsunternehmen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. November 1984 (BGBl. I S. 1404) 
wird aufgehoben. 

(116) Das Gesetz über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121), zuletzt 
geändert durch § 4 Abs. 1 Nr. 14 des Gesetzes vom 
25. September 1990 (BGBl. I S. 2106), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Bundeseisen-
bahnen" durch die Wörter „Eisenbahnen des  Bun

-des'' ersetzt. 
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2. In § 10 Abs. 1 Nr. 1 wird nach der Angabe „ § 3," die 
Angabe „§ 6," eingefügt. 

(117) Die Gefahrgutverordnung Straße in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. November 1990 
(BGBl. I S. 2453), geändert durch § 22 der Verordnung 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I S. 1714), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 7 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „des Eisenbahn

-

Bundesamtes" ersetzt. 

b) In Satz 5 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" durch die Wörter „das Eisenbahn

-

Bundesamt" ersetzt. 

2. In § 11 Abs.1 Nr. 4 werden jeweils die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn" durch die Wörter „des 
Eisenbahn-Bundesamtes" ersetzt. 

(118) Die Gefahrgutverordnung Eisenbahn in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I S. 1224), geändert durch § 23 der Verordnung 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I S. 1714), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wo rt  „Bundeseisenbah-
nen" durch die Wörter „Eisenbahnen des Bun-
des " ersetzt. 

b) In Absatz 6 wird jeweils das Wo rt  „Bundeseisen-
bahnen" durch die Wörter „Eisenbahnen des 
Bundes" ersetzt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Bundeseisen-
bahnen der Deutschen Bundesbahn" durch die 
Wörter „Eisenbahnen des Bundes dem Eisen-
bahn-Bundesamt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 sowie Absatz 3 Nummer 1 und 
Nummer 2 a werden die Wörter „Bundesbahn

-
Zentralamt Minden (Westf.)" durch das Wo rt 

 „Eisenbahn-Bundesamt" ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 4 werden die Wörter „sind im Bereich 
der Deutschen Bundesbahn die Bundesbahndirek-
tionen" durch die Wörter „ist im Bereich der 
Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundes-
amt" ersetzt. 

(119) Dem § 2 der Höchstzahlen-Verordnung GüKG 
vom 9. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2452), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 5. März 1992 (BGBl. I 
S. 390) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 
angefügt: 

„(3) Ober die in Absatz 1 festgesetzte Höchstzahl 
hinaus werden dem Bundeseisenbahnvermögen vom 
Land ... auf Antrag ... Genehmigungen für den 
allgemeinen Güterfernverkehr erteilt." 

(120) In § 12 Abs. 1 Satz 5 des Pflichtversicherungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. April 1965 (BGBl I. S. 213), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 22. März 1988 (BGBl. I S. 358) geändert 
worden ist, werden die Wörter „ sowie  bei Ansprüchen  

der Deutschen Bundesbahn als Baulastträgerin für 
verkehrssichernde oder verkehrsregelnde Einrich-
tungen an Bahnübergängen" gestrichen. 

(121) § 3 Abs. 1 der Gebührenordnung für Amts-
handlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen 
Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 20. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 297) wird aufgehoben. 

(122) Das Verkehrssicherstellungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1968 
(BGBl. I S. 1082), zuletzt geändert durch Artikel 93 
§ 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341), wird wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Öffentliche Eisenbahnen sind gegenüber 
den Behörden und Dienststellen, die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben auf Verkehrsleistungen 
angewiesen sind, verpflichtet, mit ihren Ver-
kehrsmitteln (Schienen-, Kraft- und Wasserfahr-
zeugen) Verkehrsleistungen zu erbringen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Sie kann 
insbesondere verpflichtet werden" durch 
die Wörter „Die öffentlichen Eisenbahnen 
können zu sonstigen Leistungen verpflich-
tet werden. Sie können insbesondere ver-
pflichtet werden" ersetzt. 

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze ange-
fügt: 

„Die Verpflichtung nimmt der Bundesmini-
ster für Verkehr vor, soweit es sich nicht um 
Kraftfahrzeugverkehr handelt. Die Ver-
pflichtung für den Kraftfahrzeugverkehr 
nehmen die Länder vor." 

c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

d) In Absatz 6 werden die Wörter „des § 453 des 
Handelsgesetzbuches," gestrichen. 

e) In Absatz 7 werden die Wörter „den Absätzen 1 
und 4" durch die Angabe „Absatz 1" ersetzt. 

f) In Absatz 8 wird die Angabe „4 bis 6" durch die 
Angabe „2, 5 und 6" ersetzt. 

2. Nach § 10 werden folgende §§ 10 a, 10 b , einge-
fügt: 

„§ 10a 

Besondere Leistungspflichten der Eisenbahnen 
des Bundes 

Eisenbahnen des Bundes können vom Bundes-
minister für Verkehr verpflichtet werden, Maßnah-
men zu treffen, die dem Zivilschutz gemäß § 1 des 
Zivilschutzgesetzes dienen. Dazu gehören insbe-
sondere: 

1. bauliche Maßnahmen, die Arbeitsplätze des 
erforderlichen Bedienungs- und Betriebslen-
kungspersonals und Anlagen oder Einrichtun-
gen der Eisenbahnen des Bundes insoweit 
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sichern, als es nach der Zivilverteidigungspla-
nung zur Weiterarbeit auch während unmittel-
barer Kampfeinwirkungen unerläßlich ist, 

2. die Aufstellung oder Ergänzung von Fachdien-
sten für den Brandschutz (Bahnfeuerwehren) 
und für den ABC-Schutz sowie die Sicherstel-
lung der Löschwasserversorgung. 

§ 10b 

Vorhaltung der Eisenbahninfrastruktur 

(1) Eisenbahnen des Bundes sind verpflichtet, 
dem Bundesminister für Verkehr jede beabsich-
tigte 

1. Einstellung des Gesamtbetriebes auf einer 
Strecke, 

2. Übertragung des Gesamtbetriebes auf einer 
Strecke an  eine nichtbundeseigene Eisen-
bahn, 

3. Aufgabe einer Strecke mit dem Ziel der 
Veräußerung der entsprechenden Grund-
stücke 

mitzuteilen. 

(2) Sollen zur Erfüllung von Aufgaben der 
Verteidigung einschließlich des Schutzes der 
Zivilbevölkerung eine Strecke betriebsbereit 
gehalten, der Gesamtbetrieb auf dieser Strecke 
nicht an eine nichtbundeseigene Eisenbahn 
übertragen oder die entsprechenden Grund-
stücke nicht veräußert werden, kann der Bun-
desminister für Verkehr dies gegenüber der 
Eisenbahn anordnen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von 6 Monaten nach Eingang der 
Mitteilung gemäß Absatz 1, so kann die Eisen-
bahn die von ihr beabsichtigte Maßnahme 
durchführen. Die bei Anordnung der weiteren 
Vorhaltung entstehenden Mehraufwendungen, 
Investitionsausgaben oder Mindererträge sind 
der Eisenbahn zu erstatten. 

(3) Der Bund leistet den Ausgleich nach 
Absatz 2 Satz 2. Einzelheiten sind in einer Ver-
einbarung zwischen der Eisenbahn und dem 
Bund zu regeln. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
Strecken, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
aus übergeordneten Gründen von den bisheri-
gen Bundeseisenbahnen vorgehalten worden 
sind. " 

3. In § 13 Abs. 1 werden die Wörter „und Straßenfahr-
zeugen" durch die Wörter ,,, Straßenfahrzeugen 
und Schienenfahrzeugen" ersetzt. 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt 
gefaßt: 

„a) der Eisenbahnen im Sinne des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes, soweit es sich nicht um 
deren Kraftfahrzeugverkehr handelt," 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Bundesminister für Verkehr kann die 

Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1 
Nr. 1 Buchstabe a dem Eisenbahn-Bundesamt 
übertragen." 

c) Absatz 9 wird aufgehoben. 

5. In § 20 werden die Wörter „Deutschen Bundes-
bahn" durch die Wörter „Eisenbahnen des Bun-
des " ersetzt. 

(123) Die Verordnung über Verkehrsleistungen der 
Eisenbahnen für die Streitkräfte vom 10. August 1976 
(BGBl. I S. 2128) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „und 4 Satz 1" 
gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Betriebs- 
und" gestrichen. 

2. § 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort  „Bahnpolizei" durch das 
Wort „Bundesgrenzschutz" ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

(124) Die Verordnung zur Sicherstellung des Eisen-
bahnverkehrs vom 9. September 1976 (BGBl. I 
S. 2730) wird wie folgt geändert: 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „der §§ 27, 29, 39, 
44, 48, 69, 71 und 75" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Abweichungen bedürfen der Geneh-
migung, soweit sie be treffen: 

1. die öffentlichen Eisenbahnen des Bundesmi-
nisters für Verkehr, 

2. den Kraftfahrzeugverkehr der öffentlichen 
Eisenbahnen der höheren Verwaltungsbe-
hörde des Landes. 

Im Fall der Nummer 2 ist die Behörde örtlich 
zuständig, in deren Bezirk sich der Sitz der 
Eisenbahn befindet." 

2. In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „die Bundesbahn-
direktion" durch die Wörter „das Eisenbahn-Bun-
desamt" und die Wörter „des Schienenersatz- und 
-ergänzungsverkehrs der nichtbundeseigenen Ei-
senbahnen" durch die Wörter „des Kraftfahrzeug-
verkehrs der Eisenbahnen" ersetzt. 

(125) In § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung zur 
Sicherstellung des Straßenverkehrs vom 23. Septem-
ber 1980 (BGBl. I S. 1795) werden die Wörter „ein-
schließlich der Deutschen Bundesbahn" gestrichen. 

(126) § 8a Abs. 2 des Bundesbahngesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
931-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2909) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„(2) Die für die Rechtsstellung des Bundesbeauf-
tragten für Datenschutz geltenden § 22 Abs. 2 und § 23 
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Abs. 3, 5 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 
20. Dezember 1990 (BGBl I S. 2954) sind entsprechend 
anzuwenden; dabei tritt an die Stelle des Bundesmi-
nisters des Innern der Bundesminister für Verkehr." 

(127) Die Eisenbahn-Signalordnung 1959 in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
933-6, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 7. Juli 1986 
(BGBl. I S. 1012), wird wie folgt geändert: 

1. Abschnitt A wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Abweichungen von der ESO können im 
Einzelfall zulassen 

1. der Bundesminister für Verkehr (BMV) für 
die Eisenbahnen des Bundes (EB), 

2. die zuständigen obersten Landesverkehrsbe-
hörden für die nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen (NE) im Einvernehmen mit dem 
BMV." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Von der ESO abweichende Signale mit 
vorübergehender Gültigkeit kann bei Eisen-
bahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundesamt, 
bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen die 
zuständige oberste Landesverkehrsbehörde im 
Einvernehmen mit dem BMV, genehmigen." 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundesbahn vom Vorstand" durch 
die Wörter „Eisenbahnen des Bundes vom 
Eisenbahn-Bundesamt" ersetzt. 

2. Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 23 Satz 2 werden die Wörter „der DB" 
durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

b) In Absatz 46 c werden die Wörter „der DB" 
durch die Wörter „Eisenbahnen des Bundes" 
ersetzt. 

3. Abschnitt C wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 48 wird folgender Satz angefügt: 

„Stellen, die nach den Bestimmungen des 
Abschnittes C Ausnahmen oder Genehmigun-
gen zu den Signalen des Abschnittes C erteilen 
können, werden vom BMV bestimmt." 

b) Vor den Wörtern „Signal Zg 102", „Signal 
Bü 100", „Signal Bü 101", „Signal Bü 102" und 
„Signal Bü 103" werden jeweils die Wörter 
„Alle BD'en" durch die Angabe „EB" ersetzt. 

(128) Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Januar 1992 
(BGBl. I S. 178), wird wie folgt geändert: 

1. j 1 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Entscheidung darüber, welche Strecken 
Hauptbahnen und welche Nebenbahnen sind, 
treffen 

1. für die Eisenbahnen des Bundes das jewei lige 
Unternehmen, 

2. für Eisenbahnen, die nicht zum Netz der Eisen-
bahnen des Bundes gehören, die zuständige 
Landesbehörde. " 

2. Dem § 2 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Anweisungen zur ordnungsgemäßen Er-
stellung und Unterhaltung der Bahnanlagen und 
Fahrzeuge sowie zur Durchführung des sicheren 
Betriebs können erlassen 

1. für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisen-
bahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Aus-
land das Eisenbahn-Bundesamt, 

2. für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen die 
zuständige Landesbehörde." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1a werden die Wörter „die 
Deutsche Bundesbahn" durch die Wörter „Ei-
senbahnen des Bundes sowie für Eisenbahn-
verkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland" 
ersetzt. 

b) Absatz 1 Nr. 2a wird wie folgt gefaßt: 

„a) für Eisenbahnen des Bundes sowie für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz 
im Ausland das Eisenbahn-Bundesamt." 

c) Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. für Eisenbahnen des Bundes sowie für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz 
im Ausland das Eisenbahn-Bundesamt,". 

4. § 12 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. für Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn

-

Bundesamt," 

5. In § 15 Abs. 4 Nr. 1 werden die Wörter „die 
Deutsche Bundesbahn" durch die Wörter „Eisen-
bahnen des Bundes" ersetzt. 

6. § 33 Abs. 5 Nr. 1 wird gestrichen. Die bisherige 
Nummer 3 wird Nummer 1. In der neuen Nummer 
1 werden nach den Wörtern „1. die Ingenieure, 
die" die Wörter „vom Eisenbahn-Bundesamt 
oder" eingefügt. 

7. § 35 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" durch die Wörter „Eisenbahnen 
des Bundes" ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort „L andes-
behörde" die Wörter „im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr" eingefügt. 

8. § 36 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „fremder Eisen-
bahnverwaltungen" durch die Wörter „von 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im 
Ausland" ersetzt. 
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b) In Satz 2 wird das Wort „Verwaltungen" durch 
das Wort  „Eisenbahnverkehrsunternehmen" 
ersetzt. 

9. In § 48 Abs. 5 wird das Wort  „Eisenbahnverwal-
tungen" durch das Wort „Eisenbahnen" ersetzt. 

10. In § 54 Abs. 2 wird das Wort  „Eisenbahnverwal-
tungen" durch das Wort  „Eisenbahnen" ersetzt. 

11. § 64 b wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils die 
Angabe „§ 8a" durch die Angabe „§ 26" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort  „wird" die 
Wörter „,im Bereich der Eisenbahnen des Bun-
des" eingefügt. 

(129) Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für 
Schmalspurbahnen vom 25. Februar 1972 (BGBl. I 
S. 269), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
21. Nov. 1983 (BGBl. I S. 1382), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 Buchstabe a werden die Wör-
ter „die Deutsche Bundesbahn" durch die 
Wörter „Eisenbahnen des Bundes sowie für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz 
im Ausland" ersetzt. 

bb) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt 
gefaßt: 

„a) für Eisenbahnen des Bundes sowie für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit 
Sitz im Ausland das Eisenbahn-Bun-
desamt." 

b) Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. für Eisenbahnen des Bundes sowie für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz 
im Ausland das Eisenbahn-Bundesamt,". 

2. § 35 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundesbahn" durch die Wörter „Eisenbahnen 
des Bundes" „ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort  „Landes-
' behörde" die Wörter „im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Verkehr" eingefügt. 

3. In § 48 wird die Angabe „ §§ 55 bis 64" durch die 
Angabe „§§ 62 bis 64a" „ ersetzt. 

4. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Angabe „ § 8 a" durch die 
Angabe „§ 26" ersetzt und die Nummer 1 
gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden die Angabe ,,§ 8 a" durch die 
Angabe „§ 26" ersetzt und in Nummer 1 nach 
dem Wort  „Bahnanlage" die Wörter „oder ein 
Fahrzeug" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den 
Absätzen 1 und 2 wird im Bereich der Eisenbah-
nen des Bundes auf die Bahnpolizeiämter über-
tragen." 

(130) Die Eisenbahn-Verkehrsordnung in der im 
Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 934-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 2. November 1992 
(BGBl. I S. 1846), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird aufgehoben. 

2. § 6 wird aufgehoben. 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1, 2 wird gestrichen; die bisherigen 
Nummern 3 und 4 werden Nummern 1 und 2. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 
4 wird Absatz 3. 

4. Dem § 37 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 53 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

5. Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 

„§ 53 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

6. § 53 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Eisenbahn nimmt Güter zur durchge-
henden Beförderung von und nach Bahnhöfen und 
Güternebenstellen nach Maßgabe ihrer Abferti-
gungsbefugnisse an. Sie kann die ihr nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung zur Beförde-
rung übergebenen Güter auf der ganzen oder einer 
Teilstrecke auch mit Kraftfahrzeugen befördern 
oder durch von ihr bestellte Güterkraftverkehrs-
unternehmen befördern lassen."  

(131) Die Schutz- und Sicherheitshafenverordnung 
vom 28. August 1987 (BAnz. S. 13013, 13541), geän-
dert durch die Verordnung vom 14. April 1992 (BAnz 
S. 3901), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Diese Verordnung gilt für den Bereich der 
Schutz- und Sicherheitshäfen und der Häfen von 
Bundesmarine und Bundesgrenzschutz mit ihren 
Wasserflächen und Hafenanlagen, wie sie im zwei-
ten Textteil bezeichnet sind." 

2. § 36 wird aufgehoben. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Unfallversicherung 

(1) Die Rechte und Pflichten des Bundes als Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung, die bisher nach 
§ 766 der Reichsversicherungsordnung von der Bun-
desbahn-Ausführungsbehörde für Unfallversiche- 
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rung wahrgenommen wurden, gehen auf die  Eisen-
bahn-Unfallkasse über. Der Bundesminister für Ver-
kehr regelt das Nähere durch Rechtsverordnung. 

(2) Bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode der 
Sozialversicherung nehmen die Vertreterversamm-
lung, der Vorstand und der Geschäftsführer der Bun-
desbahn-Ausführungsbehörde für Unfallversiche-
rung die Aufgaben der Vertreterversammlung, des 
Vorstandes und des Geschäftsführers der Eisenbahn

-

Unfallkasse wahr. 

(3) Die Eisenbahn-Unfallkasse hat innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Satzung 
und innerhalb von zwei Jahren das übrige erforderli-
che autonome Recht zu erlassen. Bis zum Erlaß dieser 
Vorschriften gelten die auf Grund von § 575 Abs. 2 
Nr. 1 und § 765 Abs. 1 Nr. 2 der Reichsversicherungs-
ordnung erlassenen Verordnungen sowie die Unfall-
verhütungsvorschriften weiter. 

(4) Die Erstausstattung der Eisenbahn-Unfallkasse 
mit Sachmitteln erfolgt aus dem Bestand des Bundes-
eisenbahnvermögens. Ein Zahlungsausgleich findet 
nicht statt. Einzelheiten legt der Bundesminister für 
Verkehr mit dem Bundesminister der Finanzen fest. 

§2 

Güterkraftverkehr der Deutschen Bundesbahn 

§ 10 Abs. 3 und 4 des Güterkraftverkehrsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1983 
(BGB1. I S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 6 
Abs. 114 dieses Gesetzes, gilt nicht für die nach § 2 
Abs. 3 der Höchstzahlen-Verordnung GüKG vom 
9. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2452), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 Abs. 119 dieses Gesetzes, zu erteilen-
den Genehmigungen für den Güterfernverkehr sowie 
für die weitere Erteilung dieser Genehmigungen an 

 die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft oder an Unter-
nehmen, an  denen diese Gesellschaft mehrheitlich 
beteiligt ist. 

Artikel 8 

Außerkrafttreten bisherigen Rechts 

§ 1 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 

1. Das Allgemeine Eisenbahngesetz in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 930-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 1992 
(BGBl. I S. 1379). 

2. Das Bundesbahngesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 931-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 19. Dezember 1990 (BGBl. I 
S. 2909), soweit sich aus § 2 nichts anderes 
ergibt. 

3. Die Verordnung zur Erstreckung eisenbahnrechtli-
cher Vorschriften auf das Gebiet des Landes Berlin 
vom 15. November 1984 (BGBl. I S. 1369). 

§2 

Bis zur Eintragung der gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 1 
gegründeten Deutsche Bahn Aktiengesellschaft in 
das Handelsregister gelten die §§ 8, 8a, 8 b, 9, 9a, 19 a 
und § 23 des Bundesbahngesetzes fo rt  mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle der Deutschen Bundesbahn 
das Bundeseisenbahnvermögen tritt. Artikel 2 § 18 
bleibt unberührt. 

Artikel 9 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 6 beruhenden Teile der do rt  geän-
derten Rechtsverordnungen können auf Grund der 
jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung geändert werden. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

(1) Mit Ausnahme des Artikels 5 § 5 Abs. 3 Satz 2, 
§ 11 Abs. 4 und § 13 Abs. 1 Satz 2, soweit diese 
Bestimmungen den Schienenpersonennahverkehr 
der Eisenbahn des Bundes be treffen, tritt dieses 
Gesetz am 1. Januar 1994 in Kraft. 

(2) Artikel 5 § 5 Abs. 3 Satz 2, § 11 Abs. 4 und § 13 
Abs. 1 Satz 2 treten, soweit diese Bestimmungen den 
Schienenpersonennahverkehr der Eisenbahnen des 
Bundes betreffen, am 1. Januar 1995 in Kraft. 

Artikel 2 und 5 dieses Gesetzes dienen der Ober-
nahme der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 
29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunter-
nehmen der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 237 
S. 25). 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Verkehrspolitischer Gesamtrahmen 

Das Zusammenwachsen der beiden Teile 
Deutschlands sowie die fortschreitende Integra-
tion Europas im Westen durch die Vollendung des 
Binnenmarktes der Europäischen Gemeinschaf-
ten (EG) und die Öffnung der Grenzen nach 
Osteuropa werden in den nächsten Jahren das 
Verkehrswachstum in Deutschland mit seiner 
zentralen Lage in Europa bestimmen. Gleichzei-
tig wachsen die Anforderungen, die zum Schutz 
der Umwelt gerade auch an den Verkehrsbereich 
gestellt werden. 

In einem Verkehrssystem, das beiden Zielsetzun-
gen gerecht werden muß, indem Mobilität und 
Wirtschaftswachstum umweltgerecht gesichert 
werden, müssen zunächst bestehende Kapazitä-
ten aller Verkehrsträger bestmöglich ausge-
schöpft werden; darüber hinaus ist die Leistungs-
fähigkeit der umweltfreundlicheren Verkehrssy-
steme Schiene, öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV) und Wasserstraße so zu stärken, daß 
ihnen in Zukunft ein deutlich höherer Anteil an 

 den Transportaufgaben zukommt, als dies bislang 
der Fall  war. 

Auch die EG hat die tragende Rolle des Schienen-
verkehrs im europäischen Verkehrsmarkt er-
kannt und ihr bereits mit einer Reihe von Rege-
lungen Rechnung ge tragen, die einschneidende 
Veränderungen bei den Eisenbahnen der Mit-
gliedstaaten notwendig machen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, das Schienenver-
kehrssystem zu gestalten, damit 

— sowohl unternehmerisch-betriebswirtschaftli-
che Zielsetzungen mit positiven wirtschaftli-
chen Ergebnissen erreicht werden können, die 
zu einer Entlastung der öffentlichen Haushalte 
führen, 

— als auch der Schienenverkehr als wettbe-
werbsfähige und attraktive Alterna tive im 
Verbund mit anderen Verkehrsträgern die an 

 ihn gerichteten Anforderungen ökonomisch 
und ökologisch wirkungsvoll erfüllen kann. 

Die Prognosen zur Verkehrsentwicklung bis zum 
Jahr 2010, die dem Bundesverkehrswegeplan 
1992 zugrundegelegt worden sind, unterstreichen 
die Notwendigkeit, so schnell wie möglich alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer deutlichen 
Leistungssteigerung im Schienenverkehr führen. 
Hinsichtlich der Nachfrage nach Schienenver-
kehrsleistungen wird im Güterverkehr mit einer 
Zunahme um 55 % und um 41 % im Personenver-
kehr gerechnet. Der Güterverkehr der Binnen-
schiffahrt wird um 84 % steigen. Im Luftverkehr 

beträgt die Steigerungsrate 151 %. Auf den öffent-
lichen Straßenverkehr entfällt ein Zuwachs von 
27%. 

Um den sich daraus ergebenden Anforderungen 
an die Verkehrsinfrastruktur sowie den umwelt-
politischen Zielen gerecht zu werden, wird dem 
Ausbau des Schienennetzes sowie der Binnen-
wasserstraßen besondere Bedeutung zukommen. 
Das Schienennetz genügt dabei zur Zeit am 
wenigsten den Anforderungen für ökonomisch 
wirkungsvolle Transportabläufe. Darüber hinaus 
werden auch die Grundlagen für eine weitge-
hende Verknüpfung der Leistungen der einzel-
nen Verkehrsträger durch Ausbau der Verkehrs-
schnittstellen und der verkehrsträgerübergreifen-
den Informationssysteme zu schaffen sein. 

Beides sind wesentliche Voraussetzungen, um die 
Leistungen aller Verkehrsträgerin Zukunft besser 
miteinander zu verbinden im Sinne einer best-
möglichen Ausnutzung der vorhandenen Res-
sourcen. Ziel ist es, auf diesem Weg die Attrakti-
vität der Verkehrsträger, die für Massentrans-
porte geeignet sind, für den Personen- und Güter-
fernverkehr zu steigern. 

Die Regionalisierung gerade auch des Schienen-
personennahverkehrs (SPNV) der Bundeseisen-
bahnen ist darüber hinaus ein wesentlicher Bau-
stein eines unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten leistungsfähigen ÖPNV-Ver-
kehrssystems: Durch die Zusammenführung von 
Aufgaben- und Ausgabenverantwortung für den 
gesamten ÖPNV auf regionaler Ebene wird der 
Weg für solche Verkehrsangebote geöffnet, die 
den örtlichen Bedingungen, Anforderungen und 
Erwartungen am besten entsprechen. Dazu zählt 
auch ein Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Anbietern, um zu gewährleisten, daß das jeweils 
günstigste Angebot zum Zuge kommt. Dies gilt im 
Hinblick auf solche Verkehre, die von Ländern, 
Kreisen, Städten und Gemeinden in erster Linie 
zur Erfüllung sozial-, regional- und strukturpoliti-
scher Aufgaben gefördert und finanziert wer-
den. 

Sowohl im Bereich des regionalisierten Personen-
nahverkehrs als auch beim Fernverkehr auf der 
Schiene wird Wettbewerb als Voraussetzung für 
effiziente Leistungserstellung vor allem dann ent-
stehen, wenn durch verstärkten Einsatz p rivaten 
Kapitals der Anteil privater Anbieter von Schie-
nenverkehrsleistungen zunimmt. Das Auftreten 
neuer privater Unternehmen auf dem Schienen-
netz wird — wie auch bei den anderen Ver-
kehrsträgern — die Kräfte des Wettbewerbs 
mehr als bisher freisetzen und damit die Wett-
bewerbsfähigkeit des Verkehrsträgers Schiene 
steigern. 
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Zur Stärkung ist weiterhin eine Harmonisierung 
der Wettbewerbsbedingungen in der EG unab-
dingbar. Dies gilt sowohl für die Wettbewerbs-
bedingungen innerhalb des Verkehrsträgers 
Schiene als auch im Verhältnis zu anderen Ver-
kehrsträgern. Dabei spielt die Abgabenharmoni

-

sierung im Straßenverkehr auf möglichst hohem 
kosten- und umweltorientiertem Niveau eine 
wichtige Rolle. 

Die Überlastung der Straßeninfrastruktur und die 
zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes bei 
der Entwicklung der großen europäischen Ver-
kehrsachsen lassen die Vorzüge eines leistungs-
fähigen und zuverlässigen Schienenverkehrs-
systems immer deutlicher werden. 

Dies unterstreicht, daß die Chancen des Schie-
nenverkehrs in einem integrierten Gesamtver-
kehrskonzept auch EG-weit verbessert und dar-
auf zielende Maßnahmen zügig vereinheitlicht 
werden müssen. Die Steigerung der Leistungsfä-
higkeit gerade der deutschen Eisenbahnen ist ein 
unabdingbarer Schritt für die umweltgerechte 
Sicherung von Wirtschaftswachstum und Mobili-
tät in Europa; dabei gilt es bereits heute, sie durch 
eine auf Produktivität und Flexibilität ausgerich-
tete Unternehmensstruktur für den Wettbewerb 
mit den anderen europäischen Eisenbahnen und 
anderen Verkehrsträgern mehr als bisher zu 
rüsten. 

2. Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Strukturreform der Bundeseisenbahnen ist 
Teil des Gesamtverkehrskonzepts, wie dies auch 
in der Erklärung der Bundesregierung zur deut-
schen Verkehrspolitik im zusammenwachsenden 
Europa vom 19. März 1992 vor dem Deutschen 
Bundestag zum Ausdruck kam. Fairer Wettbe-
werb und markt-, d. h. knappheitsorientierte 
Preise für alle Verkehrsbereiche sollen das 
System Schiene und die auf dem Netz tätigen 
Unternehmen in die Lage versetzen, sich im 
Wettbewerb mit den anderen Verkehrsträgern 
leistungsfähig zu entwickeln und neue Marktan-
teile am wachsenden Verkehr zu gewinnen. 

Ziel der Strukturreform der Bundeseisenbahnen 
ist eine leistungsfähige Eisenbahn des Bundes. 
Nur sie ist in der Lage, die Chancen im Güterver-
kehr, die ihr der Europäische Verkehrsmarkt gibt, 
zu nutzen und ihre Systemvorteile, wie den zuver-

lässigen und sicheren Transport von Gütern über 
weite Entfernungen, auszuspielen und damit 
ihren Beitrag zur umweltgerechten Bewältigung 
des Verkehrsaufkommens zu leisten. 

Eine wirtschaftlich denkende Bahn wird weiter 
auch im Personenfernverkehr a lles daran setzen, 
um Markanteile zu gewinnen. Damit trägt sie 
dazu bei, das verkehrspolitische Ziel zu erreichen, 
den Kurzstreckenverkehr der Luft zum L ang-
streckenverkehr auf der Schiene zu machen. Ein 
attraktiver ÖPNV, so wie er durch die Regionali-
sierung ermöglicht wird, fördert die umweltge

-

rechte Bewältigung des Verkehrsaufkommens in 
Städten und Gemeinden. 

3. Lage und künftige Entwicklung 
der Bundeseisenbahnen 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) und die Deutsche 
Reichsbahn (DR) befinden sich — aus unter-
schiedlichen Gründen — in einer Lage, in der sie 
ihrer Rolle als unverzichtbares Verkehrsmittel 
„Schiene" nicht mehr gerecht werden können. 
Die an  sie wirtschaftlich und politisch gestellten 
Anforderungen und Erwartungen können die 
Bundeseisenbahnen unter den bestehenden 
rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Bedingungen nicht erfüllen. Die DB hat in den 
letzten 40 Jahren kontinuierlich Anteile an den 
insgesamt wachsenden Verkehrsmärkten einge-
büßt. Sowohl im Personen- als auch im Güterver-
kehr ist sie mit ihrer heutigen Verkehrsleistung 
nahezu auf dem Niveau von 1960 stehengeblie-
ben. Seitdem hat sich die Verkehrsleistung im 
gesamten Güterverkehr mit rd. 109 % Wachstum 
mehr als verdoppelt, im Personenverkehr sogar 
um rd. 185 % gesteigert. Damit einher gingen 
Marktverluste der DB (Rückgang beim Massen-
gutverkehr, kein entsprechender Zuwachs bei 
höherwertigen Gütern). Im Güterfernverkehr 
besitzt sie noch rd. 25 % (1960 rd. 44 %), im 
Personenverkehr nur noch 6 % (1960 16 %) Markt-
anteil an  den Verkehrsleistungen a ller Verkehrs-
träger. 

Die DR hat seit Ende der mit einer Planwirtschaft 
untrennbar vorhandenen Transportlenkung ei-
nen drastischen Verkehrseinbruch erfahren. Im 
Personenverkehr sanken die Verkehrsleistungen 
zwischen 1989 und 1991 um rd. 58 %. Im Güter-
verkehr betrug der Rückgang sogar fast 70 %. 

Beide Bundeseisenbahnen verfügen über eine 
Struktur, die es ihnen nicht erlaubt, an dem zu 
erwartenden weiteren hohen Wachstum teilzuha-
ben, das sich aus dem EG-Binnenmarkt ab 1993, 
der Einigung Deutschlands und der politischen 
und wirtschaftlichen Öffnung Osteuropas ergibt. 

Sollte die Strukturreform der Bundeseisenbahnen 
nicht in dieser Legislaturperiode, d. h. zum 1. Ja-
nuar 1994, verwirklicht werden, würde ohne wei-
tere operative Maßnahmen bei den beiden Bah-
nen der Finanzbedarf des Bundes nach den 
Modellrechnungen des Bundesministers für Ver-
kehr/der DB/DR allein in den Jahren 1994 bis 
2003 für die dann weiter bestehenden Sonderver-
mögen DB und DR um rd. 139 Mrd. DM höher 
liegen als bei Verwirklichung der Reform 
(Bundeshaushalt und Nettokreditaufnahme von 
DB/DR). 

Anzeichen für eine Änderung zum Positiven sind 
weder konkret noch tendenziell zu erkennen. Die 
Verluste der Unternehmen und die finanziellen 
Belastungen des Bundeshaushaltes werden im 
Gegenteil noch mehr als bisher anwachsen. 

Eine solche Entwicklung ist weder verkehrs- noch 
haushaltspolitisch tragbar. Die jährliche Bereit- 
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stellung von Haushaltsmitteln in diesen Größen-
ordnungen würde zum einen zu Einschränkungen 
bei der Erfüllung anderer wich tiger Aufgaben des 
Bundes führen. Zum anderen würde an die Stelle 
einer zielgerichteten Verkehrspolitik eine ledig-
lich reaktive Politik des Füllens von Finanzlücken 
treten und bei Erreichen der Finanzierungsgren-
zen des Bundeshaushalts schließlich eine erhebli-
che, verkehrs- und umweltpolitisch nicht ge-
wollte, aber unumgängliche Reduzierung von 
Schienenverkehr eintreten. Weder für den Bürger 
noch für die Bundeseisenbahnen und ihre Mitar-
beiter hat der Schienenverkehr auf dieser Grund-
lage des Status quo eine Zukunft. Die Beibehal-
tung der bestehenden Strukturen der Eisenbah-
nen des Bundes ist keine Alterna tive. Auch die 
EG-Verkehrspolitik und die die Bundesregierung 
zum Handeln verpflichtenden EG-Rechtsakte, 
insbesondere die Richtlinie 91/440/EWG des 
Rates vom 29. Juli 1991 über die Entwicklung der 
Eisenbahnunternehmen in der Gemeinschaft, 
erlauben keine Fortführung des Status quo. 

4. Ziele der Strukturreform 

Die Strukturreform der Bundeseisenbahnen muß 
insbesondere an zwei Voraussetzungen und Zie-
len ausgerichtet werden. Zum einen muß sie die 
Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen erhöhen und 
sie in die Lage versetzen, an dem zu erwartenden, 
zukünftigen Verkehrswachstum stärker als bisher 
teilzuhaben. Zum anderen muß die durch die 
Eisenbahnen dem Bund erwachsende Haushalts-
belastung zurückgeführt und in tragbaren Gren-
zen gehalten werden. 

5. Verwirklichung der Strukturreform 

Unverzichtbarer Bestandteil einer Strukturreform 
und Voraussetzung ihres Erfolgs ist die Schaffung 
einer gesunden finanziellen Basis für ein Wirt-
schaftsunternehmen Bahn. Auch die EG hat dies 
als überragend wich tiges Ziel der gemeinsamen 
Eisenbahnpolitik bezeichnet (Richtlinie 91/440/ 
EWG des Rates vom 29. Juli 1991). 

Eine einmalig oder auch kontinuierliche Befrei-
ung der Eisenbahnen von finanziellen und perso-
nellen Altlasten allein bei unveränderter Struktur 
der Bundeseisenbahnen als Sondervermögen und 
Teil der öffentlichen Verwaltung ist nicht vertret-
bar. Eine solche Entlastung wäre nur gerechtfer-
tigt und dauerhaft erfolgsversprechend, wenn 
dies auch zur Bildung eines Unternehmens führte, 
das im Wettbewerb bestehen, am Markt wachsen 
und aus eigener Kraft eine nachhaltige Verbesse-
rung des Betriebsergebnisses erwirtschaften 
könnte und so einen substantiellen Beitrag für die 
Entlastung des Bundeshaushalts zu leisten ver-
möchte. Für eine entschuldete Bahn bei fortbeste-
hender Struktur ist jedoch absehbar, daß sie sich 
im Wettbewerb weiterhin nicht behaupten könnte 
und schon bald wieder Verluste ausweisen würde, 
die schon mittelfristig eine neuerliche Entschul-
dung notwendig machen würden. Auch der Weg 
über eine Begrenzung der Finanzmittel (jährliche 

Plafondierung der Bundesmittel im Haushalt), der 
aber die Strukturen unberührt läßt, würde im 
Ergebnis zu einer von niemandem gewollten 
„Schrumpfbahn" führen. Damit würde die sowohl 
gesamtwirtschaftlich als auch verkehrs- und 
umweltpolitisch unverzichtbare Ro lle der Eisen-
bahnen endgültig aufgegeben werden. 

Die Bundeseisenbahnen müssen sich in um-
kämpften Märkten gegen eine weitgehend mittel-
ständische Konkurrenz behaupten. Insbesondere 
der Wettbewerb mit dem Straßengüterverkehr 
wird sich im europäischen Binnenmarkt noch 
weiter verschärfen, da die deutsche Straßengüter-
verkehrswirtschaft selbst unter zusätzlichen Lei-
stungsdruck seitens der ausländischen Konkur-
renz gerät. 

Leistungs- und wettbewerbsfähig in diesem 
Umfeld können die Bundeseisenbahnen nur wer-
den, wenn sie durch grundlegende Veränderung 
ihrer Unternehmensstrukturen in den Stand ver-
setzt werden, unternehmerisch zu handeln, d. h. 

— nachfragegerecht und kundenfreundlich zu 
agieren, 

— im Markt reaktionsschnell und flexibel zu 
sein, 

— Leistungsbereitschaft und Qualifikation ihrer 
Mitarbeiter zu fördern, 

— über eine angemessene Kapitalausstattung zu 
verfügen, 

— Einsatz der Produktionsmittel und Ergebnis

-

verantwortung in einer Hand zu halten. 

Im Zuge der unumgänglichen Strukturreform der 
Bundeseisenbahnen müssen Gesetzgeber und 
Eigentümer deshalb Rahmenbedingungen set-
zen, die Innova tion und Leistungskraft des Schie-
nenverkehrs nachhaltig steigern. Die Durchset-
zung von Verbesserungen durch unternehmens-
interne und marktbezogene Entscheidungen ist 
eine Daueraufgabe des Vorstandes eines Wi rt

-schaftsunternehmens Bahn. Sie setzt sich aus 
vielen Einzelmaßnahmen zusammen, die den sich 
ständig verändernden Gegebenheiten im Wettbe-
werb immer wieder durch ausschließlich unter-
nehmerisches Handeln angepaßt werden müssen. 
Ein Maßnahmenprogramm mit Anspruch auf 
Erfolg kann deshalb nicht (z. B. vom Eigentümer) 
verordnet werden. Die Vergangenheit der DB 
zeigt, daß das — auch politisch unverzichtbare — 
wirtschaftliche Überleben der Bahn und damit 
auch das Erreichen eines Sanierungserfolges vor 
allem davon abhängen wird, ob sie end lich ihre 
derzeitige Funktion einer staatlichen Aufgaben 
erfüllenden Behörde eintauschen kann gegen die 
Rolle eines ausschließlich unternehmerisch-wirt-
schaftlich handelnden Wettbewerbers im Ver-
kehrsmarkt. Beachtliche Anstrengungen, die wi-
dersprüchlichen Aufgabenstellungen einer Ver-
waltungsbehörde (Artikel 87 GG) einerseits und 
eines Wirtschaftsunternehmens (§ 28 BbG) ande-
rerseits miteinander in Einklang zu bringen, hat es 
bei der DB über lange Jahre zwar auf allen 
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Ebenen gegeben. Da die DB allein letztlich diesen 
vom Gesetzgeber und Eigentümer verordneten 
Widerspruch jedoch nicht auflösen konnte, muß-
ten alle Bemühungen der DB in ihrer erhofften 
Wirkung hinter den Erwartungen zurückblei-
ben. 

Die Sondervermögen DB und DR sollen daher in 
ein kaufmännisch geführtes Unternehmen umge-
wandelt und damit in die Lage versetzt werden, 
eigenverantwortlich im Wettbewerb am Ver-
kehrsmarkt zu bestehen. Denn unternehmeri-
sches Potential wird nur in einem nach handels-
rechtlichen Grundsätzen bewerteten und kauf-
männisch geführten Unternehmen auf Grund 
mehrerer Faktoren wirkungsvoll erschlossen. 
Hierzu gehört in erster Linie die Ausrichtung des 
Unternehmens auf Gewinnerzielung. 

Die am besten geeignete Organistionsform ist 
daher die Aktiengesellschaft. Das Aktienrecht ist 
in mehr als 100jähriger Entwicklung auf das Ziel 
einer unternehmerisch-kaufmännischen Unter-
nehmensführung ausgerichtet worden. Seine 
Kontrollmechanismen wirken über Verantwor-
tung und Risikoverteilung im Unternehmen 
selbst. Die Verantwortung des Vorstands führt zu 
hoher Eigeninitiative. Gleichzeitig werden unter-
nehmensfremde Einflüsse in entscheidendem 
Maß begrenzt. 

Die Lösung der bisherigen Bundeseisenbahnen 
aus dem öffentlichen Bereich ist eine weitere 
wichtige Erfolgskomponente. 

Eine Eisenbahn-Aktiengesellschaft wird ferner 
wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen zu 
behandeln sein, d. h. Leistungen, werden ggf. von 
Interessenten eingekauft. 

Politische Verantwortung der jeweiligen staatli-
chen Ebene für solche Leistungen, die eigenwirt-
schaftlich nicht zu erbringen sind, wird auch in 
Zukunft erhalten bleiben, und zwar erstens bei 
der Entscheidung, ob eine Leistung im Interesse 
des von dieser staatlichen Ebene wahrzunehmen-
den Gemeinwohls liegt, zweitens, ob die Leistung 
eingekauft werden soll, und drittens, ob und in 
welcher Höhe hierfür Haushaltsmittel bereitge-
stellt werden. 

Die Bahn als privat-rechtlich organisiertes Unter-
nehmen wird — auch im Verhältnis zu diesen 
öffentlichen Aufgabenträgern als künftigen Ver-
tragspartnern — bei konsequenter unternehmeri-
scher Führung insbesondere folgende Fähigkei-
ten stärken und ausbauen: 

— Nutzung unternehmerischen Handlungsspiel

-

raums durch flexibleres Handeln im Markt, 

— Konzentration auf ihre spezifischen Märkte, 

— bessere Nutzung des Wirtschaftsgutes Fahr-
weg, 

— Verbesserung der Produktivität, 

— Erhöhung der Kundenfreundlichkeit,  

— Verringerung der Personalausgaben und Be-
triebsaufwendungen, 

— gezielte und erfolgsorientierte Förderung von 
Mitarbeitern. 

Als Effekt der Erschließung des unternehmeri-
schen Potentials werden für die Jahre 1994 bis 
2003 insgesamt 101,3 Mrd. DM erwartet, davon 
30,4 Mrd. DM für den Fahrweg. 

Zur Umwandlung der Sondervermögen DB und 
DR in Aktiengesellschaften und zur Neuordnung 
des Eisenbahnwesens der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt sind mehrere Einzel-
schritte erforderlich: 

6. Zusammenführung und Neugliederung 
der Bundeseisenbahnen 

Die Sondervermögen DB und DR werden zu 
einem einheitlichen Bundeseisenbahnvermögen 
(weiterhin nicht rechtsfähiges Sondervermögen 
des Bundes) zusammengefaßt. 

Das Bundeseisenbahnvermögen wird vor Grün-
dung der Aktiengesellschaft intern in zwei Berei-
che mit folgenden Aufgaben gegliedert: 

a) Unternehmerischer Bereich; er umfaßt das 
Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen 
sowie den Betrieb der Eisenbahninfrastruk-
tur; 

b) Verwaltungsbereich; er umfaßt die hoheitli-
chen Aufgaben, die bisher von den beiden 
Sondervermögen DB und DR wahrgenommen 
worden sind, die Übertragung der bahnnot-
wendigen Liegenschaften auf die zu grün-
dende Aktiengesellschaft, die Verwaltung des 
nicht zur Aktiengesellschaft überwechselnden 
Personals und der beim Bundeseisenbahnver-
mögen verbleibenden Verbindlichkeiten so-
wie die Verwaltung und Verwertung der nicht 
bahnnotwendigen Liegenschaften. 

Nach Zusammenfassung der Sondervermögen, 
der internen Gliederung sowie der internen, vor-
bereitenden Zuordnung des Vermögens erfolgt 
die Gründung der Deutsche Bahn Ak tiengesell-
schaft. Es verbleibt das Bundeseisenbahnvermö-
gen, das dann nur noch den Verwaltungsbereich 
umfaßt. Die hoheitlichen Aufgaben des Verwal-
tungsbereiches des Bundeseisenbahnvermögens 
werden nach Errichtung eines Eisenbahn-Bun-
desamtes von dieser Bundesbehörde wahrge-
nommen. 

7. Gründung der Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft 

Der Unternehmerische Bereich des Bundeseisen-
bahnvermögens wird in eine Ak tiengesellschaft 
umgewandelt. Das bahnnotwendige Vermögen 
— mit Ausnahme der Liegenschaften — wird ihr 
übertragen. Die Gesellschaft erhält ab ihrer Ein-
tragung im Handelsregister die volle Verfügungs-
gewalt über die bahnnotwendigen Liegenschaf-
ten. 
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Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, die 
nicht ausscheiden oder beurlaubt werden, blei-
ben Beamte des Bundeseisenbahnvermögens und 
werden der Deutsche Bahn AG durch Gesetz zur 
Dienstleistung zugewiesen. Sie können im Einzel-
fall  beim Bundeseisenbahnvermögen oder ander-
weitig eingesetzt werden. 

Die Deutsche Bahn AG erstattet dem Bundesei-
senbahnvermögen die Kosten für die ihr zugewie-
senen Beamten in dem Umfang, wie sie die 
Arbeitsleistung vergleichbarer Arbeitnehmer, die 
einen neuen Arbeitsvertrag mit ihr geschlossen 
haben, vergütet. 

Angestellte und Arbeiter des Bundeseisenbahn-
vermögens werden im Wege der Rechtsnachfolge 
unmittelbar Arbeitnehmer der Deutsche Bahn 
AG. 

Aus der Deutsche Bahn AG werden in einem 
ersten Schritt spätestens drei Jahre nach ihrer 
Eintragung im Handelsregister die Bereiche „Per-
sonenverkehr" und „Güterverkehr" und „Fahr-
weg" als Aktiengesellschaften ausgegliedert. 
Nach der Ausgliederung der drei Aktiengesell-
schaften verbleibt die Deutsche Bahn AG als 
herrschendes Unternehmen. Dieses wird in einem 
weiteren Schritt spätestens fünf Jahre nach der 
Ausgliederung aufgelöst, insgesamt mit einer der 
drei ausgegliederten Aktiengesellschaften ver-
schmolzen oder aufgespalten und jeweils mit den 
ausgegliederten Gesellschaften verschmolzen. 
Die Regelungen für das Personal der Deutschen 
Bahn AG gelten für die ausgegliederten Gesell-
schaften entsprechend. 

8. Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

Um seiner Verwaltungsaufgabe gemäß Artikel 87 
e GG — neu — nachzukommen, errichtet der 
Bund ein Eisenbahn-Bundesamt als Bundesober-
behörde. Von ihm werden die hoheitlichen Auf-
gaben, die bisher in den Sondervermögen DB und 
DR wahrgenommen worden sind, soweit nicht 
das Rest-Bundeseisenbahnvermögen zuständig 
bleibt, erfüllt. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist Aufsichts- und 
Genehmigungsbehörde für 

— Eisenbahnen des Bundes (Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft und ausgegliederte Gesell-
schaften) 

— Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im 
Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Dem Eisenbahn-Bundesamt obliegen insbeson-
dere die Planfestellung für die Schienenwege der 
Eisenbahnen des Bundes, die Ausübung der 
Eisenbahnaufsicht, einschließlich der techni-
schen Aufsicht und der Bauaufsicht für Betriebs-
anlagen, sowie die Erteilung und des Widerrufs 
von Genehmigungen (Zulassung von Unterneh-
men zum Eisenbahnverkehr bzw. zum Be treiben 
einer Eisenbahninfrastruktur). 

9. Bau und Finanzierung der Schienenwege 
von Eisenbahnen des Bundes 

Die Förderung von Investitionen (Bau, Ausbau 
und Ersatzinvestitionen) in die Schienenwege von 
Eisenbahnen des Bundes bleibt Aufgabe des 
Bundes. Eine Förderung durch andere Gebiets-
körperschaften und Dritte ist damit nicht ausge-
schlossen. 

Bau und Ausbau dieser Schienenwege erfolgen 
wie bei den Bundesfernstraßen nach einem 
Bedarfsplan. 

Liegt eine Investition nicht im alleinigen Interesse 
einer Eisenbahn des Bundes, so ist zur Finanzie-
rung und zur Baudurchführung eine Vereinba-
rung zwischen der Eisenbahn des Bundes und 
denjenigen, die den Bau oder Ausbau ganz oder 
teilweise finanzieren, zu schließen. 

10. Regionalisierung 

Die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse der 
heutigen Gesellschaft kann nicht allein dem Indi-
vidualverkehr überlassen werden. Vor allem aus 
Gründen des Umweltschutzes, des Städtebaus 
und des Landschaftsschutzes ist die Gewährlei-
stung eines ausreichenden öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) notwendig. 

Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) der 
DB und der DR leistet einen wesentlichen Beitrag 
bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe ÖPNV. 
Er ist das Rückgrat zur Bewäl tigung der täglichen 
Verkehrsströme in Ballungs- und auch Verdich-
tungsräumen und kann zugleich einen wichtigen 
Beitrag zu einer ausreichenden Verkehrsbedie-
nung im ländlichen Raum leisten. 

Zur Zeit verhindern jedoch unterschiedliche 
Zuständigkeiten für den ÖPNV sachgerechte und 
wirtschaftlichere Lösungen. Entscheidungen über 
Planung, Organisation und Finanzierung des 
ÖPNV werden derzeit auf Bundes-, Landes- und 
auf kommunaler Ebene sowie von den Verkehrs-
unternehmen selbst ge troffen. Die dadurch ent-
stehenden Schwierigkeiten zu Lasten eines 
attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV können 
durch eine Regionalisierung vermieden werden. 
Daher soll die staatliche Aufgaben- und Ausga-
benverantwortung für den gesamten ÖPNV, ins-
besondere auch für den SPNV der bisherigen 
Bundeseisenbahnen, auf der Ebene regionaler 
Gebietskörperschaften in einer Hand zusammen-
geführt werden. Dies bedingt jedoch eine Mitwir-
kung der Lander durch entsprechende landesge-
setzliche Regelungen. Die von der Bundesregie-
rung befürwortete und mit der vorgesehenen 
Übertragung der Aufgaben- und Finanzverant-
wortung für den SPNV der bisherigen Bundesei-
senbahnen vom Bund auf die Länder eingeleitete 
Zusammenführung der Zuständigkeiten bewirkt, 
daß Entscheidungen dort ge troffen werden kön-
nen und die sachliche und finanzielle Verantwor-
tung für Verkehrsleistungen des ÖPNV dorthin 
verlagert wird, wo die Nachfrage nach ÖPNV

-

Leistungen besteht. 
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11. Allgemeines Eisenbahngesetz 

Im Rahmen der Strukturreform der Bundeseisen-
bahnen wird das allgemeine Eisenbahnrecht 
unter Beachtung der Vorgaben des Rechtes der 
EG insgesamt neu gestaltet. 

Alle Eisenbahnen - nicht nur die Eisenbahnen 
des Bundes - müssen in Leitung, Geschäftsfüh-
rung und Verwaltung von staatlichen und kom-
munalen Gebietskörperschaften unabhängig 
sein. 

Ohne Genehmigung darf ein Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, das dem öffentlichen Verkehr 
dient, im Bewerbs- oder geschäftsmäßigen Eisen-
bahnverkehr Fahrgäste oder Güter nicht beför-
dern; das gleiche gilt für Unternehmen, die eine 
Eisenbahninfrastruktur betreiben. Die Genehmi-
gung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antrag-
steller persönlich zuverlässig sowie finanziell lei-
stungsfähig ist und damit die Gewähr für eine 
sichere Betriebsführung bietet - sowie die erfor-
derliche Fachkunde hat. Die Genehmigung kann 
widerrufen werden. 

Es besteht ein grundsätzliches Recht von Eisen-
bahnverkehrsunternehmen auf diskriminie-
rungsfreie Benutzung der Schienenwege anderer 
Unternehmen, die dem öffentlichen Verkehr die-
nen. 

12. Preiswirkungsklausel 

Die Auswirkungen der Strukturreform der Bun-
deseisenbahnen auf Einzelpreise, das Preisni-
veau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, 
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschät-
zen. 

Die bisherigen Bundeseisenbahnen werden als 
Deutsche Bahn AG durch die Strukturreform in 
die Lage versetzt, Kosten, die aus ihrer bisherigen 
öffentlich-rechtlichen Struktur bedingt sind, zu 
reduzieren, System und Betrieb zu rationalisieren 

und insgesamt eine höhere Produktivität zu errei-
chen. Damit wird es der neuen Bahn ermöglicht, 
durch wettbewerbsfähige Transportpreise stärker 
als bisher am Verkehrswachstum teilzuhaben. Im 
Bereich des regionalisierten SPNV wird es Sache 
der Länder sein, Tarife zu genehmigen oder durch 
Auflagen selbst festzusetzen. 

Die im Zusammenhang mit der Strukturreform 
der Bundeseisenbahnen vom Bund übernomme-
nen Zinslasten für Altschulden haben keine Aus-
wirkung auf den Kreditmarkt oder das Verbrau-
cherpreisniveau, da die Zinslast für Altschulden 
bereits heute vom Bund durch die Sondervermö-
gen DB und DR getragen wird. 

13. Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, 
Lander und Gemeinden 

a) Die Auswirkungen der Bahnreform auf den 
Bundeshaushalt ergeben sich aus einer Ände

-

rung der bisherigen Zuordnung der Belastun-
gen. Die jährlichen Defizite der Bundeseisen-
bahnen wurden bisher durch Schuldaufnahme 
der Bundeseisenbahnen finanziert. Durch den 
Gesetzentwurf wird diese Finanzierungspraxis 
geändert. 

Der Finanzbedarf des Bundeseisenbahnver

-

mögens wird für die Jahre 1994 bis 2003 mit 
folgenden Beträgen (in Mrd. DM) festgesetzt: 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 
15,2 	14,9 	13,9 	12,9 	12,0 

1999 	2000 	2001 	2002 	2003 
11,0 	10,4 	9,6 	8,8 	7,7 

Über das bisher im Finanzplan des Bundes 
eingestellte Ausgabevolumen für die Bundes-
eisenbahnen hinaus entsteht für den Bundes-
haushalt ein zusätzlicher Finanzbedarf, der 
sich für die Jahre 1994 bis 2003 wie folgt 
berechnet: 

Integrierte Modellrechnung Bundeshaushalt/Bundeseisenbahnvermögen 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in Mrd. DM 

Einnahmen 11,0 11,3 11,6 12,0 12,0 12,2 12,2 12,3 12,6 13,1 

Regionalisierung/ 
Mindereinnahmen -7,4 -7,7 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Summe Einnahmen 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 4,2 4,2 4,3 4,6 5,1 

Summe Ausgaben 43,0 43,8 42,7 42,8 44,5 43,5 42,6 41,7 40,9 40,0 

Unterdeckung 39,4 40,2 39,1 38,7 40,4 39,4 38,4 37,4 36,3 34,9 

Summe FiPL DB/DR 
1218 bis 1220 24,5 25,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Differenzbedarf 1) 14,9 14,6 13,7 13,3 15,0 14,0 13,0 12,0 10,9 9,5 

1 ) Ohne Zinsbelastung aus einer Nettokreditaufnahme im Bundeseisenbahnvermögen aus den Jahren 1994 und 1995 
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Mit diesen Beträgen ist für den noch zu bera-
tenden Haushaltsentwurf 1994 und die Finanz-
planung bis 1997 eine Obergrenze der Bela-
stung festgestellt. 

Dieser Finanzbedarf wird durch Leistungen 
aus dem Bundeshaushalt gedeckt, soweit hier-
für zusätzliche Einnahmen ab 1994 aus dem 
Verkehrsbereich zur Verfügung stehen. 

Soweit diese Einnahmen nicht ausreichen, 
wird das Bundeseisenbahnvermögen für 1994 
und 1995 zu einer Nettokreditaufnahme von 
jeweils bis zu 9,5 Mrd. DM gesetzlich ermäch-
tigt. 

b) Der Bund beabsichtigt, den Ländern für die 
Übernahme der Aufgabe des SPNV einen 
zweckgerechten finanziellen Ausgleich im 
Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zu ge-
währen. Die Höhe wird sich nach den derzeit 
geltenden Ansätzen in der Finanzplanung des 
Bundes richten. Die Länder erwarten vom 
Bund bisher eine Finanzausstattung von 
14 Mrd. DM pro Jahr. 

c) Eine Aussage über Auswirkungen auf die 
Haushalte der Gemeinden ist aus den vorge-
nannten Gründen zur Zeit nicht möglich. 

14. Stellungnahme der Spitzenorganisationen 
der Gewerkschaften (§ 94 BBG) 

Zu den dienst-, beamten- und arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen der Gesetzentwürfe sind die Spit-
zenorganisationen der Gewerkschaften (DGB, 
DBB) gemäß § 94 BBG gehört worden. Der DGB 
(GdED) tritt für eine Personalüberleitung auch der 
Beamten im Wege einer Art Gesamtrechtsnach-
folge (Dauerbeurlaubung durch Gesetz) ein. Hier-
gegen bestehen erhebliche rechtliche Bedenken. 
Dagegen verficht der DBB das Modell einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt. Damit würde öf-
fentliches Dienstrecht auch für die DBAG gel-
ten. 

Die Lösung aus dem öffentlichen Bereich ist 
jedoch ein wesentliches Element der Struktur-
reform. 

Beide Dachverbände wie auch ihre Mitgliedsor-
ganisation im Eisenbahnbereich (GdED, GDBA, 
GDL) tragen jedoch im Ergebnis die vorgesehene 
Personalüberleitung mit. Sie legen Wert auf die 
Wahrung der bisherigen Rechtsstellung des DB/ 
DR-Personals sowie auf die Sicherung beruflicher 
Fortkommenschancen. 

Im einzelnen: Der DBB und der DGB haben u. a. 
die Forderung erhoben, bei der Ausgestaltung der 
Einzelheiten auf der Grundlage des Eisenbahn-
neuordnungsgesetzes zu gewährleisten, daß zur 
Deutsche Bahn AG beurlaubte Beamte in gleicher 

Weise wie zugewiesene Beamte an der Laufbahn-
entwicklung teilnehmen. 

Der DGB hat ferner darauf hingewiesen, daß den 
Beamten im Arbeitsalltag einer AG keine kollek-
tiven Grundrechte vorenthalten werden dürfen; 
dies gelte insbesondere für die Ausübung von 
Gewerkschaftsrechten. 

Hierzu sei angemerkt, daß Beförderungen wäh-
rend einer Beurlaubung je nach Art der ausgeüb-
ten Tätigkeit und der erbrachten Leistung nach 
dem geltenden Beamtenrecht nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind; soweit ergänzende Lauf-
bahnvorschriften notwendig werden, können 
diese auf Grund der Verordnungsermächtigung 
des Artikels 1 § 7 Abs. 4 Nr. 1 ENeuOG ge troffen 
werden. 

Die Zuweisung (Artikel 2 § 13 Abs. 2 ENeuOG) 
läßt die Rechtsstellung der Beamten unberührt. 
Die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenver-
hältnis gelten deshalb fort. Wegen der zur Wahr-
nehmung einer Tätigkeit im Arbeitnehmerver-
hältnis bei der Deutsche Bahn AG beurlaubten 
Beamten wird auf die Begründung zu Artikel 2 
§ 13 ENeuOG verwiesen. 

15. Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände 

Die kommunalen Spitzenverbände haben Gele-
genheit erhalten, zu den Gesetzentwürfen Stel-
lung zu nehmen, und sind gehört worden. Sie 
haben insbesondere zu der im Rahmen der Struk-
turreform der Bundeseisenbahnen geplanten Re-
gionalisierung des SPNV grundsätzlich positiv 
Stellung bezogen, fordern aber 

— die gesetzliche Festschreibung der Aufgabe 
ÖPNV als Länderaufgabe möglichst mit Ver-
fassungsrang und die Festlegung der Zustän-
digkeiten für den ÖPNV in einem Regionali-
sierungsgesetz des Bundes mit darauf auf-
bauenden ÖPNV-Gesetzen der Länder. 

— die gesetzliche Festlegung eines Finanzrah-
mens mit Zweckbindung, der es den ÖPNV

-

Trägern erlaubt, dauerhaft ihre Aufgabe wahr-
zunehmen, den Fortbestand eines attraktiven 
ÖPNV zu sichern und ihn nachfrageorientiert 
zu gestalten (z. B. Ergänzung des Arti-
kels 104a Abs. 4 GG oder Beteiligung der 
Länder an  der Mineralölsteuer als neue 
Gemeinschaftssteuer gemäß Artikel 106 
Abs. 3 GG). 

— die verfassungsrechtlich abgesicherte Rege-
lung, daß der Bund Eigentümer der Schienen-
wege der Eisenbahnen des Bundes bleibt. 

Die von der Bundesregierung vorgesehene 
Finanzmittelüberleitung im Wege der Neuvertei-
lung des Umsatzsteueraufkommens lehnen die 
kommunalen Spitzenverbände ab. 
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B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Zusammenführung und 
Neugliederung der Bundeseisen-
bahnen) 

Zu§ 1 

Der Status der nicht rechtsfähigen Sondervermögen 
des Bundes gemäß § 1 des geltenden Bundesbahnge-
setzes (BbG) sowie gemäß Artikel 26 in Verbindung 
mit der Anlage I Kapitel XI Sachgebiet A Abschnitt III 
Nr. 3 a) und b) des Einigungsvertrages vom 31. August 
1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1098) wird nicht verändert. 
Die Sondervermögen werden lediglich zusammenge-
faßt und unter dem neuen Namen „Bundeseisenbahn-
vermögen" vom Bund verwaltet. Das Bundeseisen-
bahnvermögen ist Gesamtrechtsnachfolger der bishe-
rigen Sondervermögen. 

Zu §2 

Die Vermögensgegenstände und -rechte sowie die 
Verbindlichkeiten eines jeden der beiden Sonderver-
mögen sind auf Grund der Gesamtrechtsnachfolge 
Vermögensgegenstände und -rechte sowie Verbind-
lichkeiten des durch Zusammenlegung der beiden 
bisherigen Sondervermögen entstehenden ebenfalls 
nicht rechtsfähigen Bundeseisenbahnvermögens. 

Zu §3 

Absatz 1 

Zur Vorbereitung der Ausgliederung von Teilen des 
Bundeseisenbahnvermögens aus dem gesamten Bun-
desvermögen durch Errichtung einer Ak tiengesell-
schaft (AG) wird das Bundeseisenbahnvermögen 
intern in den Unternehmerischen Bereich und den 
Verwaltungsbereich unterteilt. Eine förmliche und 
rechtliche Aufteilung des Bundeseisenbahnvermö-
gens findet mit der Gliederung nicht statt. Erst mit der 
Errichtung der AG werden Vermögensgegenstände 
und -rechte sowie Verbindlichkeiten übertragen. Der 
Vollzug der Zuordnung erfolgt hinsichtlich der Lie-
genschaften nach Maßgabe der §§ 20 bis 25 sowie 
hinsichtlich der übrigen Vermögensgegenstände und 
-rechte und der Verbindlichkeiten durch eine genaue 
Aufstellung im Ausgliederungsplan gemäß Artikel 2 
§ 4 ENeuOG. 

Die Zuordnung von Tätigkeiten zum Unternehmeri

-

schen Bereich entspricht der Defini tion einer Eisen-
bahn in § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes (Artikel 5 ENeuOG). Der größere Teil des Aktiv-
vermögens wird demnach dem Unternehmerischen 
Bereich zuzuordnen sein (später AG), während der 
größere Teil des Passivvermögens beim Verwaltungs-
bereich und damit endgültig beim Bundeseisenbahn-
vermögen verbleibt. 

Im Verwaltungsbereich verbleiben zunächst die bis-
her von der Deutschen Bundesbahn (DB) und der 
Deutschen Reichsbahn (DR) wahrgenommenen ho-
heitlichen Aufgaben des Bundes (bis zur Errichtung 
des Eisenbahn-Bundesamtes), die Verwaltung des 
Personals des Bundeseisenbahnvermögens (unmittel-
bar dort tätiges Personal und — nach Gründung der 
Deutsche Bahn AG — dieser Gesellschaft zugewie-
sene Beamte — s. Artikel 2 § 13 ENeuOG), der 
zinspflichtigen Verbindlichkeiten des Bundeseisen-
bahnvermögens sowie die Verwaltung und Verwer-
tung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften. 
Nicht bahnnotwendig sind Grundstücke, die für die 
Aufgabenwahrnehmung des Unternehmerischen Be-
reiches und damit für den Unternehmensgegenstand 
der zu errichtenden AG nicht erforderlich sind (s. auch 
§ 20 Abs. 1). Die Fortführung der hoheitlichen Aufga-
ben des Bundes im Eisenbahnbereich bedeutet nicht 
eine unveränderte Fortführung hinsichtlich des 
Umfanges, insbesondere des Personalaufwandes. 

Absatz 2 

Die Vorschrift beschreibt die Aufgaben des Bundes-
eisenbahnvermögens. Eine der Hauptaufgaben ist die 
Übertragung der bahnnotwendigen Liegenschaften 
nach Maßgabe der §§ 20 bis 24. 

Zu § 4 

§ 4 regelt die Stellung des Bundeseisenbahnvermö-
gens im gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
kehr sowie den allgemeinen Gerichtsstand. Er ent-
spricht § 2 des geltenden BbG. 

Zu §5 

Absätze 1 und 2 

§ 5 Abs. 1 und 2 entspricht § 3 des geltenden BbG, 
wonach das Bundeseisenbahnvermögen von dem 
übrigen Vermögen des Bundes ge trennt zu halten ist 
und der Bund für Verbindlichkeiten des Bundeseisen-
bahnvermögens nur mit diesem Vermögen haftet. 
Diese Regelung soll weitergelten für Verbindlichkei-
ten des Bundeseisenbahnvermögens, die nach Eintra-
gung der Deutsche Bahn AG im Handelsregister 
entstehen. 

Absatz 3 

Da mit der Ausgliederung des Unternehmerischen 
Teils (Gründung der AG) der größte Teil des Sonder-
vermögens dem Zugriff der bisherigen Gläubiger von 
DB und DR entzogen wird, ist zu ihrem Schutz eine 
Ausweitung der Haftung des Bundes geboten, die bis 
dahin auf das Sondervermögen beschränkt ist. Vor-
aussetzung für die Haftung des Bundes ist, daß die 
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entsprechende Verbindlichkeit rechtlich beim Bun-
deseisenbahnvermögen verbleibt. Für Verbindlich-
keiten des Bundeseisenbahnvermögens, die nach Ein-
tragung der AG entstehen, haftet der Bund wie bisher 
nur mit dem Sondervermögen, es sei denn, es handelt 
sich um Verbindlichkeiten, die nach Eintragung der 
AG vom Bundeseisenbahnvermögen auf der Grund-
lage der Kreditermächtigung in § 17 eingegangen 
sind (Satz 2). Für auf die AG gemäß § 20 Abs. 1 Satz 3 
in Verbindung mit dem Ausgliederungsplan nach 
Artikel 2 § 4 Abs. 2 Nr. 5 ENeuOG übergangene 
Verbindlichkeiten haftet der Bund nicht. Die Verbind-
lichkeiten der in § 1 genannten Sondervermögen 
betrugen am 31. Dezember 1992 55 Mrd. DM. Nach 
den bisher von DB und DR ihren Wirtschaftsplänen 
1993 zugrundegelegten Fakten und Annahmen wer-
den die Verbindlichkeiten beider Sondervermögen 
auf insgesamt rund 70 Mrd. DM bis Ende 1993 
anwachsen. 

Zu § 6 

Absatz 1 

Es wird zunächst der Status der bisherigen Dienststel-
len geregelt und festgelegt, daß sie Dienststellen des 
Bundeseisenbahnvermögens werden. Bis auf die bei-
den Hauptverwaltungen können zunächst alle Dienst-
stellen unverände rt  als Dienststelle bestehen bleiben; 
dagegen müssen die beiden Hauptverwaltungen 
zusammengefaßt werden, da das Bundeseisenbahn-
vermögen nur eine Hauptverwaltung haben kann. 
Nach Umwandlung des Unternehmerischen Teils des 
Bundeseisenbahnvermögens in eine AG (durch Aus-
gliederung aus dem Bundesvermögen) ist die Dienst-
stellenorganisation grundlegend neu zu ordnen, da 
z. B. Dienststellen wie Güterabfertigungen oder Aus-
besserungswerke beim Bundeseisenbahnvermögen 
nicht mehr bestehen werden. 

Absätze 2, 3 und 6 

Die Aufgaben des Bundeseisenbahnvermögens be-
schränken sich nach Gründung einer AG durch Aus-
gliederung des Unternehmerischen Bereiches des 
Sondervermögens (vgl. Artikel 2 § 1 ENeuOG) aus 
dem Bundesvermögen und nach Errichtung eines 
EisenbahnBundesamtes (vgl. Artikel 3 § 2 ENeuOG) 
auf die Bereiche 

— Verwaltung der zinspflichtigen Verbindlichkeiten 
der bisherigen in § 1 genannten Sondervermögen, 
d. h. des Bundeseisenbahnvermögens, 

— „Verwaltung" des und Wahrnehmung der verblei-
benden Dienstherrnfunktionen für das im Wege 
der Beurlaubung oder Zuweisung bei der AG 
tätige Personal und 

— Verwaltung und Verwertung des nicht bahnnot-
wendigen Grundbesitzes. 

Diese Aufgaben werden nach Entstehen der Deutsche 
Bahn AG als juristische Person (Eintragung in das 
Handelsregister, § 41 HGB) vom Bundeseisenbahn-
vermögen unter der Leitung eines Präsidenten wahr-
genommen, der in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit steht. 

Entsprechend den dann gegebenen Zuständigkeiten 
des Bundeseisenbahnvermögens kann der Präsident 
den Verwaltungsaufbau des „Rest"-Sondervermö-
gens durch eine neue Verwaltungsordnung regeln. 

Absätze 4 und 5 

Die Absätze 4 und 5 entsprechen § 6 des geltenden 
BbG. 

Absätze 1 bis 6 

Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 6 als Rahmen-
bestimmungen bedeuten keine Fortschreibung oder 
Vorgabe für den künftigen Verwaltungsaufbau des 
Bundeseisenbahnvermögens nach Gründung der AG. 
Ob ein einstufiger oder zweistufiger Verwaltungsauf-
bau gewählt wird, hängt vom Aufgabenumfang, Per-
sonalbestand sowie A rt  und Umfang des Zusammen-
wirkens mit der AG in Personalangelegenheiten auf 
örtlicher oder regionaler Ebene statt. 

Zu §7 

Absatz 1 

Die Regelung folgt aus § 1. Danach verwaltet der Bund 
das Bundeseisenbahnvermögen. Als Teil der Bundes-
verwaltung steht dem Bundeseisenbahnvermögen 
das Recht zu, Beamte zu haben. 

Absatz 2 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes wer-
den für die Arbeitnehmer des Bundeseisenbahnver-
mögens neue Tarifverträge nach Absatz 3 noch nicht 
abgeschlossen sein. Die Übergangsregelung stellt 
sicher, daß die vor diesem Zeitpunkt bei dem ehema-
ligen Sondervermögen DB gültigen tarifvertraglichen 
Regelungen übergangsweise für die Angestellten, 
Arbeiter und Auszubildenden gelten. Gleiches gilt für 
die Arbeitsbedingungen der Junggehilfen, die in den 
Tarifverträgen für Arbeiter mitenthalten sind. Rege-
lungsbedarf in diesem Gesetz besteht insbesondere 
für die Tarifverträge bei der DR, die ohne Übergangs-
regelung auf Grund der geltenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen zum Zeitpunkt der Zusammenführung 
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der beiden Sondervermögen ohne Nachwirkung 
außer Kraft treten würden. Die Regelung in Satz 2 
respektiert die Tarifautonomie, indem sie die tarifver-
traglichen Rechtsnormen in Arbeitsvertragsrecht 
transformiert und die Lücke schließt, die durch den 
Ausschluß der Nachwirkung der Tarifverträge ent-
steht. 

Absatz 3 

Wie bisher werden die Tarifverträge vom weiterhin 
tariffähigen Sondervermögen mit den zuständigen 
Gewerkschaften abgeschlossen. Ob für die Arbeit-
nehmer von DB und DR als Arbeitnehmer des Bundes-
eisenbahnvermögens noch vor Errichtung der AG und 
Abschluß eines Tarifvertrages zwischen Gewerk-
schaften und AG ein neuer Tarifvertrag für den 
Bereich des Bundeseisenbahnvermögens geschlossen 
wird, entscheiden die Tarifvertragspartner. Satz 2 
entspricht im wesentlichen dem § 14 Abs. 4 des 
geltenden BbG, wobei die Frist, bis zu deren Ablauf 
das Einvernehmen als hergestellt gilt, auf einen 
Monat verlängert wird. 

Absatz 4 

Die Vorschrift enthält Ermächtigungsgrundlagen zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen über Laufbahnen und 
Arbeitszeitregelungen. Damit soll eine Grundlage für 
den flexiblen Einsatz der bei der Deutschen Bahn AG 
im Wege einer Beurlaubung oder Zuweisung tätigen 
Beamten geschaffen und das Recht des Beamten auf 
beruflichen Aufstieg gewährleistet werden. Um dem 
Grundsatz der Einheit des öffentlichen Dienstes Rech-
nung tragen und die haushaltsmäßigen Auswirkun-
gen berücksichtigen zu können, ist vorgesehen, daß 
die Rechtsverordnungen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern und dem Bundesminister 
der Finanzen erlassen werden. 

Nummer 1 

Den Besonderheiten bei der DB/Deutsche Bahn AG 
soll künftig im Rahmen der allgemeinen beamten-
rechtlichen Regelungen durch eine besondere Ausge-
staltung der Laufbahnen entsprochen werden. Ferner 
sollen für die Beamten des Bundeseisenbahnvermö-
gens, die sich zum Zeitpunkt der Eintragung der 
Deutsche Bahn AG in das Handelsregister im Dienst 
des Bundeseisenbahnvermögens befinden und die 
der Deutsche Bahn AG zugewiesen sind, von den 
allgemeinen Bestimmungen abweichende Sonderre-
gelungen erlassen werden können. Für die zur Deut-
sche Bahn AG beurlaubten Beamten wird festgestellt, 
daß die Zeit ihrer Beurlaubung voll anrechnungsfähig 
ist z. B. auf Probezeit, Bewährungszeit. Mit der neuen 
Bestimmung über die Laufbahngestaltung und die 
Feststellung von Ausnahmen von der Regel, die den 
Rahmen des § 15 BBG bestehen läßt, wird den 
betriebsbedingten Notwendigkeiten und den beson-
deren personalwirtschaftlichen Gegebenheiten des 
Bundeseisenbahnvermögens Rechnung ge tragen. 

Sinn der Bestimmung ist zunächst die Vereinfachung 
der Laufbahnvorschriften. Die komplizierte und zeit-
aufwendige Laufbahngestaltung etwa entsprechend 
§ 2 Abs. 4 der Bundeslaufbahnverordnung könnte mit 
der vorgesehenen Regelung entschieden vereinfacht 
werden. Es ist vorgesehen, der Deutsche Bahn AG bei 
der Gestaltung der Laufbahnen bei allen laufbahn-
rechtlichen Entscheidungen Kompetenzen zuzuwei-
sen bzw. sie zu beteiligen, damit ein Nebeneinander 
von Mitarbeitern der Deutsche Bahn AG und zuge-
wiesenen Beamten im Sinne der unternehmerischen 
Ziele der Gesellschaft möglich ist. Die Bestimmung 
ermöglicht es ferner, Regelungen für den Erwerb der 
Befähigung für eine Laufbahn zu vereinfachen, die 
Aufstiegsregelungen den tatsächlichen Erfordernis-
sen anzupassen und Höchstaltersgrenzen durchlässi-
ger zu machen. In dieser Richtung haben sich bisher 
wesentliche Schwierigkeiten bei folgenden Maßnah-
men ergeben: 

— Herabsetzung des Mindestlebensalters beim Ver-
wendungsaufstieg von der Laufbahn des mittleren 
in die des gehobenen technischen Dienstes (wegen 
des hohen Fehlbestandes, insbesondere an Inge-
nieuren), 

— Vereinfachung des Erwerbs einer (eingeschränk-
ten) Befähigung für eine neue Laufbahn (Verwen-
dungsbereich), insbesondere bei Verlust der 
ursprünglichen Tauglichkeit. 

Es können des weiteren dem Erfordernis flexibler 
Unternehmensführung entsprechend in Einzelfällen 
Ausnahmeregelungen schnell und unbürokratisch 
getroffen werden. 

Nummer 2 

Der Regelungsrahmen der Arbeitszeitverordnung 
(AZV) erweist sich für die verschiedenartigen betrieb-
lichen Belange der Deutschen Bahn AG als nicht 
ausreichend flexibel. Um eine allen Flexibilitätsbe-
dürfnissen eines Eisenbahn-Verkehrsunternehmens 
angepaßte, bessere Arbeitszeitregelung für die der 
Gesellschaft zugewiesenen Beamten zu ermöglichen, 
muß der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet wer-
den, die Arbeitszeiten der Beamten in allen Tätig-
keitsfeldern des Unternehmens wettbewerbsgerecht 
u. a. an verändertes Kundenverhalten oder verän-
derte Verkehrsnachfrage, insbesondere an konjunk-
turelle Schwankungen, anzupassen. Damit soll eine 
reibungslose Zusammenarbeit mit den von der Deut-
sche Bahn AG nach marktgerechten tarifvertragli-
chen Bestimmungen beschäftigten Arbeitnehmern — 
möglichst in gemeinsamen Arbeitsgruppen — ge-
währleistet werden. Deshalb ist auch unter „Eisen-
bahnbetrieb" nicht nur der engere Betrieb der Trans-
portabwicklung, sondern der gesamte typische Tätig-
keitsbereich des Eisenbahnverkehrsunternehmens 
(vgl. den Unternehmensgegenstand der AG gemäß § 3 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 ENeuOG) zu verstehen. 

Die im Hinblick auf eine Tätigkeit vom Beamten in 
einer AG notwendigen Sonderregelungen sollen nur 
für den begrenzten Kreis der Beamten gelten, die bei 
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Gründung der AG im Dienst des Bundeseisenbahn-
vermögens stehen. 

Absatz 5 

Die Ermächtigung ist bisher in § 22 des geltenden BbG 
enthalten. Sie ist weiterhin erforderlich. Die Steige-
rung der Arbeitsproduktivität bei der Deutsche Bahn 
AG setzt auch erhöhte fachliche und örtliche Mobilität 
der ihr zugewiesenen Beamten des Bundeseisen-
bahnvermögens voraus. Die Ermächtigung trägt die-
ser Forderung Rechnung und berücksichtigt insbe-
sondere, daß die Bedarfsstrukturen der Deutsche 
Bahn AG funktional und regional langfristigen Unter-
nehmensstrategien angepaßt werden müssen. Diese 
Ziele sind jedoch nur erreichbar, wenn die Mitarbeiter 
durch ihre Bereitschaft zur örtlichen und fachlichen 
Mobilität einen entscheidenden Beitrag leisten. 
Bereitschaft zur Mobilität kann aber nur dann erwar-
tet werden, wenn im Zusammenhang mit Versetzun-
gen oder Abordnungen im Bereich der Gesellschaft 
die persönlichen und familiären Verhältnisse der 
Mitarbeiter verstärkt berücksichtigt und entstandene 
Mehraufwendungen in angemessenem Umfang er-
stattet werden. 

Zu § 8 

Infolge der Ausgliederung des Unternehmerischen 
Bereichs des Bundeseisenbahnvermögens in eine AG 
und Errichtung des Eisenbahn-Bundesamtes be-
schränken sich die Aufgaben des Bundeseisenbahn-
vermögens auf die in § 3 Abs. 2 Nr. 1, 3 bis 5 
erwähnten Bereiche. Der Aufbau des Bundeseisen-
bahnvermögens ändert sich durch Aufgehen der bis-
her dem Unternehmerischen Bereich zugeordneten 
Dienststellen in der AG. Daher regelt der Präsident 
des Bundeseisenbahnvermögens den Verwaltungs-
aufbau durch Verwaltungsordnung neu (§ 6 Abs. 6). 
Die damit verbundenen organisatorischen und perso-
nellen Änderungen machen es erforderlich, die Perso-
nalvertretungen durch Wahlen neu zu legitimieren. 

Durch Wegfall der bisherigen Personalvertretungen, 
bedingt durch die organisatorischen Veränderungen, 
entsteht bis zur Wahl der neuen Personalvertretungen 
ein „Personalvertretungsfreier" Zeitraum. Dieser soll 
durch die Übergangsregelungen verhindert werden 
(Absätze 2, 3 und 4). Die bisherige Stufenvertretung 
der Bezirkspersonalräte wird beim Bundeseisenbahn-
vermögen (Restsondervermögen) nach Ausgliede-
rung des Unternehmerischen Bereiches entfallen, da 
beim Restsondervermögen keine mittlere Verwal-
tungsebene mehr erforderlich ist und damit nicht 
bestehen bleiben wird. 

Zu §9 

Die Regelungen für die Personalvertretungen gemäß 
§ 8 gelten entsprechend für die Schwerbehinderten-
vertretungen. 

Zu § 10 

Absatz 1 

Nach § 3 Abs. 2 des BBG ist „Dienstvorgesetzter", wer 
für die beamtenrechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der ihm nachgeordne-
ten Beamten zuständig ist, und „Vorgesetzter", wer 
einem Beamten für dessen dienstliche Tätigkeit Wei-
sungen erteilen kann. 

Der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens ist 
nach Gründung der Deutsche Bahn AG für die Füh-
rung  der Geschäfte des Bundeseisenbahnvermögens 
(„Rest"-Sondervermögen = Verwaltungsbereich im 
Sinne des § 3 Abs. 1 und 2) verantwortlich. Der 
Bundesminister für Verkehr soll ihm in diesem 
Bereich auch dienstliche Weisungen erteilen kön-
nen. 

Der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens ist 
gegenüber allen Beamten, Angestellten und Arbei-
tern des Bundeseisenbahnvermögens Vorgesetzter 
und gegenüber den Beamten zusätzlich Dienstvorge-
setzter. 

Absatz 2 

Der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens ist 
oberste Dienstbehörde und damit nach anderen 
Gesetzen (z. B. Bundesbeamtengesetz, Bundesdiszi-
plinarordnung) in einer Reihe von Fä llen zur Entschei-
dung befugt. Die letzte Entscheidung bei der Beset-
zung leitender Posten liegt beim Bundesminister für 
Verkehr. 

Zu § 11 

Beamte haben Anspruch auf eine ihrem statusrechtli-
chen Amt entsprechende Tätigkeit. Aus betrieblichen 
oder aus dienstlichen Gründen beim Bundeseisen-
bahnvermögen oder bei der Deutsche Bahn AG kann 
es notwendig werden, einen Beamten auch auf einen 
geringer bewerteten Dienstposten umzusetzen. Die 
Aufbauorganisation des Bundeseisenbahnvermögens 
wird sich z. B. durch Zusammenführung der DB und 
DR und der anschließenden Ausgliederung der Deut-
sche Bahn AG aus dem Unternehmerischen Bereich 
gegenüber der bisherigen Organisa tion der Bundesei-
senbahnen verändern. Organisatorische Veränderun-
gen bei der Deutsche Bahn AG (z. B. Auflösung, 
Zusammenlegung, Trennung von Betrieben oder 
Betriebsteilen) werden unmi ttelbare Auswirkung auf 
die Verwendung der der Gesellschaft zugewiesenen 
Beamten haben. In solchen Fällen benötigt das Bun-
deseisenbahnvermögen für die der Deutsche Bahn 
AG zugewiesenen Beamten einen den veränderten 
Organisationsstrukturen entsprechenden Handlungs-
spielraum. Die Vorschrift soll dem Bundeseisenbahn-
vermögen aus den genannten dienstlichen Gründen 
personalwirtschaftliche Erleichterungen ermögli-
chen. Da der Beamte grundsätzlich einen Anspruch 
auf amtsgemäße Verwendung hat, muß der Einsatz 
auf einem geringer bewerteten Dienstposten zeitlich 
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begrenzt sein. Die Regelung entspricht, soweit 
betriebliche Gründe maßgebend sind, § 21 des gelten-
den BbG. Sie hat sich bewährt. 

Zu § 12 

Absatz 1 

Auf Grund dieser Verordnungsermächtigung für den 
Bundesminister für Verkehr kann von den in § 26 
Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und in der 
Funktionsgruppenverordnung festgelegten Ober-
grenzen für die Anteile der Beförderungsämter am 
Planstellenvolumen abgewichen werden. Die Rege-
lung muß im Zusammenhang mit der Absicht gesehen 
werden, den Laufbahnen, soweit Tätigkeiten bei 
der Deutsche Bahn AG wahrzunehmen sind, keine 
Beamten-Nachwuchskräfte mehr zuzuführen. Die 
laufbahnmäßige Entwicklung der beim Bundeseisen-
bahnvermögen verbleibenden Beamten würde vom 
Personalrückgang ungünstig beeinflußt, wenn eine 
ständige Anpassung des Stellenkegels nicht zulässig 
wäre. Die notwendige ständige Anpassung des Stel-
lenkegels wegen künftig unterbleibender Einstellung 
von Nachwuchskräften in die Laufbahnen läßt es nicht 
zu, die Überschreitung der zuständigen Obergrenzen 
für Beförderungsämter in den Besoldungsgruppen 
festzuschreiben (vgl. § 50 Abs. 1 des Poststrukturge-
setzes). Die notwendigen Überschreitungen der Ober-
grenzen finden ihren Niederschlag im jährlichen 
Stellenplan des Bundeseisenbahnvermögens, der als 
Teil des Wirtschaftsplanes vom Bundesminister für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Finanzen zu genehmigen ist (vgl. § 16 Abs. 3). 

Absatz 2 

Der Hinweis auf § 18 des Bundesbesoldungsgesetzes 
stellt darüber hinaus klar, in welcher Weise für den 
Stellenaufbau des Bundeseisenbahnvermögens in 
funktioneller Hinsicht gleichwertige Arbeitsplatzbe-
wertungen der Deutsche Bahn AG zu berücksichtigen 
sind. Die vorübergehende Verwendung auf einem 
niedriger bewerteten Dienstposten aus dienstlichen 
oder betrieblichen Gründen wird dadurch nicht aus-
geschlossen. 

Zu § 13 

Absatz 1 

Für die beim Bundeseisenbahnvermögen beschäftig-
ten Arbeitnehmer sollen die bestehenden Betriebs-
krankenkassen von DB (Bundesbahn-Betriebskran-
kenkasse) und DR (Reichsbahn-Betriebskranken-
kasse) weiterhin zuständig sein, auch wenn die 
Betriebskrankenkassen nach § 150 SGB V vereinigt 
werden. Insofern ist eine Weiterführungsaussage 
erforderlich. 

Die Aufwendungen für die Bundesbahn-Betriebs

-

kasse betragen 1993 laut Wirtschaftsplanansatz 346 

Mio. DM, für die Reichsbahn-Betriebskrankenkasse 
486,4 Mio. DM. Bei beiden Kassen werden im Jahre 
1993 durchschnittlich 793 bzw. 883 Personen beschäf-
tigt sein. 

Bei Fortschreibung der Wirtschaftsplanansätze für das 
Jahr 1994 würden die Aufwendungen für die verei-
nigten Betriebskrankenkassen beim Bundeseisen-
bahnvermögen 892,3 Mio. DM betragen, 1 652 Perso-
nen würden dort  beschäftigt sein. 

Absatz 2 

Für die gesetzliche Rentenversicherung wird die 
Trägerschaft der Bundesbahn-Versicherungsanstalt 
(BVA) als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung im Sinne des SGB VI fortgeschrie-
ben. Die Zuständigkeit der als „Bahnversicherungs-
anstalt" weiterzuführenden Körperschaft erstreckt 
sich auf das Bundeseisenbahnvermögen sowie auf 
privat-rechtlich organisierte Unternehmen, deren 
Gegenstand eine Tätigkeit im Sinne des Artikels 2 § 3 
Abs. 1 ENeuOG ist (Unternehmen, die Eisenbahnver-
kehrsleistungen erbringen, eine Eisenbahninfrastruk-
tur betreiben oder dem Eisenbahnverkehr verwandte 
Geschäftstätigkeiten ausüben). Die entsprechenden 
Änderungen im SGB VI ergeben sich aus Artikel 6 
Abs. 100 ENeuOG. 

Die Aufwendungen für die gesetzliche Rentenversi-
cherung im Bereich der DB (BVA, Abt. A) betragen 
1993 laut Wirtschaftsplanansatz 392,9 Mio. DM, im 
Bereich der DR laut Wirtschaftsplanansatz 641,2 Mio. 
DM. Bei der BVA, Abt. A werden im Jahre 1993 
durchschnittlich 484, im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung für die Arbeitnehmer der DR 343 
Personen beschäftigt sein. 

Bei Fortschreibung der Wirtschaftsplanansätze für das 
Jahr 1994 würden im Bereich des Bundeseisenbahn-
vermögens die Aufwendungen 1081,2 Mio. DM 
betragen; es würden durchschnittlich 828 Personen 
beim Bundeseisenbahnvermögen für die Aufgabener-
füllung der gesetzlichen Rentenversicherung benö-
tigt. 

Absatz 3 

Eine Berechtigung für eine Eigenunfallversicherung 
der bisherigen Bundeseisenbahnen durch eine recht-
lich unselbständige Ausführungsbehörde (Bundes-
bahn-Ausführungsbehörde für Unfallversicherung) 
besteht nach Ausgliederung des Unternehmerischen 
Bereiches des Bundeseisenbahnvermögens und Er-
richtung der Deutsche Bahn AG nicht mehr. Es ist 
deshalb vorgesehen, daß künftig die gesetzliche 
Unfallversicherung von einem aus der Bundesbahn

-

Ausführungsbehörde zu bildenden rechtlich selbstän-
digen Bahn-Unfallversicherungsträger (Eisenbahn

-

Unfallkasse) durchgeführt wird. Die Zuständigkeit 
der Unfallkasse entspricht den für die gesetzliche 
Rentenversicherung festgelegten Bereichen (vgl. Be-
gründung zu Absatz 2). Die entsprechenden Änderun-
gen der Reichsversicherungsverordnung ergeben sich 
aus Artikel 6 Abs. 90 ENeuOG. 
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Die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversi-
cherung im Bereich der DB (BUVB) be tragen im Jahre 
1993 laut Wirtschaftsplanansatz 148,2 Mio. DM, der 
Personaleinsatz beläuft sich auf durchschnittlich 92 
Personen. Für den Bereich der DR be tragen die 
Aufwendungen laut Wirtschaftsplanansatz für das 
Jahr 1993 32 Mio. DM. 

Die fortgeschriebenen Wirtschaftsplanansätze für 
1994 im Bereich des Bundeseisenbahnvermögens lau-
ten 185,9 Mio. DM; diese Ansätze werden auch dem 
Wirtschaftsplan der vorgesehenen Einsenbahn-
Unfallkasse zugrundezulegen sein. 

Absatz 4 

Für die Betriebskrankenkassen von DB und DR bedarf 
es zur Klarstellung einer gesetzlichen Regelung, 
obwohl deren Zuständigkeit auch für die Deutsche 
Bahn AG bereits auf Grund des faktischen Betriebs-
begriffs bei entsprechender Satzungsänderung gege-
ben ist, von der Gesellschaft durch ausdrückliche 
Willenserklärung gemäß § 151 SGB V aber gegebe-
nenfalls verneint werden kann. 

Zu § 14 

Absatz 1 

Die beamtenrechtliche Fürsorge in Krankheitsfällen 
(§ 79 BBG) ist im Bereich der DB herkömmlich durch 
die Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten 
(KVB) erfüllt worden, die hierzu beihilfeentspre-
chende Zuschüsse der DB erhält. Die Beihilfevor-
schriften des Bundes (BhV) gelten nach deren § 18 
Abs. 6 für den Bereich der DB ausdrücklich nicht. Die 
Einführung der BhV ist für die Beamten des Bundes-
eisenbahnvermögens nicht möglich, da eine notwen-
dige ergänzende private Krankenversicherung zu 
zumutbaren Bedingungen angesichts des Lebensal-
ters der Betroffenen nicht mehr erlangt werden kann. 
Die bestehende Versicherungsform ist daher unter 
Bestandsschließung so lange weiterzuführen, wie der 
beamtenrechtliche Fürsorgeanspruch für deren Mit-
glieder zu erfüllen bleibt. Da die KVB „nach Maßgabe 
von Satzung und Tarif" weitergefüh rt  wird, ist die 
Mitversicherung von Angehörigen (Ehefrauen, Kin-
dern) bzw. die Fortsetzung der Mitgliedschaft durch 
den Ehegatten beim Tode des Mitgliedes sowie die 
Fortsetzung der Mitgliedschaft bei Beurlaubten 
sichergestellt. 

Absatz 2 

Mit dem Beitrag zur KVB ist im Umlagewege der 
durch beihilfeentsprechende Zuschüsse nicht abzu-
deckende Tarifaufwand nebst Verwaltungskostenan-
teilen abzudecken. Der Beitrag wird bedarfsentspre-
chend in Prozenten der Bezüge eines Eckmannes 
(= Summe von Grundgehalt Besoldungsgruppe A 7 
Dienstaltersstufe A 9 zuzüglich Ortszuschlag für Ver-
heiratete ohne Kinder, zuzüglich Zulage „sonstige 

Dienste" der jeweils der Besoldungsentwicklung 
angepaßten Besoldungsordnung A) bemessen und für 
die Mitglieder prozentual nach deren Besoldungs-
gruppe festgesetzt. 

Die notwendige Anpassung dieses Beitrages ange-
sichts einer durch die Überalterung des geschlossenen 
Bestandes überproportionalen Ausgabenentwicklung 
soll durch Anbindung an  die durchschnittliche 
Kostenentwicklung im allgemeinen Gesundheitswe-
sen erfolgen und durch den für den Bereich der 
Rentnerkrankenversicherung geltenden Beitragssatz 
eingegrenzt werden. Die nach der Beitragstafel beste-
hende Koppelung der Beitragsentwicklung an  die 
Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 
wird beibehalten, durch die Anpassung an  die durch-
schnittliche Kostenentwicklung im allgemeinen Ge-
sundheitswesen überlagert. 

Absatz 3 

Die Vorschrift stellt sicher, daß Anpassungen der 
Tarifleistung der KVB an  künftige Entwicklungen des 
Beihilferechts des Bundes ohne Einfluß auf die in 
Absatz 2 festgelegte Beitragssystematik bleiben. 
Nicht durch beihilferechtliche Entwicklung ausgelö-
ste Tarifverbesserungen bzw. Änderungen des erstat-
tungsfähigen Be trages bleiben zwar grundsätzlich 
möglich, gehen aber ausschließlich zu Lasten der 
Versicherten. 

 
Absatz 4 

Der Beitrag zur KVB ist die Umlage des durch beihil-
feentsprechende Zuschüsse der DB nicht abgedeck-
ten Tarifaufwandes auf die Mitglieder. Dieses System 
setzt, wie in der gesetzliche Sozialversicherung, einen 
„Generationenvertrag" voraus. Der fehlende Neuzu-
gang jüngerer Beamter infolge Neugliederung der 
Bundeseisenbahnen bewirkt faktisch die Kündigung 
dieses „Generationenvertrages". Durch die hierdurch 
ausgelöste fortschreitende Überalterung des Mitglie-
derbestandes muß der Tarifleistungsaufwand über-
proportional ansteigen. Er kann durch beihilfeent-
sprechende Zuschüsse und nach Absatz 2 bemessene 
zumutbare Beiträge nicht mehr abgedeckt werden. 
Nach dem Verursacherprinzip ist der Differenzbe trag 
vom Bund zu übernehmen, da diese Entwicklung 
Folge der Strukturreform der Bundeseisenbahnen ist 
(Arm.: Die Höhe des Differenzbetrages wird z. Z. in 
einem versicherungsmathematischen Gutachten er-
mittelt. Ein Ergebnis soll im Februar 1993 vorlie-
gen). 

Laut Wirtschaftsplanansatz für das Jahr 1993 werden 
die Aufwendungen für die KVB 1 918,4 Mio. DM 
be tragen; 572 Personen werden im Bereich der KVB 
eingesetzt sein. Die fortgeschriebenen Wirtschafts-
planansätze für 1994 lauten 2 021,9 Mio. DM bei 
unverändertem Personaleinsatz. 
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Absatz 5 

Die allein aus Beitragsmitteln der Mitglieder (Klinik-
fonds) unterhaltene Klinik für Herz- und Gefäßkrank-
heiten der KVB in Königstein/Taunus soll bis zum 
Abschluß der Abwicklung der Körperschaft in der 
bisherigen Trägerschaft und Rechtsform weiterge-
führt werden. Nach Abwicklung des Mitgliederbe-
standes der Körperschaft kann das in diesem Zeit-
punkt noch bestehende Klinikvermögen auf einen der 
genannten Träger übertragen werden. 

Zu § 15 

Absatz 1 

Die organisatorisch in die Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt eingebundene Zusatzversicherung 
(BVA/Abt. B), eine betriebliche Sozialeinrichtung der 
DB im Sinne des § 27 des geltenden BbG, wird beim 
Bundeseisenbahnvermögen weitergefüh rt. 

Laut Wirtschaftsplanansatz für das Jahr 1993 werden 
die Aufwendungen für die BVA, Abt. B 520,7 Mio. DM 
betragen; durchschnittlich werden 225 Personen für 
den BVA, Abt. B tätig sein. Die fortgeschriebenen 
Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 1994 betragen 
546,6 Mio. DM bei unverändertem Personaleinsatz. 

Wegen der im Beitrittsgebiet offenen Regelung einer 
Zusatzverorgung im öffentlichen Dienst und der erfor-
derlichen Handlungsfreiheit der Deutsche Bahn AG 
für ihren Bereich ist die BVA/Abt. B auf den bestehen-
den Versicherungsbestand zu beschränken. Ausnah-
men sind lediglich möglich für Arbeitnehmer, die vom 
Bundeseisenbahnvermögen zur Dauerverwendung in 
diesem Sondervermögen neu eingestellt werden. 

Die künftige Kostenbelastung des Bundeseisenbahn-
vermögens aus der Zusatzversicherung hängt maß-
geblich davon ab, in welchem Umfang sich die AG 
bzw. deren Mitarbeiter an der BVA/Abt. B beteiligen 
werden. Für den Fall, daß sich die Gesellschaft nicht 
an der BVA/Abt. B beteiligt, ist von einem Gutachter 
eine versicherungsmathematische Berechnung des 
Barwertes der über die DB-Beteiligung bis zum 
31. Dezember 1993 entstandenen Anwartschaften 
und Ansprüche in der BVA/Abt. B (Teil D der Satzung) 
durchgeführt worden. Für die Ermittlung des Barwer-
tes werden hinsichtlich der Entwicklung der zu dyna-
misierenden Teile der Ansprüche und Anwartschaf

-

ten eine jährliche Erhöhung der Einkommen um 3, 4, 5 
oder 6 % unterstellt. Für die in die Barwertermittlung 
einfließende Abzinsung wird ein Zinssatz von 6, 7 oder 
8 % in Ansatz gebracht. Der Barwert beträgt danach in 
der günstigsten Variante (Erhöhung um jährlich 3 %, 
Zinssatz 8 %) rund 11,1 Mrd. DM, in der ungünstigsten 
Variante (Erhöhung um jährlich 6 %, Zinssatz eben-
falls 6 %) rund 25,4 Mrd. DM. Darin sind die vom 
Bundeseisenbahnvermögen zu zahlenden Aufwen-
dungen für die auf Grund tarifvertraglicher Regelun-
gen fortzuführenden Pflichtversicherungen bei der 
BVA/ Abt. B nicht enthalten. 

Darüber hinaus trifft das Bundeseisenbahnvermögen 
in die Verpflichtungen der DB zur Erstattung der 
Ausgaben für Altrenten aus dem 31. Juli 1979 
geschlossenen Bestand nach Teil C der Satzung der 
BVA/Abt. B ein (1994 vsl. 564 Mio. DM, 1995 vsl. 
542 Mio. DM, 1996 vs. 520 Mio. DM mit fallender 
Tendenz). 

Absatz 2 

Die sonstigen in der Anlage zu Absatz 2 aufgeführten 
betrieblichen Sozialeinrichtungen und anerkannten 
Selbsthilfeeinrichtungen von DB und DR haben sich in 
ihrer Betriebsbezogenheit für das Eisenbahnwesen 
des Bundes bewährt. Die ausgesprochene Anerken-
nung als betriebliche Sozialeinrichtung (gegebenen-
falls bei Beteiligung der DB oder DR an diesen) soll 
auch für das Bundeseisenbahnvermögen Bestand 
haben; die betrieblichen Sozialeinrichtungen sind 
daher entsprechend § 27 des geltenden BbG auch für 
das Bundeseisenbahnvermögen fortzuschreiben. Dies 
gilt nicht für die Kleiderkasse, da bei Durchführung 
des Eisenbahnbetriebes durch die Deutsche Bahn AG 
die auf Vorschriften des öffentlichen Rechts gestützte 
Pflicht zum Tragen von Dienstkleidung entfällt und 
damit der Kleiderkasse die Rechtsgrundlage als 
Anstalt des öffentlichen Rechts entzogen ist. Die 
Deutsche Bahn AG hat die Möglichkeit, die Kleider-
kasse in anderer Rechtsform weiter zu be treiben. 

Die Belastungen der DB und der DR (laut Wirtschafts-
plan  und Kostenrechnung Sozialdienst — KRS —) 
durch die betrieblichen Sozialeinrichtungen und die 
als betriebliche Sozialeinrichtungen anerkannten 
Selbsthilfeeinrichtungen im Jahre 1991 (in Klammem 
Ansätze für 1993) sind aus folgender Ubersicht 
ersichtlich (in Mio. DM): 
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Absatz 3 

Die offene Anerkennungs- und Beteiligungsmöglich-
keit der Deutsche Bahn AG entspricht dem Grundsatz 
der Zweckmäßigkeit bei der Errichtung betrieblicher 
Sozialeinrichtungen oder Gewährung sonstiger frei-
williger betrieblicher Leistungen. Über die Beteili-
gung oder Anerkennung soll — ohne gesetzliche 
Bindung — die Deutsche Bahn AG allein entscheiden 
können, allerdings innerhalb einer vom Gesetzgeber 
festgelegten Frist von sechs Monaten nach ihrer 
Eintragung im Handelsregister (s. Artikel 2 § 26 
ENeuOG). 

Absatz 4 

Soweit im Wirtschaftsplan des Bundeseisenbahnver-
mögens Beträge zur Finanzierung der Leistungen der 
betrieblichen Sozialeinrichtungen und Selbsthilfeein-
richtungen bereit gestellt werden, weil die Finanzie-
rung durch Beiträge der Mitglieder der Einrichtungen 
nicht ausreicht und seitens der Deutsche Bahn AG 
keine Zuschüsse gezahlt werden (keine Beteiligung 
oder Anerkennung einzelner Einrichtungen) muß 
dem Bundeseisenbahnvermögen die Möglichkeit ein-
geräumt werden, über die Modalitäten der Weiterfüh-
rung der Einrichtungen zu befinden. Die Weiterfüh-
rung der Einrichtungen zu den bisherigen Bedingun-
gen wäre insbesondere dann in Frage gestellt, wenn 
die Deutsche Bahn AG für die ca. 270 000 Angestell-
ten und Arbeiter der bisherigen Sondervermögen DB 
und DR, deren Arbeitsverhältnisse gemäß Artikel 2 
§ 14 Abs. 1 ENeuOG auf die AG übergehen, sich an 
einzelnen Einrichtungen nicht beteiligt und nicht 
anerkennt. Der bisherige Zuschußbedarf einzelner 
betrieblicher Sozialeinrichtungen oder Selbsthilfeein-
richtungen war am Gesamtpersonalbestand der DB 
bzw. der DR orientiert. Da eventuell erforderliche 
Zuschüsse in den Wirtschaftsplan aufzunehmen sind, 
ist die Beteiligung des Bundesministers für Verkehr 
und des Bundesministers der Finanzen über § 16 
Abs. 3 gewährleistet. 

Absatz 5 

Es ist beabsichtigt, im Zuge der Strukturreform der 
Bundeseisenbahnen die bisher rechtlich unselbstän-
digen betrieblichen Sozialeinrichtungen der DB/DR 

— Sozialwerk (BSW) 

— Bahn-Hausbrandversorgung (BHbv) 

in eine Stiftung (Sozialwerk) bzw. eine GmbH (Haus-
brandversorgung) umzuwandeln. 

Mit der Umwandlung erlangen die Einrichtungen 
eigene Personalhoheit. Diese ist notwendig, damit die 
Einrichtungen ihre bisherigen Aufgaben weiterhin 
und unabhängig von der Bindung an  die Personalvor

-

gaben des Bundeseisenbahnvermögens bzw. der 
Deutsche Bahn AG erfüllen können, weil derzeit die 
erforderlichen Personalergänzungen durch die DB 
wegen der Begrenzung der Einstellungen auf die 
betriebsnotwendigen Bereiche nicht erfolgen konn-
ten. 

Im übrigen wird durch die rechtliche Verselbständi-
gung von BSW und BHbv erreicht, daß deren Jahres-
abschlüsse nicht mehr wie bisher in den Jahresab-
schluß der DB bzw. des Bundeseisenbahnvermögens 
zu integrieren sind, eine Forderung, die vom Verwal-
tungsrat der DB in der Vergangenheit wiederholt 
erhoben worden ist. 

Wenn keine Steuer- und Gebührenfreiheit erreicht 
wird, entstehen für die Stiftung BSW bzw. die BHbv-
GmbH folgende Kosten: 

1. Auf das aus freiwilligen Spenden der Mitarbeiter 
geschaffene Vermögen des BSW wäre bei der 
Übertragung eine Schenkungssteuer von 64 % des 
Einheitswertes zu entrichten, die allein für den 
Bereich der DR auf 20,5 Mio. DM zu veranschlagen 
ist. Für den DB-Bereich wären 35,8 Mio. DM zu 
veranschlagen, wobei dahinstehen kann, ob für die 
dem BSW 1943 enteigneten Grundstücke bei der 
Rückgabe eine Befreiung von der Schenkungs-
steuer möglich sein könnte. Dazu kommen noch 
Grundbuchamts- und Notariatsgebühren von ca. 
20 Mio. DM, so daß auf Grund dieser Belastungen 
eine Umwandlung in eine rechtsfähige Stiftung 
ausscheiden müßte. 

2. Für die Umwandlung der BHbv in eine GmbH 
entstehen einmalige Kosten in Höhe von 100 TDM 
(Notarkosten 40 TDM, Kosten für Wirtschaftsprü-
fer 50 TDM, sonstige Kosten 10 TDM). Nach der 
Umwandlung in eine GmbH sind Gewerbekapital- 
(1 % des Eigenkapitals) und Körperschaftsteuer 
(50 v. H.) zu zahlen. 

Zu § 16 

Absätze 1 bis 5 

Mit der Strukturreform soll die Auflösung der zur Zeit 
bestehenden Nebenhaushalte der Sondervermögen 
DB und DR eingeleitet werden. Das zunächst verblei-
bende Bundeseisenbahnvermögen ist ein Neben-
haushalt, der entsprechend der allgemeinen Zielset-
zung der Bundesregierung mittelfristig aufgelöst wer-
den soll (vgl. auch § 29). Es soll durch eigene Einnah-
men (z. B. Personalkostenerstattungen seitens der 
Deutsche Bahn AG, Verwertung von Grundstücken) 
finanziert werden. Reichen diese nicht aus, so müssen 
die Verluste unmittelbar aus dem Bundeshaushalt 
gedeckt werden. Daher ist eine Ermächtigung zur 
Nettokreditaufnahme — wie bei den bisherigen Son-
dervermögen — grundsätzlich nicht mehr vorgese-
hen. Im übrigen entsprechen die Bestimmungen weit-
gehend den §§ 30 und 31 des geltenden BbG. 
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Zu § 17 

Absätze 1 und 2 

Diese Vorschriften regeln die Kreditermächtigungen 
für das Sondervermögen. Die Kreditermächtigungen 
für die Jahre 1994 und 1995 tragen der Haushaltslage 
des Bundes Rechnung (Absatz 1 Nr. 1 — s. auch 
Begründung zum ENeuOG — Allgemeines — unter 
Nr. 13a) Auswirkungen der Strukturreform auf den 
Bundeshaushalt). Die übrigen Kreditermächtigungen 
(Absatz 1 Nr. 2 bis 4) sind so gefaßt, daß das Sonder-
vermögen seine Aufgaben erfüllen kann, einschließ-
lich der Aufnahme notwendiger Geldmarktmittel zur 
Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe, und 
es darüber hinaus keiner weiteren Kreditermächti-
gungen bedarf. Die Höhe der Kredite ergibt sich aus 
den jährlichen Wirtschaftsplänen. 

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, aus kreditpoliti-
schen Erwägungen und Gründen der Wirtschaftlich-
keit für Tilgungsverpflichtungen am Anfang des 
nächsten Wirtschaftsjahres bereits im laufenden Wirt-
schaftsjahr Mittel für die Anschlußfinanzierungen 
aufzunehmen. 

Absätze 3 bis 5 

Diese Bestimmungen regeln die Form und das Verfah-
ren der Kreditaufnahme, die Gleichstellung der 
Schuldurkunden des Sondervermögens mit denen des 
Bundes sowie die Ausfertigung der Schuldurkunden 
und die Verwaltung der Schulden des Sondervermö-
gens durch die Bundesschuldenverwaltung. 

Die Verwendung des Begriffs „Schuldverschreibun-
gen" in Absatz 3 erfolgt in Anlehnung an  die Termi-
nologie in § 20 Abs. 2 des Bundesbankgesetzes. Er 
umfaßt als Oberbegriff u. a. Anleihen und Schatzan-
weisungen. 

Zu § 18 

Absätze 1 bis 3 

Um die Lage des Sondervermögens transparent zu 
machen, ist das Bundeseisenbahnvermögen ver-
pflichtet, dem Bundesminister für Verkehr jährlich 
über die Abwicklung der dem Sondervermögen oblie-
genden Aufgaben zu berichten und auf Verlangen 
Auskunft in Einzelangelegenheiten zu erteilen. 

Zu § 19 

Absatz 1 

Durch diese Regelung wird das volle Prüfungsrecht 
des Bundesrechnungshofs für das Bundeseisenbahn-
vermögen festgelegt. 

Absatz 2 

Hierdurch soll die in § 34 Abs. 4 des geltenden BbG 
bestehende Möglichkeit, seitens des Bundesministers 
für Verkehr oder des Bundesministers der Finanzen 
den Vorprüfstellen Prüfungsaufträge zu erteilen, 
erhalten bleiben. 

Zu §§ 20 bis 25 

Die in den §§ 1 bis 19 geregelte Zusammenführung 
der beiden bestehenden Bundeseisenbahnen DB und 
DR zu einer einheitlichen Eisenbahn des Bundes in 
der Rechtsform eines nicht rechtsfähigen Sonderver-
mögens des Bundes ist nicht das angestrebte Endziel 
der Strukturreform der Bundeseisenbahnen. Ziel ist es 
vielmehr, aus diesem einheitlichen Sondervermögen 
„Bundeseisenbahnvermögen" ein privatrechtlich or-
ganisiertes Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, zu 
bilden, die die zusammengeführten Bundeseisenbah-
nen nach ausschließlich wirtschaft lichen Grundsätzen 
führen soll. Die Gründung dieser Aktiengesellschaft 
wird durch Artikel 2 ENeuOG bewirkt. Sie wäre 
allerdings ohne eine ausreichende Ausstattung der 
Gesellschaft mit Liegenschaftsvermögen nicht mög-
lich. Diesem Zwecke dienen die §§ 20 bis 25. Mit § 20 
wird die Bundesrepublik Deutschland in Gestalt des 
durch dieses Gesetz neu gebildeten nicht rechtsfähi-
gen Sondervermögens „Bundeseisenbahnvermögen" 
verpflichtet, der auf Grund von Artikel 2 ENeuOG 
gegründeten Deutsche Bahn AG das Vermögen — 
insbesondere an Liegenschaften — zu übertragen, das 
diese für das Erbringen von Eisenbahnverkehrslei-
stungen und für das Be treiben der Eisenbahninfra-
struktur benötigt. Bei der Übertragung des Liegen-
schaftsvermögens wird differenziert zwischen dem 
unmittelbar und ausschließlich diesen Zwecken die-
nenden (bahnnotwendigen) Liegenschaftsvermögen, 
das durch Gesetz auf die Deutsche Bahn AG über-
gehen soll, und den gemischt genutzten, also nur 
zum Teil bahnnotwendigen Grundstücken, die ein-
zeln auf die Deutsche Bahn AG übertragen werden 
sollen. 

Der gesetzliche Übergang ist an dem inhaltlichen 
Kriterium der Bahnnotwendigkeit ausgerichtet und 
wäre ohne besondere Vorkehrungen im Grundbuch 
nicht vollziehbar. Der Grundbuchbeamte könnte 
nämlich nicht erkennen, ob ein Grundstück bahnnot-
wendig und damit auf die Deutsche Bahn AG von 
Gesetzes wegen übergegangen ist. Deshalb sieht § 23 
ein Verwaltungsverfahren vor, in dem dieser gesetz-
liche Übergang festgestellt und durch den Bescheid 
grundbuchklar nachgewiesen wird. Übertragungen 
könnten zwar grundsätzlich rechtsgeschäftlich erfol-
gen. Voraussetzung hierfür wäre aber, daß die Verfü-
gungsbefugnis des Bundeseisenbahnvermögens im-
mer zweifelsfrei ist. Das ist allerdings deshalb nicht 
der Fall, weil im Bereich der Bundeseisenbahnen 
Grundbuchberichtigungen auch in Zusammenhang 
mit Gesamtrechtsnachfolgen nicht immer vorgenom-
men worden sind. Aus diesem Grunde sieht § 23 ferner 
vor, daß auch die Übertragung des Liegenschaftsver-
mögens durch einen Übergabebescheid erfolgt. 
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Dieses Verwaltungsverfahren zur Feststellung eines 
gesetzlichen Übergangs von Liegenschaften oder zur 
Übertragung solcher Liegenschaften auf die Deutsche 
Bahn AG nimmt einige Zeit in Anspruch. Bis zu 
diesem Zeitpunkt könnten Verfügungen der Deutsche 
Bahn AG über die Liegenschaften nur einge-
schränkt vorgenommen werden. Es könnte eine Voll-
zugslücke entstehen. Um das zu vermeiden, sieht § 22 
eine gesetzliche Verfügungsbefugnis vor, die die 
Deutsche Bahn AG von dem Zeitpunkt ihrer Grün-
dung an  ermächtigt, neben dem Bundeseisenbahn-
vermögen und noch vor Abschluß der Verfahren über 
Grundstücke aus dem Bundeseisenbahnvermögen zu 
verfügen. Diese Verfügungsbefugnis dient der Über-
brückung der Verfahrensdauer und endet mit dem 
nachgewiesenen Abschluß des Verfahrens. Für Strei-
tigkeiten im Zusammenhang mit der Übertragung von 
Bundeseisenbahnvermögen auf die Deutsche Bahn 
AG wären eigentlich die Verwaltungsgerichte zustän-
dig, weil die Übertragung durch Verwaltungsakt 
festgestellt bzw. vorgenommen wird. Es handelt sich 
hierbei allerdings um Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit der Organisation des Bundesvermögens. 
Denn die Anteile der Deutsche Bahn AG gehören im 
Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister vollständig dem Gründer, der Bun-
desrepublik Deutschland. Deshalb ist es möglich, 
diese Streitigkeiten aus der Zuständigkeit der staatli-
chen Gerichtsbarkeit herauszunehmen und sie einer 
verwaltungsinternen Schiedsstelle zu übertragen. 
Diese Übertragung ist naturgemäß begrenzt auf Fra-
gen im Zusammenhang mit der „Ausstattung" der 
Deutsche Bahn AG. Für andere und für in Zukunft 
auftretende Streitigkeiten gilt dies nicht. 

Zu § 20 

Unter gewöhnlichen Umständen könnte der Deutsche 
Bahn AG das benötigte Liegenschaftsvermögen 
rechtsgeschäftlich im Zusammenhang mit der Grün-
dung übertragen werden. Das würde allerdings vor-
aussetzen, daß alle Grundstücke und Vermögens-
werte im einzelnen grundbuchkonform aufgelistet 
werden könnten. Dazu sind die Bundeseisenbahnen 
nicht imstande. Für die Deutsche Reichsbahn gilt dies 
vor allem deshalb, weil sie nach Artikel 26 des 
Einigungsvertrages noch Zuordnungsverfahren 
durchführen und Rückführungen aus dem Vermögen 
anderer staatlicher Stellen vornehmen muß. Es ist 
aber rechtlich möglich, der Deutsche Bahn AG im 
Zeitpunkt der Vollendung ihrer Gründung das bahn-
notwendige Vermögen pauschal durch Gesetz zu 
übertragen. Dies ist in § 21 auch vorgesehen. Hiermit 
entsteht aber das bilanztechnische Problem der Akti-
vierung dieses Vermögensgegenstandes. Da es sich 
um einzelne Grundstücke handelt, müßten diese im 
Grundsatz einzeln und jeweils mit ihrem Verkehrs-
wert in der Bilanz ausgewiesen werden. Das ist den 
Bundeseisenbahnen schon wegen der Vielzahl der zu 
übertragenden Liegenschaften — es wird von rund 
220 000 Liegenschaften ausgegangen werden müssen 
— gegenwärtig nicht möglich. Diese Schwierigkeit 
soll mit der Regelung des § 20 dadurch überbrückt 

werden, daß die Grundstücke in der Eröffnungsbilanz 
vorläufig mit einem pauschalen Wert angesetzt wer-
den. Um dies zu ermöglichen, wird ein gesetzlicher 
Übertragungsanspruch begründet, den die Bundesre-
publik Deutschland garantiert. 

Absatz 1 

Absatz 1 enthält die grundsätzliche Übertragungsver-
pflichtung. Danach ist die Bundesrepublik Deutsch-
land — Bundeseisenbahnvermögen — verpflichtet, 
der Deutsche Bahn AG alles Vermögen zu übertragen, 
das sie für das Erbringen von Eisenbahnverkehrslei-
stungen und für das Be treiben der Eisenbahninfra-
struktur benötigt. Dazu gehören zunächst die beweg-
lichen und sonstigen vom Grundeigentum losgelösten 
Vermögensgegenstände wie Lokomotiven und Wag-
gons, Einrichtungen von Bahnhöfen und sonstiger 
Bahngebäude und Betriebsanlagen. Für die Grund-
stücke und die damit fest verbundenen Anlagen und 
Gebäude sieht Absatz 1 eine Verpflichtung zur Über-
tragung nur insoweit vor, als diese ausschließlich und 
unmittelbar für den Bahnbetrieb benötigt werden. Das 
sind etwa solche Grundstücke, auf denen sich Gleis-
anlagen, Bahnhöfe, Stellwerke, Umspannwerke und 
ähnliche technische Einrichtungen befinden, die mit 
dem Grund und Boden fest verbunden sind. Sie fa llen 
unter die Übertragungsverpflichtung nach Absatz 1, 
wenn sie keinem anderen als dem Zwecke dienen, 
Eisenbahnverkehrsleistungen zu erbringen und die 
Eisenbahninfrastruktur zu be treiben. Für gemischt 
genutzte Grundstücke gilt die Sonderregelung des 
Absatzes 2. 

Zinspflichtige Verbindlichkeiten der Bundeseisen-
bahnen soll die Deutsche Bahn AG grundsätzlich nicht 
übernehmen. Die Konzeption und der mit der Struk-
turreform angestrebte unternehmerische Erfolg der 
Ausgliederung der Deutsche Bahn AG beruht zu 
einem wesentlichen Anteil darauf, daß die in der 
Vergangenheit angewachsenen Schulden von dem 
nach Gründung der Gesellschaft verbleibenden Bun-
deseisenbahnvermögen als nicht rechtsfähigem Son-
dervermögen des Bundes „übernommen" werden. 
Anders wird der Neubeginn mit der Gründung der 
Deutsche Bahn AG nicht gelingen. Dies gilt aber nicht 
für alle Verbindlichkeiten. Die Deutsche Bahn AG soll 
nach Absatz 1 Satz 2 zunächst diejenigen Verbindlich-
keiten übernehmen, die durch Grundpfandrechte an 

 den zu übertragenden Liegenschaften gesichert sind. 
Es wird sich hierbei nicht um wesentliche Werte 
handeln, da die Bundeseisenbahnen bisher zur grund

-

pfandrechtlichen Absicherung der von ihnen einge-
gangenen Verbindlichkeiten nicht genötigt waren 
und solche Absicherungen daher eher die Ausnahme 
sind. Die Deutsche Bahn AG soll aber auch die nicht 
zinspflichtigen Verbindlichkeiten, z. B. aus laufenden 
Lieferverträgen, übernehmen. 

Absatz 2 regelt die Besonderheiten für gemischt 
genutzte, d. h. nicht ausschließlich bahnnotwendige 
Grundstücke. Gemischt genutzt sind Grundstücke des 
Bundeseisenbahnvermögens dann, wenn sie nicht 
ausschließlich dem Erbringen von Eisenbahnver- 
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kehrsleistungen und dem Be treiben der Eisenbahnin-
frastruktur dienen. Diese Grundstücke sollen zweck-
mäßig geteilt und der Deutsche Bahn AG insoweit 
übertragen werden, als sie bahnnotwendig sind. Im 
übrigen sollen sie beim Bundeseisenbahnvermögen 
verbleiben und zur Tilgung der von ihm „übernom-
menen „  Schulden der bisherigen Bundeseisenbahnen 
verwendet werden. Diese Grundstücke befinden sich 
allerdings derzeit im Besitz der DB oder der DR. Sie 
müssen, um • einen störungsfreien Übergang des 
Eisenbahnbetriebs von diesen Bundeseisenbahnen 
auf die Deutsche Bahn AG zu gewährleisten, von 
dieser zunächst weiterhin genutzt werden können. 
Deshalb sieht Absatz 2 Satz 2 vor, daß die Deutsche 
Bahn AG weiterhin zur Nutzung dieser Liegenschaf-
ten berechtigt ist. Diese Nutzungsberechtigung findet 
allerdings ein Ende, wenn die Zuordnung der bahn-
notwendigen und der nicht bahnnotwendigen Teile 
eines Grundstücks abgeschlossen ist. Die näheren 
Einzelheiten regelt nach Absatz 2 Satz 3 eine Verein-
barung zwischen der Deutsche Bahn AG und dem 
Bundeseisenbahnvermögen. Dies bedarf der Geneh-
migung des Bundesministers für Verkehr als der 
aufsichtsführenden Stelle; sie ist im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister der Finanzen zu erteilen. 

Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, daß das nicht bahnnotwendige 
Vermögen beim Bundeseisenbahnvermögen ver-
bleibt und damit zur Schuldentilgung verwendet 
werden kann. Zu diesem nicht bahnnotwendigen 
Vermögen gehört kraft einer gesetzlichen Anordnung 
auch das ehemalige Reichsbahnvermögen (Vorrats-
vermögen) in Berlin (West). Hierbei handelt es sich um 
das Vermögen der ehemaligen Reichsbahn im West-
teil des früher geteilten Berlins, das durch Artikel 26 
Abs. 1 Satz 1 des Einigungsvertrages zunächst 
Bestandteil des nicht rechtsfähigen Sondervermögens 
Deutsche Reichsbahn geworden ist. Dieses Vermögen 
ist also vollständig für die Schuldentilgung zu verwen-
den und der Deutsche Bahn AG nicht zu übertragen. 
Dies ist auch im Einigungsvertrag (Anlage I Kapitel XI 
Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 3 b) bb)) bereits ange-
legt. 

Absatz 4 

Absatz 4 enthält eine gesetzliche Garantie des Bundes 
dafür, daß die „eingebrachten" Liegenschaften den 
dort bezifferten Wert nicht unterschreiten. Die gesetz-
liche Garantie ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2001 befristet. Sie bedeutet, daß der Bund in dem 
Umfang Bareinlagen an die Deutsche Bahn AG zu 
leisten hat, wie der tatsächliche Wert der zu übertra-
genden Liegenschaften hinter dem garantierten Wert 
zurückbleibt. Die Garantie bezieht sich auf die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Liegenschaf-
ten des Bundeseisenbahnvermögens. Neuerworbener 
Grundbesitz wird von ihr nicht erfaßt. Dieses Gar antie 
ergänzt die Übertragungsverpflichtung. 

Zu § 21 

Satz 1 sieht vor, daß die bahnnotwendigen, aus-
schließlich für Zwecke des Eisenbahnverkehrs und 
des Eisenbahninfrastrukturbetriebes genutzten Lie-
genschaften in dem Zeitpunkt auf die Deutsche Bahn 
AG kraft Gesetzes übergehen, an dem ihre Eintragun-
gen im Handelsregister erfolgt. Die Vorschrift hat den 
Zweck, die Bahn unmittelbar nach Vollendung ihrer 
Gründung mit dem notwendigen Betriebsvermögen 
auszustatten. Die Einbringung von Liegenschaften 
auf diesem Wege soll auf die bahnnotwendigen Lie-
genschaften beschränkt werden. Dieser gesetzliche 
Übergang ist als solcher grundbuchrechtlich nicht 
unmittelbar umsetzbar. Es ist deshalb in § 23 ein 
entsprechendes Verwaltungsverfahren vorgesehen. 
— Satz 2 regelt das Erlöschen der Garantie nach § 20 
Abs. 5. 

Zu § 22 

Die Deutsche Bahn AG erhält nach § 21 mit Vollen-
dung ihrer Gründung die bahnnotwendigen, aus-
schließlich für das Erbringen von Eisenbahnverkehrs-
leistungen und für das Be treiben der Eisenbahnin-
frastruktur genutzten Grundstücke zu Eigentum. Über 
dieses Eigentum könnte sie allerdings erst verfügen, 
wenn seine Zuordnung durch Übergabebescheid 
erfolgt ist. Umgekehrt kann von dem Zeitpunkt der 
Gründung der Deutsche Bahn AG an das Bundesei-
senbahnvermögen nicht mehr über diese Gegen-
stände verfügen, da sie aus dem Bundesvermögen 
ausgeschieden und in das Vermögen der Deutsche 
Bahn AG übergegangen sind. Um zu verhindern, daß 
hierdurch ein Großteil der Eisenbahnliegenschaften 
nicht verkehrsfähig wird, sieht § 22 eine gesetzliche 
Handlungsbefugnis der Deutsche Bahn AG vor. Diese 
Handlungsbefugnis greift nach Vollendung der Grün-
dung der Deutsche Bahn AG und der Bestellung ihrer 
Organe. Sie ermöglicht ihr kraft Gesetzes, ohne daß es 
eines Übergabebescheides bedürfte, Verfügungen 
über Liegenschaften aus dem Bundeseisenbahnver-
mögen zu treffen. Die Verfügungsbefugnis knüpft rein 
formal an  bestimmte im Grundbuch vorhandene Ein-
tragungen an . Dies geschieht deshalb, weil die Verfü-
gungsbefugnis sonst nicht unmittelbar von Gesetzes 
wegen wirksam werden könnte. Die Deutsche Bahn 
AG kann daher auf Grund der Verfügungsbefugnis 
auch über solche Grundstücke verfügen, die ihr nicht 
kraft Gesetzes zu Eigentum übertragen sind oder 
übertragen werden müßten. Die Deutsche Bahn AG 
wird sich, um Schadensersatzansprüche zu vermei-
den, entsprechende Zurückhaltung auferlegen und 
über nicht bahnnotwendige und auch nicht zu über-
tragende Grundstücke deshalb nicht verfügen. 

Absatz 1 

Absatz 1 enthält die gesetzliche Ermächtigung der 
Deutsche Bahn AG zur Verfügung über Liegenschaf-
ten des Bundeseisenbahnvermögens. Diese Verfü-
gungsbefugnis setzt voraus, daß die Deutsche Bahn 
AG entstanden ist. Entsteht sie wider Erwarten nicht, 
würde die Verfügungsbefugnis nicht greifen. Sie gilt 
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für alle diejenigen Grundstücke, als deren Eigentü-
mer die Bundesrepublik Deutschland Bundeseisen-
bahnvermögen, die Bundesrepublik Deutschland 
Sondervermögen „Deutsche Bundesbahn", die Deut-
sche Reichsbahn oder einer der in der Anlage zu 
diesem Gesetz aufgeführten Rechtsvorgänger dieser 
Eisenbahnen im Grundbuch als Eigentümer oder 
dinglich Berechtigter eingetragen ist. Die Verfü-
gungsbefugnis bezieht sich auf „Liegenschaften". 
Dieser Begriff ist in j 20 Abs. 1 Satz 1 näher definiert 
und umfaßt Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 
und beschränkte dingliche Rechte an Grundstücken. 
Verfügungsbefugnis über Liegenschaften bedeutet 
deshalb, daß die Deutsche Bahn AG immer nur über 
dasjenige Recht verfügen kann, das die Bundesrepu-
blik Deutschland Bundeseisenbahnvermögen oder 
das Sondervermögen „Deutsche Bundesbahn" oder 
die Deutsche Reichsbahn oder einer ihrer Rechtsvor-
gänger ausweislich des Grundbuchinhaltes inne hat. 
Ist die Bundesrepublik Deutschland Bundeseisen-
bahnvermögen als Eigentümer eingetragen, so kann 
über das Eigentum verfügt werden. Ist hingegen auf 
einem fremden Grundstück z. B. nur eine Dienstbar-
keit zugunsten der Deutschen Reichsbahn eingetra-
gen, so kann die Deutsche Bahn AG nicht über das 
Eigentum an dem Grundstück, sondern nur über diese 
Dienstbarkeit verfügen. Die Verfügungsbefugnis 
erstreckt sich im Gebiet der neuen Länder auch auf 
dort noch als Eigentum des Volkes in der Rechtsträ-
gerschaft der Deutschen Reichsbahn eingetragene 
Grundstücke. 

Absatz 1 Satz 2 stellt klar, daß im Rahmen der 
Verfügungsbefugnis nicht nur Verfügungen im tech-
nischen Sinne des Wortes vorgenommen werden 
können. Das wären nur die Übertragung, die Ände-
rung oder Aufhebung dinglicher Rechte an  Grund-
stücken. Es können vielmehr auch schuldrechtliche 
Verträge über solche Liegenschaften abgeschlossen 
werden. Wird ein der Verfügungsbefugnis unterlie-
gendes Grundstück vermietet oder verpachtet, so gilt 
dieser Vertrag auch gegenüber dem Bundeseisen-
bahnvermögen, wenn festgestellt wird, daß dieses 
Grundstück zum Bundeseisenbahnvermögen gehört 
und der Deutsche Bahn AG nicht zu übertragen ist. 
Von diesem Zeitpunkt ab gebühren dem Bundesei-
senbahnvermögen auch die Gegenleistungen aus 
einem solchen Vertrag. 

Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, daß die Verfügungsbefugnis 
als Handlungsermächtigung neben die Rechte des 
Eigentümers tritt. Dieser bleibt also weiterhin verfü-
gungsberechtigt. Im Konfliktfall ist maßgeblich, wer 
als erster verfügt hat. Nach Absatz 2 Satz 2 gelten die 
vorgenommenen Rechtsgeschäfte als Rechtsge-
schäfte eines Berechtigten. Damit soll verhindert wer-
den, daß die Wirksamkeit der Verfügungsbefugnis 
durch Bereicherungsansprüche beeinträchtigt wird. 
Das bedeutet allerdings nicht, daß der Verfügungsbe-
fugte nicht mit Ausgleichspflichten zu rechnen hätte, 
wenn er von seiner Verfügungsbefugnis einen 
unzweckmäßigen oder rechtswidrigen Gebrauch 
macht. Die Verfügungsbefugnis enthebt den Verfü

-

gungsbefugten, also die Deutsche Bahn AG, nicht der 
Beachtung der allgemeinen Gesetze. Hierzu gehört 
auch die Beachtung der Interessen des Bundes in 
Gestalt des Bundeseisenbahnvermögens. Hat die 
Deutsche Bahn AG also Kenntnis, daß ein Grundstück 
nicht bahnnotwendig ist, so könnte sie zwar über 
dieses Grundstück kraft ihrer Verfügungsbefugnis 
verfügen, es zum Beispiel veräußern, sie dürfte dies 
aber nicht. Geschieht dies dennoch, so wäre von seiten 
der Deutsche Bahn AG ein dadurch entstandener 
Schaden unbeschadet der Erlösherausgabepflicht 
(Absatz 4 Satz 2) auszugleichen. 

In Absatz 2 Satz 3 wird klargestellt, daß der Grundsatz 
der Voreintragung in Zusammenhang mit der gesetz-
lichen Verfügungsbefugnis nicht gilt. Nach diesem 
Grundsatz muß der von einer Verfügung Be troffene 
im Grundbuch zuvor eingetragen sein. Dies wäre hier 
vielfach nicht machbar und würde letztlich dazu 
führen, daß die Verfügungsbefugnis nicht greift. 
Diese Sicherungsmaßnahme erscheint aber ange-
sichts des Kreises der der Verfügungsbefugnis unter-
liegenden Grundstücke auch nicht geboten. 

Absatz 3 

Die Verfügungsbefugnis hat nur den Zweck, die Zeit 
bis zum Erlaß des Übergabebescheides zu überbrük-
ken. Nach Absatz 3 Satz 1 erlischt sie deshalb von 
Gesetzes wegen, sobald der Übergabebescheid, der 
den Übergang des Eigentums an  Liegenschaften fest-
stellt oder diesen bewirkt, erlassen ist. Der bloße Erlaß 
genügt allerdings nicht. Vielmehr muß eine Nachricht 
hierüber bei dem Grundbuchamt eingegangen sein. 
Denn sonst könnte das Grundbuchamt auf den Fo rt

-bestand der Verfügungsbefugnis nicht vertrauen. Das 
wiederum ist notwendig, soll dieses Instrument wir-
kungsvoll bleiben. Nach Absatz 3 Satz 2 gilt § 878 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. So wird 
erreicht, daß Verfügungen auch dann noch im Grund-
buch umgeschrieben werden können, wenn ihre 
Umschreibung zwar beantragt, aber vor Erlaß des 
Übergabebescheides und der Mitteilung an  das 
Grundbuchamt noch nicht vollendet ist. Nach Absatz 
3 Satz 2 soll entsprechendes gelten, wenn sich die 
Deutsche Bahn AG auf Grund der Verfügungsbefug-
nis zur Vornahme von Verfügungen verpflichtet hat, 
diese aber noch nicht vorgenommen wurden. Voraus-
setzung ist, daß eine Vormerkung zur Sicherung des 
Anspruchs auf Vornahme der Verfügung im Grund-
buch eingetragen oder beantragt worden ist. 

Absatz 4 

Die Verfügungsbefugnis hat nicht den Zweck, außer-
halb der Zuordnungsvorschriften Vermögensver-
schiebungen vorzunehmen. Deshalb ist die Deutsche 
Bahn AG verpflichtet, dem Bundeseisenbahnvermö-
gen mitzuteilen, daß und über welche Liegenschaft sie 
verfügt hat. Nach Absatz 4 Satz 2 ist die Deutsche 
Bahn AG nicht nur zur Mitteilung über entsprechende 
Verfügungen verpflichtet. Sie muß vielmehr auch 
eingenommene Erlöse an  das Bundeseisenbahnver-
mögen auszahlen, wenn ihm die entsprechende Lie- 
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genschaft zugeordnet wird. Ist ein Erlös nicht erzielt 
worden, etwa weil eine Liegenschaft in eine GmbH 
ohne Gegenleistung eingebracht worden ist, so ist an 
das Bundeseisenbahnvermögen der Wert der Liegen-
schaft zu entrichten. 

Absatz 5 

Die Verfügungsbefugnis erstreckt sich nur auf Lie-
genschaften, bei denen die in Absatz 1 oder in der 
Anlage zu dieser Vorschrift aufgeführten juristischen 
Personen oder Sondervermögen im Grundbuch als 
Eigentümer eingetragen sind. Speziell in den neuen 
Ländern ist die Eintragungslage bei Grundstücken 
allerdings vielfach sehr unübersichtlich. Deshalb soll 
der Bundesminister für Verkehr die Möglichkeit 
haben, die Anlage entsprechend zu ergänzen, wenn 
weitere Eintragungsformen für Bundeseisenbahnver-
mögen bekannt werden. Die Ermächtigung ist an das 
Einvernehmen des Bundesministers der Justiz gekop-
pelt. In die Anlage können auch im Wege der Rechts-
verordnung nur solche Eintragungen aufgenommen 
werden, die Rechtsvorgänger der Bundesrepublik 
Deutschland Bundeseisenbahnvermögen, der Bun-
desrepublik Deutschland Sondervermögen „Deut-
sche Bundesbahn" und der Deutschen Reichsbahn 
betreffen. 

Zu § 23 

§ 23 enthält ein Verfahren, das die Feststellung 
gesetzlicher Eigentumsübergänge sowie die Vor-
nahme der in § 20 vorgesehenen Liegenschaftsüber-
tragungen ermöglicht. Es ist dem Verfahren nach dem 
Vermögenszuordnungsgesetz nachgebildet, weist 
aber wesentliche Verfahrensvereinfachungen auf. 
Diese erscheinen geboten, um die mit der Gründung 
der Deutsche. Bahn AG letztlich nur bezweckte Neu-
verteilung des Bundeseisenbahnvermögens schnell 
und zügig zu bewirken. Hier liegt einer der wesentli-
chen Unterschiede zu dem Vermögenszuordnungs-
verfahren, das eine Zuordnung des Staatsvermögens 
der früheren Deutschen Demokratischen Republik auf 
verschiedene Träger (Bund, L ander, Gemeinden oder 
Treuhandanstalt) ermöglichen soll. 

Absatz 1 

Absatz 1 ermächtigt das Bundeseisenbahnvermögen 
zur Durchführung des Verfahrens. Er unterscheidet 
das Feststellungs- und das Übertragungsverfahren. 
Nach Absatz 1 Satz 1 kann der gesetzliche Übergang 
von Liegenschaften nach § 21 durch einen Übergabe-
bescheid festgestellt werden. Nach Satz 2 können die 
Verpflichtungen zur Übertragung von Liegenschaften 
nach § 20 auch durch Übergabebescheid erfüllt wer-
den. 

Das Verfahren ist grundsätzlich ein Antragsverfahren. 
Antragsberechtigt ist die Deutsche Bahn AG (Satz 3). 
Nach diesen Bestimmungen kann die Entscheidung 
aber auch von Amts wegen erfolgen. Diese Möglich-
keit ist vorgesehen, weil es bahnnotwendige Grund-
stücke geben kann, an  denen die Deutsche Bahn AG 

unter Umständen — etwa wegen vorhandener Altla-
sten und anderer ungünstiger Nebenwirkungen — 
kein Interesse haben. 

Um das Übergabeverfahren zügig zu gestalten, muß 
es auf die Fälle der bloßen Umverteilung des Bundes-
eisenbahnvermögens begrenzt sein. Die Rückfüh-
rungsfälle des Artikels 26 Abs. 1 Satz 2 des Einigungs-
vertrages würden diesen Rahmen sprengen und sol-
len deshalb im Vermögenszuordnungsverfahren erle-
digt werden. Es ist beabsichtigt, das Vermögenszu-
ordnungsgesetz parallel zu diesem Gesetzesvorhaben 
insoweit zu erweitern. 

Absatz 2 

Der Übergabebescheid ist nach Ablauf von vier 
Wochen ab seiner Bekanntgabe an  den Begünstigten, 
das ist die Deutsche Bahn AG oder das Bundeseisen-
bahnvermögen selbst, vollziehbar, wenn nicht vorher 
schriftlich beim Bundeseisenbahnvermögen ein 
Schiedsverfahren nach § 24 beantragt worden ist. Die 
Regelung entspricht im Wesentlichen den Vorschrif-
ten des § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung, dem-
zufolge der Widerspruch gegen einen Verwaltungs-
akt seine Vollziehbarkeit beendet. Abgestellt wird 
hier auf das Schiedsverfahren nach § 24, da der 
Rechtsweg bei den reinen „Umverteilungsstreitigkei-
ten" ausgeschlossen sein soll. Sofern der Übergabe-
bescheid nur Eigentum feststellen soll, bedarf es der 
Anordnung besonderer Wirkungen nicht. Anders liegt 
es hingegen bei dem übertragenden Übergabebe-
scheid. Seine Wirkungen bestimmt Absatz 2 Satz 2. Im 
Zeitpunkt der Vollziehbarkeit geht das Eigentum 
außerhalb des Grundbuchs über, ohne daß es einer 
Eintragung bedürfte. Besonderheiten gelten aller-
dings sowohl bei dem feststellenden als auch bei dem 
übertragenden Übergabebescheid für das bisherige 
Reichsbahnvermögen. Der Übergabebescheid stellt 
für das Grundbuchamt verbindlich fest, daß eine 
Liegenschaft zum Bundeseisenbahnvermögen ge-
hört. Hierbei können sich bei der Anwendung des 
Artikels 26 des Einigungsvertrages und hier insbeson-
dere bei der Anwendung der darin enthaltenen Rück-
führungsvorschriften Fehler einschleichen. Deshalb 
soll dem für die Zuordnung des nicht zu dem Eisen-
bahnvermögen nach Artikel 26 des Einigungsvertra-
ges gehörenden Vermögens zuständigen Präsidenten 
der Oberfinanzdirekton eine Abschrift des Bescheids 
übersandt werden. Dieser hat die Möglichkeit und die 
Verpflichtung zu prüfen, ob gegen einen derar tigen 
Übergabebescheid Einwände bestehen. Sollte dies 
der Fall sein kann, kann der begünstigte Träger der 
öffentlichen Verwaltung, im Zweifel der Bund, regu-
lären Widerspruch gegen den Übergabebescheid 
erheben. Die Sondervorschrift des § 24 gilt insoweit 
nicht. 

Absatz 3 

In dem Übergabebescheid muß die Liegenschaft 
grundsätzlich so bezeichnet werden, wie sie für die 
Umschreibung im Grundbuch bezeichnet werden 
muß. Das ist allerdings dann nicht möglich, wenn es 
sich um Liegenschaften handelt, die für die Übertra- 
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gung auf die Deutsche Bahn AG geteilt werden 
müssen oder die von vornherein nicht ausreichend 
katastermäßig bezeichnet sind. Für diese sieht Absatz 
3 Satz 2 ein besonderes Aufteilungsverfahren vor, das 
die Umschreibung im Grundbuch vor Abschluß der 
Vermessungsarbeiten ermöglicht. Hierzu ist das 
Ergebnis der Aufteilung ähnlich wie bei der Zuord-
nung durch Zuordnungsplan in einer Grundstücks-
karte einzutragen. Anders als do rt  wird hier gesetzlich 
festgelegt, daß die Karte nicht den Anforderungen an 
eine Katasterkarte entsprechen muß. Es genügt viel-
mehr eine einfache graphische Darstellung in einem 
Maßstab nicht kleiner als 1 zu 1 000. Die Karte muß die 
Lage und den Umfang des Grundstücks sowie des zu 
übertragenden Teils graphisch ausweisen. Die 
Grundstücke sind darin zu bezeichnen. Bei der 
Bezeichnung hat das Bundeseisenbahnvermögen 
keine freie Wahl. Es ist vielmehr nach dieser Vor-
schrift gehalten, eine Bezeichnung zu wählen, die mit 
der obersten Katasterbehörde des be treffenden Lan

-des abgestimmt ist. Die Eintragungen in der Grund-
stückskarte sind nämlich in das Liegenschaftskataster 
zu übernehmen. Deshalb sollen sie so gestaltet sein, 
daß Verwirrung im Kataster durch willkürliche Flur-
stücksbezeichnungen vermieden wird. Nach Absatz 3 
Satz 3 gilt der Übergabebescheid mit Grundstücks-
karte als Ersatz für das amtliche Verzeichnis der 
Grundstücke, also für das Liegenschaftskataster des 
betreffenden Landes. Auf diese Weise wird vermie-
den, daß die Umschreibung im Grundbuch bis zur 
Durchführung der Vermessung zurückgestellt wer-
den muß. Nach Absatz 3 Satz 4 ist eine Teilungsge-
nehmigung nicht erforderlich. Die Vorschrift dient der 
Klarstellung, da § 19 des Baugesetzbuches nach 
seinem Absatz 2 nur für rechtsgeschäftliche Grund-
stücksteilungen gilt, um die es sich hier nicht han-
delt. 

Absatz 4 

Nach Eintritt der Vollziehbarkeit ersucht das Bundes-
eisenbahnvermögen das Grundbuchamt um Um-
schreibung des Grundbuchs. Dieses ist an das Ersu-
chen gebunden und hat grundsätzlich nicht zu prüfen, 
ob der Übergabebescheid rechtlich einwandfrei ist. 
Betrifft der Übergabebescheid ein Grundstück des 
Eisenbahnvermögens nach Artikel 26 des Einigungs-
vertrages und ist der Oberfinanzpräsident der Auffas-
sung, der Bescheid entspreche nicht dieser Vorschrift, 
so ist nicht nur Widerspruch gegen den Bescheid 
durch den be troffenen Rechtsträger der öffentlichen 
Hand zulässig. Vielmehr ist nach Absatz 4 Satz 2 der 
Oberfinanzpräsident berechtigt, die Eintragung einer 
Vormerkung zur Sicherung der Ansprüche des betrof-
fenen Rechtsträgers zu verlangen. Es muß sich daher 
nicht um Bundesvermögen handeln. Der Oberfinanz-
präsident kann auch zugunsten eines Landes oder 
einer Kommune tätig werden. Nach Satz 3 dieses 
Absatzes ist die Angabe des Begünstigten nicht erfor-
derlich. Das geht darauf zurück, daß dieser im Zuord-
nungsverfahren meist erst festgestellt werden muß 
und vorher nicht bekannt ist. Eine Löschung der 
Vormerkung ist nur möglich, wenn der Oberfinanz-
präsident zustimmt. Auf Zustimmung kann er durch 

die Deutsche Bahn AG oder das Bundeseisenbahnver-
mögen verklagt werden. Da das Verfahren nur der 
Umverteilung des Vermögens dient, sieht Absatz 4 
Satz 5 die Gebührenfreiheit der Grundbucheintragun-
gen vor. 

Absatz 5 

Nach Absatz 5 Satz 1 ersetzt der Übergabebescheid 
die Vermögenszuordnung nach Artikel 26 des Eini-
gungsvertrages. Für diese ist bei einer Übertragung 
auf die Deutsche Bahn AG sachlich kein Raum mehr. 
Nach Absatz 5 Satz 2 bleiben Rechte Dritter in bezug 
auf den übertragenen Vermögenswert, insbesondere 
Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögens-
gesetz, unberührt. Nach Satz 3 kann derjenige, der 
zuvor Berichtigung des Grundbuches verlangen 
kann, nach Erlaß des Übergabebescheids die Herstel-
lung eines entsprechenden Rechtszustandes verlan-
gen. Diese beiden Vorschriften stellen sicher, daß 
schutzwürdige Interessen Dritter in jeder Hinsicht 
gewahrt bleiben. Diese Anordnung des Gesetzes ist 
die Voraussetzung dafür, den Rechtsweg in Umvertei-
lungsstreitigkeiten auf Grund dieses Gesetzes auszu-
schließen und es bei dem sehr einfach gestalteten 
Schiedsspruchverfahren nach § 24 zu belassen. Die 
Übergabebescheide können nämlich Dritte dann 
nicht in ihren Rechten be treffen, so daß Artikel 19 
Abs. 4 des Grundgesetzes nicht berührt wird. Absatz 5 
Satz 4 sieht vor, daß für den Fa ll  einer Beeinträchti-
gung von Rechten Dritter erforderliche Übertragun-
gen — auf den Dritten selbst — ebenfalls durch 
Übergabebescheid vorgenommen werden können, 
urn eine schnelle und kostengüstige Korrektur zu 
ermöglichen. 

Zu § 24 

§ 24 beruht auf der Überlegung, daß Streitigkeiten aus 
der Erteilung von Übergabebescheiden zwischen 
Bundeseisenbahnvermögen und der Deutsche Bahn 
AG im Grunde nur Streitigkeiten innerhalb der Bun-
desverwaltung sind. Die Deutsche Bahn AG ist zwar 
formal eine juristische Person. Ihre Anteile stehen 
aber vollständig dem Bund zu, der auch selber bestim-
men kann, mit welchem Vermögen sie auszustatten 
ist. Eine Beeinträchtigung von Rechten Dritter durch 
die öffentliche Hand im Sinne von Artikel 19 Abs. 4 
des Grundgesetzes ist deshalb nicht zu befürchten. 
Dies rechtfertigt es, die Schlichtung von Streitigkeiten 
aus dem Übergabebescheid statt den staatlichen 
Gerichten einer bei der Verwaltung eingerichteten 
Schiedsstelle zu übertragen. Der Ausschluß des 
Rechtsweges gilt aber nur für Streitigkeiten zwischen 
dem Bundeseisenbahnvermögen und der Deutsche 
Bahn AG. Wenn Rechte Dritter im Einzelfall beein-
trächtigt sein sollten, gilt der Ausschluß nicht. Hier 
bleibt es bei dem Verwaltungsrechtsweg. Dies ist aber 
wegen der Regelung in § 23 Abs. 5 Satz 2 und 3 
praktisch ausgeschlossen. 
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Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt die Zuständigkeit der Schieds-
stelle. Sie ist zuständig, wenn das Bundeseisenbahn-
vermögen nicht entschieden hat, eine Entscheidung 
zu Unrecht abgelehnt oder eine unrichtige Entschei-
dung getroffen hat. Die Schiedsstelle entscheidet im 
zuletzt genannten Fa lle selbst. Eine Zurückverwei-
sung an das Bundeseisenbahnvermögen ist nicht 
vorgesehen. 

Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, daß die Schiedsstelle selbst 
entscheidet, inwieweit Liegenschaften bahnnotwen-
dig und der Deutsche Bahn AG übertragen oder zu 
übertragen sind. Es ist nicht vorgesehen, daß die 
Schiedsstelle eine Entscheidung des Bundeseisen-
bahnvermögens aufhebt und die Sache an dieses zur 
Neuentscheidung zurückverweist. Die Entscheidung 
ergeht durch den Schiedsspruch. Sie hat die Wirkung 
eines vollziehbaren Übergabebescheides. Das bedeu-
tet: Auf Ersuchen der Schiedsstelle ist das Grundbuch 
nach Maßgabe des Schiedsspruches umzuschreiben; 
das Grundbuchamt ist an den Schiedsspruch gebun-
den und hat seine Rechtmäßigkeit grundsätzlich nicht 
zu überprüfen. 

Absatz 3 

Die Schiedsstelle ist bewußt so bezeichnet. Denn es 
handelt sich bei ihr nicht um ein Schiedsgericht. 
Deshalb kommt auch eine Aufhebungsklage nach 
dem 10. Buch der Zivilprozeßordnung gegen den 
Schiedsspruch nicht in Be tracht. Das Verfahren soll 
durch Rechtsverordnung des Bundesministers für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Justiz in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 
Sie hat sich inhaltlich an  den Anforderungen des 10. 
Buches der Zivilprozeßordnung an Schiedsgerichte zu 
orientieren. Dies rechtfertigt sich aus der Überlegung, 
daß die Schiedsstelle einem Schiedsgericht sehr nahe 
kommt und die für dieses geltenden allgemeinen 
Verfahrensvorschriften auch hier zum Tragen kom-
men sollten. In der Rechtsverordnung kann auch 
geregelt werden, ob und in welchem Unfang den 
Mitgliedern der Schiedsstelle eine Vergütung für ihre 
Tätigkeit zu zahlen ist. Es dürfte allerdings der Übung 
bei den heutigen Bundeseisenbahnen entsprechen, 
derartige Tätigkeiten als Ehrenämter honorarfrei ver-
sehen zu lassen. 

Zu § 25 

Der Bundesminister für Verkehr wird allgemeine 
Verwaltungsvorschriften für das Übergabebescheid

-

verfahren zu erlassen haben. Für den wi rtschaftlichen 
Erfolg der Deutsche Bahn AG ist es nämlich entschei-
dend, daß die Trennung der einzelnen Vermögens-
massen des Bundeseisenbahnvermögens schnell und 
zügig erfolgt. Darum wird den Zuordnungsstellen des 
Bundeseisenbahnvermögens durch allgemeine Ver

-

waltungsvorschriften vorgegeben werden müssen, 
wie das Verfahren technisch abgewickelt, insbeson-
dere die Bescheide formuliert werden sollen und wie 
die einzelnen unbestimmten Rechtsbegriffe der Vor-
schriften angewendet werden sollen. Der Bundesmi-
nister für Verkehr ist für den Erlaß dieser allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zuständig, da er die Aufsicht 
über das Bundeseisenbahnvermögen führt. Er kann 
die Verwaltungsvorschriften aber nur im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen erlas-
sen. 

Zu § 26 

Um die Kontinuität des Personaleinsatzes zu gewähr-
leisten, finden die personalrechtlichen Regelungen 
dieses Gesetzes für das Personal des Bundeseisen-
bahnvermögens, das bei der Deutsche Bahn AG tätig 
ist, auch Anwendung im Falle einer Beschäftigung bei 
einer der später im Wege der Ausgliederung nach 
Artikel 2 § 2 Abs. 1 ENeuOG entstehenden neuen 
Gesellschaft. Für die Beschäftigung von Personal des 
Bundeseisenbahnvermögens bei Gesellschaften, die 
im Wege einer Ausgliederung nach Artikel 2 § 3 
Abs. 3 ENeuOG entstehen, gelten die personalrecht-
lichen Regelungen dieses Gesetzes nur, wenn 

1. die Gesellschaft sich weiterhin überwiegend in der 
Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem 
Bund gehörenden Unternehmens befindet — ande-
renfalls ist eine Zuweisung kraft Gesetzes unter 
Beachtung des Artikels 143 a GG (neu) nicht 
zulässig — und 

2. die Geschäftstätigkeit dieser neuen Gesellschaft im 
Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen oder 
im Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur be-
steht. 

Mit dieser Beschränkung soll vermieden werden, daß 
die personalrechtlichen Sonderregelungen, insbeson-
dere wegen ihres Ausnahmecharakters aus Anlaß der 
Bahnstrukturreform bei Gesellschaften, die nicht oder 
nicht mehr dem Bund oder einem Bundesunterneh-
men überwiegend gehören und deren Geschäftstätig-
keiten mit denen der bisherigen Sondervermögen DB 
und DR nur noch in losem Zusammenhang stehen 
(z. B. ein aus der Deutsche Bahn AG und der nach 
Artikel 2 § 2 Abs. 1 ENeuOG gebildeten Personenver-
kehrs-AG hervorgegangenes Tochterunternehmen, 
das vorwiegend Hotels be treibt). 

Zu § 27 

Absatz 1 

Bis zum vollständigen Abschluß der Ausgliederung 
des Unternehmerischen Bereiches des Bundeseisen-
bahnvermögens nach Maßgabe des Artikels 2 
ENeuOG mit Eintragung der Deutsche Bahn AG in 
das Handelsregister besteht das aus der Zusammen-
legung von DB und DR hervorgehende Sondervermö-
gen „Bundeseisenbahnvermögen" noch aus dem 
Unternehmerischen Bereich und dem Verwaltungs-
bereich (vgl. § 3 Abs. 1). Um die Führungskontinuität 
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zwischen dem Inkrafttreten des Eisenbahnneuord-
nungsgesetzes und dem Entstehen der Gesellschaft 
als juristische Person (§ 41 HGB) zu gewährleisten, 
führt allein der amtierende Vorstand die Geschäfte 
des Bundeseisenbahnvermögens auf der Grundlage 
der für DB und DR geltenden Verwaltungsordnungen 
weiter. Nach Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister übernimmt der Präsident die Leitung 
des „Rest"-Sondervermögens (vgl. § 6 Abs. 2). 

Absatz 2 

Nach Zusammenführung der beiden Sondervermö-
gen DB und DR zum Bundeseisenbahnvermögen 
bleibt bis zur Gründung der Gesellschaft der bisherige 
Verwaltungsaufbau erhalten. Die einheitliche Zen-
tralinstanz des neuen Sondervermögens führt vor-
übergehend weiter die Bezeichnung „Hauptverwal-
tung". 

Absatz 3 

Für die Beamten der Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn, die nach der Zusammenführung der 
beiden Sondervermögen DB und DR zum Bundesei-
senbahnvermögen und der Zusammenfassung der 
beiden Hauptverwaltungen der Sondervermögen zur 
„Hauptverwaltung des Bundeseisenbahnvermö-
gens", gegebenenfalls auf demselben Arbeitsplatz 
weiterverwendet werden, wird der besoldungsrechtli-
che Besitzstand auch hinsichtlich der sog. Ministe rial-
zulage als Verwendungszulage gewahrt. 

Absatz 4 

Die Aufgaben der Verwaltungsräte als Organe der 
beiden bisherigen Sondervermögen entfallen mit der 
Aufhebung des Bundesbahngesetzes in seinen we-
sentlichen Teilen (vgl. Artikel 8 § 2 ENeuOG). Beim 
Bundeseisenbahnvermögen wird kein neuer Verwal-
tungsrat eingerichtet, weil davon auszugehen ist, daß 
die Deutsche Bahn AG ohne zeitliche Verzögerung 
nach der Ausgliederung des Unternehmerischen 
Bereichs aus dem Bundeseisenbahnvermögen als juri-
stische Person entsteht. Daher wird davon abgesehen, 
das zeitaufwendige Verfahren der Bildung eines 
neuen Verwaltungsrates einzuleiten (vgl. §§ 10, 11 
des geltenden BbG). Ein sachliches Bedürfnis für eine 
Beteiligung der Verwaltungsräte von DB und DR oder 
eines Gemeinsamen Verwaltungsrates in der Über-
gangsphase besteht nicht. Die Mitglieder der Verwal-
tungsräte bleiben daher nur bis zum genannten Zeit-
punkt im Amt. 

Zu § 28 

§ 28 macht von der in Artikel 80 Abs. 2 GG vorgese-
henen Möglichkeiten Gebrauch und schließt das 
Erfordernis der Bundesratszustimmung für Rechtsver-
ordnungen aus. 

Für den Bereich des öffentlichen Dienstrechts ver-
schafft § 28 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
dem Bundesminister für Verkehr den notwendigen 
Handlungsspielraum, um die Arbeitsbedingungen 
der bei der Deutsche Bahn AG tätigen Beamten des 
Bundeseisenbahnvermögens im Hinblick auf die Auf-
gaben des Unternehmens, vor allem in Wettbewerbs-
bereichen, zu gestalten und das Recht des Beamten 
auf beruflichen Aufstieg zu gewährleisten. 

Zu § 29 

Nach Übergang der im Rahmen der Eisenbahnver-
kehrsverwaltung des Bundes wahrzunehmenden ho-
heitlichen Aufgaben auf das Eisenbahn-Bundesamt 
(vgl. Artikel 3 § 3 ENeuOG) nimmt das Bundeseisen-
bahnvermögen keine staatlichen Daueraufgaben 
mehr wahr. 

Die Aufgaben des Bundeseisenbahnvermögens wer-
den kontinuierlich abnehmen (z. B. infolge Verringe-
rung der Zahl des zu verwaltenden zur AG beurlaub-
ten oder ihr zugewiesenen Personals). Zu einem noch 
nicht feststehenden Zeitpunkt werden die Aufgaben 
einen so geringen Umfang angenommen haben, daß 
deren Übernahme durch einen anderen Verwaltungs-
träger und die Auflösung des Sondervermögens 
gerechtfertigt ist. 

Zu Artikel 2 (Gesetz über die Gründung einer 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft) 

Für die Überführung des Bundeseisenbahnvermö-
gens in eine Aktiengesellschaft kommen eine 
Umwandlung kraft Gesetzes oder in privatrechtlicher 
Form in Betracht. Nach diesem Gesetz soll die 
Umstrukturierung durch eine privatrechtliche Wil-
lenserklärung erfolgen, zu welcher der Träger des 
Bundeseisenbahnvermögens gesetzlich verpflichtet 
wird. 

Gegen die Möglichkeit, eine Umwandlung kraft 
Gesetzes durchzuführen, sprechen vor allem Prakti-
kabilitätserwägungen. Ein bloßer Wechsel der 
Rechtsform kraft Gesetzes, wie dies etwa die §§ 11 ff. 
des Treuhandgesetzes für die Wirtschaftseinheiten 
der früheren DDR bestimmt haben, scheitert beim 
Bundeseisenbahnvermögen daran, daß es sich bei 
diesem um ein zwar organisatorisch, nicht aber recht-
lich verselbständigtes Unternehmen h andelt. Einer 
gesetzlich angeordneten Ausgliederung des Bundes-
eisenbahnvermögens aus dem Bundesvermögen steht 
folgender Umstand entgegen: In diesem Fa ll  müßte 
das Gesetz sämtliche auf die neu gegründete Aktien-
gesellschaft übergehenden Gegenstände des Aktiv- 
und Passivvermögens im einzelnen benennen, was 
wegen des Ausmaßes der Erfassung und des Umfan-
ges einer solchen Darstellung dem politischen Ziel 
einer möglichst baldigen Verabschiedung der Ge-
setze zur Strukturreform der Bundeseisenbahnen ent-
gegenstünde. 

Für die somit vorzuziehende Umwandlung in privat

-

rechtlicher Form stünde an  sich § 57 des Umwand
-lungsgesetzes zur Verfügung. Danach können Ge- 
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bietskörperschaften Eigenbetriebe in Aktiengesell-
schaften umwandeln. Die komplizierten Verhältnisse 
der Bundeseisenbahnen machen jedoch weitere 
Bestimmungen erforderlich, welche die Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes teils ergänzen, die aber 
teilweise auch von ihnen abweichen müssen. Zur 
erleichterten Durchführung des gesetzlichen Um-
wandlungsauftrages verzichtet dieses Gesetz auf eine 
Verweisung auf die Vorschriften des Umwandlungs-
gesetzes und regelt statt dessen den Umwandlungs-
vorgang abschließend. 

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Umwandlungs-
vorschriften orientieren sich grundsätzlich an den 
Bestimmungen, welche das Umwandlungsgesetz für 
die Umwandlung von Regiebetrieben und Eigenbe-
trieben der öffentlichen Hand enthält (vgl. § 57 UmwG 
in Verbindung mit §§ 51, 52, Abs. 1, 2 und 4, § 53 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 54 Abs. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 und § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 UmwG), 
berücksichtigt hierbei jedoch die Weiterentwicklung 
dieses Rechtsgebiets, die im Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts 
ihren Niederschlag gefunden hat, den das Bundesmi-
nisterium der Justiz am 15. April 1992 der Öffentlich-
keit vorgestellt hat (Beilage Nr. 112 a zum Bundesan-
zeiger vom 20. Juni 1992) und der in Praxis und 
Wissenschaft auf fast einhellige Zustimmung gesto-
ßen ist. 

Zum Ersten Abschnitt 

Der Erste Abschnitt umfaßt die vermögensmäßige 
Ausgliederung des Unternehmerischen Bereichs des 
Bundeseisenbahnvermögens — mit Ausnahme der 
Liegenschaften — aus dem Bundesvermögen (vgl. 
Artikel 1 § 3 Abs. 1 Nr. 1, §§ 20 bis 25 ENeuOG) und 
die Errichtung einer Ak tiengesellschaft. 

Zu § 1 

Absatz 1 

Durch die Vorschrift wird der Träger des Bundesei-
senbahnvermögens, die Bundesrepublik Deutsch-
land, zur Umwandlung dieses Vermögens in eine 
Aktiengesellschaft verpflichtet. Der Wortlaut trägt 
dem Umstand Rechnung, daß es sich rechtssystema-
tisch um die rechtliche Verselbständigung von Teilen 
des Bundesvermögens handelt, was allgemein als 
Ausgliederung bezeichnet wird (vgl. § 123 Abs. 3 und 
§ 167 des genannten Referentenentwurfs eines Geset-
zes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts). Da 
Liegenschaften nach Artikel 1 §§ 20 ff. ENeuOG nur 
kraft Gesetzes oder durch Verwaltungsakt übertragen 
werden sollen, stellt die Vorschrift sicher, daß im 
Rahmen der Ausgliederung Grundstücke nicht über-
gehen dürfen. Die Liegenschaften spielen daher für 
die Aufbringung des Grundkapitals der Deutsche 
Bahn AG keine Rolle. 

Absatz 2 

Durch Satz 1 wird die Firma der durch die Ausgliede-
rung neugegründeten Ak tiengesellschaft unter Be-
achtung der firmenrechtlichen Vorgaben des Aktien-
gesetzes (vgl. § 4 AktG) abschließend gesetzlich 
geregelt. 

Zu § 2 

Absatz 1 

Das Ziel der Strukturreform der Bundeseisenbahnen, 
selbständige Aktiengesellschaften für die Bereiche 
Personenverkehr, Güterverkehr und Fahrweg zu 
schaffen, kann nicht in einem Schritt erreicht werden. 
Die Gründung der Deutsche Bahn AG mit den Sparten 
„Personenverkehr", „Güterverkehr" und „Fahrweg" 
ist ein notwendiger Zwischenschritt. Um sicherzustel-
len, daß das gesetzte Ziel erreicht wird, wird die 
Deutsche Bahn AG gesetzlich verpflichtet, binnen 
drei Jahren nach ihrer Entstehung die Bereiche „Per-
sonenverkehr", „Güterverkehr" und ,,Fahrweg" auf 
dadurch gegründete Aktiengesellschaften auszuglie-
dern und sich als herrschendes Unternehmen auf 
Leitungs- und Konzernsteuerungsaufgaben zu be-
schränken. 

Die Durchführung dieser Ausgliederungsvorgänge ist 
schon nach geltendem Recht dadurch möglich, daß 
die Deutsche Bahn AG neue Rechtsträger gründet und 
auf diese die den Bereichen „Personenverkehr", „Gü-
terverkehr" und „Fahrweg" dienenden Teile ihres 
Vermögens im Wege der Einzelrechtsnachfolge über-
trägt. Es ist jedoch davon auszugehen, daß bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem diese Ausgliederungsvorgänge 
frühestens vorgenommen werden können, das im 
genannten Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Bereinigung des Umwandlungsrechts enthaltene Um-
wandlungsgesetz in Kraft getreten sein wird, welches 
für die Ausgliederung von Teilen des Vermögens 
einer Aktiengesellschaft auf dadurch gegründete 
neue Rechtsträger allgemeine Vorschriften enthalten 
wird. Aus diesem Grunde erübrigt es sich, in diesem 
Gesetz für die Ausgliederungsvorgänge nach §§ 1 und 
2 eigenständige Regelungen aufzunehmen, zumal 
anderenfalls diese Bestimmungen bei Inkrafttreten 
des zukünftigen Umwandlungsgesetzes wieder auf-
zuheben wären (s. auch Vierter Abschnitt). 

Absatz 2 

Diese Bestimmung regelt den dritten Schritt auf dem 
Wege zur Erreichung des Zieles der Strukturreform, 
indem gesetzlich die Auflösung der nach Absatz 1 
entstehenden Deutsche Bahn AG oder die Verschmel-
zung mit einer der ausgegliederten Aktiengesell-
schaften oder ihre Aufspaltung auf die drei ausgeglie-
derten Gesellschaften vorgeschrieben wird. Die Auf-
spaltung kann entweder dadurch erfolgen, daß die 
einzelnen Vermögensteile bei der Liquida tion der 
Deutsche Bahn AG auf die drei Aktiengesellschaften 
im Wege der Einzelrechtsübertragung verteilt werden 
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oder daß von dem durch das künftige Umwandlungs-
gesetz neu eingeführten Rechtsinstitut der Aufspal-
tung Gebrauch gemacht wird (vgl. § 123 Abs. 1 des 
genannten Referentenentwurfs eines Gesetzes zur 
Bereinigung des Umwandlungsrechts). 

Zu §3 

Absatz 1 

In der Regel ist die Bestimmung des Gegenstandes 
eines Unternehmens der Satzung vorbehalten (§ 23 
Abs. 3 Nr. 2 AktG). Im Interesse der Kontinuität wird 
in diesem Fall  der Gegenstand des Unternehmens 
durch Gesetz festgelegt, und zwar in Anlehnung an 
die Richtlinie 91/440 EWG des Rates zur Entwicklung 
von Unternehmen der Gemeinschaft (Artikel 3 erster 
und zweiter Beistrich; Artikel 5 Abs. 2 letzter Bei-
strich). Die gewählten Formulierungen schließen das 
„Vermarkten" von Verkehrsleistungen und der Kapa-
zitäten der Infrastruktur (Fahrplantrassen, Empfangs-
gebäude, Abfertigungs- und Verladeeinrichtungen) 
ein (vgl. auch Artikel 5 § 2 Abs. 3 ENeuOG). 

Absatz 2 

Bei dem in Absatz 1 geregelten Gegenstand des 
Unternehmens handelt es sich um die Tätigkeiten, die 
mindestens Gegenstand des Unternehmens sein müs-
sen. Durch Satzungsregelung können weitere Ge-
schäftstätigkeiten zum Gegenstand des Unterneh-
mens bestimmt werden, insbesondere solche in dem 
Eisenbahnverkehr nicht verwandten Bereichen. Da 
die Satzung im Ausgliederungsplan nach § 4 Abs. 3 
enthalten sein oder festgestellt werden muß, dem der 
Bundesminister für Verkehr gemäß § 6 zustimmen 
muß, kann sichergestellt werden, daß die Deutsche 
Bahn AG sich auf eisenbahnspezifische Fähigkeiten 
konzentriert. 

Absatz 3 

Neben der Ausgliederung der Bereiche „Personen-
verkehr", „Güterverkehr" und „Fahrweg" aus der 
Deutsche Bahn AG können weitere Umstrukturierun-
gen im Wege der Ausgliederung erforderlich werden. 
Um die Flexibilität der Deutsche Bahn AG am Markt 
zu erhöhen, ist die Gründung, der Erwerb sowie die 
Beteiligung an  Unternehmen verwandter Art darüber 
hinaus zulässig. 

Zu § 4 

Absatz 1 

Allgemeinen umwandlungsrechtlichen Grundsätzen 
entsprechend setzt die Ausgliederung nach diesem 
Gesetz eine privatrechtliche Willenserklärung voraus, 
deren Wirkungen mit der Eintragung im Handelsregi-
ster eintreten. Statt der sich anbietenden Ausgliede

-

rungserklärung wird hier der Weg der Kombination 
von Ausgliederungsplan der Unternehmensleitung 
und der Zustimmung hierzu durch den Träger des 
Bundeseisenbahnvermögens beschritten. 

Damit folgt die Vorschrift dem allgemeinen umwand-
lungsrechtlichen Grundsatz, daß die für die Ausglie-
derung maßgebliche Willenserklärung vom Eigentü-
mer des Vermögens abzugeben ist, aus dem Teile 
ausgegliedert werden sollen. Dabei soll nach Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 6 der Bundesminister für 
Verkehr die Bundesrepublik Deutschland vertreten. 

Um sicherzustellen, daß die Deutsche Bahn AG nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zügig im Wege der 
Ausgliederung gegründet wird, ist der Vorstand des 
Bundeseisenbahnvermögens verpflichtet, binnen ei-
nes Monats einen Ausgliederungsplan aufzustellen. 
Es entspricht allgemeinen zivilrechtlichen Grundsät-
zen, daß Verträge über die Übertragung des Vermö-
gens notariell beurkundet werden müssen (vgl. § 311 
BGB). Durch die notarielle Beurkundung wird zudem 
sichergestellt, daß der Übergang des Eigentums an 

 einzelnen Gegenständen sowie der Rechte und Pflich-
ten aus Forderungen und Verbindlichkeiten, wofür 
nach § 8 abweichend vom allgemeinen Recht der 
Übertragung von Sachen, Forderungen und Verbind-
lichkeiten die Eintragung der neuen Ak tiengesell-
schaft in das Handelsregister allein ausschlaggebend 
ist, nicht an  der mangelnden Bestimmtheit oder 
Bestimmbarkeit der übergehenden Gegenstände 
scheitert. 

Absatz 2 

Die Vorschrift über den Mindestinhalt des Ausgliede-
rungsplanes knüpft unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des vorliegenden Vorgangs an 
moderne umwandlungsrechtliche Vorbilder an, die — 
insbesondere bedingt durch die Rechtsharmonisie-
rung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft — im 
geltenden Recht z. B. hinsichtlich der Verschmelzung 
von Kapitalgesellschaften (vgl. § 340 Abs. 2 AktG) 
oder der Spaltung von Treuhandunternehmen (vgl. 
§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Spaltung der von der 
Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen (SpTrUG) 
vom 5. April 1991, BGBl. I S. 854) bereits vorhanden 
sind. Im zukünftigen Umwandlungsrecht sollen diese 
Vorbilder für alle Umwandlungsvorgänge vereinheit-
licht werden (vgl. § 5 Abs. 1, § 126 Abs. 1 und § 193 des 
Referentenentwurfs eines Gesetzes zur Bereinigung 
des Umwandlungsrechts). 

Nummer 1 enthält dabei die grundlegende rechtsge-
schäftliche Willenserklärung, derzufolge Teile des 
Bundeseisenbahnvermögens gegen Gewährung von 
Aktien der Deutsche Bahn AG an die Bundesrepublik 
Deutschland übertragen werden. 

Die Zeitpunkte nach den Nummern 2 und 3 können 
frei bestimmt werden. Hierdurch wird es etwa ermög-
licht, unabhängig von der sich ausschließlich nach § 8 
richtenden Außenwirkung der Ausgliederung diese 
intern zurückzudatieren; dies erlaubt es etwa, die 
bereits vor der Eintragung der Deutsche Bahn AG 
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erwirtschafteten Ergebnisse, die mit Außenwirkung 
an  sich noch dem Bundeseisenbahnvermögen zuzu-
rechnen sind, der Aktiengesellschaft zugute kommen 
zu lassen, so daß diese Bestandteil des späteren 
verteilungsfähigen Gewinns der Ak tiengesellschaft 
sein können. 

Die Angaben nach Nummer 4 dienen vor allem der 
Offenlegung solcher gewährten Vorteile und können 
insbesondere bei der Kontrolle der Ordnungsgemäß-
heit der Durchführung des Vorgangs nach haushalts-
rechtlichen Gesichtspunkten Bedeutung erlangen. Es 
ist jedoch davon auszugehen, daß es zu der Gewäh-
rung solcher Vorteile nicht kommen wird. 

Da im Zuge der Strukturreform der Bundeseisenbah-
nen nur Teile des Bundeseisenbahnvermögens auf die 
Aktiengesellschaft übertragen werden sollen, kommt 
der Bezeichnung nach Nummer 5 besondere Bedeu-
tung zu, da nur die in der Aufzählung hinreichend 
bestimmten oder bestimmbaren Gegenstände auf die 
Aktiengesellschaft übergehen können. Vorbild für 
diese Regelung sind § 52 Abs. 4 UmwG sowie § 2 
Abs. 1 Nr. 9 SpTrUG. 

Der Begriff „Gegenstand" ist im zivilrechtlichen Sinne 
(vgl. § 90 BGB) zu verstehen, meint also damit die 
einzelne Sache oder das einzelne Recht. Entsprechen-
des gilt auch für die Verbindlichkeiten des Bundesei-
senbahnvermögens, die auf die Ak tiengesellschaft 
übergehen sollen. Auf die Aktivierungs- oder Passi-
vierungsfähigkeit des Gegenstandes oder der Ver-
bindlichkeit nach Rechnungslegungsgrundsätzen 
kommt es also nicht an. Die Anknüpfung an  das 
allgemeine Zivilrecht hat auch Bedeutung für beson-
dere Fragen, die bei der Zuweisung einzelner Gegen-
stände auftauchen können. Die allgemeinen Grund-
sätze des Zivilrechts bestimmen, ob Gegenstände und 
die ihnen zuzuordnenden Hilfsrechte bei der Zuwei-
sung getrennt werden können oder ob etwa 
bestimmte Rechte übergeleitet werden können. Dies 
ist insbesondere von Bedeutung für Freistellungsan-
sprüche, akzessorische Sicherungsrechte (vgl. § 401 
BGB), Hilfsansprüche und unselbständige Folgean-
sprüche sowie für persönliche Rechte (vgl. § 514 BGB) 
und Ansprüche (vgl. § 613 BGB). 

An sich beträfe die Vorschrift auch Grundstücke. Da 
diese jedoch nach Artikel 1 §§ 20 ff. ENeuOG kraft 
Gesetzes oder durch Verwaltungsakt übertragen wer-
den sollen und nach § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes bei der 
Ausgliederung nicht berücksichtigt werden dürfen, ist 
Nummer 5 für Grundstücke gegenstandslos. 

Der zweite Halbsatz stellt klar, daß für Arbeitsverhält-
nisse, für die diese Vorschrift an  sich ebenfalls gelten 
würde, die Sonderreglung in § 15 Abs. 2 gilt. 

Für die Bezeichnung der anderen Gegenstände des 
Vermögens kann auf vorhandene Urkunden Bezug 
genommen werden, soweit sie eine hinreichende 
Kennzeichnung gestatten und damit die Bestimmbar-
keit des Gegenstandes ermöglichen. So kann z. B. bei 
Warenbeständen auf die bei Sicherungsübereignun-
gen entwickelten Grundsätze zurückgegriffen wer-
den. 

Absatz 3 

Die Vorschrift stellt sicher, daß — wie dies etwa bei der 
Verschmelzung durch Neugründung bereits Praxis ist 
— die Satzung der durch die Ausgliederung gegrün-
deten neuen Aktiengesellschaft zusammen mit dem 
Ausgliederungsplan zu beurkunden ist. 

Zu §5 

Absatz 1 

Da durch die Ausgliederung die Aktiengesellschaft in 
demselben Rechtsakt gleichzeitig gegründet wird, 
müssen die für diese Rechtsform geltenden Grün-
dungsvorschriften allgemein anwendbar sein, soweit 
die besonderen Umwandlungsregelungen keine ab-
weichenden Bestimmungen enthalten (Satz 1). Satz 2 
stellt klar, daß es sich bei der Gründung der Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft  um eine sogenannte Ein-
Personen-Gründung handelt. Die Vorschrift ersetzt 
das Erfordernis von fünf Gründern nach § 2 AktG und 
ist zudem bei der Gründerhaftung nach § 46 AktG von 
Bedeutung. 

Absatz 2 

Entsprechend § 30 Abs. 1 AktG bestellt der Bundes-
minister für Verkehr den ersten Aufsichtsrat sowie 
den Abschlußprüfer für das erste Voll- oder Rumpfge

-

schäftsjahr. Hinsichtlich der Zusammensetzung des 
ersten Aufsichtsrates und der Zahl seiner Mitglieder 
gelten § 30 Abs. 2 und § 31 AktG. Abweichend von 
§ 30 Abs. 4 AktG, demzufolge der Aufsichtsrat den 
ersten Vorstand bestellt, soll im Interesse einer H and-
lungsfähigkeit der Deutsche Bahn AG der erste Vor-
stand durch den Bundesminister für Verkehr bestellt 
werden können. Hierbei ist davon auszugehen, daß 
der von der Bundesregierung auf Vorschlag des 
Bundesministers für Verkehr bestellte Vorstand des 
Bundeseisenbahnvermögens zugleich der erste Vor-
stand der Aktiengesellschaft sein wird. Auf die Ober-
leitungsregeln in Artikel 1 § 27 des Eisenbahnneuord-
nungsgesetzes und § 18 dieses Gesetzes wird verwie-
sen. 

Zu § 6 

In der Zustimmung zum Ausgliederungsplan des 
Vorstandes durch den Bundesminister für Verkehr 
liegt die Willenserklärung, die für die rechtsgeschäft-
liche Ausgliederung erforderlich ist. 

Zu §7 

Die Ausgliederung bedarf des handelsregisterlichen 
Vollzugs nur hinsichtlich der Eintragung der neuen 
Gesellschaft. Diese Eintragung soll gleichzeitig der für 
den Eintritt der Wirkungen der Ausgliederung maß-
gebliche Zeitpunkt sein (vgl. § 8). Nach Satz 1 soll die 
Anmeldung der Eintragung durch die Mitglieder des 
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Vorstandes und des Aufsichtsrates der Ak tiengesell-
schaft erfolgen. Satz 2 bestimmt, daß neben den auf 
Grund der für die Aktiengesellschaft geltenden Grün-
dungsvorschriften einzureichenden Unterlagen (vgl. 
§ 37 AktG) auch der Ausgliederungsplan der Anmel-
dung in Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter 
Abschrift sowie die Zustimmungserklärung des Bun-
desministers für Verkehr beizufügen sind. 

Zu §8 

Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt in Anlehnung an  § 10 Abs. 1 
SpTrUG, daß die Ausgliederung nach außen erst mit 
Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsre-
gister eintritt. 

Die Formulierung von Nummer 1 Satz 1 stellt dabei 
sicher, daß die im Ausgliederungsplan nach § 4 Abs. 2 
Nr. 5 bezeichneten Gegenstände des Aktiv- und Pas-
sivvermögens im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
(partielle Gesamtrechtsnachfolge) auf die Ak tienge-
sellschaft übergehen. Nummer 1 Satz 2 stellt klar, daß 
nicht übertragbare Gegenstände beim Bundeseisen-
bahnvermögen verbleiben (vgl. Begründung zu § 4 
Abs. 2 Nr. 5). 

Nummer 2 wiederholt im Hinblick auf die Rechtswir-
kung den Formwechsel des Eigentums der Bundesre-
publik Deutschland am Bundeseisenbahnvermögen 
(statt Eigentum am bisherigen Sondervermögen künf-
tig Eigentümer der Kapitalanteile der Ak tiengesell-
schaft). 

Nummer 3 stellt klar, daß mit der Eintragung Mängel 
bei der Beurkundung des Ausgliederungsplanes (z. B. 
fehlende Bestimmheit in der Bezeichnung eines über-
gehenden Vermögensrechts) geheilt werden. 

Absatz 2 

Die Einschränkung der Nichtigkeit der Ausgliede-
rung durch diese Vorschrift beruht auf der allgemei-
nen Tendenz, gesellschaftsrechtliche Akte möglichst 
zu erhalten. Zudem ist eine Rückgängigmachung des 
Ausgliederungsaktes praktisch nicht möglich. 

Zu § 

Absatz 1 

Die Vorschrift knüpft an das Vorbild des § 57 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 55 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Umwand-
lungsgesetzes für die Ausgliederung von Regiebetrie-
ben und Eigenbetrieben der öffentlichen H and auf 
Aktiengesellschaften an. 

Absatz 2 

Die Verjährungsvorschrift knüpft ebenfalls an das 
Vorbild des geltenden Rechts für die Ausgliederung 
von Regiebetrieben und Eigenbetrieben der öffentli-
chen Hand in Aktiengesellschaften (vgl. § 57 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 56 UmwG) an. In Abweichung von 
diesen Vorschriften bestimmt die Vorschrift jedoch, 
daß die Verjährung erst mit dem Tage beginnt, an  dem 
die Eintragung der Ak tiengesellschaft in das Handels-
register nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt. Die 
anderslautende Vorschrift des § 57 Abs. 2 zweiter 
Halbsatz UmwG, derzufolge die Verjährung mit dem 
Ende des Tages beginnt, an dem die Ak tiengesell-
schaft in das Handelsregister eingetragen worden ist, 
benachteiligt die Gläubiger unangemessen, da sie erst 
bei der später erfolgenden Bekanntmachung der 
Eintragung von diesem Zeitpunkt Kenntnis erlangen 
können, obwohl nach dieser Vorschrift die Verjäh-
rung in diesem Fall  bereits zu laufen begonnen hat; 
die Änderung berücksichtigt auch die Weiterentwick-
lung, welche diese Regelung im künftigen Umwand-
lungsgesetz erfahren soll (vgl. § 172 in Verbindung mit 
§ 156 des genannten Referentenentwurfs eines Geset-
zes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts). 

Absatz 3 

Die Vorschrift hat lediglich klarstellende Bedeu-
tung. 

Zu § 10 

Absatz 1 

Gemäß § 242 Abs. 1 Satz 1 HGB hat der Kaufmann zu 
Beginn seines Handelsgewerbes einen das Verhältnis 
seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden 
Abschluß (Eröffnungsbilanz) auszustellen. Um diesen 
Zeitpunkt zu konkretisieren und in Anpassung an  die 
Regelung über den Ausgliederungsplan (§ 4 Abs. 2 
Nr. 3) wird für Zwecke der Anwendung dieses Geset-
zes der Tag der Eintragung in das Handelsregister als 
der für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz maßgeb-
liche Zeitpunkt gesetzlich bestimmt. Wie sonst auch 
ergibt sich mangels einer Bestimmung über ein 
abweichendes Wirtschaftsjahr für den nächsten 
Bilanzstichtag ein Rumpfgeschäftsjahr. Wegen der 
Schwierigkeiten bei der Feststellung des bahnnot-
wendigen Vermögens und bei der Bewertung dessel-
ben gilt für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht 
die Drei-Monatsfrist des § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB, 
sondern die Sechs-Monatsfrist des § 264 Abs. 1 Satz 3 
HGB für kleine Kapitalgesellschaften. 

Absatz 2 

Unter dem Begriff „Grundstücke" sind die Liegen-
schaften im Sinne des Artikel 1 § 20 Abs. 1 ENeuOG 
zu verstehen. Da die Situa tion der Deutsche Bahn AG 
nach der Zusammenführung von DB und DR mit 
der Lage der Unternehmen im Sinne des § 1 des 
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D-Markbilanzgesetzes wirtschaftlich vergleichbar ist, 
ist es gerechtfertigt, die Vorschriften über die Neube-
wertung (§ 7 DMBilG), den Grund und Boden (§ 9 
DMBilG) und Bauten und andere Anlagen (§ 10 
DMBilG) entsprechend anzuwenden. Auf die amt-
liche Begründung zu diesen Vorschriften (BT-Druck-
sache 11/7817) wird verwiesen. 

Absatz 3 

Da DB und DR zu dem Stichtag, auf den die Eröff-
nungsbilanz aufzustellen ist, aus historischen Grün-
den noch nicht in der Lage sind, alle ihre Liegenschaf-
ten in Bezug auf den Bestand und ihren Wert auszu-
weisen, garantiert die Bundesrepublik Deutschland 
gemäß Artikel 1 § 20 Abs. 4 ENeuOG, daß die Summe 
der entsprechend den §§ 7, 9 und 10 DMBilG bewer-
teten bahnnotwendigen Liegenschaften mindestens 5 
Mrd. DM beträgt. Dieser Betrag berücksichtigt die in 
der Vergangenheit angesetzten Buchwerte, soweit sie 
nach bisheriger Einschätzung auf die künftigen soge-
nannten bahnnotwendigen Grundstücke entfallen. 
Deshalb trägt die Regelung in § 10 Abs. 3 dieser 
Ungewissheit dadurch Rechnung, daß vorerst der 
Wert dieser Liegenschaften in Höhe des von der 
Bundesrepublik Deutschland garantierten Be trages in 
der Bilanz ausgewiesen wird. Soweit der Wert einzel-
ner Liegenschaften in entsprechender Anwendung 
des § 7 DMBilG neu festgestellt ist, ist dem in der auf 
die Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz in Anwendung 
des § 36 DMBilG dadurch Rechnung zu tragen, daß sie 
mit diesem Wert in die Bilanz eingestellt werden; 
dementsprechend ist der bis dahin eingestellte pau-
schale Wert in Höhe von 5 Mrd. DM zu kürzen. Soweit 
sich infolge der Berichtigung ein Gewinn ergibt, gilt 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 DMBilG entsprechend. 

Zu § 11 und 12 

Der Vorgang der Neuorganisation soll weitgehend 
von steuerlichen Belastungen und Gebühren freige-
halten werden. Letztlich treffen diese Belastungen 
den Bund. Ein Vorbild für die vorgesehenen Regelun-
gen ist die Gründung der Ruhrkohle AG (Artikel 8 §§ 4 
und 5 des Steueränderungsgesetzes 1969, insoweit 
BGBl. 1969 I S. 1221-1223). 

Zu § 11 

Absatz 1 

Diese Formulierung stellt sicher, daß die Wirtschafts-
güter, die handelsrechtlich, aber nicht steuerrechtlich 
aktiviert oder passiviert werden können, nicht in die 
steuerliche Eröffnungsbilanz aufzunehmen sind. 

Absatz 2 

Rechtsvorgänge im Sinne des Grunderwerbssteuer

-

gesetzes, die sich aus der Aufteilung der Liegenschaf

-

ten nach bahnnotwendigen und nicht bahnnotwendi

-

gen Teilflächen und der nachfolgenden Übertragung 
entsprechend abgetrennter Grundstücke an die Deut-
sche Bahn AG ergeben (Artikel 1 § 23 ENeuOG), 
sollen grunderwerbssteuerfrei sein. 

Absatz 3 

Die steuerrechtlichen Sonderregelungen nach Absatz 
1 sollen auch für die künftigen drei selbständigen 
Gesellschaften gelten (s. § 2 Abs. 1 und 2). 

Zu § 12 

Absatz 1 

Die Bestimmung zählt die Handlungen und Rechts-
akte auf, die von Gebühren nach der Kostenordnung 
befreit sind. 

Absatz 2 

Die Bestimmung ergänzt Absatz 1 um Gebührentat-
bestände des Register- und Grundbuchrechtes. 

Zum Zweiten Abschnitt 

Die notwendige Personalüberleitung nach Maßgabe 
der §§ 13 bis 15 von den Sondervermögen DB und DR 
zur Deutsche Bahn AG betrifft fast alle Beschäftigten 
dieser Sondervermögen. Ende 1992 waren bei DB und 
DR beschäftigt (in Klammern Planzahlen für Ende 
1993): 

DB: 
Dienstkräfte insgesamt: 224 781 (217 000) 
davon Beamte 128 234 (123 000) 

Angestellte 8 144 (8 500) 
Arbeiter 88 403 (85 500) 

Nachwuchskräfte 11 812 (13 450) 
(Anwärter, Auszubildende, 
Junggehilfen, Praktikanten) 

DR: 
Dienstkräfte 173 617 (161 330) 
Auszubildende 11 913 (10 600) 

Nicht bzw. nicht sofort betroffen von der Personal-
überleitung sind die Beschäftigten von DB und DR, 

— die beim Bundeseisenbahnvermögen verbleiben 
(nach vorläufigen Schätzungen etwa 500 Be-
amte), 

— die zum Eisenbahn-Bundesamt (vgl. Artikel 3 
ENeuOG) versetzt werden (vsl. 1 000-1 500 über-
wiegend Beamte und Angestellte), 

— die z. Z. von der DB/DR zu Tochterunternehmen 
oder anderen Beteiligungsunternehmen beurlaubt 
sind (etwa 2 600 Beschäftigte, s. § 13 Abs. 3) und 
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— die z. Z. bei anderen Unternehmen im Wege von 
Dienstleistungsüberlassungsverträgen Dienst tun 
(etwa 9 750 Beschäftigte, s. § 16). 

Nicht abschätzbar ist, wie viele Beamte, Angestellte 
und Arbeiter ganz aus dem Dienst des Bundeseisen-
bahnvermögens ausscheiden und ein Arbeitsverhält-
nis mit der Deutsche Bahn AG eingehen werden, wie 
viele Beamte, Angestellte und Arbeiter sich beurlau-
ben lassen werden (s. § 13 Abs. 1) und wie viele 
Beschäftigte letztlich der Gesellschaft gemäß § 13 
Abs. 2 und 3 zugewiesen werden. 

Zu § 13 

Absätze 1 bis 5 

Nach Ausgliederung des Unternehmerischen Be-
reichs aus dem Bundeseisenbahnvermögen und Auf-
gehen dieses Bereiches in einer Ak tiengesellschaft 
wird der Eisenbahnbetrieb in der Gesellschaft durch-
geführt. Hierzu benötigt die Gesellschaft unmittelbar 
bei Betriebsaufnahme das beim Bundeseisenbahn-
vermögen vorhandene, erfahrene und ausgebildete 
Personal, und zwar in ausreichendem Umfang und mit 
der Gewähr einer möglichst dauerhaften Arbeitslei-
stung für die Gesellschaft. Andernfalls sind die Ziele 
einer effektiven Strukturreform nicht zu verwirkli-
chen. Durch freiwilliges Ausscheiden aus dem bishe-
rigen Status als Beamter und Abschluß eines Arbeits-
vertrages mit der Gesellschaft wird diese nur einen 
geringen Teil ihres Personals gewinnen. Der überwie-
gende Teil des Personals muß seine Arbeitsleistung 
bei der Gesellschaft 

— unter Wahrung seiner Rechtsstellung als Bundes-
beamter (oder Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst), 

— möglichst auf Dauer und 

— integriert in den Betriebsablauf 

erbringen können. Die Instrumentarien zur Personal-
überleitung nach bisher geltendem Dienstrecht ver-
mögen diesen Anforderungen nicht gerecht zu wer-
den und sind daher fortzuentwickeln. Zur Wahrneh-
mung einer Tätigkeit bei der AG im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses können Beamte des Bundesei-
senbahnvermögens im Rahmen des geltenden Rechts 
auf Antrag beurlaubt werden. Während der Zeit der 
Beurlaubung hat der beurlaubte Beamte die gleichen 
Koalitionsrechte aus Artikel 9 GG wie andere Arbeit-
nehmer. Die Zeit einer Beurlaubung wird als ruhege-
haltfähige Dienstzeit im Sinne des Beamtenversor-
gungsgesetzes anerkannt, die Deutsche Bahn AG 
zahlt hierfür an das Bundeseisenbahnvermögen einen 
Versorgungszuschlag. 

Soweit von der Möglichkeit der freiwilligen Beurlau-
bung kein Gebrauch gemacht wird, wird das rest liche 
Personal des Bundeseisenbahnvermögens kraft ge-
setzlicher Zuweisung in der Ak tiengesellschaft tätig. 
Das bisherige öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
bleibt bestehen. Die Bindung an den Dienstherrn 
bleibt erhalten. Die im Verhältnis des Dienstherrn zu 
seinen Beamten geltenden Vorschriften finden An

-

wendung. Um ein flexiblen Arbeitseinsatz und rei-
bungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten, darf die 
Gesellschaft das Anordnungsrecht des Vorgesetzten 
(vgl. § 3 Abs. 2 S. 2 BBG) in Angelegenheiten, die die 
Arbeitsleistung des zugewiesenen Beamten in der 
Aktiengesellschaft be treffen, ausüben. 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
wirksamen Beurlaubungen von Mitarbeitern der ehe-
maligen Sondervermögen DB und DR (z. B. zu Selbst-
hilfeeinrichtungen, Tochterunternehmen der Eisen-
bahnen oder Eisenbahner-Gewerkschaften) bestehen 
für die vorgesehene Beurlaubungsdauer fo rt. Über die 
Verwendung dieser Mitarbeiter nach Beendigung der 
Beurlaubung kann im Einzelfall entschieden werden. 
Andernfalls sind auch sie der Ak tiengesellschaft 
zugewiesen (vgl. Absatz 3). 

Da das Bundeseisenbahnvermögen weiterhin die Auf-
gaben des Dienstherrn der zugewiesenen Beamten 
wahrnimmt, die tatsächliche Dienstleistung der 
Beamten aber in der Aktiengesellschaft erfolgt, ist das 
Bundeseisenbahnvermögen zur Wahrnehmung sei-
ner Dienstherrnaufgaben auf die Unterstützung durch 
die Aktiengesellschaft (z. B. in Form von Auskünften) 
angewiesen. Die Gewährung der Unterstützung kann 
nicht in das Ermessen der Gesellschaft gestellt wer-
den. 

Absatz 6 

Die Aufrechterhaltung der Rechte und Pflichten aus 
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis der zuge-
wiesenen Beamten einerseits und die tatsächliche 
Arbeitsleistung in der Ak tiengesellschaft andererseits 
erfordern eine Zuordnung der Entscheidungszustän-
digkeiten des Dienstvorgesetzten in den das Dienst-
verhältnis be treffende Angelegenheiten. Die Ent-
scheidung über die Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit bei der Deutsche Bahn AG 
trifft das zuständige Organ der Gesellschaft, das auf 
Grund der bei der Gesellschaft ausgeübten Tätigkeit 
des Beamten allein in der Lage ist, die Qualität der 
Arbeitsleistung einzuschätzen. Im Hinblick auf die 
fortbestehende dienstrechtliche Zuordnung des Be-
amten zum Bund ist diese Entscheidung an das 
Einvernehmen des Bundeseisenbahnvermögens ge-
bunden, da sie für die Laufbahnentwicklung des 
Beamten bestimmend ist. Die Festlegung der weiteren 
beamtenrechtlichen Entscheidungen, die der Deut-
sche Bahn AG zur Ausübung übertragen werden, 
sowie der weiteren Entscheidungen und Maßnahmen, 
die die Deutsche Bahn AG treffen kann, aber keine 
beamtenrechtlichen Entscheidungen sind, aber zuge-
wiesene Beamte be treffen, soll durch Rechtsverord-
nung erfolgen. 

Absatz 7 

Die Regelung stellt in Anlehnung an  § 9a Abs. 2 
BBesG klar, daß Leistungen und Vergütungen, die 
von der Deutsche Bahn AG unmittelbar geleistet 
werden, grundsätzlich auf die Besoldung der ihr 
zugewiesenen Beamten angerechnet werden, aber im 
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Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern 
durch Entscheidung des Präsidenten des Bundesei-
senbahnvermögens als oberster Dienstbehörde davon 
abgesehen werden kann. Ein Absehen von der 
Anrechnung wird insbesondere insoweit in Betracht 
kommen, als die tarifliche Abgeltung bestimmter 
Leistungstatbestände für das AG-Personal nicht über-
schritten wird. Für die Anrechnung können Regelun-
gen getroffen werden, die über eine Einzelfallrege-
lung hinausgehen. Bei einer pauschalierenden Ein-
künfteanrechnung können personalwirtschaftliche 
Überlegungen ebenso berücksichtigt werden wie 
tariflich gewährte besondere Leistungsanreize. 

Absatz 8 

Die Zuweisung kraft Gesetzes kann durch Einzelakte 
des Bundeseisenbahnvermögens wieder aufgehoben 
werden. 

Zu § 14 

Absatz 1 

Diese Vorschrift normiert die Rechtsaufsicht durch 
den Präsidenten des Bundeseisenbahnvermögens 
über die Deutsche Bahn AG, soweit diese in Aus-
übung der ihr übertragenen Zuständigkeiten in beam-
tenrechtlichen Angelegenheiten öffentliches Dienst-
recht anwendet. Sie ist letztlich begründet in der 
parlamentarischen Verantwortung gegenüber den 
bei der Deutsche Bahn AG beschäftigten Beamten. 
Um dieser Aufsichtsfunktion nachkommen zu kön-
nen, ist ein Informations- und Weisungsrecht festge-
schrieben. 

Absatz 2 

Diese Bestimmung regelt in abgestufter Weise die 
Ersatzvornahme. Sie ist das Instrument des Präsiden-
ten des Bundeseisenbahnvermögens, um die Einhal-
tung der dienstrechtlichen Bestimmungen durchzu-
setzen. 

Zu § 15 

Absätze 1 und 2 

Die Deutsche Bahn AG übernimmt im Wege der 
Rechtsnachfolge die Arbeitgeberfunktionen für die 
bisher beim Bundeseisenbahnvermögen bestehenden 
Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse. Da der Über-
gang der Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse den 
Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen vom 
bisherigen Arbeitgeber auf den neuen Arbeitgeber 
voraussetzt, werden vom Bundeseisenbahnvermögen 
rechtzeitig vor Gründung der Deutsche Bahn AG die 
beim Bundeseisenbahnvermögen bestehenden 
Dienststellen oder Teile von Dienststellen, die als 
Betriebe oder Betriebsteile im Sinne des arbeitsrecht-
lichen Betriebsübergangs mit der Gründung der 

Gesellschaft auf diese übergehen, in einer Liste erfaßt. 
Nur diejenigen Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse 
gehen auf die Gesellschaft über, die bei den Dienst-
stellen oder Teilen von Dienststellen bestehen, die in 
dieser Liste bezeichnet sind. Die übrigen Arbeitsver-
hältnisse bestehen beim Bundeseisenbahnvermögen 
fort. Die Liste ist sowohl bei Anmeldung der Gesell-
schaft zur Eintragung in das Handelsregister vorzule-
gen als auch den Arbeitnehmern beim Bundeseisen-
bahnvermögen rechtzeitig bekanntzugeben, damit 
jeder Arbeitnehmer frühzeitig erfährt, ob sein Arbeits-
verhältnis vom Betriebsübergang erfaßt wird. 

Die tarifvertraglich begründeten Anwartschaften der 
Arbeitnehmer auf eine Zusatzversorgung bleiben 
vom Übergang der Rechte und Pflichten aus den 
bestehenden Arbeitsverhältnissen auf die Deutsche 
Bahn AG unberührt. Die Herausnahme der Rechte der 
Arbeitnehmer auf eine Zusatzversorgung aus den 
übrigen Rechtsfolgen des Betriebsübergangs ent-
spricht dem EG-Recht (vgl. Rechtsangleichungsricht-
linie der EG vom 14. Februar 1977, ABl. EG Nr. L 61 
S. 26). Es bleibt ferner einer unternehmerischen Ent-
scheidung der Deutsche Bahn AG vorbehalten, sich 
an der bestehenden Zusatzversorgung aus der Bahn-
versicherungsanstalt Abteilung B zu beteiligen (vgl. 
Artikel 1 § 15 Abs. 1 ENeuOG) oder eine eigene 
betriebliche Zusatzversorgung einzurichten. 

Wird infolge der Gestaltungsfreiheit der Tarifver-
tragsparteien für die betriebliche Zusatzversorgung 
der Deutsche Bahn AG der vorhandene Mitgliederbe-
stand der Bahnversicherungsanstalt Abt. B Teil D — 
faktisch — geschlossen, muß das Bundeseisenbahn-
vermögen als Rechtsnachfolger der DB in der Beteili-
gung an der BVA Abt. B die aus dieser Schließung 
entstehenden zusätzlichen Belastungen (wie z. B. die 
aus dem geschlossenen Bestand erwachsende Ren-
tenlast der BVA Abt. B bzw. die aus einem für den 
bisherigen Versichertenkreis fortgeführten Umlage

-

system sich ergebenden Umlagen) übernehmen. Dar-
über hinaus sind den bisher versicherten Arbeitneh-
mern die (z. B. aus erhöhten Umlagezahlungen resul-
tierenden) hierbei eintretenden Auswirkungen steu-
erlicher Art nicht zuzurechnen, so daß das Bundesei-
senbahnvermögen die daraus entstehende Steuerbe-
lastung übernehmen muß. 

Absatz 3 

Zum Zeitpunkt des Übergangs der Arbeits- und Aus-
bildungsverhältnisse werden für die Beschäftigten der 
Deutsche Bahn AG neue Tarifverträge zwischen der 
Aktiengesellschaft und den zuständigen Gewerk-
schaften noch nicht abgeschlossen sein. Die Regelung 
stellt sicher, daß die zu diesem Zeitpunkt gültigen 
tarifvertraglichen Regelungen übergangsweise für 
die übernommenen Angestellten, Arbeiter und Aus-
zubildenden so lange weiter maßgebend sind, bis sie 
durch neue Tarifregelungen ersetzt werden. 

Soweit für Arbeitnehmer tarifrechtliche Bestimmun-
gen während ihrer Tätigkeit beim Bundeseisenbahn-
vermögen auf individualrechtlicher Basis gegolten 
haben, bleiben diese Regelungen beim Übergang auf 
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die Gesellschaft Inhalt der be treffenden Arbeitsver-
hältnisse (Absatz 2). 

Absatz 4 

Absatz 4 bestimmt, daß § 613a BGB Anwendung 
findet, soweit in diesem Gesetz (wie z. B. in Absatz 3) 
nicht etwas anderes geregelt ist. Insbesondere finden 
die in § 613a BGB enthaltenen Kündigungsregelun-
gen bei der durch Ausgliederung entstehenden Deut-
sche Bahn AG Anwendung. 

Absatz 5 

Im Transportbereich ist bisher das Arbeitszeitrecht der 
Beamten durch Tarifvertrag auf die Arbeitnehmer 
übertragen. Dieses für alle Beschäftigten gleiche 
Recht muß bis zur Ablösung durch einen neuen 
Tarifvertrag bei der Deutsche Bahn AG, unabhängig 
vom Wechsel des Arbeitgebers, fortgelten, um eine 
reibungslose Transportabwicklung sicherzustellen. 

Zu § 16 

Im Bereich des Konzerns Deutsche Bundesbahn 
bestehen zahlreiche Dienstleistungsüberlassungsver-
träge (DÜV) zwischen DB und ausgegliederten Toch-
terunternehmen. Im einzelnen handelt es sich um 
die 

— Vereinigte Bundesverkehrsbetriebe GmbH Köln 
(VBG) und deren 5 Tochterunternehmen, 

— Bahnbus-Holding GmbH (BBHG) und deren 
17 Tochterunternehmen, 

— Bahnreinigungs-Realisierungs-GmbH (BRG) und 

— DB Gleisbau GmbH (DBG). 

So ist z. B. das bis zur Gründung der Bahnbus

-

Gesellschaften beim bisherigen Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" vorhandene Bahnbus-Per-
sonal auf der Grundlage solcher DÜV, die zwischen 
der DB und den Bahnbus-GmbH geschlossen worden 
sind, bei diesen Gesellschaften tätig. Gesellschafter 
und damit Halter der Kapitalanteile von noch 17 Bahn-
bus-Gesellschaften (GmbH) ist die Bahnbus-Holding 
GmbH (BBHG). Gesellschafter und damit Halter der 
Kapitalanteile der BBHG ist die Deutsche Bahn Hol-
ding GmbH (DBH), deren alleiniger Gesellschafter die 
DB ist. Wesentlicher satzungsmäßiger Zweck der 
Bahnbus-Holding GmbH ist die Veräußerung der 
Gesellschafteranteile an  den 17 Tochtergesellschaf-
ten. Im Hinblick auf diesen Satzungszweck der 
Gesellschaft sollen die Gesellschaftsanteile an  den 
Bahnbus-Gesellschaften nicht im Wege der Ausglie-
derung vom Bundeseisenbahnvermögen auf die 
Deutsche Bahn AG übergehen, sondern beim Rest

-

Sondervermögen verbleiben, das insoweit die Rechts-
nachfolge des bisherigen Sondervermögens „Deut-
sche Bundesbahn" antritt. Dem Bundeseisenbahnver-
mögen obliegt damit die Aufgabe, die Bahnbus

-

Gesellschaften zu veräußern und nach Abschluß der 
Veräußerung die Bahnbus-Holding GmbH aufzulö-
sen. Daher soll auch das Personal (ca. 6 200 Mitarbei-
ter), das im Wege eines DÜV bei einer der 17 
Bahnbus-Gesellschaften tätig ist, nicht gemäß § 13 
Abs. 2 durch Zuweisung oder gemäß § 15 Abs. 2 durch 
Rechtsnachfolge auf die Deutsche Bahn AG überge-
hen. Die Rechte und Pflichten aus den abgeschlosse-
nen DÜV bestehen zwischen dem Bundeseisenbahn-
vermögen und den Bahnbus-Gesellschaften fort. 

Die Gründe für die vorgesehene Regelung gelten im 
wesentlichen auch für die anderen genannten Toch-
terunternehmen der DB bzw. der DBH, bei denen 
DB-Personal auf der Grundlage von DÜV tätig ist. Bei 
den genannten Gesellschaften sind auf der Grundlage 
von DÜV tätig (Stand: November 1992): 

Beamte Ang Arbeiter gesamt 

Unternehmen P P P P 

VBG 15 — 6 21 

BBHG 5 528 3 658 6 189 

BRG 3 — 2 805 2 808 

DBG 89 — 637 726 

5 635 3 4 106 9 744 
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Absatz 1 

Die Bestimmung stellt sicher, daß die Zuweisungsre-
gelung in § 13 Abs. 2 nicht für Beamte des Bundesei-
senbahnvermögens gilt, deren Dienstleistung im Zeit-
punkt der Eintragung der Deutsche Bahn AG in das 
Handelsregister einem anderen Unternehmen über-
lassen war. 

Absatz 2 

Die Bestimmung hat den gleichen Regelungsgehalt 
für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Bun-
deseisenbahnvermögens wie Absatz 1 für Beamte. 

Absatz 3 

Die Bestimmung regelt die Fortführung bestimm-
ter Dienstleistungsüberlassungsverträge unmittelbar 
durch das Bundeseisenbahnvermögen auch, wenn die 
Gesellschafteranteile an Unternehmen, mit denen 
DÜV bestehen, mehrheitlich in p rivater Hand sind 
und es sich nicht um Eisenbahnen im Sinne von 
Artikel 5 § 2 Abs. 1 ENeuOG handelt. Dadurch wird 
der „Umweg" vermieden, das entsprechende Perso-
nal zunächst der Deutsche Bahn AG zuzuweisen bzw. 
sie in die bestehenden Arbeitsverhältnisse eintreten 
zu lassen, um dann ihrerseits die betreffenden 
Beamte, Angestellte, Arbeiter und Auszubildenden 
einem anderen Unternehmen zur Dienst- oder 
Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Die Rege-
lung in § 16 schafft klare personalrechtliche Verhält-
nisse und läßt die Weisungsstränge (Bundeseisen-
bahnvermögen gegenüber aufnehmendem Unter-
nehmen) unberührt. 

Absatz 4 

Bei Aufhebung oder sonstiger Beendigung eines 
Dienstleistungsüberlassungsvertrages zwischen Bun-
deseisenbahnvermögen und einem anderen Unter-
nehmen finden die allgemeinen Regelungen dieses 
Gesetzes über die  Beurlaubung und Zuweisung für 
Beamte und über die Gesamtrechtsnachfolge der 
Deutsche Bahn AG für die Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden Anwendung, da die im Anwen-
dungsbereich eines DÜV beschäftigte Beamten und 
Arbeitnehmer in der Regel wegen des Fehlens eines 
geeigneten Dienstpostens/Arbeitsplatzes nicht beim 
Bundeseisenbahnvermögen beschäftigt werden kön-
nen. 

Zu § 17 

Absatz 1 

Für die Wahrnehmung der Beteiligungsrechte in 
Angelegenheiten der zugewiesenen Beamten, in 
denen das Bundeseisenbahnvermögen zuständig ist 
(vgl. § 13 Abs. 6), werden beim Bundeseisenbahnver-
mögen besondere Personalvertretungen gebildet, die 

nur von den zugewiesenen Beamten gewählt und in 
die nur zugewiesene Beamte gewählt werden kön-
nen. Die besonderen Personalvertretungen bestehen 
neben den Personalvertretungen, die für die originär 
beim Bundeseisenbahnvermögen Beschäftigten zu-
ständig sind (vgl. Artikel 1 § 8 Abs. 1 ENeuOG). Beide 
Personalräte haben getrennte Zuständigkeitsberei-
che. Das Bundeseisenbahnvermögen bestimmt, für 
welche Betriebe der Deutsche Bahn AG, in denen 
zugewiesene Beamte tätig sind, eine besondere Per-
sonalvertretung zuständig ist. Dabei kann der Zustän-
digkeitsbereich auch auf mehrere Betriebe einer 
Region erstreckt werden. Es gelten die Vorschriften 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes. 

Absatz 2 

Die Beteiligungskompetenz in den in § 76 Abs. 1 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes genannten be-
amtenrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten, die 
der Deutsche Bahn AG übertragen sind, obliegt eben-
falls den besonderen, nach Absatz 1 gebildeten Per-
sonalvertretungen, weil dem Betriebsverfassungsge-
setz beamtenrechtliche Beteiligungsvorschriften not-
wendigerweise fehlen und in den Betriebsräten der 
Deutsche Bahn AG die zugewiesenen Beamten nicht 
als eigenständige und zu selbständigen Entscheidun-
gen befugte Gruppe vertreten sind. Satz 2 begrenzt 
die Gründe für eine Zustimmungsverweigerung auf 
die in § 77 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsge-
setzes genannten Fälle. 

Absatz 3 

Die Bestimmung regelt das Verfahren bei Verweige-
rung der Zustimmung unter Abweichung von der 
Regelung des Bundespersonalvertretungsgesetzes in 
Anpassung an den Umstand, daß Entscheidungsträ-
ger die Deutsche Bahn AG ist. 

Absatz 4 

Diese Bestimmung regelt, wie zu verfahren ist, wenn 
zwischen der Deutsche Bahn AG und der besonderen 
Personalvertretung eine Einigung nicht erzielt wird. 
Indem die Einigungsstelle unmittelbar nach dieser 
Nichteinigung anzurufen ist, wird auf eine Beschleu-
nigung des Verfahrens hingewirkt. Mit der durch 
Satz 3 der rechtsaufsichtsführenden Stelle eingeräum-
ten Befugnis zur endgültigen Entscheidung in Fällen, 
in denen die Deutsche Bahn AG einer Empfehlung der 
Einigungsstelle nicht folgt,wird § 104 Satz 3 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes Rechnung getra-
gen. 

Absatz 5 

Die Regelung bestimmt Bildung und Zusammenset-
zung der in Absatz 4 genannten Einigungsstelle. 



Drucksache 12/4609 (neu) Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Absatz 6 

In Anlehnung an § 83 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes legt die Bestimmung die Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte auch für Streitigkeiten im 
Rahmen der Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5 fest 
und schreibt die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Be-
schlußverfahren vor. 

Absatz 7 

Die Regelung soll die Bildung und die Funktionsfähig-
keit der besonderen Personalvertretungen sicherstel-
len. 

 
Absatz 8 

Die Regelung sichert die Bildung und Funktionsfähig-
keit von zu bildenden besonderen Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen sowie von besonderen 
Schwerbehindertenvertretungen. Die Bildung solcher 
Schwerbehindertenvertretungen ist erforderlich, weil 
der Zuständigkeitsbereich der besonderen Personal-
vertretungen auf Grund der in § 17 Abs. 1 Satz 2 
eingeführten Verwaltungsanordnung von dem Zu-
ständigkeitsbereich der in der Deutsche Bahn AG zu 
bildenden Betriebsräte abweichen kann, so daß die 
Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehinder-
tenvertretung durch die in den Betrieben der Deut-
sche Bahn AG zu bildenden Schwerbehindertenver-
tretung insoweit nicht in Be tracht kommt. 

Zu § 18 

Absatz 1 

Um der Deutsche Bahn AG unmittelbar eine funk-
tionsfähige Leitungsebene zu sichern, tritt die Ak tien-
gesellschaft bei Eintragung in das Handelsregister im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes bestehenden Verträge 
der bisher in einem öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis zum Bund stehenden Personen ein. Die den 
Amtsverhältnissen bisher zugrundeliegenden Funk-
tionen in den bisherigen Sondervermögen DB und DR 
bestehen nach deren Zusammenführung beim Bun-
deseisenbahnvermögen bis zum Entstehen der AG als 
juristische Person weiter. Daher werden die Amtsver-
hältnisse bis zu diesem Zeitpunkt beim Bundeseisen-
bahnvermögen fortgeführt. 

Bei ehemaligen Amtsträgern, die gleichzeitig Beamte 
sind, ruhen nach der bisherigen gesetzlichen Rege-
lung im geltenden BbG die sich aus dem Beamtenver-
hältnis ergebenden Rechte und Pflichten während der 
Zeit des öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisses  
(§ 8b Abs. 1 S. 2 BbG). Endet das öffentlich-rechtliche 
Amtsverhältnis, treten sie in den einstweiligen Ruhe-
stand, wenn ihnen nicht innerhalb von 3 Monaten ein 
anderes Amt übertragen wird (§ 8 b Abs. 2 BbG). Um 
dies zu vermeiden, gilt die Bestimmung der gesetzli

-

chen Ruhensregelung (§ 8b Abs. 1 S. 2 BbG) entspre-
chend für die Zeit nach dem Ende des Amtsverhält-
nisses bis zum Ende des Amtsvertrages weiter. 

Absatz 2 

Die Versorgungsregelungen in den Amtsverträgen 
bleiben unverändert, soweit sie nicht durch dieses 
Gesetz modifiziert werden. 

Schuldner der Versorgungsansprüche der Amtsträger 
aus Amtsvertrag (nicht aus nachfolgenden Anstel-
lungsverträgen) ist im Außenverhältnis allein das 
Bundeseisenbahnvermögen. Die Versorgungslast 
wird im Innenverhältnis zwischen dem Bundeseisen-
bahnvermögen und der Deutsche Bahn AG geteilt. 
Die Deutsche Bahn AG erstattet dem Bundeseisen-
bahnvermögen ab dem Zeitpunkt des Versorgungs-
falles die bis zum Übergang der Amtsverträge nach 
Absatz 1 entstandenen Versorgungsanteile zeitantei-
lig nach dem Verhältnis der Amtszeiten. Auf die 
Versorgung anrechenbare, vor den Amtsverhältnis-
sen liegende Beschäftigungszeiten kommen somit bei 
der Berechnung der Versorgungsanteile der Deutsche 
Bahn AG nicht zugute. 

Um aus dem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
eine Versorgungsanwartschaft zu erwerben, muß der 
Amtsträger nach der Regelung des Amtsvertrages 
eine zweijährige Amtszeit und eine fünfjährige War-
tezeit erfüllt haben. Auf Grund der Beendigung der 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisse nach Absatz 1 
werden zahlreiche Amtsträger diese Zeiten nicht 
mehr erfüllen. Um Nachteile für diese Personen zu 
vermeiden, wird auch die Zeit nach dem Ende des 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisse bis zum Ende 
des Amtsvertrages der Amts- bzw. Wartezeit im Sinne 
der versorgungsrechtlichen Regelungen gleichge-
stellt. Für diese Zeit trägt aber die Deutsche Bahn AG 
die Versorgungslast. 

Absätze 3 bis 6 

Durch die in Absatz 3 bis 6 enthaltenen Regelungen 
werden Einkünfte und Versorgungsleistungen aus 
einer Beschäftigung bei der Deutsche Bahn AG oder 
aus ihr ausgegliederten Unternehmen auf Versor-
gungsleistungen aus Amtsvertrag oder einer Tätigkeit 
als Beamter angerechnet. Im einzelnen bedeutet 
dies: 

— Erhält ein ehemaliger Amtsträger nach dem Ende 
des Amtsvertrages bei der Deutsche Bahn AG eine 
Beschäftigung, so wird das daraus bezogene Ein-
kommen auf gleichzeitig anfallende Versorgungs-
leistungen angerechnet. Insofern wird die Beschäf-
tigung bei der Deutsche Bahn AG einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst im Sinne des § 53 
Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) gleichge-
stellt (Absatz 3). 

— Die Versorgung aus Amtsvertrag wird unabhängig 
von § 54 BeamtVG auf die tatsächlich anfallende 
Versorgung aus dem Beamtenverhältnis ange-
rechnet (Absatz 4). 
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— Betriebliche Versorgungsleistungen aus einer bei 
der Deutsche Bahn AG ausgeübten Beschäftigung 
werden auf die Versorgungsbezüge aus dem 
Amtsverhältnis angerechnet; hierbei ist § 54 Abs. 2 
bis 5 BeamtVG entsprechend anzuwenden (Ab-
satz 5). 

— Absatz 6 kommt zur Anwendung, wenn — auch 
nach Durchführung der Regelung des Absatzes 4 
— ein (Rest-)Betrag der Beamtenversorgung ver-
bleibt. Es soll der Betrag der betrieblichen Versor-
gungsleistung auf die (Rest-)Beamtenversorgung 
angerechnet werden, der nicht zur Kürzung der 
Versorgung des Amtsverhältnis geführt hat. 

Mit diesen die Versorgung be treffenden Regelungen 
wird sichergestellt, daß die Amtsträger aus einer 
weiteren Beschäftigung bei der Deutsche Bahn AG 
keine Einkommen oder Versorgungsleistungen be-
ziehen können, ohne daß diese auf Versorgungslei-
stungen aus Amtsvertrag oder auf Ruhegehalt aus 
einem Beamtenverhältnis angerechnet werden. 

Absatz 7 

Nach der in den Musterverträgen enthaltenen Rege-
lung behält ein Amtsträger, der seine Entlassung aus 
dem Amtsverhältnis verlangt, seine Versorgung dann, 
wenn er entlassen wird, weil das Amt infolge politi-
scher Maßnahmen in seinen Grundlagen oder seinem 
Inhalt wesentlich verändert worden ist. Absatz 7 
versagt in diesem Fall  die Versorgung aus Amtsver-
trag (auch vorherigen) jedoch dann, wenn der Amts-
träger die Entlassung im Zusammenhang mit der 
Strukturreform der Bundeseisenbahnen verlangt. 

Absatz 8 

Um zu vermeiden, daß ein ehemaliger Amtsträger 
nach dem Ende des Amtsvertrages bei Erfüllung der 
versorgungsrechtlichen Voraussetzungen Versor-
gungsbezüge erhalten kann, obwohl ihm die Deut-
sche Bahn AG oder ein aus ihr ausgegliedertes Unter-
nehmen ein Angebot auf Weiterbeschäftigung in 
vergleichbaren und entsprechend vergüteten Funk-
tionen wie im Amtsvertrag macht, verlieren diejeni-
gen ehemaligen Amtsträger, die vor dem Amtsver-
hältnis in einem Beamtenverhältnis standen, wenn sie 
ein Angebot oder auch nachfolgende entsprechende 
Angebote auf Weiterbeschäftigung ablehnen, die 
Versorgung aus Amtsvertrag, und zwar insgesamt 
auch aus vorherigen Amtsverträgen (Satz 1 und 2). 

Dies entspricht der in den bisherigen Amtsverträgen 
(außer für den Vorstand) vorgesehenen Regelung für 
den Fall, daß ein Amtsträger eine angebotene Wieder-
ernennung ablehnt. Da die Amtsverträge für Vor-
standsmitglieder entsprechende Regelungen nicht 
enthalten, gilt Absatz 7 nur für sonstige Amtsträger. 

Ehemalige Amtsträger, die nicht in einem Beamten-
verhältnis standen, verlieren ihre Versorgung bei 
Ablehnung eines Angebotes dagegen nur aus dem 
letzten Amtsvertrag (Satz 3). Da sie keine Versorgung 
aus einem vorherigen Beamtenverhältnis beziehen, 

soll ihnen zumindest die Versorgung aus vorherigen 
Amtsverträgen erhalten bleiben, wenn sie ein unmit-
telbar nachfolgendes Angebot ablehnen. Weitere 
Angebote sind sie nicht verpflichtet anzunehmen. 

Zu § 19 

Absatz 1 

Die faktische Eingliederung der der Deutsche Bahn 
AG zugewiesenen Beamten in deren Bet rieb gebietet 
es, diese Mitarbeiter in arbeitsrechtlichen Angelegen-
heiten (z. B. aktives und passives Wahlrecht zum 
Betriebsrat der Aktiengesellschaft, aktives und passi-
ves Wahlrecht für die Wahl der Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat der AG) den eigenen Arbeitnehmern 
der Aktiengesellschaft gleichzustellen. 

Absätze 2 bis 4 

Die fiktive Arbeitnehmerstellung der zugewiesenen 
Beamten erfordert eine Zuordnung dieser Mitarbeiter 
zu der Gruppe der Arbeiter oder Angestellten in der 
Deutsche Bahn AG. Da es keinen allgemeingültigen 
Begriff des Angestellten und des Arbeiters im Arbeits-
recht gibt, erfolgt die Zuordnung nach dem Vorbild 
der Unterscheidungskriterien im Einigungsvertrag 
(Anlagen I Kapitel VIII Sachgebiet A Abschnitt III 
Nr. 12 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990, 
BGBl. II S. 885, 1022), die sich ihrerseits an  den 
auch für arbeitsrechtliche Belange maßgebenden ren-
tenversicherungsrechtlichen Zuordnungsmerkmalen 
(vgl. z. B. § 133 Abs. 2 SGB VI) orientieren. 

Absatz 5 

Nach Betriebsverfassungs- und Unternehmensmitbe-
stimmungsrecht obliegen dem Arbeitgeber eine Reihe 
von Verpflichtungen, z. B. Informationspflichten oder 
das Verbot, Beschäftigte wegen ihrer Tätigkeit als 
Betriebs- oder Aufsichtsratsmitglieder zu benachteili-
gen. Soweit die Erfüllung derar tiger Verpflichtungen 
nur demjenigen möglich ist, der — wie im Regelfall —
Inhaber der ungeteilten Arbeitgeberposition ist, 
könnten der Gesellschaft Schwierigkeiten erwachsen, 
weil bezüglich der zugewiesenen Beamten die „Ar-
beitgeber-Stellung” zwischen ihr und dem Bundesei-
senbahnvermögen aufgeteilt ist. Um Komplikationen 
zu vermeiden, wird insoweit das Bundeseisenbahn-
vermögen als Inhaber der  Dienstherrneigenschaft mit 
in Anspruch genommen. Beispielhaft wird ange-
führt: 

Die Aufspaltung in Arbeitgeber- und Dienstherrn-
funktion bei den zugewiesenen Beamten kann dazu 
führen, daß zahlreiche Informationspflichten der 
Gesellschaft gegenüber dem Betriebsrat nur deshalb 
nicht erfüllt werden können, weil dieses nicht über die 
nur beim Dienstherrn (Bundeseisenbahnvermögen) 
vorhandenen Kenntnisse verfügt. Dies gilt u. a. für 
Kenntnisse über den bisherigen beruflichen Werde-
gang zugewiesener Beamter, die beispielsweise für 
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die Beteiligungsrechte des Betriebsrats im Rahmen 
der Personalplanung und bei personellen Einzelmaß-
nahmen von Bedeutung sind. Auch kann die Pflicht 
der Gesellschaft, in den Betriebsrat oder Aufsichtsrat 
gewählte Beamte beim beruflichen Aufstieg nicht zu 
benachteiligen, von ihr deshalb nicht erfüllt werden, 
weil die dafür erforderlichen Beförderungen in die 
Zuständigkeit des Bundeseisenbahnvermögens fal-
len. Um in diesen und ähnlichen Fällen die Einhaltung 
der Pflichten des Arbeitgebers sicherzustellen, wird 
das Bundeseisenbahnvermögen in diese Verpflich-
tungen einbezogen. 

Zu § 20 

Absatz 1 

Mit den Regelungen soll die Kontinuität im Bereich 
der betrieblichen Mitbestimmung durch ein Über-
gangsmandat des Betriebsrates gesichert werden, 
wenn es im Zuge vorgesehenen späteren Ausgliede-
rung von Unternehmensbereichen aus der Deutsche 
Bahn AG zu Betriebsspaltungen kommen sollte. Die 
Vorschrift ist § 13 des Gesetzes über die Spaltung der 
von der Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen 
(SpTrUG) vom 5. April 1991 (BGBl. 1991 I S. 854) 
nachgebildet. 

Führt eine Ausgliederung (§ 2 Abs. 1, § 3 Abs. 3, 
[§§ 28 ff] ENeuOG) zur Spaltung eines Betriebs, kön-
nen Betriebsräte wegfallen, so daß dann die betroffe-
nen Belegschaften gerade in der für sie besonders 
kritischen Übergangsphase nach der Spaltung ohne 
den Schutz der Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
wären. Um dies zu vermeiden, erhält der Betriebsrat 
nach Absatz 1 ein Übergangsmandat. Er soll die 
Interessen der betroffenen Arbeitnehmer für eine 
kurze Zeit bis zur Wahl eines neuen Betriebsrats, 
längstens drei Monate, weiter vertreten können. 

Absatz 2 

Die Bestimmung regelt die Frage, welcher Betriebsrat 
nach Zusammenfassung von Betriebsteilen unter-
schiedlicher Betriebe oder von Betrieben zu einem 
neuen Betrieb das Übergangsmandat wahrnehmen 
soll. 

Absatz 3 

Bei der Spaltung größerer Einheiten kann es dazu 
kommen, daß die verschiedenen Unternehmensteile 
nach der Spaltung in derselben Br anche tätig sind und 
in eine Wettbewerbssituation geraten, was zu Interes-
senkonflikten für die Betriebsmitglieder führen kann. 
Diese Konflikte sollen im Bereich des Übergangsman-
dats durch Absatz 3 vermieden werden. 

Zu § 21 

Absatz 1 

Aus der Wahrung der Rechtsstellung der der Ak tien

-

gesellschaft zugewiesenen Beamten (vgl. Begrün

-

dung zu § 13) folgt, daß die Besoldung weiterhin vom 
Dienstherrn zu zahlen ist. Für die ihr erbrachte 
Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter erstattet die Gesell-
schaft dem Bundeseisenbahnvermögen Personal-
kosten. Berechnungsgrundlage der Erstattungslei-
stung sind die Personalaufwendungen der Gesell-
schaft, wie sie sich auf der Grundlage des Tarifvertra-
ges für unmittelbar vom Arbeitsmarkt eingestelltes 
eigenes Personal ergeben. Hierzu gehören die Bei-
träge (Arbeitgeberanteil) zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung (Renten-, Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen-
versicherung) sowie Leistungen der Ak tiengesell-
schaft für die betriebliche Altersversorgung des eige-
nen Personals. Bestandteil der Vergleichsbasis für die 
Personalkostenerstattung ist auch der leistungsab-
hängige variable Teil der Vergütung der Tarifkräfte; 
er entspricht der Höhe nach den Bezügen, die die 
Aktiengesellschaft den zugewiesenen Beamten in 
Anwendung des § 13 Abs. 7 zahlen kann. Zielsetzung 
ist, die Gesellschaft von Personalaufwendungen zu 
entlasten, die sich aus Struktur und Höhe der Beam-
tenbesoldung ergeben. Für den Zeitraum bis zum 
Abschluß eines Tarifvertrages für die Deutsche Bahn 
AG ist eine Übergangsregelung für die Berechnung 
der Erstattungsleistung erforderlich. 

Absatz 2 

Die auf eigenen Antrag gemäß § 13 Abs. 1 zur 
Aktiengesellschaft im dienstlichen Interesse des 
Dienstherrn Bund beurlaubten Beamten erhalten ihre 
Versorgungsanwartschaft gegenüber dem Dienst-
hers. Diese Versorgungsanwartschaft wird dem 
Beamten im Hinblick auf die Versicherungsfreiheit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung vom Dienst-
herrn gewährleistet. Zum teilweisen Ausgleich der 
Belastung des Bundeseisenbahnvermögens mit den 
Kosten der fortbestehenden Versorgungsanwart-
schaften der nicht beim Sondervermögen tätigen 
Beamten zahlt die Ak tiengesellschaft als Empfänger 
der Arbeitsleistung dem Sondervermögen einen Bei-
trag zu den Versorgungskosten. Entsprechend der in 
der Begründung zu Absatz 1 dargelegten Zielsetzung 
sind Berechnungsgrundlage für den Beitrag die Auf-
wendungen, die die Gesellschaft für eine Gesamtal-
tersversorgung eines eigenen Arbeitnehmers hat ein-
schließlich des Arbeitnehmeranteils zur gesetzlichen 
Rentenversicherung. Eine höhere Beteiligung der 
Gesellschaft an  den Versorgungsaufwendungen für 
die ihr zugewiesenen Beamten (z. B. Versorgungs-
zuschlag in Höhe von 30 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge) würde die Gesellschaft mit Kosten 
belasten, die ihre Grundlage im öffentlichen Dienst-
recht haben. Gerade hiermit soll die Gesellschaft nicht 
belastet werden. 

Absatz 3 

Träger der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer der 
bisherigen Sondervermögen DB und DR bleibt die 
Bahnversicherungsanstalt Abteilung B (BVA/Abt. B; 
vgl. Artikel 1 § 15 Abs. 1 ENeuOG). Beteiligter 
Arbeitgeber im Sinne der Satzung der Anstalt ist das 
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Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen” als 
Rechtsnachfolger des Sondervermögens „Deutsche 
Bundesbahn". Daraus folgt die Verpflichtung für das 
Bundeseisenbahnvermögen, als Beteiligter der BVA/ 
Abt. B für die versicherten Arbeitnehmer einen Umla-
gebetrag zu leisten. Aus den Umlagebeträgen der 
Beteiligten werden die satzungsmäßigen Leistungen 
der Anstalt erbracht. Zum Ausgleich der Aufwendun-
gen des Bundeseisenbahnvermögens für die BVA/ 
Abt. B erstattet der rechtliche Arbeitgeber Deutsche 
Bahn AG für die in der BVA/Abt. B versicherten 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse durch 
Rechtsnachfolge auf sie übergegangen sind, Kosten in 
Höhe der eigenen Aufwendungen für eine betriebli-
che Altersversorgung für die von der Gesellschaft neu 
eingestellten Arbeitnehmer. Die Höhe der Kostener-
stattung orientiert sich an der in der Begründung zu 
Absatz 1 und 2 dargelegten Zielsetzung. 

Absatz 4 Nr. 1 

Zum Ausgleich des Produktivitätsrückstandes im Per-
sonalbereich der DR trägt das Bundeseisenbahnver-
mögen als „Personal-Altlast" aus der Zeit vor Zusam-
menführung der Bundeseisenbahnen DB und DR 
diejenigen Kosten, die im einzelnen in einer „Verein-
barung über die Übernahme von Altlasten der Deut-
schen Reichsbahn", die zwischen dem Bundeseisen-
bahnvermögen und der Deutsche Bahn AG abzu-
schließen ist und der Genehmigung durch den Bun-
desminister für Verkehr und den Bundesminister der 
Finanzen bedarf, festgelegt werden. Zur Personal

-

Produktivität der DR wurde im Rahmen der Untersu-
chungen der Regierungskommission Bahn ermittelt, 
daß die DR ihre Leistungen mit rund 70 000 Mitarbei-
tern  erbringen könnte, wenn ihr technischer St andard 
dem der DB entsprechen würde (Stand: 1992). 

Absatz 4 Nr. 2 

Die Deutsche Bahn AG soll ebenfalls von den Perso-
nalkosten entlastet werden, die bei der Gesellschaft 
dadurch entstehen, daß infolge des Übergangs der 
Tarifbindung auf sie (vgl. Begründung zu § 15 Abs. 3) 
betriebsbedingte Kündigungen bei Durchführung 
von Rationalisierungsmaßnahmen nicht ausgespro-
chen werden können, weil die auf die Gesellschaft 
übergegangenen Arbeitsverhältnisse (vgl. § 15 
Abs. 2) auf Grund tarifvertraglicher Regelungen 
unkündbar sind. 

Absatz 5 

Die Deutsche Bahn AG erstattet dem Bundeseisen-
bahnvermögen keine Personalkosten gemäß Absatz 1 
für zugewiesene Beamte, die nach der Durchführung 
von Rationalisierungsmaßnahmen bei der AG nicht 
mehr beschäftigt werden können. Absatz 5 entspricht 
insoweit für Beamte der DB der Regelung in Absatz 4 
Nr. 2 für unkündbare Arbeitnehmer der DB. 

Absatz 6 

Der Anspruch der Deutsche Bahn AG und des Bun-
deseisenbahnvermögens auf die Erstattung von Per-
sonalkosten beschränkt sich auf den jewei ligen 
Saldo. 

Absatz 7 

Beamte, die auf eigenen Antrag aus dem Beamtenver-
hältnis ausscheiden, um ein Arbeitsverhältnis mit der 
Aktiengesellschaft einzugehen, verlieren ihre Versor-
gungsanwartschaft gegenüber dem Dienstherrn; sie 
sind nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
(SGB VI) in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nachzuversichern. Über die Höhe der Aufwendun-
gen, die der Weg der Nachversicherung erfordert, 
lassen sich keine verläßlichen Angaben machen. 
Hierzu müßte eine versicherungsmathematische Stu-
die in Auftrag gegeben werden. Bei der DBP ange-
stellte Schätzungen gehen von Kosten für die Nach-
versicherung zwischen 150 000 und 200 000 DM im 
Einzelfall aus. Eine Nachversicherung aller z. Z. bei 
der DB vorhandenen Beamten würde einen Betrag 
erfordern, der schätzungsweise über 20 Mrd. DM 
liegt. Die Zahl der freiwillig ausscheidenden Beamten 
der DB wird erfahrungsgemäß sehr gering sein. 

Absatz 8 

Einzelheiten der Zahlungsabwicklung zwischen Ak-
tiengesellschaft und Bundeseisenbahnvermögen be-
dürfen einer Vereinbarung zwischen beiden Einrich-
tungen, die insbesondere wegen ihrer finanziellen 
Auswirkungen gemäß Absatz 4 der Zustimmung des 
Bundesministers für Verkehr und des Bundesmini-
sters der Finanzen bedarf. 

Die Vereinbarung über die Personalkostenerstattung 
ist so auszugestalten, daß sie einen raschen Personal-
abbau hinsichtlich des Überhangs und ein unterneh-
merisches Interesse der Deutsche Bahn AG daran 
bewirkt. Damit soll auch erreicht werden, daß im 
Hinblick auf die Personalkostenbelastung des Bun-
deseisenbahnvermögens bei Durchführung von Ra-
tionalisierungsmaßnahmen der Deutsche Bahn AG 
(vgl. Absatz 4 Nr. 2 und Abs. 5) einerseits das vorhan-
dene Rationalisierungspotential voll ausgeschöpft 
wird, andererseits aber auch ein Mißbrauch der Rege-
lungen des Absatzes 4 Nr. 2 und des Absatzes 5 unter 
Berufung auf fortbestehende Zwänge aus Unkünd-
barkeitsregelungen für früheres DB-Personal unmög-
lich wird. Eine Personalkostenabwälzung auf das 
Bundeseisenbahnvermögen be treffend Personal, das 
aus anderen als Rationalisierungsgründen „überzäh-
lig" ist, kann nicht in Be tracht kommen. Die Regelung 
in Absatz 4 Nr. 1 bleibt hiervon unberührt. 

Absatz 9 

Durch die Vorschrift sollen die Grundlagen für die 
Berechnung der Personalkostenerstattung (vgl. Ab- 
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Satz 1) für die Aktiengesellschaft nachvollziehbar und 
interessenneutral festgestellt werden. 

Zu § 22 

Wesentliches Element der Strukturreform der Bun-
deseisenbahnen und wich tige Voraussetzung für 
einen wirtschaftlichen Erfolg der Deutsche Bahn AG 
ist die Übernahme der sogenannten Altlasten aus dem 
Bereich des bisherigen Sondervermögens DR durch 
den Bund. Die vorgesehene Regelung entspricht auch 
dem Gebot der finanziellen Sanierung der Staatsei-
senbahnen gemäß Artikel 9 der Richtlinie 91/440/ 
EWG des Rates vom 29. Juli 1991, welche bis zum 
1. Januar 1993 in na tionales Recht zu überführen war. 

Absatz 1 

Zu den Aufwendungen der Deutsche Bahn AG für die 
Beseitigung ökologischer Altlasten auf Grundstücken 
der ehemaligen DR oder ökologischer Belastungen, 
die von Grundstücken der ehemaligen DR ausgehen, 
leistet das Bundeseisenbahnvermögen einen finanzi-
ellen Beitrag (Nummer 1). Das gleiche gilt für Investi-
tionen im Sachanlagevermögen und Modernisierung 
von vorhandenen Gegenständen des Sachanlagen-
vermögens sowie erhöhter Materialaufwand für vor-
handene Gegenstände im Sachanlagevermögen, die 
erforderlich sind, um die Rückstände bei der techni-
schen Ausstattung und den Produktivitätsrückstand 
des bisherigen Sondervermögens Deutsche Reichs-
bahn gegenüber dem bisherigen Sondervermögen 
Deutsche Bundesbahn auszugleichen (Nummer 2). 

Absätze 2 und 3 

Angesichts der für den Bund entstehenden finanziel-
len Verpflichtung aus der Altlastenregelung von über 
100 Mrd. DM sind Wirtschaftlichkeit, Betriebsnotwen-
digkeit und Plausibilität auf der Basis eines Wi rt

-schaftsplans und einer mittelfristigen fortzuschreiben-
den Investitions-, Personal- und Finanzplanung auf 
der Grundlage eines Betriebskonzeptes darzulegen. 
Diese Rechenschaftspflicht ist von einem unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfer zu prüfen und vom Bundesmi-
nister für Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen zu genehmigen. 

Absatz 4 

Um die technischen Einzelheiten der Abwicklung der 
sogenannten Altlastenregelung sicherzustellen, ist 
eine Vereinbarung zwischen der Deutsche Bahn AG 
und dem Bundeseisenbahnvermögen notwendig. 

Zu § 23 

Vgl. Begründung zu Artikel 1 § 26 ENeuOG 

Zu § 24 

vgl. Begründung zu Artikel 1 § 28 ENeuOG 

Zum Dritten Abschnitt 

Zu § 25 

Die organisatorische und rechnerische Trennung der 
drei Bereiche innerhalb der Deutsche Bahn AG ent-
spricht dem Kabinettbeschluß vom 15. Juli 1992 sowie 
grundsätzlich den Vorgaben in Artikel 6 der Richtlinie 
91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991, welche bis 
zum 1. Januar 1993 in nationales Recht zu überführen 
war. 

Zu § 26 

Zum Mitgliederbestand oder zum Kreis der Begün-
stigten der betrieb lichen Sozialeinrichtungen und 
Selbsthilfeeinrichtungen der bisherigen Sonderver-
mögen DB und DR (vgl. Artikel 1 § 15 ENeuOG) 
zählen auch die Angestellten, Arbeiter und Auszubil-
denden, in deren Arbeits- bzw. Ausbildungsverhält-
nisse gemäß § 15 Abs. 2 die Deutsche Bahn AG 
eingetreten ist. Wegen des Zuschußbedarfs einiger 
Einrichtungen aus dem Wirtschaftsplan des Bundesei-
senbahnvermögens (vgl. Begründung zu Artikel 1 
§ 15 ENeuOG) ist es für die Wi rtschaftsführung des 
Bundeseisenbahnvermögens erforderlich, daß mög-
lichst bald Klarheit über die Beteiligung oder Aner-
kennung der Deutsche Bahn AG an diesen Einrich-
tungen besteht. Deshalb ist eine Erklärungspflicht 
innerhalb einer bestimmten Frist vorgesehen. 

Zu § 27 

Die Vorschrift regelt das Prüfungsrecht des Bundes-
rechnungshofs. 

Zum Vierten Abschnitt 

s. Anmerkung in Gesetzestext. 

Zu Artikel 3 (Gesetz über die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung des Bundes) 

Zu § 1 

Die Verwaltungskompetenz des Bundes in der Eisen-
bahnverkehrsverwaltung ist durch das Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes auf die klassischen 
hoheitlichen Aufsichtsaufgaben beschränkt worden. 
Mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Eisenbahn-
verkehrsverwaltung wird grundsätzlich der Bundes-
minister für Verkehr beauftragt. Eine Delega tion auf 
andere Stellen neben dem Bundeseisenbahnvermö-
gen (Absatz 2) und dem Eisenbahn-Bundesamt (§ 2 
Abs. 1) ist möglich. 

Zu § 2 

Absatz 1 

Zur Entlastung des Bundesministers für Verkehr von 
Verwaltungsaufgaben wird ein Eisenbahn-Bundes- 
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amt als Bundesoberbehörde eingerichtet, und zwar 
möglichst zeitgleich mit der Geschäftsaufnahme der 
Deutsche Bahn AG (Eintragung im Handelsregi-
ster). 

Absatz 2 

Um den Aufbau der Eisenbahnverkehrsverwaltung 
an den örtlichen Bedürfnissen der Aufgabenerledi-
gung ausrichten zu können, wird der Sitz des Eisen-
bahn-Bundesamtes und eventueller Außenstellen 
nicht durch Gesetz, sondern durch Organisationsakt 
des Bundesministers für Verkehr festgelegt. Ob die 
Aufgaben des Amtes an  einem Ort oder dezentral 
(Außenstellen) am zweckmäßigsten erledigt werden, 
kann erst entschieden werden, wenn Aufgabenum-
fang und seine Ortsbezogenheit feststehen. Auch 
soziale Komponenten beim Personal (Vermeidung 
von Umzügen in größerem Ausmaß) sind dabei zu 
berücksichtigen. 

Absatz 3 

Um die Arbeitsfähigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes 
von vornherein zu gewährleisten, wird es mit Sach-
mitteln aus dem Bestand des Bundeseisenbahnvermö-
gens ausgestattet. Da es sich um die Zuordnung von 
Sachmitteln innerhalb des Bundesvermögens han-
delt, ist eine Abrechnung entbehrlich. 

Absatz 4 

Zu Beginn der Tätigkeit der Bundesoberbehörde wird 
Personal des Bundeseisenbahnvermögens auf Grund 
von Entscheidungen im Einzelfall (Versetzung oder 
Abordnung mit dem Ziel der Versetzung) im Eisen-
bahn-Bundesamt tätig (vgl. auch Artikel 2 § 13 Abs. 2 
ENeuOG). Die Bildung von Personalvertretungen in 
der neuen Behörde richtet sich nach §§ 21, 22 
BPersVG. 

Absätze 5 und 6 

Für die Angestellten und Arbeiter im künftigen Eisen-
bahn-Bundesamt sind die Tarifverträge anzuwenden, 
die auch für die Arbeitnehmer in den übrigen Bundes-
oberbehörden gelten. Dies sind im wesentlichen der 
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) und der M an

-tel-Tarifvertrag für Arbeiter des Bundes (MTB II). Die 
Versetzung von Angestellten des Bundeseisenbahn-
vermögens zum Eisenbahn-Bundesamt erfolgt unter 
Wahrung des Besitzstandes der Gehälter und Löhne 
unter Anrechnung von Vergütungs- und Lohnerhö-
hungen aus Anlaß von Höhergruppierungen, Aufstieg 
und allgemeinen Lohnerhöhungen. Die persönliche 
Zulage kann nicht unbefristet weitergewährt werden, 
da es nur um die Wahrung des Besitzstandes geht. 

Absatz 7 

Die Bestimmung legt die Leitung der Behörde durch 
einen Präsidenten fest. 

Zu §3 

Absatz 1 

Gemäß Artikel 5 § 5 Abs. 6 des Eisenbahnneuord-
nungsgesetzes (ENeuOG) ist für den Eisenbahnver-
kehr auf dem Gebiet der  Bundesrepublik  Deutsch-
land, soweit er durch Eisenbahnen des Bundes oder 
nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz im Ausland 
durchgeführt wird, das Eisenbahn-Bundesamt als 
Aufsichts- und Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
zuständig. Ausnahmen ergeben sich aus Artikel 5 § 5 
Abs. 3 ENeuOG. Diese Regelung wird in Absatz 1 zur 
Klarstellung wiederholt. 

Absatz 2 

Die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben, die 
bisher der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn als Behörden oblagen, erfolgt künftig im 
Eisenbahn-Bundesamt. Dazu gehört die Planfeststel-
lung und die Ausübung der Eisenbahnaufsicht. Neu 
hinzukommt die Befugnis zur Erteilung und zum 
Widerruf einer Betriebsgenehmigung gemäß Artikel 5 
§ 6 und § 7 ENeuOG und die Vorbereitung von 
Vereinbarungen gemäß Artikel 4 § 3 Abs. 2 ENeuOG. 
Um bei neu hinzukommenden Aufgaben nicht regel-
mäßig den Aufgabenkatalog durch Gesetzesände-
rung anpassen zu müssen, ist in Nummer 4 eine 
Auffangregelung für Aufgaben geschaffen, die das 
Eisenbahn-Bundesamt nach Maßgabe anderer Ge-
setze und Verordnungen erfüllen soll. Satz 2 stellt den 
Übergang der bis zur Errichtung des Amtes im Ver-
waltungsbereich des Bundeseisenbahnvermögens 
wahrgenommenen Aufgaben auf das Amt sicher. 

Absatz 3 

Zur Straffung des Verfahrens ist das Eisenbahn

-

Bundesamt sowohl Planfeststellungs- als auch Anhö-
rungsbehörde für Betriebsanlagen der Eisenbahnen 
des Bundes. Dies entspricht der Regelung in § 14 
WaStrG. 

Absatz 4 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 des geltenden AEG können 
Landesregierungen die Eisenbahnaufsicht ganz oder 
teilweise der Deutschen Bundesbahn übertragen. 
Diese übernimmt sie dann nach Weisungen und für 
Rechnung dieses Landes. Das betreffende Land trägt 
die vollen Kosten der vom Eisenbahn-Bundesamt 
durchgeführten Eisenbahnaufsicht. Diese Regelung 
wird übernommen, wobei an  die Stelle der DB das 
Eisenbahn-Bundesamt tritt. 
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Absatz 5 

Die Vorschrift stellt klar, daß für Amtshandlungen des 
Eisenbahn-Bundesamtes Gebühren und Auslagen 
erhoben werden. Die Kostenregelung für die im 
Auftrag eines Landes durchgeführte Eisenbahnauf-
sicht (Abs. 4) bleibt davon unberührt. 

Zu § 4 

Zur Zeit wird die hoheitliche technische Aufsicht im 
Bereich der DB und der DR von den Behörden der DB 
(auch im Bereich der DR) selbst vorgenommen. Es ist 
daher sachgerecht, diese Aufsicht zunächst dem 
Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen, das auch das 
entsprechende Personal übernimmt. Für die Zukunft 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß es wirtschaft-
licher ist, diese Aufgabe Dritten (z. B. technischen 
Überwachungsvereinen, p rivaten Sachverständigen, 
der Eisenbahnindustrie oder auch der Deutsche Bahn 
AG selbst) zu übertragen. Daher wurde eine entspre-
chende Verordnungsermächtigung aufgenommen. 

Zu Artikel 4 (Gesetz über den Bau und die 
Finanzierung der Schienenwege von 
Eisenbahnen des Bundes) 

Das Eigentum an Schienenwegen und an den für den 
Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen (Be-
triebsanlagen der Eisenbahn) wird auf die Deutsche 
Bahn AG übertragen (Artikel 1 §§ 20 bis 25 ENeuOG). 
Damit obliegen der Deutsche Bahn AG alle sich aus 
der Eigentümerstellung ergebenden Rechte und 
Pflichten. Um Entgelte für die Nutzung ihrer Eisen-
bahninfrastruktur erzielen zu können, muß sie diese 
erhalten. Dies reicht von Maßnahmen der laufenden 
Unterhaltung bis hin zu Ersatzinvestitionen sowie 
Neu- und Ausbaumaßnahmen im Schienennetz. 

Über das privatwirtschaftliche Interesse an einer funk-
tionierenden Eisenbahninfrastruktur hinaus besteht 
auch ein Bundesinteresse am Ausbau und Erhalt einer 
angemessenen Eisenbahninfrastruktur. Daher kann 
der Bund nach diesem Gesetz im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel Investitionen 
in Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes för-
dern. 

Zu § 1 

Absatz 1 

Der Begriff Investitionen umfaßt alle Maßnahmen, die 
nach handelsrechtlichen Grundsätzen in der Bilanz 
eines Unternehmens zu aktivieren sind. Dazu gehören 
z. B. der Streckenneubau für den Nah- und Fernver-
kehr, die Verlegung zusätzlicher Gleise an vorhande-
nen Strecken, die Elektrifizierung von Strecken, die 
Erweiterung und der Neubau von Stellwerken oder 
Rangierbahnhöfen, die Modernisierung von Anlagen 
sowie Ersatzinvestitionen. Nicht gefördert werden 
sollen nach diesem Gesetz Maßnahmen der laufenden 

Unterhaltung und der Instandsetzung. Die Finanzie-
rung der Investitionen steht unter dem Vorbehalt, daß 
eine Finanzierung im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel möglich ist. Insoweit 
besteht eine Parallele zum Fernstraßenausbaugesetz 
(FStrAbG). 

Absatz 2 

Neben einer finanziellen Förderung von Investitionen 
nach diesem Gesetz soll die Finanzierung gemäß § 11 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) be-
stehen bleiben. Beide Förderungsmöglichkeiten ste-
hen nebeneinander. Damit können auch Investitionen 
im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs nach 
Maßgabe des Schienenwegeausbaugesetzes finan-
ziert werden. Investitionen werden in den Bedarfsplan 
auch dann aufgenommen, wenn sie nach § 11 GVFG 
finanziert werden. Durch die Bestimmung wird dar-
über hinaus klargestellt, daß die Finanzierung durch 
den Bund die Finanzierung durch andere Gebietskör-
perschaften (Länder, Kreise, Städte) oder Dritte nicht 
ausschließt. 

Absatz 3 

Der Begriff des Schienenweges entspricht dem des 
Artikels 5 § 15 ENeuOG. Zur Festlegung der Förder-
fähigkeit ist es nicht erforderlich, daß ein Planfeststel-
lungsverfahren für die zu fördernde Maßnahme tat-
sächlich durchgeführt wird, da sonst alle Maßnahmen, 
bei denen von einer Planfeststellung abgesehen wird, 
nicht gefördert werden könnten. Entscheidend ist 
daher die Möglichkeit der Planfeststellung. Damit 
werden die förderungsfähigen Investitionen sachge-
recht von den übrigen Investitionen in die Eisenbahn-
infrastuktur ge trennt. 

Zu § 2 

Wie das Netz der Bundesfernstraßen gemäß Fernstra-
ßenausbaugesetz soll auch das Schienennetz der 
Eisenbahnen des Bundes nach einem Bedarfsplan 
ausgebaut werden. In den Bedarfsplan aufgenommen 
werden nicht alle Investitionen, sondern nur Bau- und 
Ausbaumaßnahmen. Mit der Aufnahme dieser Inve-
stitionen in den Bedarfsplan wird im Planfeststel-
lungsverfahren nur noch über die Art und Weise des 
Baus oder Ausbaus entschieden, da der Bedarf an 
Schienenwegen mit diesem Gesetz vom Gesetzgeber 
verbindlich festgestellt ist. Dies entspricht der Rege-
lung in § 1 Abs. 2 Satz 2 FStrAbG. 

Zu §3 

Absatz 1 

Ebenso wie beim Ausbau des Netzes der Bundesfern-
straßen gemäß Fernstraßenausbaugesetz erfolgt der 
Bau und Ausbau von Schienenwegen nach Stufen, die 
im Bedarfsplan vorgesehen sind. Im Bedarfsplan wird 
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unterschieden nach den Stufen „Vordringlicher 
Bedarf" sowie „Weiterer Bedarf". Auf der Grundlage 
der Bundesverkehrswegeplanung 1992 umfaßt der 
„Vordringliche Bedarf" 54 Maßnahmen mit einem 
Bauvolumen von insgesamt rund 129 Mrd. DM. Der 
„Weitere Bedarf" umfaßt 7 Maßnahmen mit einem 
Bauvolumen von rund 12,5 Mrd. DM. (Anm.: Der 
Bundesverkehrswegeplan 1992 wird z. Z. im Deut-
schen Bundestag beraten; Änderungen sind nicht 
auszuschließen). 

Absatz 2 

Satz 1 

Wird eine Investition in den Bedarfsplan aufgenom-
men, so ist damit noch nicht über den Bau entschie-
den. Das geschieht erst mit dem Abschluß einer 
Vereinbarung zwischen der Eisenbahn, deren Schie-
nenweg gebaut oder ausgebaut werden soll, und der 
Körperschaft (oder dem Dritten), die den Bau oder 
Ausbau finanziert. In dieser Vereinbarung sind Fra-
gen der Durchführung der Baumaßnahmen nach dem 
Bedarfsplan und ihrer Finanzierung zu regeln. In der 
Mehrzahl der Fälle wird der Bund die finanzierende 
Körperschaft sein. Da eine Beteiligung anderer Kör-
perschaften oder Dritter an  der Finanzierung nicht 
ausgeschlossen ist, wären diese in die Finanzierungs-
vereinbarung miteinzubeziehen. 

Die Tätigkeiten der Planungsgesellschaft Bahnbau 
Deutsche Einheit mbH und der Planungsgesellschaft 
Hannover — Berlin mbH bleiben hiervon unbe-
rührt. 

Satz 2 

Solange eine Eisenbahn des Bundes sowohl Eisen-
bahnverkehrsleistungen erbringt als auch Schienen-
wege betreibt, wie die Deutsche Bahn AG in den 
ersten drei Jahren nach ihrer Gründung (vgl. Artikel 2 
§ 2 Abs. 1 ENeuOG), kann sie — als Entgelt für 
Eisenbahnverkehrsleistungen — Einnahmen erzie-
len, die über das Entgelt für die Nutzung des Schie-
nenweges hinausgehen. Um das Gesamtinteresse der 
Eisenbahn an  einer Strecke im Hinblick auf die in § 5 
getroffenen Regelungen neu tral zu erfassen, ist die 
Überprüfung gegebenenfalls unter Beteiligung eines 
Wirtschaftsprüfers vorgesehen. Die Finanzvereinba-
rung kann danach gemäß Satz 3 geändert werden. 

Satz 3 

Die Vorschrift enthält Regelungen für Vertragsanpas-
sungen. Sie wurde § 60 Abs. 1 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes nachgebildet. Insbesondere soll der 
Fall vermieden werden, daß sich eine Vertragspartei 
einseitig von der Vereinbarung lösen kann, wenn 
bereits Bauwerke errichtet worden sind, ohne daß das 
Schicksal der Bauwerke geklärt ist. Gegebenenfalls 
müssen die Vertragsparteien eine Anpassung der 
Vereinbarung in der Weise vornehmen, daß festgelegt 
wird von wem und auf wessen Kosten die bereits 

errichteten Bauwerke rückzubauen sind, wenn auf die 
Durchführung der vereinbarten Maßnahme kein Wert 
mehr gelegt wird. 

Absatz 3 

An Baumaßnahmen, die in den Bedarfsplan aufge-
nommen wurden, besteht ein vorrangiges öffentliches 
Interesse. Nur für diese werden Finanzvereinbarun-
gen gemäß § 3 Abs. 2 abgeschlossen. 

Andere Baumaßnahmen, z. B. kleinere Maßnahmen, 
können daneben gleichwohl durchgeführt werden. 
Vorrangig sind jedoch die Baumaßnahmen im 
Bedarfsplan. Daher sind andere Baumaßnahmen auf 
diese abzustimmen. Die Regelung entspricht § 3 
FStrAbG. 

Zu §4 

Sind Schienenwege in den Bedarfsplan aufgenom-
men und steht ein Bundesinteresse am Bau dieser 
Schienenwege fest, so finanziert der Bund grundsätz-
lich den Bau oder den Ausbau. Hat daneben die 
Eisenbahn selbst ein eigenes unternehmerisches 
Interesse an  Bau oder Ausbau, so soll der Bund nicht 
die vollen Kosten tragen, sondern das Unternehmen 
zur Rückzahlung verpflichtet sein, da der Schienen-
weg im Eigentum der Eisenbahn steht und einen 
wesentlichen Teil ihres bilanzierungspflichtigen Ver-
mögens bildet. Die Rückzahlung bemißt sich grund-
sätzlich nach der Höhe der jährlichen Abschreibun-
gen auf den vom Bund finanzierten Schienenweg. Der 
Bund finanziert auf diese Weise lediglich vor und 
übernimmt die Zinslast. Einzelheiten werden in der 
gemäß § 3 Abs. 2 abzuschließenden Vereinbarung 
festgelegt. 

Es wird häufig der Fall  sein, daß sich für die Eisenbahn 
als Aktiengesellschaft insbesondere Investitionen in 
den Streckenausbau, auch ohne Zinsen, betriebswirt-
schaftlich nicht voll rechnen. Eine Rückzahlungsver-
pflichtung der verdienten Abschreibung ist jedoch 
sachgerecht. Daher ist vorgesehen, daß eine Finanzie-
rungsvereinbarung den entsprechenden Inhalt haben 
kann. 

Zu §5 

Absatz 1 

Die Regelung bezieht sich auf § 2 und stellt klar, daß 
Ersatzinvestitionen nicht in den Bedarfsplan aufge-
nommen werden. 

Absatz 2 

Da bei der Finanzierung von Ersatzinvestitionen die 
gleichen Interessenlagen auftreten wie bei Bau- und 
Ausbaumaßnahmen, wird auf die Regelung des  §. 4 
verwiesen. Die Verweisung auf § 3 Abs. 2 stellt sicher, 
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daß auch für die Durchführung und Finanzierung von 
Ersatzinvestitionen, Vereinbarungen zu schließen 
sind. 

Zu § 6 

Wie nach dem Fernstraßenausbaugesetz ist nach 
Ablauf von, jeweils fünf Jahren zu prüfen, ob der 
Bedarfsplan der zwischenzeitlichen Entwicklung an

-zupassen ist. Die Anpassung erfolgt durch Gesetz. Um 
zu einer sachgerechten Aufteilung der Kosten gemäß 
§ 4 zu kommen, ist bei der Aufstellung des Bedarfs-
planes zunächst das unternehmerische Interesse an 
einer Investition festzustellen. Danach kann das Inter-
esse des Bundes an dieser Investition ermittelt wer-
den. 

Zu § 7 

Diese Bestimmung entspricht § 7 FStrAbG. 

Zu Artikel 5 (Allgemeines Eisenbahngesetz) 

Zu§ 1 

Absatz 1 

Absatz 1 legt den Anwendungsbereich des Gesetzes 
fest. Die Regelung entspricht § 1 Abs. 1 des geltenden 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG). Die Eisen-
bahnen werden gegenüber anderen Schienenbahnen 
unter Zugrundelegung technischer und betrieblicher 
Gesichtspunkte abgegrenzt. Der Begriff „Schienen-
bahnen" ist ein Oberbegriff und umfaßt alle spurge-
bundenen Verkehrssysteme. 

Für die „Eisenbahnen des Bundes" hat der Bund 
die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz (Arti-
kel 73 Nr. 6a GG — neu —), für die nichtbundeseige-
nen Eisenbahnen und für alle Schienenbahnen, die 
nicht Eisenbahnen sind, die konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz (Artikel 74 Nr. 23 GG). Für alle 
Eisenbahnen werden durch das AEG für die Einheit 
des Eisenbahnwesens wichtige Fragen bundesein-
heitlich geregelt. Soweit das AEG keine Regelungen 
trifft, gelten für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
die Eisenbahngesetze der Länder. 

Absatz 2 

Die Regelung entspricht § 8 Abs. 1 des geltenden AEG 
sowie § 7 Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und 
§ 37 Binnenschiffsverkehrsgesetz (BinSchVG). Die 
Grande, die in den Jahren 1951, 1952 und 1953 für die 
Schaffung einer solchen Bestimmung maßgebend 
waren, bestehen unverändert fo rt. Als zusätzlicher 
Normadressat sind die Landesregierungen aufge-
nommen, da gerade im Bereich des Gesetzesvollzuges 
nachhaltig und wirksam auf gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen unter den Verkehrsträgern hingewirkt 

werden kann (z. B. bei der Überwachung der Lenk- 
und Ruhezeiten). 

Zu §2 

Absatz 1, 2, und 3 

Bislang wurde mit dem Begriff „Eisenbahn" das 
technische System Rad/Schiene und die zugehörigen 
Träger (Sondervermögen oder privatrechtlich orga-
nisierte Unternehmen) als Einheit beschrieben. Das 
Recht der Europäischen Gemeinschaften (EG) gibt 
hierzu durch Artikel 3 der Richtlinie 91/440/EWG des 
Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisen-
bahnunternehmen der Gemeinschaft neue Abgren-
zungen und Definitionen vor. Terminologisch ver-
bindlich sind die Begriffe der Richtlinie allerdings 
nicht. 

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet 

— „Eisenbahnunternehmen" jedes p rivate oder öf-
fentlich-rechtliche Unternehmen, dessen Haupttä-
tigkeit im Erbringen von Eisenbahnverkehrslei-
stungen zur Beförderung von Gütern oder Perso-
nen besteht, wobei dieses Unternehmen auf jeden 
Fall  die Traktion sicherstellen muß; 

— „Betreiber der Infrastruktur" jede öffentliche Ein-
richtung oder jedes Unternehmen, dem insbeson-
dere die Einrichtung und die Unterhaltung der 
Eisenbahninfrastruktur sowie die Führung der 
Betriebsleit- und Sicherheitssysteme übertragen 
sind. 

Diese Unterscheidung (nicht die sprachlichen Beg riffe 
selbst) ist Grundlage auch für die Begriffsbestimmun-
gen in diesem Gesetz. Der Begriff „Eisenbahn" wird 
jedoch beibehalten, um einerseits das Rad/Schiene-
System Eisenbahn von anderen Schienenbahnen 
abzugrenzen und zugleich einen sprachlich knappen 
Oberbegriff für „Eisenbahnunternehmen" und ,,Be-
treiber der Infrastruktur" im Sinne der EG-Richtlinie 
für die Formulierung von Vorschriften bereitzustellen, 
in denen eine Unterscheidung zwischen diesen bei-
den Bereichen nicht erforderlich ist. 

Dementsprechend bestimmt Absatz 1 in sprachlich 
präziserer Weise, daß Eisenbahnen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen sind. Dabei ist das Wort  „oder" nicht als 
„entweder-oder" zu verstehen, sondern als „und/ 
oder". 

Der Begriff „Eisenbahnverkehrsunternehmen" in die-
sem Gesetz und „Eisenbahnunternehmen" im Sinne 
der EG-Richtlinie entsprechen sich weitgehend. Dies 
wird durch die Defini tion in Absatz 2 verdeutlicht. 
Nicht übernommen aus der Begriffsbestimmung der 
EG-Richtlinie wird die Einschränkung, daß es sich um 
ein Eisenbahnverkehrsunternehmen nur handelt, 
wenn seine Haupttätigkeit im Erbringen von Eisen-
bahnverkehrsleistungen besteht. Nach deutschem 
Gewerberecht, und hierzu zählt auch dieses Gesetz, 
unterliegt ein Unternehmen dem jeweils spezifischen 
Gewerberecht, wenn eine seiner Geschäftstätigkeiten 
zu dem entsprechenden Gewerbe zählt; es muß sich 
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nicht um die Haupt- oder überwiegende Tätigkeit des 
Unternehmens handeln. 

Um die Begriffe sprachlich anzugleichen, wurde der in 
der Richtlinie verwendete Begriff „Betreiber der Infra-
struktur" in den Eisenbahngesetzen durch „Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen” ersetzt. Die Defini-
tion in Absatz 3 Satz 1 entspricht inhaltlich der in 
Artikel 3, zweiter Anstrich der EG-Richtlinie. 

Auch der Begriff „Eisenbahninfrastruktur" entspricht 
weitestgehend dem in Artikel 3, dritter Anstrich der 
EG-Richtlinie verwendeten Begriff. Darüber hinaus 
werden jedoch auch Empfangsgebäude, Fahrkarten-
ausgaben und Güterabfertigungen einschließlich 
ortsfester und beweglicher Einrichtungen, die dem 
Verkaufs-, Abfertigungs- oder Verladegeschäft die-
nen, wie Fahrkartendrucker, Gepäckkarren, Gabel-
stapler oder Kräne, der Geschäftstätigkeit der Eisen-
bahninfrastruktur zugeordnet, sofern sie jedem Eisen-
bahnverkehrsunternehmen bzw. dessen Kunden 
(Verlader, Reisende) zur Verfügung  stehen. Diese 
Anlagen werden damit abweichend von der Begriffs-
definition in der Verordnung (EWG) Nr. 2598/70 der 
Kommission, auf die in Satz 2 verwiesen wird, sowie 
abweichend von Artikel 3, dritter Anstrich der EG

-

Richtlinie ausdrücklich in die Begriffsbestimmung der 
Eisenbahninfrastruktur miteinbezogen. Dies ist ver-
kehrspolitisch geboten, um den diskriminierungs-
freien Zugang der Eisenbahnverkehrsunternehmen 
zum Netz anderer Eisenbahnen zu sichern. Die Kosten 
für die Beschaffung, die laufende Unterhaltung und 
den Betrieb finden damit Eingang in die Preiskalku-
lation für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur. 
Diese Preiskalkulation ist damit einheitlich gegen-
über jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

Absatz 4 

Der Begriff „Interna tionale Gruppierung" entspricht 
dem gleichlautenden Begriff in Artikel 3 der EG

-

Richtlinie. 

Absatz 5 

Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wird funk-
tional definiert. Maßgebend ist zunächst die Zweck-
bestimmung oder Aufgabenstellung, die das betrei-
bende Unternehmen seinen Zügen beimißt. In der 
Mehrzahl der Fälle wird die Zuordnung der einzelnen 
Zuggattungen (in der Unternehmenssprache der DB 
„Produkte") zum Fern-  oder Nahverkehr problemlos 
sein. Die Bezeichnung einzelner Zuggattungen unter-
liegt jedoch ständigen Veränderungen. Deshalb 
kommt eine konkrete Aufzählung einzelner z. Z. 
vorhandener Zuggattungen im Gesetz nicht in 
Betracht. Eine solche Aufzählung, wie sie als Begriffs-
bestinunung in § 61 des geltenden Schwerbehinder-
tengesetzes (SchwbG) enthalten ist, würde zu häufi-
gen Gesetzesanpassungen führen. In Zweifelsfällen 
der Zuordnung soll daher die Beförderungsleistung 
beziehungsweise die Reisedauer in der Mehrzahl der 
Beförderungsfälle in den be treffenden Zügen maßge-
bend sein. Diese Abgrenzung entspricht der Regelung 

in § 61 Abs. 1 Nr. 2 SchwbG (Omnibuslinienverkehr). 
Zugrundegelegt werden dabei nicht nur die im jewei-
ligen Zug zurückgelegte Reiseentfernung bzw. Reise-
dauer, sondern die Gesamtbeförderungsweite und 
Reisedauer in allen während einer Reise mit der 
Eisenbahn benutzten Zügen (z. B. Benutzung eines 
Nahverkehrszuges und eines IC-Zuges über eine 
Gesamtweite von 85 km; wenn davon 6 km auf den 
Nahverkehrszug entfallen, fällt dieser Beförderungs-
fall  nicht unter den Nahverkehrsbegriff im Sinne des 
Absatzes 5). Satz 3 konkretisiert die in Artikel 1 Abs. 2 
der genannten EG-Verordnung genannten Begriffe 
„Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr" als SPNV im 
Sinne der Sätze 1 und 2. 

Absatz 6 

Die Regelung gibt eine Defini tion des Begriffs „Eisen-
bahnen des Bundes" sowie „Unternehmen des Bun-
des" in Anlehnung an  Artikel 73 Nr. 6 a GG — neu —. 

Sie entspricht der Definition in dem inzwischen auf-
gehobenen § 45a Abs. 4 PBefG. 

Absatz 7 

Die Regelung entspricht § 1 Abs. 2 des geltenden 
AEG. Bei Schienenbahnen im Bundeseigentum ent-
scheidet der Bundesminister für Verkehr, ob eine 
Eisenbahn im Sinne dieses Gesetzes vorliegt. Bei 
nichtbundeseigenen Schienenbahnen entscheiden 
die obersten Landesverkehrsbehörden. 

Zu §3 

Absatz 1 

Die Regelung ist § 2 Abs. 1 des geltenden AEG 
nachgebildet. Künftig dienen Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen nur dann dem öffentlichen Verkehr, wenn 
sie Bewerbs- oder geschäftsmäßig bet rieben werden 
und — wie bisher —jedermann sie nach ihrer Zweck-
bestimmung zur Personen- oder Güterbeförderung 
benutzen kann. Für Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men gilt sinngemäß das Gleiche. Diesen Einschrän-
kungen zufolge gehören Werksbahnen, Anschluß

-

bahnen und eventuell auch Museumsbahnen nicht zu 
den Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr die-
nen. Dies gilt auch für Verkehre von Unternehmen, 
die unter Nutzung eines dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Eisenbahnnetzes lediglich eigene Pro-
dukte unter Ausschluß von Drittverladern zwischen 
verschiedenen Produktionsstätten befördern (Werk-
verkehr). 

Absatz 2 

Die Regelung ist § 2 Abs. 2 des geltenden AEG 
nachgebildet. Die Entscheidungskompetenz darüber, 
ob eine Eisenbahn dem öffentlichen Verkehr dient, 
schließt die Entscheidungskompetenz darüber ein, ob 
sie diese Eigenschaft verloren hat. 
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Zu §4 

Die Vorschrift ist § 4 des geltenden Bundesbahngeset-
zes (BbG) nachgebildet. Sie enthält jedoch keine 
Betriebspflicht im bisherigen Verständnis, Eisen-
bahnverkehr betreiben zu müssen, sondern nur die 
Verpflichtung der Eisenbahnen, die genannten Anla-
gen und Gegenstände sicher zu konstruieren und zu 
bauen bzw. bauen zu lassen sowie ihren Betrieb so zu 
gestalten, daß die Betriebssicherheit nicht beeinträch-
tigt wird. Das gilt z. B. für die Arbeits- und Fahrzeiten 
von Betriebsfahrzeugführern, denen genügend Ruhe-
pausen eingeräumt werden müssen. Die Sicherheits-
anforderungen für den Betrieb können im einzelnen 
in Rechtsverordnungen geregelt werden wie bisher 
schon z. B. in der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung (EBO) und in der Eisenbahn-Signalordnung 
(ESO). 

Zu §5 

Absatz 1 

Die Regelung entspricht § 5 Abs. 1 des geltenden 
AEG. Über Eisenbahnen des Bundes sowie über 
Eisenbahnen mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland führt der Bundesminister für Verkehr die 
Aufsicht, über die übrigen nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen führen die Länder die Aufsicht. Die Eisen-
bahnaufsicht kann durch eine Landesregierung dem 
Eisenbahn-Bundesamt (nach geltendem Recht — § 5 
Abs. 1 AEG, § 51 BbG — der Deutschen Bundesbahn) 
übertragen werden. Dieses nimmt dann insoweit eine 
Aufgabe des Landes wahr. Es untersteht dann auch 
den Weisungen des Landes und nicht denen des 
Bundesministers für Verkehr. Die Kosten dieser Auf-
tragsverwaltung des Bundes für ein L and trägt das 
jeweilige Land. 

Absatz 2 

Berührt eine nichtbundeseigene Eisenbahn das 
Gebiet mehrerer L ander, so können die Lander eine 
Vereinbarung darüber abschließen, welches L and die 
Aufsicht führt. Wird eine Vereinbarung nicht 
geschlossen, so führt — wie nach § 5 Abs. 2 des 
geltenden AEG — das Land die Aufsicht, in dem die 
Eisenbahn ihren Sitz hat. 

Absatz 3 

Satz 1 bestimmt generell, das Aufsichts- und Geneh-
migungsbehörde für nichtbundeseigene Eisenbahnen 
von den Landesregierungen bestimmt werden. Dies 
hat insbesondere Bedeutung für Erteilung und Wider-
ruf der Genehmigung (§§ 6, 7). 

Satz 2 regelt die Ausnahme von dem Grundsatz der 
Aufsicht über Eisenbahnen des Bundes durch den 
Bund. Da die Aufgaben- und Finanzverantwortung für 
den SPNV der bisherigen Bundeseisenbahn ab einem 
bestimmten Zeitpunkt auf die Länder übergeht (vgl. 

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes — Arti-
kel 143a Abs. 3 — neu —), muß auch die Tarifhoheit 
im Bereich des SPNV von Eisenbahnen des Bundes 
(Nummer 1) bei den Ländern liegen. Gleiches gilt für 
die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 
des Rates im SPNV der Eisenbahnen des Bundes 
(Nummer 2) (s. auch Artikel 87 e Abs. 1 Satz 2 GG — 
neu — sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes). 

Die Verwaltungszuständigkeit der Länder im Bereich 
des SPNV muß sich folgerichtig auch auf Eisenbahn-
verkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland erstrecken, 
da künftig nicht auszuschließen ist, daß solche Unter-
nehmen in Grenzgebieten (z. B. Euregio Saar-West-
pfalz-Lothringen-Luxemburg) SPNV im Bundesge-
biet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den 
zuständigen Behörden eines Landes betreiben. 

Absatz 4 

Tarife des SPNV der Eisenbahnen des Bundes oder 
auch von Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im 
Ausland müssen hinsichtlich ihres Anwendungsberei-
ches nicht auf das Gebiet eines L andes begrenzt sein, 
sondern können im Gebiet mehrerer aneinander 
angrenzender Länder gelten. Deshalb ist eine Rege-
lung erforderlich, die die örtliche Zuständigkeit der 
Genehmigungsbehörde festlegt. Dies geschieht in 
Anlehnung an  § 11 Abs. 3 und 4 PBefG. 

Absatz 5 

Durch diesen Absatz wird sichergestellt, daß die 
Arbeitsschutzvorschriften bei Bahnunternehmen 
grundsätzlich von denselben Behörden überwacht 
werden wie bei anderen Betrieben auch. Eine Sonder-
stellung für Eisenbahnen kann jedoch im Hinblick auf 
bahnspezifische Tatbestände gerechtfertigt sein. 
Demgemäß kann für Schienenfahrzeuge und für 
Anlagen, die der unmittelbaren Sicherstellung des 
Betriebsablaufs dienen, durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit auf das Eisenbahn-Bundesamt übertra-
gen werden. Zu den Arbeitsschutzvorschriften, deren 
Einhaltung und Beachtung zu überwachen ist, zählen 
auch die auf Grund einer Verordnung nach § 24 Abs. 2 
zu regelnden Lenk- und Ruhezeiten des Fahrperso-
nals. 

Absatz 6 

Hiermit wird die sonst bestehende Lücke für Verkehre 
ausländischer Eisenbahnverkehrsunternehmen im 
Bundesgebiet geschlossen, soweit es sich um einen 
Güter- oder Schienenpersonenfernverkehr handelt. 
Da überwiegend das Schienennetz von Eisenbahnen 
des Bundes befahren werden dürfte, ist die Zuständig-
keit einer Bundesbehörde zweckmäßig (vgl. auch 
Artikel 87 e Abs. 2 GG — neu —). 
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Zu §6 

Die Öffnung der Schienennetze (s. § 12) macht es 
erforderlich, bundeseinheitlich die Voraussetzungen 
für die Aufnahme und die Beendigung einer gewerb-
lichen Tätigkeit als Eisenbahn zu treffen. Dies gilt 
zumindest für Eisenbahnen, die dem öffentlichen 
Verkehr dienen (s. § 3). 

Absatz 1 

Wer als natürliche oder juristische Person eine Eisen-
bahn, die dem öffentlichen Verkehr dient, be treiben 
will, bedarf der Genehmigung (Satz 1). Dies galt 
bislang schon nach den Landeseisenbahngesetzen für 
die nichtbundeseigenen Eisenbahnen und gilt künftig 
für alle Eisenbahnen. Dieser Grundsatz entspricht den 
übrigen Verkehrsgewerbegesetzen wie GüKG, Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG) oder Luftverkehrsge-
setz (LuftVG). Ein Bedürfnis für eine bundeseinheitli-
che Regelung auch für Eisenbahnen, die nicht dem 
öffentlichen Verkehr dienen, besteht nicht (Satz 2). 

Absatz 2 

Die Regelung enthält die Kriterien, nach denen eine 
Genehmigung erteilt werden kann. Die Vorschrift ist 
§ 10 Abs. 1 GüKG und § 13 PBefG sowie den diesen 
Vorschriften zugrundeliegenden EG-Richtlinien 
nachgebildet. Darin sind ebenfalls die Kriterien 
Zuverlässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit und 
fachliche Eignung gefordert und im einzelnen in 
vergleichbarer Weise ausgestaltet. Insbesondere die 
finanzielle Leistungsfähigkeit soll eine sichere Be-
triebsdurchführung gewährleisten. 

Absatz 3 

Auch für vorhandene konzessionierte Unternehmen 
ist eine Genehmigung zu erteilen. Hierfür gilt ein 
vereinfachtes Verfahren. Für Eisenbahnen, die 
sowohl Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen als 
auch Schienenwege be treiben, ist die Genehmigung 
jedoch nicht deckungsgleich mit der bislang erteilten 
Konzession. 

Die bisherige Konzession verleiht das ausschließliche 
Recht zum Bau und Betrieb eines bestimmten Schie-
nenweges. Sie schließt das Recht zur alleinigen Nut-
zung dieses Schienenweges ein. Im Rahmen einer 
Genehmigung nach diesem Gesetz muß künftig Drit-
ten das Recht zur Nutzung der Schienenwege einge-
räumt werden. Dies ist keine wesentliche Beeinträch-
tigung der Rechtsstellung der vorhandenen, konzes-
sionierten Eisenbahnen, da sie für die Netzöffnung für 
Dritte einen doppelten Ausgleich erlangen: Zum 
einen ist für die Nutzung ihrer Schienenwege ein 
Entgelt zu entrichten, zum anderen können sie selbst 
Schienenwege Dritter nutzen. Es handelt sich daher 
nicht um eine Enteignung oder einen enteignungs-
gleichen Eingriff bezüglich bestehender Konzessio-
nen. 

Absatz 4 

Diese Vorschrift legt fest, wer Antragsteller sein kann. 
Darüber hinaus bestimmt sie die Voraussetzungen für 
die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit als 
Eisenbahnunternehmen innerhalb der EG. Die Nie-
derlassungsfreiheit gilt nur für Staatsangehörige aus 
Mitgliedstaaten der EG. 

Absatz 5 

Diese Bestimmung regelt die erforderliche Abstim-
mung zwischen Landes- und Bundesbehörden. 

Zu § 7 

Die Bestimmungen über den Widerruf der Genehmi-
gung sind § 25 PBefG nachgebildet. Die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 2 müssen in ihrer 
Gesamtheit jederzeit gegeben sein. Absatz 3 ent-
spricht § 6 Abs. 5. 

Zu § 8 

Mit dieser Regelung wird Artikel 4 der Richtlinie 
91/440/EWG des Rates in nationales Recht überführt. 
Bei konsequenter Anwendung bedeutet dies eine 
rechtliche Verselbständigung aller Eisenbahnen und 
die Aufgabe sogenannter Regie- oder Eigenbe-
triebe. 

Zu § 9 

Absatz 1 

Mit dieser Regelung wird Artikel 6 Abs. 1 der Richt-
linie 91/440/EWG des Rates in na tionales Recht über-
führt. Damit wird über die verpflichtenden Vorgaben 
der Richtlinie hinausgegangen, da auch die in Arti-
kel 2 Abs. 2 der Richtlinie genannten Eisenbahnen 
erfaßt werden. Das Verbot des Transfers von Finanz-
mitteln zwischen Transportbereich und Infrastruktur-
bereich soll unter dem Gesichtspunkt der Wettbe-
werbs- und Chancengleichheit in einem zugangs-
freien Eisenbahnverkehrsmarkt jede Art von Subven-
tionen zwischen beiden Bereichen und damit Diskri-
minierungen Dritter und Wettbewerbsverzerrungen 
vermeiden. 

Absatz 2 

Die Grundsätze des Absatzes 1 werden für Eisenbah-
nen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, nur 
verpflichtend, wenn diese ihre Schienenwege ande-
ren Unternehmen für den öffentlichen Eisenbahnver-
kehr öffnen. Die Kalkulation des Nutzungsentgeltes 
zwingt zu einer rechnerischen Trennung von Tr ans-
port und Fahrwegbetrieb. 
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Absatz 3 

Absatz 3 wiederholt die Vorgaben in Artikel 1 Abs. 5 
der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates hin-
sichtlich der organisatorischen und rechnerischen 
Trennung von eigen- und gemeinwirtschaftlichen 
Bereichen innerhalb eines Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens. Zugleich wird klargestellt, daß diese Vorga-
ben auch dann zu beachten sind, wenn gemeinwirt-
schaftliche Leistungen nicht auferlegt, sondern ver-
traglich vereinbart werden. Darüber hinaus wird in 
den Sätzen 3 und 4 die EG-Regelung hinsichtlich des 
Rechnungswesens konkretisiert. 

Zu § 10 

Mit dieser Vorschrift wird die bisher für den Bereich 
des Personenverkehrs nur in § 2 Abs. 1 der Eisenbahn

-

Verkehrsordnung (EVO) normierte Beförderungs-
pflicht in ein Gesetz übernommen. Der auf eine 
Beförderungspflicht im Personenverkehr beschränkte 
Wortlaut entspricht dem des § 2 Abs. 1 der geltenden 
EVO. Er berücksichtigt darüber hinaus § 459 i. V. m. 
§ 453 des geltenden HGB. Die Beförderungspflicht im 
Güterverkehr wird aufgehoben (vgl. Artikel 6 Abs. 42 
und 130). Die Beibehaltung der Betriebspflicht im 
Eisenbahnpersonenverkehr führt nicht zu wirtschaft-
lichen Nachteilen für das Unternehmen oder zu einer 
Einschränkung unternehmerischen Handelns. Sie ist 
geboten im Hinblick auf die Gleichbehandlung der 
Verkehrsträger (vgl. § 21 PBefG, § 21 Abs. 2 LuftVG) 
sowie im Hinblick auf gemeinsame Verkehrsange-
bote von Eisenbahnen und Straßenverkehrsunterneh-
men in Verkehrsverbänden und Verkehrsgemein-
schaften. Die Betriebspflicht besteht unabhängig von 
der Rechtsform des Unternehmens. 

Zu§ 11 

Absatz 1 

Die Vorschrift enthält die Defini tion des Begriffs 
„Tarif". Sie gilt für den Personenverkehr ebenso wie 
für den Güterverkehr. 

Absatz 2 

Die Regelung in Satz 1 normiert die Tarifpflicht im 
Personenverkehr der öffentlichen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, d. h. die Verpflichtung, Tarife 
aufzustellen. Die Regelung entspricht § 6 Abs. 1 der 
geltenden EVO, der durch Artikel 6 Abs. 130 aufge-
hoben wird. Aus der Tarifpflicht als solcher entstehen 
ebenfalls keine wirtschaftlichen Nachteile oder Ein-
schränkungen unternehmerischen Handelns. Auch in 
diesem Bereich gelten entsprechende Regelungen im 
gewerblichen Straßenpersonenverkehr und in der 
Luftfahrt (vgl. § 39 PBefG, § 21 LuftVG). 

Satz 2 entspricht § 6 Abs. 3 Satz 1 der geltenden EVO, 
der ebenfalls durch Artikel 6 Abs. 130 aufgehoben 
wird. 

Absatz 3 

Diese Bestimmung enthält eine Begriffsdefinition für 
Tarife im Schienenpersonennahverkehr (SPNV), die 
in erster Linie auf eine Entfernung und nur unter der 
genannten Voraussetzung auf die A rt  der benutzten 
Züge abstellt. Die Defini tion ist im Hinblick auf die 
Genehmigungspflicht für Tarife im SPNV erforder-
lich. 

Absatz 4 

Die Regelung normiert die Tarifgenehmigungspflicht 
in Anlehnung an § 6 Abs. 3 des geltenden AEG und 
§ 16 Abs. 1 des geltenden BbG. Genehmigungspflich-
tig sind Beförderungsentgelte als Teil des Tarifs nur im 
SPNV. Beförderungsbedingungen als Teil des Tarifs 
sind stets genehmigungspflichtig, also auch im Schie-
nenpersonenfernverkehr und im Güterverkehr, und 
zwar im Hinblick auf das öffentliche Interesse an den 
darin enthaltenen Haftungsregelungen. Durch die 
Tarifgenehmigung soll ein Interessenausgleich zwi-
schen Unternehmen und Kunden gewährleistet wer-
den. Die Tarifhoheit liegt grundsätzlich bei den Län-
dern. Mit Satz 4 wird die in § 16 Abs. 3 des geltenden 
BbG enthaltene Regelung für alle öffentlichen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen eingeführt. 

Absatz 5 

Die Tarifgenehmigung kann als Einzelgenehmigung 
oder als Rahmengenehmigung (Erhöhungen und 
Absenkungen um bis zu X %) erteilt werden. Satz 2 
greift die in § 16 Abs. 2 des geltenden BbG enthaltene 
Regelung (Fiktion der Tarifgenehmigung durch Frist-
ablauf) für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen auf. 

Absatz 6 

Satz 1 regelt durch Verweisung auf das EG-Recht die 
Gründe für die Versagung einer Tarifgenehmigung 
sowie für die Änderungvon Tarifen im Schienenper-
sonenverkehr auf Verlangen der Behörde. 

Satz 2 umschreibt in allgemeiner Form die Versa-
gungsgründe hinsichtlich einer Genehmigung von 
Beförderungsbedingungen im Personen- und Güter-
verkehr. 

Absatz 7 

Die Bestimmung übernimmt die Regelung des § 2 
Abs. 5 und 6 der geltenden EVO in das AEG. 

Zu § 12 

§ 12 enthält eine allgemeine verkehrspolitische und 
eisenbahnpolitische Neuorientierung von großer 
Tragweite. Erstmalig wird mit der Öffnung der Schie-
nennetze die Möglichkeit des Wettbewerbs auf Schie- 
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nenwegen unter mehreren Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen eröffnet. Damit wird zugleich die Vorgabe in 
Artikel 10 der Richtlinie 91/440/EWG des Rates 
berücksichtigt. Die Neuregelung im AEG geht jedoch 
über das EG-Recht hinaus und öffnet die Netze a ller 
deutschen Eisenbahnen, die dem öffentlichen Ver-
kehr dienen, grundsätzlich für alle in- und ausländi-
schen Eisenbahnen (s. auch Begründung zu § 6). 

Absatz 1 

Diese Bestimmung normiert den vorgenannten 
Grundsatz auf diskriminierungsfreien Zugang zum 
Netz zunächst für alle deutschen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, soweit die „geöffneten" Netze dem 
öffentlichen Verkehr dienen. Damit haben sowohl 
Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des § 2 
Abs. 1, die dem öffentlichen Verkehr dienen, als auch 
solche, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen 
(z. B. solche, die nur Werkverkehr be treiben), ein 
Recht auf Nutzung der Schienenwege öffentlicher 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (vgl. § 3 Abs. 1 
Buchstabe h). Der Anspruch auf diskriminierungs-
freien Zugang besteht nur für rechtlich selbständige 
Unternehmen; er gilt nicht für einzelne Unterneh-
mensbereiche innerhalb eines Unternehmens z. B. 
nichtfür die Bereiche Personenverkehr und Güterver-
kehr im Verhältnis zum Bereich Fahrweg der Deut-
sche Bahn AG). 

Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen 
nicht unter Absatz 1 fallende Eisenbahnverkehrs-
unternehmen das Recht auf diskriminierungsfreie 
Benutzung der Schienenwege anderer Eisenbahnen 
haben. Dabei entsprechen die Nummern 1 und 2 den 
Vorgaben in der genannten EG-Richtlinie. Darüber 
hinaus werden die in der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegenen, dem öffentlichen Eisenbahnverkehr 
dienenden Schienenwege grundsätzlich auch geöff-
net für Eisenbahnen aus Mitgliedstaaten der EG und 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie aus 
Drittstaaten. Dieser Zugang zum Netz anderer Eisen-
bahnen ist jedoch an  die Bedingung geknüpft, daß 
diese Eisenbahnen ihrerseits ihre Schienenwege 
deutschen Eisenbahnen diskriminierungsfrei zur Nut-
zung zur Verfügung stellen. Wo dies nicht möglich ist, 
weil das be treffende Eisenbahnverkehrsunterneh-
men nicht über ein eigenes Schienennetz, das es 
öffnen könnte, verfügt, bedarf es besonderer zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen. Anderenfalls wür-
den deutsche Eisenbahnverkehrsunternehmen im 
Wettbewerb benachteiligt. 

Absatz 3 

Entsprechend den Vorgaben in Artikel 10 Abs. 3 der 
EG-Richtlinie ist über die Einzelheiten der Benutzung 
eine Vereinbarung zwischen den betroffenen Unter-
nehmen zu schließen. 

Absatz 4 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich Eisen-
bahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfra-
strukturunternehmen nicht über die Modalitäten der 
Nutzung des Schienenweges einigen. Im Interesse der 
Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs, insbeson-
dere des Nahverkehrs, ist eine Regelung erforderlich, 
die an die Stelle der nicht zustande kommenden 
Vereinbarung eine behördliche Entscheidung treten 
läßt. Die für die Eisenbahnaufsicht zuständigen 
Behörden erscheinen nicht geeignet, weil einerseits 
Behörden der Länder keine Aufsicht über Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen des Bundes führen kön-
nen, andererseits Bundesbehörden im Falle eines 
Streites um die Modalitäten der Nutzung der Schie-
nenwege für den SPNV weiterhin im Bereich der den 
Ländern übertragenen Aufgaben- und Finanzverant-
wortung für den SPNV tätig wären. Deshalb wird ein 
„verkehrsneutraler „  Weg gewählt, indem der für das 
Verhalten des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen zuständigen Wettbewerbs- und Kartellbe-
hörde die Entscheidung übertragen wird. Diese 
Lösung bietet sich an, da auch wettbewerbsrechtliche 
Gesichtspunkte für die Beurteilung des Verhaltens 
der betreffenden Unternehmen von Belang sein kön-
nen, zumal es sich bei dem Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen in der Regel um einen Angebots-Monopo-
listen handelt. Rechtsgrundlage für die Entscheidung 
können Tatbestände des Gesetzes über Wettbewerbs-
beschränkungen sein. Ansonsten soll die Behörde 
nach billigem Ermessen entscheiden können. 

Zu § 13 

Absatz 1 

Satz 1 stellt klar, daß für die Auferlegung oder 
Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Leistungen das 
Recht der EG gilt. Dieses verweist in der zitierten 
Verordnung hinsichtlich der Zuständigkeit zur Aufer-
legung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen auf die „zuständigen Behörden" in den 
Mitgliedstaaten. Welche Behörde im einzelnen 
zuständig ist, richtet sich nach der innerstaatlichen 
Rechtsordnung der jewei ligen Mitgliedstaaten. Für 
den Bereich der Bundeseisenbahnen waren auf der 
Grundlage der bisherigen Fassung des Artikels 87 
Abs. 1 GG Behörden des Bundes zuständig. Mit der 
Änderung des Artikels 87 Abs. 1 GG und der Einfü-
gung eines Artikels 87 e in das GG und in Verbindung 
mit Artikel 30 wird die Aufgaben- und Finanzverant-
wortung für den SPNV der bisherigen Bundeseisen-
bahnen auf die Länder übergeleitet. Daraus folgt, daß 
für die Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen im Bereich des SPNV auch der 
Eisenbahnen des Bundes künftig Behörden der Län

-

der zuständig sind. In Satz 2 erfolgt daher eine 
ausdrückliche Festlegung, welche Behörden in der 
Bundesrepublik Deutschland zuständig für die An-
wendung der in Absatz 1 zitierten EG-Verordnung 
sind. Dies sind grundsätzlich für alle Eisenbahnen die 
Länder mit Ausnahme des in Artikel 1 Abs. 6 der 
EG-Verordnung geregelten Fa lles der Zulässigkeit 
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von Tarifauflagen auch im Fernverkehr. Hier bleiben 
zuständige Behörden die Behörden des Bundes, 
soweit es sich um Auflagen gegenüber Eisenbahnen 
des Bundes oder gegenüber Eisenbahnen mit Sitz im 
Ausland (soweit diese im Bundesgebiet Fernverkehr 
betreiben) handelt. 

Absatz 2 

Diese Bestimmung sieht vor, daß grundsätzlich vor der 
Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen im Bereich des Nahverkehrs (Stadt-, 
Vorort- oder Regionalverkehrs) eine öffentliche Aus-
schreibung stattzufinden hat. So kann erreicht wer-
den, daß das Unternehmen ermittelt werden kann, 
welches den günstigsten öffentlichen Personennah-
verkehr einschließlich SPNV, d. h. zu den geringsten 
Kosten für die Allgemeinheit, anbietet. Die öffentliche 
Ausschreibung garantiert so am ehesten eine effek-
tive Verwendung der im Zuge der Regionalisierung 
des SPNV der bisherigen Bundeseisenbahnen den 
Ländern zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Dies 
soll im Wege einer Neufestsetzung des Verteilungs-
schlüssels zwischen Bund und Ländern be treffend das 
Umsatzsteueraufkommen geschehen. 

Zu § 14 

Diese Vorschrift übernimmt den Inhalt der §§ 6b, c, e 
und f des geltenden AEG in aktualisierter Fassung. 
Der Ausgleichstatbestand nach § 6b Nr. 4 des gelten-
den AEG ist inzwischen gegenstandslos geworden. 

Die Vorschrift greift für den Bereich der nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen die Regelungen auf, wie sie 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates 
vom 26. Juni 1969 über gemeinsame Regeln für die 
Normalisierung der Konten der Eisenbahnunterneh-
men für die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche 
Reichsbahn unmittelbar gelten. 

Zu §§ 15 bis 20 

Das Planfeststellungsrecht und das Planfeststellungs-
verfahren werden für alle Eisenbahnen erstmals ein-
heitlich und eingehender, als dies für die bisherigen 
Bundeseisenbahnen im geltenden BbG der Fall ist, 
geregelt. Die Bestimmungen sind weitgehend an  die 
des Fernstraßengesetzes angelehnt. Die in den L an

-deseisenbahngesetzen enthaltenen Planfeststel-
lungsvorschriften werden von den bundesrechtlichen 
Bestimmungen überlagert und damit gegenstandslos. 
Für eine bundesweite einheitliche Regelung auch im 
Eisenbahnbereich spricht neben der Tatsache, daß 
planfeststellungsbedürftige Betriebsanlagen fast aus-
schließlich im Bereich der bisherigen Bundeseisen-
bahnen gebaut oder verändert werden, die beste-
hende bundeseinheitliche Regelung der Planfeststel-
lung für den Bau und die Änderungen von Betriebs-
anlagen für Straßenbahnen (vgl. §§ 28 ff PBefG). 

(Anm.: Die Bundesregierung hat inzwischen ein Pla

-

nungsvereinfachungsgesetz in die parlamentarische 

Beratung eingebracht, welches die Planfeststellungs-
vorschriften in den Gesetzen über die verschiedenen 
Verkehrsträger aneinander anpaßt und vereinfacht. 
Falls dieses Gesetz zeitlich eher verabschiedet wird 
als das neue Allgemeine Eisenbahngesetz im Zuge 
der Strukturreform der Bundeseisenbahnen, wären 
die §§ 15 bis 20 dem verabschiedeten Wortlaut des 
Planvereinfachungsgesetzes im Laufe der parlamen-
tarischen Beratung der Gesetze zur Strukturreform 
anzupassen.) 

Zu § 15 

Absatz 1 

Die Regelung entspricht § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 des 
geltenden BbG. Planfestellungsbedürftig waren da-
nach nur Bau oder Änderung von Betriebsanlagen der 
Eisenbahn — hieran wird festgehalten. Deshalb wird 
in Abweichung von dem umfassenderen Begriff der 
Eisenbahninfrastruktur (vgl. § 2 Abs. 3) der auf 
Zwecke der Planfeststellung ausgerichtete Beg riff 
„Betriebsanlagen der Eisenbahn" eingeführt. In 
Anlehnung an § 17 Abs. 1 FStrG ist eine Regelung 
angefügt, die das Abwägungsgebot und die umfas-
sende Entscheidung durch die Planfeststellung über 
alle berührten öffentlichen und p rivaten Belange 
enthält. 

Absatz 2 

Während Absatz 1 die Pflicht zur Planfeststellung 
beim Bau oder bei der Änderung von Schienenwegen 
generell vorschreibt, ermöglicht Absatz 2 die für 
einfache Verhältnisse im Interesse einer Verwal-
tungsvereinfachung gebotenen Ausnahmen. 

Absatz 3 

Nach Ablauf der Anmeldungsfrist können keine Ein-
wendungen mehr erhoben werden. Dies gilt sowohl 
für das Verwaltungs- als auch für das Gerichtsverfah-
ren. Die Vorschrift hat also auch den Verlust des 
Rügerechts im Verwaltungsprozeß zum Inhalt. 

Absatz 4 

Die Bestimmung entspricht weitgehend § 17 Abs. 6 
FStrG. 

Zu§ 16 

Die Vorschrift ist § 15 WaStrG nachgebildet. Eine 
Veränderungssperre ist nur zulässig zugunsten von 
Planungen, die im öffentlichen Interesse liegen. Dies 
ist zumindest bei der Planung von Schienenwegen 
von Eisenbahnen des Bundes stets der Fall. Deren 
Schienenwege werden nach einem Bedarfsplan aus-
gebaut (Artikel 4 § 2). In den Bedarfsplan werden nur 
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solche Vorhaben aufgenommen, die im öffentlichen 
Interesse liegen. 

Durch die Veränderungssperre soll verhindert wer-
den, daß neue bauliche Anlagen oder sonstige Verän-
derungen die Planausführung verhindert. Unbedeu-
tende Veränderungen fallen ebenso nicht unter die 
Veränderungssperre wie Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise bereits vor Auslegung der 
Pläne begonnen wurden sowie Unterhaltungsarbei-
ten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung. Für unzulässige Veränderungen gilt bei der 
Anordnung von Vorkehrungen und Anlagen der 
Grundsatz des § 74 Abs. 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes. 

Die Veränderungssperre beginnt, sobald der Plan 
ausgelegt oder andere Gelegenheit gegeben ist, den 
Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes), und endet mit der Inanspruchnahme 
der Flächen. Die Be troffenen haben dies entschädi-
gungslos zu dulden, da dies eine verfassungsrechtlich 
zulässige Bestimmung von Inhalt und Schranken des 
Eigentums darstellt. Dauert die Veränderungssperre 
jedoch länger als vier Jahre, liegt ein enteignender 
Tatbestand vor. In diesem Fa ll  ist zu entschädigen. 
Entschädigungspflichtiger ist der Begünstigte, also 
der Träger des Vorhabens. 

Zu § 17 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 18 f FStrG. In Absatz 1 sind 
die Voraussetzungen bestimmt, unter denen der Trä-
ger des Vorhabens in den Besitz eingewiesen werden 
kann. Dem Antrag über die Besitzeinweisung müssen 
ergebnislose Verhandlungen mit dem Betroffe-
nen über eine Bauerlaubnis vorausgegangen sein. 
Im Besitzeinweisungsverfahren werden Entschädi-
gungsfragen nicht geklärt. Entschädigungsansprüche 
bleiben daher vorbehalten. 

Absatz 2 

Absatz 2 enthält den Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs und regelt die Fristen. 

Absatz 3 

Da der Zustand des Grundstücks (z. B. Aufwuchs, 
Zustand von Gebäuden) nach Beginn der Baumaß-
nahmen nicht mehr festgestellt werden kann, ist es für 
die Bemessung der späteren Entschädigung notwen-
dig, diesen im Rahmen des Besitzeinweisungsverfah-
rens in einer Niederschrift festzuhalten. Dies kann 
dann unterbleiben, wenn es nur auf die Grundstücks-
qualität (z. B. Bauland) ankommt, da der Verkehrs-
wert eines Grundstückes an  Hand von Vergleichsprei-
sen zu ermitteln ist. 

Absatz 4 

Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 4 bestimmen die 
Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Besitzein-
weisung. Sätze 2 und 3 entsprechen § 116 Abs. 1 Sätze 
4 und 5 BauGB. Im Hinblick auf den Zweck der 
Besitzeinweisung soll bei Antrag des unmittelbaren 
Besitzers die in Satz 3 genannte Frist von 2 Wochen 
nur in begründeten Fä llen überschritten werden. Die 
Sätze 4 und 5 entsprechen § 116 Abs. 3 BauGB. Durch 
Satz 4 wird klargestellt, daß die Besitzeinweisung dem 
Träger des Vorhabens nicht nur ein Recht zur Erlan-
gung des unmittelbaren Besitzes, sondern den unmit-
telbaren Besitz selbst verschafft. 

Absatz 5 

Absatz 5 verpflichtet den Träger des Vorhabens, dem 
Betroffenen eintretende Vermögensnachteile auszu-
gleichen. Die Besitzeinweisungsentschädigung um-
faßt den Ausgleich des Nutzungsentganges. Es wird in 
den meisten Fällen durch Verzinsung der späteren 
Enteignungsentschädigung ausgeglichen werden 
können. Die Entscheidung über die Besitzeinwei-
sungsentschädigung kann entweder mit dem Be-
schluß über die Besitzeinweisung verbunden werden 
oder gesondert erfolgen. 

Absatz 6 

Absatz 6 regelt die Aufhebung der vorzeitigen Besitz-
einweisung und die Entschädigung von Nachteilen, 
wenn der festgestellte Plan aufgehoben wird. 

Zu § 18 

Absatz 1 

Die Regelung ist § 16a FStrG nachgebildet. Sie enthält 
im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums eine 
allgemeine Duldungspflicht von Eigentümern oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten für Vorarbeiten. Die 
Zustimmung des Wohnungsinhabers für das Be treten 
von Wohnungen ist wegen Artikel 13 Abs. 1 GG 
erforderlich. Das Be treten von Arbeits-, Betriebs- oder 
Geschäftsräumen ohne Zustimmung des Inhabers ist 
in Zeiten statthaft, in denen die Räume normalerweise 
geschäftlich oder betrieblich genutzt werden. 

Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Unterrichtung der Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten über die geplanten Vorar-
beiten. Dabei hängt die A rt  der Bekanntgabe (unmit-
telbare Benachrichtigung oder öffentliche Bekannt-
machung) von dem Umfang der notwendigen Vorar-
beiten auf dem Grundstück ab. Soweit umfangreiche 
Vorarbeiten vorgesehen sind, ist die unmittelbare 
Benachrichtigung zweckmäßig. 
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Absatz 3 

Eine allgemeine Entschädigungsregelung für das 
Dulden von Vorarbeiten ist nicht vorgesehen, da sich 
die Duldungspflicht im Rahmen der Sozialbindung 
des Eigentums hält. Eine Entschädigung wird nur 
dann gewährt, wenn durch Vorarbeiten Schäden 
entstehen. 

Zu § 19 

Absatz 1 

In Fortführung der in § 37 Abs. 1 des geltenden BbG 
sowie in den Landeseisenbahngesetzen enthaltenen 
Regelungen ist die Enteignung zum Zwecke des Baus 
und Ausbaus der Schienenwege der Eisenbahnen 
zulässig. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit der 
Enteignung auch für Zwecke der Unterhaltung vorge-
sehen. Die Zulässigkeit der Enteignung steht wie 
bisher unter dem Vorbehalt, daß sie zur Ausführung 
des Vorhabens notwendig ist. Die Formulierung lehnt 
sich an § 44 Abs. 1 WaStrG an. Satz 2 entspricht § 37 
Abs. 1 Satz 3 des geltenden BbG sowie § 44 Abs. 1 
Satz 2 WaStrG. 

Absatz 2 

Die Regelung entspricht § 44 Abs. 2 WaStrG. 

Absatz 3 

Die Regelung entspricht § 44 Abs. 3 WaStrG. Die 
Zuständigkeit der Landesbehörden und die Anwend-
barkeit des Landesrechts erstreckt sich auch auf 
Eisenbahnen des Bundes. 

Zu § 20 

Absatz 1 und 2 

Nach diesem Gesetz kann gemäß § 16 Abs. 2, § 17 
Abs. 5 und 6 sowie § 18 Abs. 3 Entschädigung ver-
langt werden. Für alle diese Fälle ist grundsätzlich die 
Entschädigung in Geld zu leisten. Die einzige Aus-
nahme ist Absatz 2. Diese Regelung ist § 36 Abs. 3 
WaStrG nachgebildet. 

Absatz 3 

Die Entschädigungen sollen wegen der Sachkunde 
der Landesbehörden im gleichen Verfahren behan-
delt werden wie die Enteignungen. 

Zu § 21 

Mit der vorgesehenen Öffnung der Schienennetze der 
Eisenbahnen für andere Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen gemäß § 12 werden künftig auch Triebfahr-
zeuge und Triebfahrzeugpersonal anderer deutscher 
sowie ausländischer Eisenbahnverkehrsunterneh-
men auf Schienenstrecken deutscher Eisenbahnen 
verkehren bzw. eingesetzt werden. Dies macht eine 
bundeseinheitliche Regelung der Überwachung der 
Arbeitszeiten, Fahrzeiten, der Unterbrechungen, der 
Schichtzeiten, der Ruhezeiten und Ruhepausen usw. 
im Bereich aller Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
Schienenwege in der Bundesrepublik Deutschland 
benutzen, erforderlich. Die Vorschrift entspricht dem 
Regelungszweck des Fahrpersonalgesetzes vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640). Die Formulierung ist 
an § 4 des genannten Gesetzes und an § 55 Abs. 1 Nr. 3 
des Güterkraftverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1983 (BGBl. S. 256), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Februar 
1992 (BGBl. I S. 287), angelehnt. Zuständige Auf-
sichtsbehörden hinsichtlich der Einhaltung und 
Beachtung dieser Arbeitsschutzvorschriften sind die 
ggfs. in der Verordnung nach § 24 Abs. 2 zu bestim-
menden Behörden. Sonst gilt § 5 Abs. 5 auch hier. 

Absatz 1 

Diese Bestimmung regelt die Auskunftspflichten der 
Unternehmen und der Mitglieder des Fahrpersonals. 
Wer hierzu zählt, legt Satz 2 fest. 

Absatz 2 

Die Bestimmung regelt das Auskunftsverweigerungs-
recht des zur Auskunft Verpflichteten. 

Absatz 3 

Diese Bestimmung regelt die Rechte der Aufsichtsbe-
hörden zur Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer 
Befugnisse. 

Zu § 22 

Absatz 1 

Zur Beurteilung des Marktgeschehens ist die Kenntnis 
von Struktur und Entwicklung gerade des Eisenbahn-
verkehrs von erheblicher verkehrspolitischer Bedeu-
tung. Die den Eisenbahnverkehrs- und bei den Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen zu erhebende Daten 
können Grundlage und Hilfe für ordnungs- und inve-
stitionspolitische Entscheidungen sein. Deshalb wer-
den Inhalt und Umfang der Eisenbahnstatistik neu 
geregelt. Da als Landesstatistik geführte Eisenbahn-
statistiken nur geringe Aussagekraft über den über-
wiegend länderübergreifender Eisenbahnverkehr ha-
ben, wird die Eisenbahnstatistik als Bundesstatistik 
geführt. Die Statistik kann nur geführt werden, wenn 
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die Eisenbahnen zur Auskunft über bestimmte Daten 
verpflichtet werden. 

Absatz 2 

Die Zuständigkeit des Statistischen Bundesamtes für 
Erhebung und Auswertung wird festgelegt. 

Absatz 3 

Die Bestimmung enthält die Ermächtigung zur Durch-
führung des § 22 Abs. 1 im Wege einer Rechtsverord-
nung. Sie entspricht der bestehenden Ermächtigung 
in § 3 Abs. 1 Buchstabe d) des geltenden AEG und 
erfaßt auch die Eisenbahnen, die nicht dem öffentli-
chen Verkehr dienen. Die Bestimmung ist § 59 Abs. 2 
GüKG in der Fassung des Tarifaufhebungsgesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) nachgebildet. 

Absatz 4 

Mit der Vorschrift wird gewährleistet, daß zur Aufklä-
rung von Unfallursachen und gefährlichen Unregel-
mäßigkeiten die zuständigen Behörden das Recht 
haben, Auskünfte zu erlangen sowie automatisch 
erstellte Protokolle (Ausdrucke, Magnetbandauf-
zeichnungen usw.) und andere Unterlagen, die für die 
Aufklärung erforderlich sind (z. B. Zugmeldebücher, 
Betriebsbücher von Fahrzeugen, Abnahmeproto-
kolle), sicherzustellen. 

Zu § 23 

Wegen der fachlich und örtlich arbeitsteiligen Pro-
duktionsverfahren des Eisenbahnbetriebs können die 
vorhandenen Produktionsfaktoren nur dann funk-
tionsfähig koordiniert und wirtschaft lich genutzt wer-
den, wenn die Besetzungszeiten der für die Leistungs-
erstellung benötigten Arbeitsplätze von den Eisen-
bahnen weiterhin unternehmerisch eigenverantwort-
lich, allein nach arbeitsorganisatorischen und wirt-
schaftlichen Bedürfnissen bestimmt werden dürfen. 
Diese Koordinierungskompetenz ist gerade für die 
gemeinsam auf einem Schienennetz verkehrenden 
und organisatorisch stärker differenzie rten Eisenbah-
nen unverzichtbar, um ihnen die für den öffentlichen 
Eisenbahnverkehr notwendige Funktionalität zu 
sichern. § 87 BetrVG bleibt unberührt. 

Zu § 24 

Diese Bestimmung enthält unter anderem im wesent-
lichen den Katalog der Verordnungsermächtigungen, 
wie er in § 3 Abs. 1 des geltenden AEG enthalten ist. 
Die Ermächtigungsnorm ist im Hinblick auf Artikel 80 
Abs. 1 GG um Angaben über Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Ermächtigung ergänzt worden. Diese 
Verordnungsermächtigungen sowie die zusätzlich 
vorgesehenen sind erforderlich, um einheitliche St an

-dards für alle Eisenbahnen zu setzen und um die 
Einheit des Eisenbahnwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland zu wahren. 

Absatz 1 

Nummer 1 entspricht dem § 3 Abs. 1 Buchstaben a 
bis c des geltenden AEG. Der bisherige Buchstabe d 
wird selbständiger Absatz 3 a. Der bisherige Buch-
stabe e dieser Bestimmung ist entbehrlich, da sich eine 
gleichlautende Verordnungsermächtigung bereits im 
Bundesimmissionsschutzgesetz befindet. 

Nummer 2 enthält eine Ermächtigung dahin gehend, 
daß im Verordnungswege festgelegt werden kann, in 
welchen Fällen von der im Schienenpersonenverkehr 
fortgeltenden Tarifpflicht (s. § 11 Abs. 2) abgewichen 
werden kann. In einer solchen Verordnung kann auch 
festgelegt werden, ob und in welchem Ausmaß Fahr-
vergünstigungen eingeräumt werden können, da 
hierin stets ein Abweichen vom Gebot der Anwen-
dung der Tarife gegenüber jedermann in gleicher 
Weise liegt. Darin kann auch geregelt werden, ob die 
Gewährung von Fahrvergünstigungen der Zustim-
mung der Tarifgenehmigungsbehörde bedarf. Auf 
diese Verordnungsermächtigung wären künftig Re-
gelungen zu stützen, wie sie § 6 Abs. 4 und § 7 der 
geltenden EVO enthalten. 

Die in Nummer 3 geregelte Verordnungsermächti-
gung ist erforderlich, um eine einheitliche Zulassung 
von Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Bundes-
republik Deutschland zu gewährleisten. Hinsichtlich 
der subjektiven Voraussetzungen, die ein Eisenbah-
nunternehmer erfüllen muß, werden bewährte Rege-
lungen des Güterkraftverkehrsgesetzes und des Per-
sonenbeförderungsgesetzes aufgegriffen, die ihrer-
seits auf entsprechenden Richtlinien der EG beru-
hen. 

Auch die in Nummer 4 enthaltene Verordnungser-
mächtigung ist erforderlich, um eine einheitliche 
Regelung hinsichtlich der Erlaubnis zum Führen von 
Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnstrecken in der 
Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. 

Nummer 5 betrifft die Ausbildung und die Anforde-
rungen an  die Befähigung und Eignung des Eisen-
bahnbetriebspersonals; auch diese bedürfen einer 
bundeseinheitlichen Regelung im Verordnungswege. 
Dies gilt auch für die notwendige Bestellung von 
Betriebsleitern sowie für deren Aufgaben und Befug-
nisse. 

Nummer 6 enthält vorsorglich eine Verordnungser-
mächtigung, mit der Einzelheiten zur Gewährleistung 
eines diskriminierungsfreien Zugangs zur Eisenbahn-
infrastruktur anderer Eisenbahnen (s. § 12) geregelt 
werden können. 

Nummer 7 enthält eine Verordnungsermächtigung 
zur Regelung der Erhebung des Entgeltes für die 
Benutzung einer Eisenbahninfrastruktur (s. § 12 
Abs. 3). Hiermit wird Artikel 8 der Richtlinie 91/ 
440/EWG des Rates dem Grunde nach in nationales 
Recht überführt. 

Nummer 8 schafft die Voraussetzung für die Einfüh-
rung einer Versicherungspflicht für Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen, sich gegen Anspruch auf Grund ihrer Haf-
tung nach dem Haftpflichtgesetz und gegen Ansprü-
che aus dem Beförderungsvertrag zu versichern. Eine 
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Versicherungspflicht könnte sich im Hinblick auf die 
Gründung neuer Eisenbahnverkehrsunternehmen 
mit geringer Kapitalausstattung als zweckmäßig 
erweisen. 

Nummer 9 enthält die Ermächtigungsgrundlage für 
den Erlaß einer Gebührenordnung für Amtshandlun-
gen im Eisenbahnbereich. Entsprechende Verord-
nungsermächtigungen sind in anderen Verkehrsge-
werbegesetzen ebenfalls enthalten. 

Absatz 2 

Diese Verordnungsermächtigung steht im Zusam-
menhang mit § 21. Es werden bewäh rte Regelungen 
aus dem Fahrpersonalgesetz — § 2 Nr. 3 — übernom-
men. 

Absatz 3 

Da nicht abgeschätzt werden kann, ob es zu einer 
bundeseinheitlichen, für alle Eisenbahnen mit Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rege-
lung über die Entgelte für die Benutzung von Schie-
nenwegen anderer Eisenbahnen kommt, wird Marge-
stellt, daß im Falle einer Verordnung, die sich auf die 
Benutzung der Schienenwege von Eisenbahnen des 
Bundes beschränkt, die Zustimmung des Bundesrates 
zu dieser Verordnung nicht erforderlich ist. 

Absatz 4 

Diese Bestimmung regelt die Beteiligung anderer 
Bundesministerien am Erlaß der dort genannten 
Rechtsverordnungen. 

Absatz 5 

Nummer 1 enthält vorsorglich eine allgemeine Ver-
ordnungsermächtigung, die dazu dient, eisenbahn-
verkehrsbezogenes Recht der EG im Verordnungs-
wege in nationales Recht zu überführen. 

Nummer 2 übernimmt die durch Gesetz vom 23. Juli 
1992 (BGBl. I S. 1379) in das geltende AEG eingefügte 
Verordnungsermächtigung zur Festlegung des An-
wendungsbereiches der genannten EG-Verordnung. 
Die Fortführung der Verordnungsermächtigung ist 
erforderlich, weil das geltende AEG durch Artikel 8 § 1 
ENeuOG aufgehoben wird und nicht ausgeschlossen 
werden kann, daß die Geltungsdauer der auf Grund 
des § 3 Abs. 3 des geltenden AEG erlassenen Verord-
nung zur Festlegung des Anwendungsbereiches der 
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fassung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1893/91 im Eisenbahnverkehr 
vom 31. Juli 1992 (BGBl. I S. 1443) verlängert wird. Zur 
Zeit ist die Verordnung befristet bis zum 31. Dezember 
1994. 

Absatz 6 

Der in § 24 Abs. 1 aufgeführte Katalog für Verord-
nungsermächtigungen gilt grundsätzlich nur für 
Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen. 
Soweit wegen der Einheit des Eisenbahnwesens der 
Anwendungsbereich solcher Verordnungen auch auf 
Eisenbahnen ausgedehnt werden muß, die nicht dem 
öffentlichen Verkehr dienen, wird dies durch Absatz 6 
ermöglicht. Er entspricht im übrigen dem § 3 Abs. 2 
des geltenden AEG. 

Zu § 25 

Diese Bestimmung steht im Zusammenhang mit §§ 21 
und 24 Abs. 2. Sie entspricht weitgehend § 6 des 
Fahrpersonalgesetzes. 

Zu § 26 

Mit dieser Bestimmung wird die Regelung in § 8 a des 
geltenden AEG aufgegriffen und um neue Tatbe-
stände, die sich insbesondere aus der Genehmigungs-
pflicht nach § 6, der Tarifgenehmigungspflicht nach 
§ 11 Abs. 3, der Öffnung der Schienennetze der 
Eisenbahnen nach § 12 und den Auskunftspflichten 
nach §§ 21 und 22 ergeben, erweitert. 

Absatz 1 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen § 8a Abs. 1 des 
geltenden AEG. 

Abatz 2 

Absatz 2 entspricht in erweiterter Form im wesentli-
chen dem § 8a Abs. 2 des geltenden AEG. 

Zu § 27 

Diese Bestimmung entspricht grundsätzlich dem § 8 a 
Abs. 3 des geltenden AEG und trägt der Erweiterung 
der Sachverhalte im neuen AEG Rechnung. 

Zu § 28 

Da die Länder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung des Grundgesetzes und des Eisenbahnneu-
ordnungsgesetzes nicht auf die Übernahme der Auf-
gaben- und Finanzverantwortung für den SPNV der 
bisherigen Bundeseisenbahnen rechtlich und organi-
satorisch vorbereitet sein werden, ist auch im Allge-
meinen Eisenbahngesetz eine Übergangsregelung 
erforderlich, die der in Artikel 143a Abs. 3 GG 
— neu — enthaltenen Übergangsregelung entspricht. 
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Die Übergangsregelung im Grundgesetz besteht in 
einer befristeten Wahrnehmung der staatlichen Auf-
gaben im Bereich des SPNV der Eisenbahnen des 
Bundes durch den Bund. Die Regelung in § 28 AEG 
— neu — ergänzt dies hinsichtlich der entsprechenden 
Verwaltungsaufgaben und -zuständigkeiten. 

Zu Artikel 6 (Anpassung anderer 
Rechtsvorschriften) 

Absatz 1 

Nummer 1 und 2 

Die bisherige Regelung normiert einen Anspruch 
gegen die Sondervermögen Deutsche Bundesbahn 
(DB) und Deutsche Reichsbahn (DR). Dies kann nach 
Umwandlung der Sondervermögen in ein privatwirt-
schaftlich organisiertes Unternehmen nicht fortgelten. 
Die Regelung zur Kostenerstattung bei Flugreisen ist 
daher auf Fahrten mit Eisenbahnen des Bundes aus-
zudehnen. 

Absatz 2 

Die bisherige Regelung normiert einen Anspruch 
gegen die Sondervermögen DB und DR. Dies kann 
nach Umwandlung der Sondervermögen in ein privat-
wirtschaftlich organisiertes Unternehmen nicht fort

-

gelten. Die Deutsche Bundespost führt keine Perso-
nenbeförderung mit eigenen Verkehrsmitteln mehr 
durch. 

Absatz 3 

Die bisherige Regelung normiert einen Anspruch 
gegen die Sondervermögen DB und DR. Dies kann 
nach Umwandlung der Sondervermögen in ein privat-
wirtschaftlich organisiertes Unternehmen nicht fort -
gelten. Die Regelung zur Kostenerstattung bei Flug-
reisen ist daher auf Fahrten mit Eisenbahnen des 
Bundes auszudehnen. 

Absatz 4 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist diese Sonderregelung auf-
zuheben. 

Absatz 5 

Nummer 1 und 2 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an  die Stelle der 
Bundeseisenbahnen. 

Absatz 6 

Nummer 1 

Die Zulassung von Containern ist keine Angelegen-
heit der Eisenbahnverkehrsverwaltung. Zuständig für 
die Erteilung und Entziehung der Zulassung sowie für 
die Kontrolle der Container sind daher gemäß Arti-
kel 3 Abs. 2 des Gesetzes diejenigen Behörden, die 
von den Landesregierungen oder den von ihnen 
benannten Stellen bestimmt werden. Da die DB keine 
Container mehr zuläßt, ist auch die Zulassungsbe-
zeichnung aufzuheben. 

Nummer 2 

Redaktionelle Folgeänderung. Im übrigen sind in die 
Regelung die neuen Bundesländer einzubeziehen. 

Nummer 3 

Die Vorschrift ist gegenstandslos geworden. 

Absatz 7 

Durch das Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der 
Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundes-
grenzschutz vom 23. Januar 1992 (BGBl. I S. 178) wird 
der Bahnpolizeidienst seit 1. April 1992 vom Bundes-
grenzschutz wahrgenommen. Die Vorschrift ist daher 
entsprechend anzupassen. Die Bahnpolizei im Bun-
desgrenzschutz fällt unter Nummer 1. 

Absatz 8 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen” 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolge des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn". Das Verfahren zur Feststel-
lung der Dienstunfähigkeit eines Beamten des Bun-
deseisenbahnvermögens, auch wenn er gemäß Arti-
kel 2 § 13 ENeuOG (Beurlaubung, Zuweisung) bei der 
Deutsche Bahn AG tätig ist, entspricht dem bisher bei 
der DB praktizierten Verfahren. 

Absatz 9 

Nummer 1 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn". Die Deutsche Bahn AG tritt 
hinsichtlich des Erbringens von Eisenbahnverkehrs-
leistungen an  Stelle der DB. Für die der Gesellschaft 
zugewiesenen Beamten des Bundeseisenbahnvermö-
gens bleibt die oberste Dienstbehörde des Bundes-
eisenbahnvermögens zuständig (vgl. Artikel 1 § 10 
Abs. 2 ENeuOG) für die Festlegung des Urlaubs-
jahres. 
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Nummer 2 

Die Deutsche Bahn AG tritt hinsichtlich des Erbrin-
gens von Eisenbahnverkehrsleistungen im Schicht-
dienst an Stelle der Deutschen Bundesbahn. 

Die geänderten Vorschriften finden auch Anwendung 
auf die später aus der Deutsche Bahn AG ausgeglie-
derten Eisenbahnunternehmen, da auch do rt  Beamte 
des Bundeseisenbahnvermögens im Wege der Zu-
weisung tätig werden können (vgl. Artikel 2 § 23 
ENeuOG). 

Nummer 3 

Die Deutsche Bahn AG tritt hinsichtlich des Erbrin-
gens von Eisenbahnverkehrsleistungen im Betriebs-
dienst an Stelle der DB. Winterzusatzurlaub ist erfor-
derlich zur Personalsteuerung für verstärkten Einsatz 
in Hauptferien- und Hauptreisezeiten. 

Absatz 10 

Nummer 1 

Das Bundesbahngesetz wird durch Artikel 8 § 1 
ENeuOG aufgehoben. Die Zuständigkeiten des Bun-
desministers der Finanzen werden im Gesetz neu 
geregelt (vgl. Artikel 1 § 7 Abs. 4 und 5, § 16 Abs. 3 
und 4, § 25, Artikel 2 § 21 Abs. 8, § 22 Abs. 4 
ENeuOG). 

Nummer 2 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Absatz 11 

Die Regelung kann gestrichen werden, da sie überholt 
ist. Eine Abberufung von Vorstandsmitgliedern der 
DB hat in der Zeit, solange sie Zeitbeamte waren (1952 
bis 1982) nicht stattgefunden. 

Absatz 12 

Nummer 1 und 2 

Die Beamten der DB werden Beamte des Bundesei-
senbahnvermögens. Die Vorschrift ist daher insoweit 
redaktionell anzupassen. Einleitungsbehörde für die 
Beamten des Bundeseisenbahnvermögens ist der Prä-
sident als oberste Dienstbehörde der Beamten (vgl. 
Artikel 1 § 10 Abs. 2 ENeuOG), soweit die Einlei-
tungsbefugnis nicht auf andere Behörden des Bundes-
eisenbahnvermögens delegiert ist. 

Absatz 13 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn". Der Präsident ist oberste 
Dienstbehörde des Bundeseisenbahnvermögens (vgl. 
Artikel 1 § 10 Abs. 2 ENeuOG). 

Absatz 14 , 

Nummer 1 

Die „Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn" 
wird nach Zusammenführung der beiden Sonderver-
mögen „Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche 
Reichsbahn" zum „Bundeseisenbahnvermögen" als 
Dienststelle nicht fortgeführt. Hinsichtlich der Über-
schreitung der Obergrenzen von Beförderungsämtern 
beim Bundeseisenbahnvermögen (vgl. Artikel 1 § 12 
Abs. 1 ENeuOG). 

Nummer 2 Buchstabe a 

Die Zentralämter Minden und München werden nach 
Bildung des „Bundeseisenbahnvermögens" nicht als 
dessen Dienststellen fortgeführt. 

Nummer 2 Buchstabe b 

Die „Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn" 
wird nach Zusammenführung der beiden Sonderver-
mögen „Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche 
Reichsbahn" zum „Bundeseisenbahnvermögen" als 
Dienststelle nicht fortgeführt. 

Nummer 3 und 4 

Neue Amtsbezeichnungen und besoldungsmäßige 
Zuordnung der Ämter beim „Bundeseisenbahnver-
mögen" und beim ,,Eisenbahn-Bundesamt" sowie 
Streichung von im Zuge der Gründung der Deutsche 
Bahn AG wegfallenden Amtsbezeichnungen. 

Nummer 5 und 6 

Vgl. Begründung zu Nummer 2b. 

Absatz 15 

Nummer 1 bis 5 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 hinsichtlich der Bediensteten 
Rechtsnachfolger des Sondervermögens „Deutsche 
Bundesbahn". Die Beamten des Bundeseisenbahn-
vermögens, die der Deutsche Bahn AG sowie aus 
dieser Gesellschaft ausgegliederten Unternehmen 
zugewiesen sind, sind unmittelbare Bundesbeamte, 
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für die die besoldungsrechtlichen Regelungen fortgel-
ten. Der den Verwaltungsbereich kennzeichnende 
Zusatz zur Funktionsgruppe ist der neuen Bezeich-
nung der zusammengeführten Sondervermögen an-
zupassen. 

Absatz 16 

Die der Deutsche Bahn AG oder einer später ausge-
gliederten Gesellschaft zugewiesenen Beamten des 
Bundeseisenbahnvermögens bleiben Bundesbeamte. 
Eisenbahnbetriebsdienst wird nur bei der Gesell-
schaft geleistet. In der Gesellschaft geleistete Mehrar-
beit wird daher bis zu einer Neuregelung auf Grund 
des Artikels 2 § 13 Abs. 7 ENeuOG nach den bisher für 
Bundesbeamte geltenden Grundsätzen vergütet. 

Absatz 17 

 Nummer 1 und 2 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". Die Be-
amten des Bundeseisenbahnvermögens sind, auch 
soweit sie der Deutsche Bahn AG oder einer später 
ausgegliederten Gesellschaft zugewiesen sind, un-
mittelbare Bundesbeamte, für die die besoldungs-
rechtlichen Regelungen fortgelten. 

Absatz 18 

Nummer 1 und 2 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 hinsichtlich der Bediensteten 
Rechtsnachfolger des Sondervermögens „Deutsche 
Bundesbahn". Die Beamten des Bundeseisenbahn-
vermögens sind unmittelbare Bundesbeamte, für die 
die besoldungsrechtlichen Regelungen fortgelten 
(vgl. Artikel 1 § 7 Abs. 1 ENeuOG). 

Absatz 19 

Die Deutsche Bahn AG tritt hinsichtlich des Erbrin-
gens von Eisenbahnverkehrsleistungen an Stelle der 
DB. Die der Gesellschaft oder den daraus hervorge-
henden ausgegliederten Gesellschaften zugewiese-
nen Beamten des Sondervermögens „Bundeseisen-
bahnvermögen" sind gemäß Artikel 1 § 7 ENeuOG 
unmittelbare Bundesbeamte, für die die besoldungs-
rechtlichen Regelungen fortgelten. Maßgeblich für 
die Festlegung des Verwendungsbereichs, in dem ein 
Sonderzuschlag gezahlt werden kann, sind die den 
Dienstposten der Beamten entsprechenden Funktio-
nen bei der Deutsche Bahn AG sowie bei den daraus 
durch Ausgliederung hervorgehenden Gesellschaf-
ten. 

Absatz 20 

Die bisherigen Dienststellen der DB auf Schweizer 
Gebiet werden nach Umwandlung des unternehmeri-
schen Teiles des Bundeseisenbahnvermögens in die 
Deutsche Bahn AG Betriebsteile von Betrieben dieser 
Gesellschaft. Für die in diesen Betriebsteilen beschäf-
tigten Ortskräfte gilt mit dem Übergang der Arbeits-
verhältnisse auf die AG (vgl. Artikel 2 § 15 Abs. 2 
ENeuOG) das Betriebsverfassungsgesetz. 

Absatz 21 

Nummer 1 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn" . 

Nummer 2 

Oberste Dienstbehörde des Sondervermögens „Bun-
deseisenbahnvermögen" ist der Präsident (vgl. Arti-
kel 1 § 10 Abs. 2 ENeuOG). 

Absatz 22 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger des Sondervermögens „Deutsche Bun-
desbahn". 

Absatz 23 

Nummer 1 

Beamte, Arbeiter und Angestellte der DB bleiben 
Beamte, Arbeiter und Angestellte des Bundeseisen-
bahnvermögens. Daher soll das Bundeseisenbahnver-
mögen, welches ein Sondervermögen bleibt, für sei-
nen Geschäftsbereich mit der Ausführung des Bun-
desdatenschutzgesetzes sowie anderer Rechtsvor-
schriften über den Datenschutz betraut werden. 

Nummer 2 

Beanstandungen des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz sind gegenüber dem Präsidenten des 
Bundeseisenbahnvermögens vorzubringen. 

Absatz 24 

Ein weiträumiger Eisenbahnbetrieb, wie er bei den 
Eisenbahnen des Bundes gegeben ist, erfordert bun-
deseinheitliche Maßstäbe bei der Anwendung des 
Bundesseuchengesetzes in bezug auf Schienenfahr-
zeuge und auf solche ortsfesten Anlagen, die der 
Befüllung von Schienenfahrzeugen mit Wasser die-
nen. 
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Absatz 25 

Nummer 1 bis 3 

Da sich die Verwaltungskompetenz des Bundes 
gemäß Artikel 87 e GG — neu — auf die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung beschränkt, ist § 17 Abs. 1 Nr. 1 
aufzuheben. Die übrigen Änderungen sind redaktio-
nelle Folgeänderungen. 

Absatz 26 

Da Akku-Säuren bei allen Eisenbahnen anfallen kön-
nen, ist der Text entsprechend zu ändern. 

Absatz 27 

Da Akku-Säuren bei allen Eisenbahnen anfallen kön-
nen, ist der Text entsprechend zu ändern. 

Absatz 28 

Anlagen der DB werden künftig Anlagen der Deut-
sche Bahn AG und dann der nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 
ENeuOG aus der Deutsche Bahn AG auszugliedern-
den Fahrweg AG sein. Beides sind Eisenbahnen des 
Bundes. 

Absatz 29 

Das Bundesbahngesetz wird aufgehoben. Die Pl an
-feststellung für Schienenwege von Eisenbahnen ist 

künftig im Allgemeinen Eisenbahngesetz geregelt. 

Absatz 30 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist die Vorschrift entsprechend 
anzupassen. 

Absatz 31 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist die Vorschrift aufzuhe-
ben. 

Absatz 32 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist die Vorschrift entsprechend 
anzupassen. 

Absatz 33 

Planfeststellungsverfahren werden nach dem Allge-
meinen Eisenbahngesetz durchgeführt. 

Absatz 34 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an  die Stelle der 
Bundeseisenbahnen. 

Absatz 35 

Das Bundeseisenbahnvermögen ist hinsichtlich der 
öffentlich-rechtlichen Krankenversicherungseinrich-
tung (Bundesbahn-Betriebskrankenkasse) Rechts-
nachfolger der DB (vgl. Artikel 1 § 13 Abs. 1 
ENeuOG). 

Absatz 36 

Ein Vertreter der Eisenbahnen des Bundes ist in 
diesem Gremium nicht erforderlich. 

Absatz 37 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
tritt an  die Stelle der Sondervermögen „Deutsche 
Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn". 

Absatz 38 

Eine dem § 39 des geltenden BbG entsprechende 
Regelung ist weder für das Bundeseisenbahnvermö-
gen noch für die Eisenbahnen des Bundes vorgese-
hen. Dem Bundeseisenbahnvermögen obliegt nicht 
mehr die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben im Sinne 
des bisherigen Bundesbahngesetzes. Für die Eisen-
bahnen des Bundes wäre mit Blick auf andere privat

-rechtlich organisierte Verkehrsunternehmen eine 
Sonderregelung nicht gerechtfertigt. Die Verweisung 
in der Zivilprozeßordnung kann daher ersatzlos ent-
fallen. 

Absatz 39 

Das Sondervermögen DB war bislang von der Zahlung 
der Auslagen nicht befreit. Soweit an die Stelle der DB 
das Bundeseisenbahnvermögen tritt, ist es unter 
Berücksichtigung seiner Aufgabenstellung gerecht-
fertigt, es von der Zahlung auch der Auslagen zu 
befreien. 

Absatz 40 

Das Sondervermögen DB war bislang von der Zahlung 
der Auslagen nicht befreit. Soweit an  die Stelle der DB 
das Bundeseisenbahnvermögen tritt, ist es unter 
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Berücksichtigung seiner Aufgabenstellung gerecht-
fertigt, es von der Zahlung auch der Auslagen zu 
befreien. 

Absatz 41 

Das Sondervermögen DB war bislang von der Zahlung 
der Auslagen nicht befreit. Soweit an die Stelle der DB 
das Bundeseisenbahnvermögen tritt, ist es unter 
Berücksichtigung seiner Aufgabenstellung gerecht-
fertigt, es von der Zahlung auch der Auslagen zu 
befreien. 

Absatz 42 

Die mit den Eisenbahnen im Güterverkehr konkurrie-
renden Verkehrsträger Straße und Binnenschiffahrt 
unterliegen keiner Beförderungspflicht. In einem 
weitgehend liberalisierten Verkehrsmarkt würden 
die Eisenbahnen bei Fortbestehen der Beförderungs-
pflicht im Güterverkehr benachteiligt. § 453 ist daher 
aufzuheben. Auf den ordnungspolitischen Zusam-
menhang mit dem Tarifaufhebungsgesetz vom . . . 
(BGBl. I  S. . . .) wird hingewiesen. 

Die Verordnungsermächtigungen in §§ 458 und 460 
sind entbehrlich, weil sich entsprechende Ermächti-
gungen im geltenden und künftigen AEG finden (§ 3 
bzw. § 24). Die darauf beruhende Eisenbahn-Ver-
kehrsordnung (EVO) ist hinsichtlich a ller Änderungen 
seit Bestehen des AEG (1951) ausschließlich auf die 
Ermächtigungen in diesem Gesetz gestützt worden. 

Die Reisegepäckbeförderung ist Teil der Personenbe-
förderung. Die Personenbeförderung ist jedoch nicht 
Gegenstand des Siebenten Abschnittes des Vierten 
Buches. Die Reisegepäckbeförderung ist seit 1938 
ausschließlich in der EVO geregelt. § 459 ist daher im 
HGB entbehrlich. 

Absatz 43 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". 

Absatz 44 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". 

Absatz 45 

Nummer 1 bis 3 

Durch das Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der 
Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundes-
grenzschutz vom 23. Januar 1992 (BGBl. I S. 178) wird 
der Bahnpolizeidienst seit 1. April 1992 vom Bundes

-

grenzschutz wahrgenommen. Gleichzeitig wird die 
Terminologie angepaßt. 

Absatz 46 

Nummer 1 und 2 

Die Vorschrift ist der neuen Verwaltungskompetenz 
gemäß Artikel 87 e GG — neu — anzupassen. Es 
handelt sich um eine hoheitliche Daueraufgabe. 
Daher wäre eine Befassung des Bundeseisenbahnver-
mögens mit dieser Aufgabe nur in den ersten Jahren 
nach Durchführung der Strukturreform zweckmäßig. 
Im übrigen folgt die Formulierung § 1 Teil VI 
Nr. 18. 

Absatz 47 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen „ 
 ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 

Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". Der Prä-
sident ist oberste Dienstbehörde des Bundeseisen-
bahnvermögens (vgl. Artikel 1 § 10 Abs. 2 
ENeuOG). 

Absatz 48 

Nachdem öffentliche Eisenbahnen umfassend durch 
das Verkehrssicherstellungsgesetz verpflichtet wer-
den, sollen sie, entsprechend der schon bisher gelten-
den Regelung, nicht zusätzlich nach dem Bundeslei-
stungsgesetz verpflichtet werden können. Die Rege-
lung ist daher entsprechend anzupassen. 

Absatz 49 

Hoheitliche Tätigkeiten werden durch das Eisen-
bahn-Bundesamt wahrgenommen. 

Absatz 50 

Nummer 1 Buchstabe a und b 

Durch das Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der 
Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundes-
grenzschutz vom 23. Januar 1992 (BGBl. I S. 178) wird 
der Bahnpolizeidienst seit 1. April 1992 vom Bundes-
grenzschutz wahrgenommen. Gleichzeitig wird die 
Terminologie angepaßt. 
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Nummer 2 

Verträge über die Stundung von Reisekosten können 
mit allen Eisenbahnen geschlossen werden. 

Absatz 51 

Die Zuständigkeitsübertragung kann für die Eisen-
bahnen des Bundes bestehen bleiben. 

Absatz 52 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". 

Absatz 53 

Nummer 1 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". 

Nummer 2 

Die Vorschrift enthält die erforderliche Anwendungs-
bestimmung.. 

Absatz 54 

Nummer 1 Buchstabe a 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger der Sondervermögen „Deutsche Bun-
desbahn" und „Deutsche Reichsbahn". Es nimmt 
ausschließlich Verwaltungsaufgaben wahr. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Die Vorschrift ist überflüssig, da die Sondervermögen 
DB und DR zum Bundeseisenbahnvermögen zusam-
mengefaßt werden. 

Nummer 2 

Die Vorschrift enthält die erforderliche Anwendungs-
bestimmung. 

Absatz 55 

Nummer 1 Buchstabe a 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger der Sondervermögen DB und DR. Es 
nimmt ausschließlich Verwaltungsaufgaben wahr. 
Eine Befreiung der Eisenbahnen des Bundes von der 

Gewerbesteuer ist im Hinblick auf die Besteuerung 
von Unternehmen anderer Verkehrsträger nicht 
gerechtfertigt. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Da DB und DR zum Sondervermögen „Bundeseisen-
bahnvermögen" zusammengefaßt werden, besteht 
kein gesonderter Regelungsbedarf für die DR mehr. 

Nummer 2 

Die Vorschrift enthält die erforderliche Anwendungs-
bestimmung. 

Absatz 56 

Nummer 1 Buchstabe a 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger der Sondervermögen „Deutsche Bun-
desbahn" und „Deutsche Reichsbahn" und soll wei-
terhin von der Vermögensteuer befreit sein. Die 
Deutsche Bahn AG kann Vermögensteuerfreiheit für 
Verkehrsbetriebe nach Maßgabe des § 117 des 
Bewertungsgesetzes beanspruchen. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Die Vorschrift ist überflüssig, da die Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn" 
zum Bundeseisenbahnvermögen zusammengefaßt 
werden. 

Nummer 2 

§ 25 des Vermögensteuergesetzes regelt, von wel-
chem Zeitpunkt ab die in ihm enthaltenen Vorschrif-
ten gelten. Die Änderung der Jahreszahl gewährlei-
stet die Anwendung der neuen Vorschriften zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Neuordnung wirksam werden 
soll. 

Absatz 57 

Nummer 1 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger der Sondervermögen „Deutsche Bun-
desbahn" und „Deutsche Reichsbahn". Es nimmt 
ausschließlich Verwaltungsaufgaben wahr. 

Nummer 2 

Das Bundeseisenbahnvermögen nützt keine Grund-
stücke zu Betriebszwecken. Ein ermäßigter Steuer-
meßbetrag für den Grundbesitz den die Eisenbahnen 
des Bundes für Betriebszwecke nutzen, ist im Hinblick 
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auf die Besteuerung vergleichbaren Grundbesitzes 
von Unternehmen anderer Verkehrsträger nicht 
gerechtfertigt. Die Vorschrift kann daher entfallen. 

Nummer 3 

§ 38 des Grundsteuergesetzes regelt, von welchem 
Zeitpunkt ab die in ihm enthaltenen Vorschriften 
gelten. Die Änderung der Jahreszahl gewährleistet 
die Anwendung der neuen Vorschriften zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Neuordnung wirksam werden 
soll. 

Absatz 58 

Die aus Vereinfachungsgründen eingeführte Steuer-
befreiung für die DB und die DR gilt für Eisenbahnen 
des Bundes unverände rt  fort . 

Absatz 59 

Gemäß Artikel § 3 Abs. 1 ENeuOG dienen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen dem öffentlichen Verkehr, 
wenn jedermann sie nach ihrer Zweckbestimmung 
zur Personen- oder Güterbeförderung benutzen kann. 
Dieser Begriff umfaßt daher die bisherige Aufzählung. 
Danach können Fahrausweise der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen unter bestimmten Voraussetzun-
gen als Rechnungen im Sinne des § 14 Abs. 1 des 
Umsatzsteuergesetzes angesehen werden. 

Absatz 60 

Mit der Öffnung der Eisenbahnnetze werden künftig 
Huckepackverkehre nicht nur von der Deutsche Bahn 
AG sondern von allen Eisenbahnen durchgeführt 
werden können. 

Absatz 61 

Nummer 1 

Es handelt sich um eine Anpassung an die neue 
Bezeichnung der Eisenbahn. Die Ausnahmevorschrift 
wird damit auch für Anlagen der Eisenbahnen des 
Bundes beibehalten. 

Nummer 2 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an die Stelle der 
Bundeseisenbahnen. Dadurch werden Erleichterun-
gen in der Zollbehandlung erreicht. 

Absatz 62 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn" . 

Absatz 63 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG Rechtsnachfolger des 
Sondervermögens „Deutsche Bundesbahn". 

Absatz 64 

Nummer 1 Buchstabe a 

Die Verwaltung der Schulden der Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn" 
wird dem Sondervermögen „Bundeseisenbahnver-
mögen" übertragen. Ansprüche gegen die DB oder 
die DR sind Ansprüche gegen das Bundeseisenbahn-
vermögen. Die Vorschrift ist daher entsprechend zu 
ändern. 

Nummer 1 Buchstabe b bis Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Absatz 65 

Nummer 1 

Das Bundeskartellamt ist sachlich zuständig für die 
Sondervermögen „Deutsche Bundespost" und „Deut-
sche Bundesbahn". Eine Fortführung dieser Sonder-
zuständigkeit für die Eisenbahnen des Bundes, die als 
Wirtschaftsunternehmen geführt werden, ist nicht 
erforderlich. 

Nummer 2 

Diese Sonderregelung für Eisenbahnen ist nicht erfor-
derlich. 

Absatz 66 

Die Vorschrift ist der neuen Verwaltungskompetenz 
gemäß Artikel 87 e GG — neu — anzupassen. 

Absatz 67 

Nummer 1 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Nummer 2 

Da weder ein Vertreter der Eisenbahnverkehrsver-
waltung noch ein Vertreter der Eisenbahnen des 
Bundes im Deutschen Dampfkesselausschuß erf order-
lich ist, ist diese Regelung anzupassen. 

 



Drucksache 12/4609 (neu) Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Absatz 68 

Nummer 1 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Nummer 2 

Es ist nicht erforderlich, eigene Sachverständige für 
diesen Bereich vom Bundesminister für Verkehr ein-
zusetzen. 

Absatz 69 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Absatz 70 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Absatz 71 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Absatz 72 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Absatz 73 

Nummer 1 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Nummer 2 

Es ist nicht erforderlich, eigene Sachverständige für 
diesen Bereich vom Bundesminister für Verkehr ein-
zusetzen. 

Absatz 74 

Die Aufgaben der Bahnpolizei wurden dem Bundes-
grenzschutz nach dem Gesetz zur Übertragung der 
Aufgaben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf 
den Bundesgrenzschutz vom 23. Januar 1992 (BGBl. I 
S. 178) übertragen. Ausnahmen vom Waffengesetz für 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung sind daher nicht 
erforderlich. 

Absatz 75 

Aufträge der Deutsche Bahn AG sind grundsätzlich 
keine öffentlichen Aufträge im Sinne der Preisrechts-
vorschriften. Preisrechtsvorschriften kommen nur zur 
Anwendung, wenn dies bei Vorliegen eines besonde-
ren öffentlichen Interesses vertraglich vereinbart wird 
oder Bauvorhaben mit öffentlichen Mitteln finanziert 
werden. In diesen Fällen erfolgt die Preisprüfung 
durch die Preisdienststellen der Länder. 

Absatz 76 

Nummer 1 

Die Eisenbahnen des Bundes sind nicht Bund im Sinne 
dieser Vorschrift und daher zur Deckungsvorsorge 
verpflichtet. Die Klarstellung für das Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" kann daher gestrichen wer-
den. 

Nummer 2 

Die atomrechtliche Aufsicht für den Transport radio-
aktiver Stoffe wird beim Eisenbahn-Bundesamt kon-
zentriert. Lediglich in den Fällen, in denen eine 
nichtbundeseigene Eisenbahn das Schienennetz von 
Eisenbahnen des Bundes für einen Transport nicht 
berührt, bleibt es bei der Zuständigkeit der Landesbe-
hörden. 

Absatz 77 

Die Vorschrift wurde an die entsprechende Regelung 
in § 24 Abs. 1 Satz 2 Atomgesetz angepaßt. 

Absatz 78 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist diese Sonderregelung auf-
zuheben. 

Absatz 79 

In der Berechnungsgrundlage treten die Eisenbahnen 
des Bundes an die Stelle der DB. 

Absatz 80 

Nummer 1 

Die Eisenbahnen des Bundes werden nicht mehr in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau geführt. 
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Nummer 2 

Die Bezugscheine für Eisenbahnen des Bundes wer-
den weiterhin vom Bundesminister für Verkehr erteilt, 
da die Eisenbahnen des Bundes zu ihrer Versorgung 
mit Dieselkraftstoff über ein eigenes Verbundnetz zur 
Bewirtschaftung verfügen. In diesem Netz sind 
Schwerpunkte der Verteilung von Dieselkraftstoff 
eingerichtet, die nicht nach Ländern aufgeteilt sind. 
Auch in Krisen mit Energieverknappung soll diese 
Bewirtschaftung und die zentrale Organisation erhal-
ten bleiben. 

Absatz 81 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist Nachfolger der Sondervermögen „Deutsche Bun-
desbahn" und „Deutsche Reichsbahn". 

Absatz 82 

Das Bundeseisenbahnvermögen ist hinsichtlich der 
öffentlich-rechtlichen Krankenversorgungseinrich-
tung Rechtsnachfolger der DB (vgl. Artikel 1 § 13 
Abs. 1 ENeuOG). Die Bundesbahn-Versicherungsan-
stalt wird unter der Bezeichnung „Bahnversiche-
rungsanstalt" als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
weitergeführt (vgl. Artikel 1 § 13 Abs. 2 ENeuOG). 

Absatz 83 

Eine Sonderstellung für Eisenbahnen des Bundes ist 
nicht gerechtfertigt. Die Regelung soll daher für 
alle Eisenbahnverkehrsunternehmen im grenzüber-
schreitenden schienengebundenen Eisenbahnver-
kehr gelten. 

Absatz 86 

Nummer 1 

Die Änderung ist erforderlich, um den Verkauf von 
Reisebedarf in Personenbahnhöfen im bisherigen 
Umfang zu ermöglichen. 

Nummer 2 

Durch die Änderung wird die Rechtsverordnungser-
mächtigung des § 8 Abs. 2 LSchlG auf alle Verkaufs-
stellen auf Personenbahnhöfen ausgedehnt. Dies ist 
erforderlich, weil durch Wegfall des Bundesbahnge-
setzes die „Allgemeinen Verwaltungsvorschriften für 
die Behandlung von Bahnhofswirtschaften, Bahnhofs-
verkaufsstellen und Bahnhofsfriseurbetrieben" ge-
genstandslos werden. 

Absatz 87 

Nummer 1 

Anpassung an den seit 1. Januar 1975 geltenden 
Rechtszustand. 

Nummer 2 

Die Vorschriften sind überholt und sind daher aufzu-
heben. 

Absatz 88 

Nummer 1 Buchstabe a und b 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Nummer 2 
Absatz 84 

Die Deutsche Bahn AG tritt hinsichtlich des Erbrin-
gens von Eisenbahnverkehrsleistungen an Stelle der 
DB. Für den Bereich dieser Gesellschaft sowie für den 
Bereich der daraus durch Ausgliederung hervorge-
henden Eisenbahnunternehmen ist es, wie nach bis-
her geltendem Recht, notwendig, durch tarifvertragli-
che Regelungen vom Kalenderjahr als Urlaubsjahr 
abzuweichen. 

Absatz 85 

Die Eisenbahnen des Bundes werden nicht mehr in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau geführt. Die Eisenbahnen des Bundes 
werden nunmehr von § 4 Abs. 1 Nr. 7 Arbeitssicher-
stellungsgesetz als sonstiges Verkehrsunternehmen 
erfaßt. 

Die Vorschrift regelt, daß der Bundesminister für 
Verkehr bestimmen kann, welche Sachverständigen 
die überwachungsbedürftigen Anlagen im Bereich 
von Eisenbahnen des Bundes prüfen. Die DB beschäf-
tigt bereits jetzt Sachverständige, die derartige Prü-
fungen durchführen. Da solche Anlagen z. T. unmit-
telbar in den Betriebsprozeß eingebunden sind (z. B. 
Weichen-Propangasheizungen), ist es sachgerecht, 
dem Bundesminister für Verkehr zu ermöglichen, für 
diese Prüfungen Sachverständige der Bahnunterneh-
men zu bestimmen, die mit dem Bahnbetrieb vertraut 
sind und bahnspezifische Kenntnisse besitzen. 

Absatz 89 

Nummer 1 Buchstabe a 

Eisenbahnen werden künftig als Wirtschaftsunter

-

nehmen in privatrechtlicher Form geführt. Eine Unter- 
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scheidung zwischen Eisenbahnen des Bundes und 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen ist daher nicht 
mehr erforderlich. 

reich der BUVB gehörenden artverwandten Betriebe 
zu verstehen. 

Nummer 3 
Nummer 1 Buchstabe b 

Da alle Eisenbahnen als Wirtschaftsunternehmen in 
privatrechtlicher Form geführt werden, ist auch die 
Unterscheidung zwischen einem Beruf des öffentli-
chen Dienstes und einem Beruf der gewerklichen 
Wirtschaft nicht mehr notwendig. 

Nummer 2 

Im Sachverständigenrat sollen die Eisenbahnen des 
Bundes vertreten sein. 

Absatz 90 

Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2. 

Nummer 2 

Träger der gesetzlichen Unfa llversicherung für die 
Versicherten der DB und der DR ist zur Zeit der Bund, 
da es sich bei der DB und der DR um „Unternehmen 
des Bundes" im Sinne des § 653 Abs. 1 Nr. 1 RVO 
handelt. Die Aufgaben des Bundes werden bisher von 
der Bundesbahn-Ausführungsbehörde für Unfallver-
sicherung (BUVB) durchgeführt (§ 766 Abs. 1 RVO). 
Diese Regelung weicht von der im übrigen Bereich der 
gesetzlichen Unfallversicherung geltenden Organisa-
tionsform der rechtlich selbständigen Solidargemein-
schaften ab, die sich im Umlageverfahren finanzie-
ren. 

Eine Berechtigung für eine Eigenversicherung des 
Staates und damit für eine Zuordnung der Deutsche 
Bahn AG zum Bund als Unfallversicherungsträger 
besteht nach deren Gründung nicht mehr. Es wird 
daher eine Lösung vorgesehen, nach der die gesetzli-
che Unfallversicherung für die Deutsche Bahn AG von 
einem aus der Bundesbahn-Ausführungsbehörde zu 
bildenden rechtlich selbständigen Bahn-Versiche-
rungsträger und nicht vom Bund in Eigenversiche-
rung durchgeführt wird. Durch die Verweisung auf 
die für die Berufsgenossenschaften geltenden Vor-
schriften wird die Eisenbahn-Unfallkasse zuständig 
für den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften und 
deren Überwachung. Die Regelungen sind entspre-
chenden Vorschriften für die Gemeindeunfallversi-
cherungsverbände (§ 669 RVO) und für die Unfallkas-
sen bei den Stadtstaaten (§ 655 Abs. 4 Satz 2 ff RVO 
sowie § 36 Abs. 2 a, § 44 Abs. 2 a und § 70 Abs. 2 a 
SGB IV) nachgebildet. Die Regelung in Absatz 1 Nr. 3 
stellt sicher, daß der bisherige Zuständigkeitsbereich 
der BUVB erhalten bleibt. Unter „Eisenbahninfrast-
ruktur" sind auch die bisher zum Zuständigkeitsbe

-

Träger der Unfallversicherung im Sondervermögen 
„Bundeseisenbahnvermögen" und in den bundesei-
genen Eisenbahnunternehmen ist gemäß § 657 a RVO 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der die 
Dienstherrnfähigkeit nach § 121 Nr. 2 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes verliehen wird. Neben der Ein-
stellung neuer Mitarbeiter soll es der Körperschaft, 
wie bereits bisher der Bundesbahnausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung möglich sein, insbeson-
dere durch Unfall oder Krankheit leistungsvermin-
derte Beschäftigte der Bereiche für die die Unfallkasse 
Versicherungsträger ist, für die Erledigung ihrer Auf-
gaben zu beschäftigen. 

Absatz 91 

Nummer 1 und 2 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Absatz 92 

S. Begründung zu Absatz 63. 

Absatz 93 

Nummer 1 und 2 

Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt wird unter der 
Bezeichnung „Bahnversicherungsanstalt" als rechts-
fähige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung weitergefüh rt  (vgl. Artikel 1 § 13 
Abs. 2 ENeuOG). 

Absatz 94 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Absatz 95 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn". 

Absatz 96 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Bediensteten Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
„Deutsche Bundesbahn". 
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Absatz 97 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Absatz 98 

Nummer 1 und 2 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Absatz 99 

Die Vorschrift ist im Hinblick auf die fortbestehende 
Zuständigkeit der Bahnärzte für die Aufgaben des 
medizinischen Dienstes zu ändern. Die im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des 
medizinischen Dienstes durch die Ärzte des Bundes-
eisenbahnvermögens entstehenden Kosten werden 
vom Arbeitgeber getragen. 

Absatz 100 

Nummer 1 bis 3 Buchstabe a 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Nummer 3 Buchstabe b 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit der Bahnversi-
cherungsanstalt in der Rentenversicherung für Arbei-
ter. Die Regelungen in Buchstabe c und d der Num-
mer 2 stellen sicher, daß der bisherige Zuständigkeits-
bereich der Bundesbahn-Versicherungsanstalt — mit 
Ausnahmen der in § 3 Abs. 1 Buchstabe e bis g der 
Satzung der Anstalt genannten Bereiche — erhalten 
bleibt. 

Nummer 4 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Nummer 5 Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung (s. Begründung zu Ab-
satz 93). 

Nummer 5 Buchstabe b 

Inhaltlich analoge Änderung zu § 128 Nr. 2 SGB VI 
hinsichtlich der Rentenversicherung für Angestellte 
(s. Begründung zu Nr. 3 Buchstabe b). 

Nummer 6 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Nummer 7 

Anpassung des Personalstatuts der Bahnversiche-
rungsanstalt an die Regelung für die neue Eisenbahn

-

Unfallkasse und die vorgesehenen Regelungen der 
Gesundheitsreform in § 147 SGB V neuer Fassung, 
wonach Neuzugänge bei der Betriebskrankenkasse 
ab 1. April 1996 von der Kasse selbst eingestellt 
werden sollen. 

Nummer 8 Buchstabe a 

S. Begründung zu Absatz 93. 

Nummer 8 Buchstabe b 

Die Regelung verstärkt die Rechtsstellung der Bahn-
versicherungsanstalt als einer nach § 143 Abs. 1 
SGB VI mit Dienstherrneigenschaft ausgestalte-
ten Selbstverwaltungskörperschaft des öffentlichen 
Rechts auch in bezug auf das Personalwesen. 

Nummer 9 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Nummer 10 

Die Änderung soll einen Wechsel des Versicherungs-
trägers während eines bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisses verhindern. Eine darüber hinausge-
hende Bindung an den bisherigen Versicherungsträ-
ger würde der grundsätzlichen Zuständigkeitsab-
grenzung der Versicherungsträger in der Rentenver-
sicherung und vergleichbaren Übergangsvorschriften 
(§ 237 Abs. 1 SGB VI) widersprechen. 

Absatz 101 

Nummer 1 

Das Sondervermögen „Bundeseisenbahnvermögen" 
ist gemäß Artikel 1 § 1 ENeuOG hinsichtlich der 
Stellung als Arbeitgeber Rechtsnachfolger des Son-
dervermögens „Deutsche Bundesbahn". Die nach 
Artikel 2 ENeuOG zu gründende Deutsche Bahn AG 
ist nicht „öffentlicher Arbeitgeber" im Sinne des 
SchwbG. 

Nummer 2 

Auf die Anführung einzelner von Schwerbehinderten 
unentgeltlich benutzbarer Zuggattungen im Gesetz 
wird wegen des ständigen Wandels der Bezeichnun- 
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gen verzichtet. An die Stelle der bisher angeführten 
einzelnen Zuggattungen tritt der Sammelbegriff 
„Züge des Nahverkehrs". Eine Einschränkung des 
gesetzlich verbürgten Anspruches auf unentgelt liche 
Beförderung im Nahverkehr ist damit nicht verbun-
den. 

Nummer 3 Buchstabe a, aa) 

Die Definition des Nahverkehrs im Sinne des Schwer-
behindertengesetzes wird aktualisiert und verallge-
meinert (vgl. Begründung zu Nr. 2). Die Definition 
entspricht der des Artikels 5 § 2 Abs. 5 ENeuOG. Die 
Eisenbahnen des Bundes treten an die Stelle der 
DB. 

Nummer 3 Buchstabe a, bb) 

Aktualisierung des Zitates aus Anlaß der Neufassung 
des AEG. 

Nummer 3 Buchstabe b 

Die Kenntlichmachung der von Schwerbehinderten 
unentgeltlich benutzbaren Zügen des Nahverkehrs 
erfolgt künftig wie im Omnibuslinienverkehr durch 
Kenntlichmachung in den Kursbüchern, Fahrplänen 
und Aushängen. 

Nummer 3 Buchstabe c 

Die rechtsverbindliche Festlegung der Zuggattungen 
bzw. der Züge des Nahverkehrs, die von Schwerbe-
hinderten unentgeltlich benutzt werden können, 
erfolgt künftig durch den Verordnungsgeber. Es kann 
nicht den Eisenbahnen überlassen bleiben, durch 
Wahl und Wechsel von Zuggattungsbezeichnungen 
den Umfang des Anspruchs der Schwerbehinderten 
auf unentgeltliche Beförderung zu bestimmen. 

Nummer 4 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an die Stelle der 
DB. Ferner werden die einzelnen angeführten Zug-
gattungen auch hier ersetzt durch den Sammelbegriff 
„Züge des Nahverkehrs". 

Absatz 102 

Nummer 1 

An die Stelle der DB/DR tritt die Deutsche Bahn 
AG. 

Nummer 2 Buchstabe a 

Anpassung an die veränderte Terminologie im 
Schwerbehindertengesetz. 

Nummer 2 Buchstabe b und c 

Auf die konkrete Aufzählung bestimmter Zuggattun-
gen wird verzichtet, weil diese häufigen Änderungen 
in der Bezeichnung unterworfen sind. Es wird künftig 
auf den funktionalen Nahverkehrsbegriff in Überein-
stimmung mit Artikel 5 § 2 Abs. 5 ENeuOG abgestellt, 
den künftig auch das Schwerbehindertengesetz selbst 
verwendet (vgl. Abs. 101). Die entsprechenden Züge 
wären künftig im Kursbuch und in den Fahrplänen 
und Anhängen kenntlich zu machen wie im Falle des 
Omnibusverkehrs. Bei Erlaß einer auf § 61 Abs. 4 
SchwbG — neu — gestützten Verordnung könnten die 
darin festgelegten Zuggattungen, die Züge des Nah-
verkehrs im Sinne des § 61 sind, in das Muster 5 
übernommen werden. 

Absatz 103 

Nummer 1 

Eine auf Eisenbahnen des Bundes beschränkte Ver-
pflichtung ist nicht sachgerecht. 

Nummer 2 

Absatz 2 ist aufzuheben, da Eisenbahnen des Bundes 
Leistungen nach marktwirtschaftlichen Gesichts-
punkten erbringen sollen und nicht auf der Grundlage 
gesetzlicher Auflagen. 

Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung 

Nummer 4 

Absatz 4 ist aufzuheben, da keine Unterscheidung 
mehr getroffen wird zwischen Eisenbahnen des Bun-
des und anderen öffentlichen Eisenbahnen. 

Absatz 104 

Nummer 1 und 3 

Für den Fahrweg wird künftig zunächst die Deutsche 
Bahn AG und dann die gemäß Artikel 2 § 2 Abs. 1 
ENeuOG aus der Deutsche Bahn AG auszugliedernde 
Fahrweg AG zuständig sein, die auch Eigentümer des 
Fahrweges sind. Beides sind Eisenbahnen des Bun-
des. 
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Nummer 2 

Die Streichung des § 9 EKrG beseitigt eine Verwal-
tungszuständigkeit des Bundesministers für Verkehr. 
Nach dieser Vorschrift war bisher der Bundesminister 
für Verkehr unter bestimmten Voraussetzungen nicht 
nur als Anordnungsbehörde im Kreuzungsrechtsver-
fahren, sondern auch als Planfeststellungsbehörde 
zuständig. In der Praxis ist diese Vorschrift bisher nicht 
zur Anwendung gekommen. Für eine Streichung der 
Vorschrift spricht auch, daß die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens durch eine oberste Bun-
desbehörde wenig praktikabel ist. Die Streichung 
bewirkt, daß für das Planfeststellungsverfahren künf-
tig die auch in den übrigen Fällen zuständige Behörde 
zuständig wird. Nach welchen Vorschriften das Pl an

-feststellungsverfahren durchzuführen ist, richtet sich 
nach dem jeweils anzuwendenden Fachplanungsge-
setz. Bei verschiedenen Verkehrswegen ist ggf. nach 
§ 78 Verwaltungsverfahrensgesetz zu verfahren. 

Nummer 4 

Bei § 19 Abs. 1, 3 und 4 EKrG handelt es sich um 
Übergangsvorschriften, für deren Beibehaltung rund 
30 Jahre nach Inkrafttreten des Eisenbahnkreuzungs-
gesetzes vom 14. August 1963 die seinerzeit maßgeb-
lichen Gründe nicht mehr gegeben sind. Eine Über-
gangsregelung für Erhaltungsmaßnahmen, die be-
reits in Ausführung begriffen sind, ist vorgesehen. 

Absatz 105 

Nummer 1 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an die Stelle der 
Bundeseisenbahnen. 

Nummer 2 

Die Vorschrift kann gestrichen werden, da Artikel 5 
§ 18 ENeuOG nunmehr eine inhaltsgleiche generelle 
Regelung enthält. Diese entspricht § 16a des Bundes-
fernstraßengesetzes. Die übrigen Vorschriften des 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes 
bleiben als spezielle Regelung unberührt. 

Absatz 106 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Absatz 107 

Nummer 1 bis 4 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, sind diese Sonderregelungen 
aufzuheben. 

Absatz 108 

Sondervorschriften für Fahrlehrer, Fahrschulen und 
Fahrlehrerausbildungsstätten sind weder für das Bun-
deseisenbahnvermögen noch für die Eisenbahnen des 
Bundes erforderlich. Die Vorschrift ist daher entspre-
chend anzupassen. 

Absatz 109 

Nummer 1 und 2 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, sind diese Sonderregelungen 
aufzuheben. 

Absatz 110 

Weder für das Bundeseisenbahnvermögen noch für 
die Eisenbahnen des Bundes werden eigene Sachver-
ständige und Prüfer benötigt. Die Vorschrift ist daher 
entsprechend anzupassen. 

Absatz 111 

Nummer 1 bis 8 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, sind diese Sonderregelungen 
aufzuheben. 

Absatz 112 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, sind diese Sonderregelungen 
aufzuheben. 

Absatz 113 

Deutsche Bundespost, DB und DR führen keine Per-
sonenbeförderung mit eigenen Kraftfahrzeugen mehr 
durch. Die Vorschrift ist daher aufzuheben. 

Absatz 114 

Nummer 1 

Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsun-
ternehmen in privatrechtlicher Form geführt. Sonder-
regelungen gegenüber anderen Transportunterneh-
men sind nicht gerechtfertigt. 
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Nummer 2 

Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit 
werden bereits bei der Erteilung der Betriebsgeneh-
migung an Eisenbahnen geprüft. Zur Überwachung 
ist die Erteilung und das Mitführen einer Bescheini-
gung über den Berufszugang geboten. 

Absatz 115 

Nachdem die Sondervorschriften für den Güterfern-
verkehr der DB im Güterkraftverkehrsgesetz aufge-
hoben werden (Tarifaufhebungsgesetz), sind auch die 
Folgevorschriften aufzuheben. 

Absatz 116 

Nummer 1 

Die Eisenbahnen des Bundes treten an die Stelle der 
Bundeseisenbahnen. 

Nummer 2 

Nach momentan geltender Rechtslage sind Verstöße 
gegen eine Ausnahmeverordnung nach § 6 des 
Gefahrgutgesetzes nicht unmittelbar bußgeldbe-
wehrt, da § 6 Gefahrgutgesetz nicht in § 10 Gefahr-
gutgesetz genannt ist. Praktisch wird zur Zeit zum Teil 
wie folgt verfahren: 

Wird gegen eine Ausnahmeverordnung verstoßen, 
gilt diese dann nicht als in Anspruch genommen, und 
eine eventuelle Bußgeldbewehrung richtet sich nach 
den entsprechenden Vorschriften des Regelwerks. 

Diese Vorgehensweise hat sich in der Praxis als nicht 
geeignet erwiesen, Verstöße gegen Ausnahmever-
ordnungen zu ahnden. Von den zuständigen Bußgeld-
stellen und von den Ländern wird seit langem das 
Erfordernis einer eigenständigen Bußgeldvorschrift 
zu den Ausnahmeverordnungen betont. 

Auch gibt die dargestellte Vorgehensweise unter dem 
Gesichtspunkt der Rechtsklarheit Anlaß zu Bedenken. 
Für die Anwender von Ausnahmeverordnungen ist 
nicht ohne weiteres erkennbar, welche Folgen sich 
aus einem Verstoß ergeben. 

Absatz 117 

Nummer 1 Buchstabe a 

Da die bisher von der DB wahrgenommenen hoheitli-
chen Aufgaben auf das Eisenbahn-Bundesamt über-
gehen, ist die Vorschrift anzupassen. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 2 

Da die bisher von der DB wahrgenommenen hoheitli-
chen Aufgaben auf das Eisenbahn-Bundesamt über-
gehen, ist die Vorschrift anzupassen. 

Absatz 118 

Nummer 1 Buchstabe a 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 2 Buchstabe a 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87e GG — neu —. 

Nummer 2 Buchstabe b 

Die hoheitlichen Aufgaben des Bundesbahn-Zentral-
amtes Minden gehen auf das Eisenbahn-Bundesamt 
über. 

Nummer 3 

Da sich die Verwaltungszuständigkeit gemäß Arti-
kel 87 e GG — neu — ändert, ist die Vorschrift 
entsprechend anzupassen. 

Absatz 119 

Die Aufhebung der Sonderregelungen für den Güter-
fernverkehr der DB (s. Abs. 114) mit bundesbahneige-
nen Kraftfahrzeugen erfordert eine Überleitung in das 
System des Güterkraftverkehrsgesetzes hinsichtlich 
der Höchstzahlen sowie der Genehmigungserteilung 
und -übertragung. 

Dementsprechend wird die auf das L and 	(abhän

-

gig vom Sitz der Deutsche Bahn AG) entfallende 
Höchstzahl um die Zahl der gegenwärtig von der DB 
eingesetzten Kraftfahrzeuge erhöht. Mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes tritt zunächst an die Stelle der DB das 
Bundeseisenbahnvermögen. 
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Absatz 120 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist die Regelung aufzuhe-
ben. 

Absatz 121 

Die Klarstellung war für das Sondervermögen „Deut-
sche Bundesbahn" noch erforderlich. Die Eisenbah-
nen des Bundes unterliegen jedoch wie jedes andere 
Unternehmen auch der Kostenpflicht. Die Regelung 
ist daher überflüssig. 

Absatz 122 

Nummer 1 Buchstabe a 

Eisenbahnen des Bundes werden künftig, wie bislang 
schon die nichtbundeseigenen Eisenbahnen, als Wirt-
schaftsunternehmen in privatrechtlicher Form ge-
führt. Die bisherige Aufteilung der Leistungspflichten 
zwischen DB und den nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen kann daher nicht länger aufrechterhalten werden. 
Unabhängig vom Eigentümer sollen daher alle öffent-
lichen Eisenbahnen die gleichen Pflichten treffen. Zu 
diesen Pflichten zählen insbesondere: 

1. die Erbringung von Verkehrsleistungen für Behör-
den und Dienststellen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf Verkehrsleistungen angewiesen 
sind, 

2. die Erbringung von Verkehrsleistungen für die 
Streitkräfte bis zur Grenze ihrer Leistungsfähig-
keit, soweit die Streitkräfte dieses forde rn , 

3. die Sicherung wichtiger Betriebseinrichtungen 
und Verkehrsmittel durch Vorsorge und Schutz-
maßnahmen. 

In § 10 Abs. 1 wurden daher die Regelungen des 
bisherigen § 10 Abs. 1 und des bisherigen § 10 Abs. 4 
Satz 1 zusammengefaßt. Danach sind alle öffentlichen 
Eisenbahnen zu Verkehrsleistungen mit allen ihren 
Verkehrsmitteln verpflichtet. Der Schienenersatz- 
und Ergänzungsverkehr braucht nicht gesondert 
geregelt zu werden, da er schon durch die Verpflich-
tung zu Verkehrsleistungen mit Kraftfahrzeugen 
erfaßt ist. 

Nummer 1 Buchstabe b 

In § 10 Abs. 2 wurden die Regelungen des bisherigen 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 und des bisherigen § 10 Ab. 4 Satz 2 
und 3 zusammengefaßt, um die Leistungen aller 
öffentlichen Eisenbahnen einheitlich zu beschrei-
ben. 

Nummer 1 Buchstabe c 

Da für ein über die Anforderungs- oder Verpflich-
tungsbefugnis nach den Absätzen 1 und 2 hinausge-
hendes Weisungsrecht kein Bedürfnis besteht, ist 
Absatz 3 aufzuheben. Die Aufhebung des Absatzes 4 
ist eine redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 1 Buchstabe d 

Da § 453 HGB insgesamt aufgehoben wird, ist der Text 
redaktionell anzupassen. 

Nummer 1 Buchstabe e 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 1 Buchstabe f 

Damit kann der Bundesminister für Verkehr alle 
Befugnisse im Rahmen des § 10 auf Bundesoberbehör-
den übertragen. 

Nummer 2 § 10a 

Die Erfüllung der Aufgaben der DB und der DR im 
Zivilschutz nach dem Zivilschutzgesetz, dem Gesetz 
über die Erweiterung des Katastrophenschutzes und 
dem Schutzbaugesetz bleibt unverzichtbar. Die Auf-
gaben sind auch weiterhin wahrzunehmen. 

Nach der Umwandlung der DB und der DR in privat-
rechtliche Unternehmen können diese Unternehmen 
nicht mehr nach den vorgenannten Gesetzen in 
Anspruch genommen werden, da diese Gesetze Ver-
waltungsaufgaben des Bundes und der Länder regeln. 
Daher ist eine gesonderte Regelung zu schaffen. 

Die Entschädigung für geforderte Leistungen erfolgt 
nach § 23 Verkehrssicherstellungsgesetz. 

Nummer 2 § 10 b 

Die Entscheidung, ob eine Strecke betrieben wird, 
betriebsbereit gehalten wird oder ob in sie investiert 
wird, ob der Be trieb auf dieser Strecke an Dritte 
übertragen oder ob die Strecke an  Dritte veräußert 
wird, ist zunächst eine ausschließlich unternehmeri-
sche Angelegenheit der Eisenbahnen des Bundes. Da 
der Bund aus verteidigungspolitischen Gründen ein 
Interesse daran haben kann, daß eine aus Unterneh-
menssicht stillzulegende Strecke im Eigentum einer 
Eisenbahn des Bundes verbleibt oder von ihr betriebs-
bereit gehalten wird, ist eine Regelung erforderlich, 
die dies sicherstellt. 

Absatz 1 enthält eine entsprechende Mitteilungs-
pflicht der Eisenbahn gegenüber dem Bundesminister 
für Verkehr. 
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Absatz 2 sieht eine Anordnungsbefugnis des Bundes-
ministers für Verkehr zur weiteren Vorhaltung einer 
Strecke aus übergeordneten Gründen vor. Eine Frist 
für die Anordnung der Vorhaltung einer Strecke 
durch den Bundesminister für Verkehr ist sinnvoll, da 
die Eisenbahn in einem absehbaren Zeitraum Klarheit 
darüber haben muß, ob die Vorhaltung angeordnet 
wird oder nicht. Die sich für die Eisenbahn aus der 
Vorhaltung ergebenden wirtschaftlichen Nachteile 
sind auszugleichen. 

Gemäß Absatz 3 ist der Bund ausgleichspflichtig. 
Einzelheiten des Ausgleiches sind in einer Vereinba-
rung zu regeln. 

Absatz 4 enthält eine den Absätzen 1 bis 3 entspre-
chende Regelung für vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
von DB und DR aus übergeordneten Gründen vorge-
haltene Strecken. 

Nummer 3 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr als 
Behörden organisiert sind, ist eine Gleichstellung mit 
Eigentümern oder Besitzern von anderen Transport-
mitteln erforderlich. 

Nummer 4 Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 4 Buchstabe b 

In Anlehnung an Satz 1 wird damit auch für den 
Bereich der Eisenbahnen die Möglichkeit der Delega-
tion der Aufgaben auf eine Bundesoberbehörde 
geschaffen. 

Nummer 4 Buchstabe c 

Nachdem die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr als 
Behörden organisiert sind, ist die Vorschrift aufzuhe-
ben. 

Nummer 5 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. 

Absatz 123 

Nummer 1 Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Ände-
rung des Verkehrssicherstellungsgesetzes. Im übri-
gen siehe Begründung zu Absatz 122. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Die Betriebspflicht für Eisenbahnen, die dem öffentli-
chen Verkehr dienen, ist entfallen. 

Nummer 2 Buchstabe a 

Die Aufgaben der Bahnpolizei wurden dem Grenz-
schutz nach dem Gesetz zur Übertragung der Aufga-
ben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den 
Bundesgrenzschutz vom 23. Januar 1992 (BGBl. I 
S. 178) übertragen. Die Vorschrift ist daher entspre-
chend anzupassen. 

Nummer 2 Buchstabe b 

Eine Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für 
Verkehr und dem Bundesminister der Verteidigung 
wurde bislang nicht geschlossen. Sie ist auch nicht 
erforderlich. Die Vorschrift kann daher aufgehoben 
werden. 

Absatz 124 

Nummer 1 Buchstabe a 

Die Aufzählung der Vorschriften ist nicht erforder-
lich. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Da keine Unterscheidung mehr zwischen Eisenbah-
nen des Bundes und nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen ge troffen wird, kann die Vorschrift gestrafft 
werden. 

Nummer 2 

Die Aufgabe der bisherigen Bundesbahndirektionen 
wird dem Eisenbahnbundesamt übertragen. Im übri-
gen siehe Begründung zu Nummer 1 Buchstabe b. 

Absatz 125 

Da die Eisenbahnen des Bundes nicht mehr in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun-
terbau geführt werden, ist die Regelung aufzuhe-
ben. 

Absatz 126 

Die Verweisungen sind dem neuen Bundesdaten-
schutzgesetz vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954) 
anzupassen. 
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Absatz 127 

Nummer 1 Buchstabe a 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. Um die Einheit des 
Eisenbahnbetriebes zu erhalten, sind bei Abweichun-
gen von der Eisenbahn-Signalordnung zentrale Rege-
lungen erforderlich. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. An die Stelle des 
Vorstandes der DB tritt das Eisenbahn-Bundesamt. 
Um die Einheit des Eisenbahnbetriebes zu erhalten, 
sind bei Abweichungen von der Eisenbahn-Signal-
ordnung zentrale Regelungen erforderlich. 

Nummer 1 Buchstabe c 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu —. An die Stelle des 
Vorstandes der DB tritt das Eisenbahn-Bundesamt. 

Nummer 2 Buchstabe a und b 

An die Stelle der DB treten die Eisenbahnen des 
Bundes. Die Vorschriften sind daher entsprechend 
anzupassen. 

Nummer 3 Buchstabe a 

Gemäß Einigungsvertrag (Anlage I Kapitel XI Sach-
gebiet A Abschnitt III Nr. 8) gilt die Eisenbahn

-

Signalordnung mit folgender Maßgabe: „Abschnitt C 
Nr. 2 der Anlage wird erweitert um die von Abschnitt 
B abweichenden Signale der mit Genehmigungsver-
fügung des Ministers für Verkehrswesen eingeführten 
DV 301 der DR vom 16. September 1970, gültig ab 
1. Oktober 1971." Bei den Bestimmungen zu diesen 
Signalen sind Dienststellen der DR als Ausnahmen 
oder Genehmigungen erteilende Stellen genannt. 
Diese müssen neu bestimmt werden. 

Nummer 3 Buchstabe b 

An die Stelle der DB treten die Eisenbahnen des 
Bundes. Als Abkürzung hierfür wird „EB" eingeführt. 
Die Vorschriften sind entsprechend anzupassen. 

Absatz 128 

Nummer 1 

Die Entscheidung darüber, ob eine Strecke als Haupt-
oder Nebenbahn eingestuft wird, soll bei Eisenbah-
nen des Bundes, wie bisher schon bei der DB, vom 
Unternehmen getroffen werden. 

Nummer 2 

Die EBO benennt als technische Rahmenvorschrift die 
Anforderungen an Bau, Ausrüstung und Betriebs-
weise der Eisenbahnen. Diese Anforderungen sind 
überwiegend in allgemeiner Form als Schutzziele 
formuliert. Darauf gründen sich die konkreten Anwei-
sungen, die DB und DR eigenverantwortlich erlassen 
haben. 

Im Interesse der Sicherheit der Anlagen, Fahrzeuge 
und des Bahnbetriebs sind derar tige Ausführungsbe-
stimmungen auch weiterhin erforderlich. 

Da nach Artikel 5 § 12 ENeuOG ein diskriminierungs-
freier Zugang für alle Eisenbahnverkehrsunterneh-
men zur Eisenbahninfrastruktur gewährleistet wird, 
ist die Sicherstellung eines einheitlichen Standards für 
die Abwicklung des Eisenbahnbetriebs notwendig. 

Dem Eisenbahn-Bundesamt sowie den Aufsichtsbe-
hörden der Länder soll daher die Möglichkeit gege-
ben werden, durch Verwaltungsakt entsprechende 
Anweisungen zu erlassen. 

Nummer 3 Buchstabe a bis c 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

Nummer 4 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

Nummer 5 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

Nummer 6 

Die Aufgaben der bisherigen Sachverständigen der 
DB können von Ingenieuren, die vom Eisenbahn

-

Bundesamt anerkannt sind, wahrgenommen werden. 
Diese können aus dem bisherigen Kreis der Sachver-
ständigen der Deutschen Bundesbahn kommen. 

Nummer 7 Buchstabe a 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 



Drucksache 12/4609 (neu) Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Nummer 7 Buchstabe b 

Um die Einheit des Eisenbahnbetriebes zu erhalten, 
sind zentrale Regelungen erforderlich. 

Nummer 8 Buchstabe a 

Da das Verhalten von Eisenbahnverkehrsunterneh-
men und nicht das von Verwaltungen geregelt wer-
den soll, ist die Vorschrift entsprechend anzupas-
sen. 

Nummer 8 Buchstabe b 

Bei Abweichungen genügt die Zustimmung der betei-
ligten Eisenbahnverkehrsunternehmen, da diese oh-
nehin verpflichtet sind, ihren Betrieb sicher zu 
führen. 

Nummer 9 

Eine Überwachung durch die Eisenbahnen selbst, die 
ihren Betrieb sicher zu führen haben, genügt. 

Nummer 10 

Eine Überwachung durch die Eisenbahnen selbst, die 
ihren Betrieb sicher zu führen haben, genügt. 

Nummer 11 Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Nummer 11 Buchstabe b 

Die Zuständigkeit der Bahnpolizeiämter für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
erstreckt sich auf das Gebiet der Bahnanlagen von 
Eisenbahnen des Bundes. 

Absatz 129 

Nummer 1 Buchstabe a und b 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

Nummer 2 Buchstabe a 

Die Regelung entspricht der Verwaltungskompetenz 
nach Artikel 87 e GG — neu — und dem Gesetz über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

Nummer 2 Buchstabe b 

Um die Einheit des Eisenbahnbetriebes zu erhalten, 
sind zentrale Regelungen erforderlich. 

Nummer 3 

Durch die Dritte Änderungsverordnung zur EBO wur-
den die §§  55 bis 61 aufgehoben und § 64a EBO 
hinzugefügt. 

Nummer 4 Buchstabe a bis c 

Die Änderungen entsprechen den Änderungen der 
EBO, wie sie durch Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzes zur 
Übertragung der Aufgaben der Bahnpolizei und der 
Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz vom 23. Ja-
nuar 1992 (BGBl. I S. 178) vorgenommen wurden. 

Absatz 130 

Nummer 1 

Die Beförderungspflicht für Personen- und Reisege-
päck wird künftig in Artikel 5 § 10 ENeuOG geregelt. 
Diese Vorschrift entspricht insoweit § 2 Abs. 1 der 
geltenden EVO. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 der 
geltenden EVO werden in § 53 Abs. 1 Satz 2 EVO 
übernommen (s. unter f)). Der bisherige Absatz 2 
erscheint entbehrlich. 

Nummer 2 

Die Bestimmungen für Tarife werden in § 11 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes zusammengefaßt. 
Die Vorschrift ist daher aufzuheben. 

Nummer 3 Buchstabe a und b 

Mit der Aufhebung der Tarifpflicht im Eisenbahngü-
terverkehr sind diese Vorschriften überflüssig gewor-
den und daher aufzuheben. Wegen der fortbestehen-
den Tarifpflicht im Eisenbahnpersonenverkehr haben 
Regelungen über die Zulässigkeit von Sonderabma-
chungen (= individuelle Preisvereinbarungen) weiter-
hin Bedeutung (vgl. auch Artikel 5 § 24 Abs. 1 Nr. 2 
ENeuOG). 
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Nummer 4 bis 6 

Die Regelung des § 2 Abs. 3 der geltenden EVO wird 
in die genannten Vorschriften übernommen. 

Nummer 6 

Entsprechend der Aufhebung der Beförderungspflicht 
im Güterverkehr (Streichung des § 453 HGB — vgl. 
Abs. 42 — und des § 2 EVO — vgl. Abs. 130 Nr. 1) war 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 anzupassen. 

Absatz 131 

Nummer 1 und 2 

Die Eisenbahnen des Bundes werden nicht mehr in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau sondern als Wirtschaftsunternehmen 
in privatrechtlicher Form geführt. Diesen Fall deckt 
die Verordnungsermächtigung des § 46 Abs. 1 Nr. 1 
Bundeswasserstraßengesetz nicht mehr ab. Die Vor-
schriften sind daher aufzuheben. 

Zu Artikel 7 (Übergangsbestimmungen) 

Zu § 1 

Die Übergangsregelungen gewährleisten einen rei-
bungslosen Übergang von dem rechtlich unselbstän-
digen Träger der Unfallversicherung (Ausführungs-
behörde) auf die rechtlich selbständige Unfallkasse, 
insbesondere im Hinblick auf den Übergang von 
Rechten und Pflichten, die Beibehaltung der Selbst-
verwaltungsorgane und die Geltung von Regelungen, 
die später durch autonomes Recht ersetzt werden. 
Dies gilt auch für die bestehenden Bezeichnungen 
nach § 653 Abs. 1 Nr. 2 RVO. 

Zu §2 

Die Aufhebung der Sonderregelungen für den Güter-
fernverkehr der Deutschen Bundesbahn mit bundes-
bahneigenen Kraftfahrzeugen erfordert eine Überlei-
tung in das System des Güterkraftverkehrsgesetzes 
hinsichtlich der Höchstzahlen sowie der Genehmi-
gungserteilung und -übertragung. 

Mit der Bestimmung wird das in § 10 Abs. 3 und 4 
vorgesehene Verfahren für den Bereich der Deutsche 
Bahn AG und ihrer Tochterunternehmen für nicht 
anwendbar erklärt, um einen reibungslosen Geneh-
migungsübergang zu ermöglichen. 

Zu Artikel 8 (Außerkrafttreten bisherigen Rechts) 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen die 
erwähnten Vorschriften außer Kraft gesetzt werden. 

Abweichend hiervon bleiben die Regelungen des 
Bundesbahngesetzes zum öffentlich-rechtlichen

-

Amtsverhältnis und die Rechtsgrundlage für die 
Gewährung von Belohnungen und Vergütungen bis 
zur Eintragung der Deutsche Bahn Ak tiengesellschaft 
in das Handelsregister in Kraft. Die Amtsverhältnisse 
bestehen über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes hinaus bis zur Eintragung der Gesellschaft in 
das Handelsregister beim Bundeseisenbahnvermö-
gen fort. Darüber hinaus sind einige dieser Regelun-
gen auch nach Überleitung der Rechtsverhältnisse der 
ehemaligen Amtsträger auf die AG weiterhin entspre-
chend anzuwenden (vgl. Artikel 2 § 18 ENeuOG). Die 
Rechtsgrundlage für die Gewährung von Belohnun-
gen und Vergütungen an  Beamte des Bundeseisen-
bahnvermögens muß zur Besitzstandswahrung bis zur 
Zuweisung der Beamten zur Aktiengesellschaft (vgl. 
Artikel 2 § 13 Abs. 2 ENeuOG) erhalten bleiben. Ab 
dem Zeitpunkt der Zuweisung werden diese Leistun-
gen durch die auf der Grundlage von Artikel 2 § 13 
Abs. 7 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes gewähr-
ten Bezüge ersetzt, die die AG an ihr zugewiesene 
Beamte auszahlen darf. 

Zu Artikel 9 (Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang) 

Mit dieser Regelung wird erreicht, daß die Teile von 
Verordnungen, die durch Gesetz geändert worden 
sind, künftig wieder auf Grund der bestehenden 
Verordnungsermächtigungen geändert werden kön-
nen. 

Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Wegen der 
bis zum 31. Dezember 1994 bef risteten Wahrnehmung 
der staatlichen Aufgaben im Bereich des Schienen-
personennahverkehrs der Eisenbahnen des Bundes 
(vgl. Artikel 143 a Abs. 3 GG — neu — und Artikel 5 
§ 28 ENeuOG und Begründungen hierzu) ist ein 
Inkrafttreten einzelner Bestimmungen des AEG — 
neu — zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich. 
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